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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Anderung der
Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze

A. Problem und Ziel

Die letzten umfassenden Novellierungen der Verwaltungsgerichtsordnung durch
das Sechste Gesetz zur Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze
(6. VWGOANdG) vom 1. November 1996 (BGBI.| S.1626) sowie das Gesetz zur
Bereinigung des Rechtsmittelrechts im  Verwaltungsprozess (RmBereinVpG)
vom 20. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3987) liegen lange zurlck. Seitdem hat sich das
rechtliche und tatsachliche Umfeld, das fir die Tatigkeit der Gerichte der Verwaltungsge-
richtsbarkeit mafRgeblich ist, weitreichend verandert. Verschiedene Teilbereiche der Ver-
waltungsgerichtsordnung beduirfen deshalb der Modernisierung. Es soll zugleich dem Be-
fund Rechnung getragen werden, dass die Verfahrensdauern in der Verwaltungsgerichts-
barkeit als zu lang empfunden werden. Notwendig sind insgesamt eine Entlastung der
Gerichte und eine Freisetzung von personellen Ressourcen. Die Tatigkeit der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit soll deshalb effektiver ausgestaltet werden. Dies soll dazu beitragen,
Verfahren zu beschleunigen, ohne die hohe Bedeutung der verwaltungsgerichtlichen Kon-
trolle zu schmalern.

Im Zuge dessen sollen auch die Finanzgerichtsordnung und das Sozialgerichtsgesetz
angepasst werden.

Der Entwurf steht im Kontext der gefahrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Re-
solution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015
»1ransformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung® und tragt
zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 16 bei, leistungsfahige, rechenschaftspflichtige
und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.

B. Losung; Nutzen

Der Personaleinsatz bei den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit soll durch ver-
schiedene EinzelmalRnahmen flexibler und dem jeweiligen Verfahren angemessener ge-
staltet werden. Auch der Bereich des Rechtsmittelrechts soll effizienter ausgestaltet wer-
den. Das Recht des verwaltungsgerichtlichen einstweiligen Rechtsschutzes wird systema-
tischer geregelt und um eine Kodifizierung der in der Praxis wichtigen Anordnungen vor-
laufiger Sicherungsmafinahmen (,Hangebeschllisse®) erganzt. Ferner wird eine ausdriick-
liche gesetzliche Regelung fur einen effizienteren Umgang mit sogenannten querulatori-
schen Klagen und Antragen geschaffen, um die verwaltungsgerichtliche Arbeit hiervon zu
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entlasten. Das Recht der Vollstreckung verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen wird mit
dem Ziel gesteigerter ,Wehrhaftigkeit* des Rechtsstaats umfassend reformiert.

Ausgewahlte neue Regelungen aus der Verwaltungsgerichtsordnung sollen auf den Sozi-
algerichtsprozess und auf das finanzgerichtliche Verfahren Ubertragen werden. In der
Finanzgerichtsordnung und im Sozialgerichtsgesetz soll es daruber hinaus weitere Einze-
ldnderungen und -erganzungen geben, die zum Teil auch auf die Verwaltungsgerichts-
ordnung Ubertragen werden sollen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Fir die Haushalte des Bundes und der Lander, einschliellich der Kommunen, entstehen
keine neuen Ausgaben. Die Regelungen zielen im Wesentlichen auf eine Beschleunigung
und Effizienzsteigerung bei der Verfahrensbearbeitung ab. Freiwerdende Kapazitaten
sollen zum Einsatz bei anderen Verfahren und zu deren Beschleunigung genutzt werden:
Eine Veranderung der Personal- oder Sachkosten ergibt sich hieraus nicht. Etwaigen
Mehrbedarfen bei den Oberverwaltungsgerichten beziehungsweise den Verwaltungsge-
richtshéfen infolge der vorgesehenen erstinstanzlichen Zustandigkeiten dieser Gerichte
stehen Minderbedarfe bei den Verwaltungsgerichten gegenuber.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Biirgerinnen und Biirger

Aufgrund der kiinftigen Mdglichkeit zur Erhebung eines Widerspruchs in einfacher elekt-
ronischer Weise reduziert sich bei den Blrgerinnen und Blrgern der jahrliche Zeitaufwand
um rund 12 000 Stunden und der jahrliche Sachaufwand um rund 2 800 000 Euro. Diese
Entlastung stellt ein ,Out” im Sinne der ,One in, one out“-Regelung der Bundesregierung
dar.

E.2 Erfullungsaufwand fiur die Wirtschaft

Die Wirtschaft wird jahrlich um rund 162 000 Euro entlastet. Dabei handelt es sich voll-
standig um Burokratiekosten aus Informationspflichten. Diese Entlastung stellt ein ,Out”
im Sinne der ,,One in, one out‘-Regelung der Bundesregierung dar.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir die Verwaltung des Bundes und der Lander reduziert sich der jahrliche Erfullungsauf-
wand um rund 700 000 Euro. Dem Bund und den Landern entsteht geringflgiger einmali-
ger Erfullungsaufwand. Diese Entlastung stellt ein ,Out” im Sinne der ,One in, one out®-
Regelung der Bundesregierung dar.

F. Weitere Kosten

Die Neuregelungen zielen auf eine Beschleunigung und Effizienzsteigerung der Verfah-
rensbearbeitung bei den Gerichten ab. Es ist durch verkiirzte Verfahrensdauern mit einer
spurbaren Entlastung und einer gewissen Kostenersparnis flir Blrgerinnen und Burger
und fiir die Wirtschaft zu rechnen.

Im Ubrigen sind keine weiteren wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Anderung der
Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze

Bundesrepublik Deutschland Berlin, 29. Mai 2026
Der Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratsprésident,

hiermit tibersende ich gemdll Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Anderung der Verwaltungs-
gerichtsordnung und anderer Gesetze

mit Begriindung und Vorblatt.
Federfithrend ist das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Griiflen
Friedrich Merz

Fristablauf: 10.07.26
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Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Anderung der Verwaltungsge-

richtsordnung und anderer Gesetze

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Inhaltsubersicht
Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung
Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Januar 2028
Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Juli 2028
Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Januar 2036
Anderung der Zivilprozessordnung
Anderung des Sozialgerichtsgesetzes
Weitere Anderung des Sozialgerichtsgesetzes zum 1. Juli 2028
Weitere Anderung des Sozialgerichtsgesetzes zum 1. Januar 2036
Anderung der Finanzgerichtsordnung
Weitere Anderung der Finanzgerichtsordnung zum 1. Juli 2028
Weitere Anderung der Finanzgerichtsordnung zum 1. Januar 2036
Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
Anderung des Bundesdisziplinargesetzes
Anderung des Bundesdatenschutzgesetzes
Anderung des Vereinsgesetzes
Anderung der Justizaktenaufbewahrungsverordnung
Anderung der Bundesnotarordnung
Anderung der Bundesrechtsanwaltsordnung
Anderung des Gerichtskostengesetzes
Anderung der Patentanwaltsordnung
Anderung der Wehrbeschwerdeordnung
Anderung des Steuerberatungsgesetzes

Anderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
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Artikel 24  Anderung des Telekommunikationsgesetzes

Artikel 25 Anderung des Vermdgensgesetzes

Artikel 26 Bekanntmachungserlaubnis

Artikel 27  Inkrafttreten

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Artikel 1

Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Marz

1991 (BGBI. | S. 686), die zuletzt durch Artikel 12a des Gesetzes vom 23. April 2026 (BGBI.
2026 | Nr. 111) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltslibersicht wird durch die aus Anlage 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Inhalts-
Ubersicht ersetzt. Die Untergliederungen der Verwaltungsgerichtsordnung erhalten die
Bezeichnungen und Fassungen, die sich jeweils aus der Inhaltstbersicht in Anlage 1
zu diesem Gesetz ergeben. Die Paragrafen der Verwaltungsgerichtsordnung erhalten
die Uberschriften, die sich jeweils aus der Inhaltsiibersicht in Anlage 1 zu diesem Ge-
setz ergeben. Weggefallene Paragrafen erhalten keine Uberschrift.

In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,im ersten Jahr“ durch die Angabe ,.in den ersten
sechs Monaten® ersetzt.

§ 9 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

.(4) Der Senat kann den Rechtsstreit einem seiner Mitglieder als Einzelrichter zur
Entscheidung Ubertragen, wenn

1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsachlicher oder rechtlicher Art auf-
weist und

2. die Rechtssache keine grundsatzliche Bedeutung hat.

§ 6 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. Auf Verfahren nach § 47 ist Satz 1 nicht anzu-
wenden.”

§ 10 wird wie folgt geandert:

a) InAbsatz 3 wird nach der Angabe ,drei Richtern“ die Angabe ,und bei Beschlissen
nach Absatz 4 Satz 1 in der Besetzung mit flinf Richtern® eingefligt.

b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) In Verfahren nach § 50 Absatz 1 kann der Senat beschliel3en, tber den
Rechtsstreit in einer Besetzung mit drei Richtern zu entscheiden, wenn
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1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsachlicher oder rechtlicher Art
aufweist und
2. die Rechtssache keine grundsatzliche Bedeutung hat.

§ 6 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. Auf Verfahren, in denen das Bundesverwal-
tungsgericht auf Antrag eines Beteiligten Uber die Gultigkeit einer im Rang unter
dem Bundesgesetz stehenden Rechtsvorschrift des Bundes entscheidet, und auf
zugehdrige Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes ist Satz 1 nicht anzuwen-
den.”

In § 22 Nummer 3 wird die Angabe ,Beamte und Angestellte® durch die Angabe ,Be-
schaftigte” ersetzt.

Nach § 29 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefligt:

,(3) Reicht die Zahl der gewahlten ehrenamtlichen Richter nach Feststellung des
Prasidenten des Verwaltungsgerichts nicht mehr aus, um eine ordnungsgemafte Sit-
zungstatigkeit zu gewahrleisten, so findet eine Erganzungswahl anhand der Vor-
schlagslisten fur die letzte Wahl statt. § 27 gilt entsprechend. Die ergdnzend gewahlten
ehrenamtlichen Richter werden fur den Rest der laufenden Amtsperiode gewahit.”

In § 35 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Innern, fir Bau und Heimat® durch die Angabe
LInnern“ ersetzt.

§ 47 wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 2 Satz 4 wird der folgende Satz eingefligt:
,§ 87b findet Anwendung.”

b) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

»(6) Das Gericht kann auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn
dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Griinden drin-
gend geboten ist. Die Veroffentlichungsverpflichtung nach Absatz 5 Satz 2 letzter
Halbsatz qilt entsprechend.”

§ 48 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nummer 15 wird die Angabe ,Warmwasserpipelines und“ durch die
Angabe ,Warmwasserpipelines,“ ersetzt.

bbb) In Nummer 16 wird die Angabe ,Kohlendioxid-Speicherung-und-
Transport-Gesetz.”“ durch die Angabe ,Kohlendioxid-Speicherung-und-
Transport-Gesetz und“ ersetzt.

ccc) Nach Nummer 16 wird die folgende Nummer 17 eingeflgt:
»17. Planfeststellungsverfahren fir sonstige Vorhaben, soweit nicht

eine erstinstanzliche Zustandigkeit des Bundesverwaltungsge-
richts besteht.”
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10.

d)

bb) Satz 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,oatz 1 gilt auch fur Streitigkeiten Uber Genehmigungen, die anstelle einer
Planfeststellung erteilt werden, sowie fir Streitigkeiten tber samtliche fir das
Vorhaben erforderliche Genehmigungen und Erlaubnisse, auch soweit sie Ne-
beneinrichtungen betreffen, die mitihm in einem rdumlichen und betrieblichen
Zusammenhang stehen; Satz 1 gilt auch fur Verfahren zur Genehmigung von
Zuwegungen und Kabeltrassen, die fur die Errichtung, den Betrieb oder die
Anderung von Anlagen nach Satz 1 Nummer 3a erforderlich sind. Das Ober-
verwaltungsgericht entscheidet im ersten Rechtszug auch tber Streitigkeiten,
die nachtragliche Schutzauflagen zu bestandskraftigen Planfeststellungsbe-
schllissen oder zu an deren Stelle erteilten Genehmigungen betreffen.®

In Absatz 2 wird die Angabe ,ferner” gestrichen.
Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefligt:

,(3) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im ersten Rechtszug als Flurbe-
reinigungsgericht im Sinne des § 138 Absatz 1 Satz 1 und des § 140 des Flurbe-
reinigungsgesetzes. § 138 Absatz 2 des Flurbereinigungsgesetzes bleibt unbe-
ruhrt.”

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und die Angabe ,16“ wird durch die An-
gabe ,17“ ersetzt.

§ 50 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. Uber Klagen gegen die vom Bundesministerium des Innern nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 des Vereinsgesetzes ausgesprochenen Ver-
einsverbote und nach § 8 Absatz 2 Satz 1 des Vereinsgesetzes erlasse-
nen Verfugungen,®.

bb) In Nummer 6 wird die Angabe ,§ 43e Absatz 4“ durch die Angabe ,§ 43e Ab-
satz 4, auch in Verbindung mit § 43f Absatz 6, und § 44a Absatz 4 Satz 4“ er-
setzt.

cc) In Nummer 7 wird die Angabe ,Verfahren.“ durch die Angabe ,Verfahren,” er-
setzt.

dd) Nach Nummer 7 werden die folgenden Nummern 8 bis 12 eingeflgt:

»,8. in den ihm nach § 17 Absatz 3 Satz5 und § 19 Absatz 2 Satz 8 des
Standortauswahlgesetzes zugewiesenen Verfahren,

9. in den ihm nach § 30 Satz 1 des Stabilisierungsfondsgesetzes sowie
nach § 5 Absatz 1 und 6 des Rettungsiibernahmegesetzes zugewiese-
nen Verfahren,

10. in den ihm nach § 13 Absatz 2 des Patentgesetzes zugewiesenen Ver-
fahren,

11. in den ihm nach § 21 Absatz 3 und 6 Satz 1 des Bundesdatenschutzge-
setzes zugewiesenen Verfahren,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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12. in den ihm nach § 5 Absatz 1 des Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
gungsgesetzes und nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes Uber den Bau des
Abschnitts Wismar West-Wismar Ost der Bundesautobahn A 20 Lubeck-
Bundesgrenze (A 11) vom 2. Marz 1994 (BGBI. | S. 734), das zuletzt
durch die Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert
worden ist, zugewiesenen Verfahren.*

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,3“ durch die Angabe ,4“ ersetzt.
§ 52 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 4 Satz 3 wird gestrichen.

b) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

,D. Inallen anderen Fallen ist das Verwaltungsgericht ortlich zustandig, in dessen
Bezirk der Beklagte seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen sei-
nen Aufenthalt hat oder seinen letzten Wohnsitz oder Aufenthalt hatte. Hat
jedoch die Behérde, die fir eine beklagte Gebietskorperschaft gehandelt hat
oder handeln soll, ihren Sitz im Bezirk eines anderen Verwaltungsgerichts, so
ist dieses Verwaltungsgericht ortlich zustandig; dies gilt unabhangig davon,
ob der Behorde auch die Vertretung der Beklagten im Verwaltungsrechtsstreit
obliegt.”

In § 55 wird die Angabe ,198" durch die Angabe ,197“ ersetzt.

In § 56a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,flinfzig“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.
In § 65 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,flinfzig“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.
§ 70 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt
dem Beschwerten bekannt gegeben worden ist, schriftlich, elektronisch oder zur Nie-
derschrift bei der Behdrde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. In einfa-
cher elektronischer Weise ist die Ubermittlung eines Widerspruchs nur zulassig, soweit
der Empfanger hierfir ausdrucklich einen Zugang eréffnet. Aus dem Widerspruch muss
hervorgehen, wer ihn eingelegt hat. Die Frist des Satzes 1 wird auch durch Einlegung
bei der Behdrde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.”

In § 73 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,Rechtsmittelbelehrung“ durch die Angabe
.Rechtsbehelfsbelehrung” ersetzt.

§ 80 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe ,schriftlich® die Angabe ,oder elektro-
nisch* eingefugt.

b) Absatz 5 Satz 4 und 5 wird durch die folgenden Satze ersetzt:
,Die Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder die Ab-
lehnung eines darauf gerichteten Antrags kann von der Leistung einer Sicherheit
oder von anderen Auflagen abhangig gemacht werden. Die Anordnung oder Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch befristet werden.*

c) Die Absatze 7 und 8 werden gestrichen.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

§ 80a Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Im Ubrigen findet § 80 Absatz 5 und 6 Anwendung.*
§ 80b Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) § 80 Absatz 5 und 6 sowie die §§ 80a, 80c und 123 Absatz 4 und 5 gelten ent-
sprechend.”

In § 80c Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,§ 80 Absatz 7“ durch die Angabe ,§ 123
Absatz 5* ersetzt.

§ 85 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Die Klage ist zuzustellen.*

Nach § 85 wird der folgende § 85a eingeflgt:

.S 85a
Anordnung einer Vorauszahlung von Gerichtskosten
Das Gericht kann durch unanfechtbaren Beschluss anordnen, dass die Klage oder

der Antrag erst nach Zahlung der Gebluhr fir das Verfahren im Allgemeinen nach dem
Gerichtskostengesetz zugestellt wird, wenn die Klage oder der Antrag offensichtlich
aussichtslos und rechtsmissbrauchlich ist. Der Beschluss ist zuzustellen. Die Klage
oder der Antrag gilt als zuriickgenommen, wenn die Gebuhr nicht binnen drei Monaten
nach Zustellung des Beschlusses gezahlt wird und in der Anordnung auf diese Rechts-
folge hingewiesen wurde. § 92 Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 gilt entsprechend.”

Nach § 86 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

,0er Grundsatz der Amtsaufklarung verpflichtet ein Gericht nicht zu Nachforschungen,
die weder durch entsprechendes Vorbringen noch durch andere konkrete Anhalts-
punkte veranlasst sind.”

§ 87a Absatz 1 Nummer 5 und 6 wird durch die folgenden Nummern 5 bis 8 ersetzt:
,9. Uber Kosten einschliel3lich einer Vorauszahlung nach § 85a;

6. Uber die Beiladung;

7. Uber eine Verweisung wegen ortlicher Unzustandigkeit des angerufenen Gerichts;
8. Uber die Trennung und Verbindung von Verfahren.*

§ 87b wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,kann“ durch die Angabe ,soll*
ersetzt.

bb) Nummer 1 wird gestrichen.

cc) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.



26.

27.

28.

29.

30.

31.
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b) Absatz 4 wird gestrichen.
Nach § 92 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefugt:

»(4) Absatz 3 gilt entsprechend, soweit der Klager und der Beklagte die Klage in
der Hauptsache Ubereinstimmend flr erledigt erklaren.*

Nach § 99 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

»Als Vorlage gilt auch eine mit Zustimmung des Gerichts vorgenommene Bereitstellung
des Inhalts der elektronischen Behdrdenakte zum Abruf.”

§ 122 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Insbesondere die §§ 88, 92 und 108 Absatz 1 Satz 1 sowie die §§ 118
bis 120 gelten entsprechend fiir Beschlisse.”

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,(§ 123)* durch die Angabe ,(§ 47 Absatz 6,
§ 123 Absatz 1) ersetzt.

§ 123 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen.
b) Die Absatze 3 und 4 werden durch die folgenden Absatze 3 bis 5 ersetzt:

,(3) Fur den Erlass einstweiliger  Anordnungen gelten die
§§ 920, 921, 923, 926, 928, 929  Absatz 1 und2 sowie die §§930
bis 932, 938, 939, 941 und 945 der Zivilprozessordnung vorbehaltlich des Sat-
zes 2 entsprechend. An die Stelle der Frist nach § 929 Absatz 2 Satz 1 der Zivil-
prozessordnung tritt eine Frist von zwei Monaten.

(4) Das Gericht der Hauptsache entscheidet Uber einen Antrag auf Gewah-
rung vorlaufigen Rechtsschutzes (§ 47 Absatz 6, § 80 Absatz 5, § 80a Absatz 3
und § 123 Absatz 1) durch Beschluss. In dringenden Fallen kann der Vorsitzende
entscheiden. Vor der Entscheidung Uber den Antrag kann das Gericht, in dringen-
den Fallen der Vorsitzende, durch Beschluss vorlaufige Sicherungsmaflinahmen
anordnen.

(5) Das Gericht der Hauptsache, in dringenden Fallen der Vorsitzende, kann
Beschlusse nach Absatz 4 jederzeit andern oder aufheben. Jeder Beteiligte kann
die Anderung oder Aufhebung wegen veranderter oder im urspringlichen Verfah-
ren ohne Verschulden nicht geltend gemachter Umstande beantragen.”

c) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

§ 124 Absatz 2 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

-4. wenn die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts erfordert oder*.

§ 124a wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geéndert:
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32.

33.

34.

35.

36.

aa) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.Die Berufung ist zuzulassen, wenn
1. einer der Grinde des § 124 Absatz 2 dargelegt ist und vorliegt oder

2. einer der Grinde des § 124 Absatz 2 ungeachtet des Darlegungserfor-
dernisses des Absatzes 4 Satz 4 offensichtlich vorliegt.”

bb) In Satz 4 wird nach der Angabe ,Ablehnung” die Angabe ,oder Verwerfung®
eingefugt.

b) Nach Absatz 6 Satz 3 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die Begrundungspflicht nach den Satzen 1 bis 3 gilt nicht fir Berufungen, die das
Oberverwaltungsgericht nach § 124 Absatz 2 Nummer 1 zugelassen hat.”

c) Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefligt:

»(7) Ist ein Verfahrensmangel im Sinne des § 124 Absatz 2 Nummer 5 darge-
legt und liegt dieser vor oder wird die Berufung zugelassen, da ein solcher Verfah-
rensmangel offensichtlich vorliegt, und sind jeweils auch die Voraussetzungen des
§ 130 Absatz 2 bereits im Berufungszulassungsverfahren erflllt, kann das Ober-
verwaltungsgericht durch unanfechtbaren Beschluss das angefochtene Urteil und
das Verfahren aufheben und die Sache an das Verwaltungsgericht zurlickverwei-
sen. § 130 Absatz 3 gilt entsprechend.”

In § 126 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,drei* durch die Angabe ,zwei“ ersetzt.

Nach § 127 Absatz 2 Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:

,Hat das Oberverwaltungsgericht die Berufung nach § 124 Absatz 2 Nummer 1 zuge-

lassen, ist eine AnschlieBung bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung des die

Berufung zulassenden Beschlusses zulassig.”

§ 128a Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,wenn nach der freien Uberzeugung des Gerichts ihre
Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzégern wirde oder” gestri-

chen.

b) In Satz 3 wird die Angabe ,§ 87b Abs. 3 Nr. 3" durch die Angabe ,§ 87b Absatz 3
Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

§ 132 Absatz 2 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erfordert oder®.

§ 133 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,In der Begrindung mussen die Voraussetzungen des § 132 Absatz 2 dargelegt
werden.*

b) Absatz 5 wird wie folgt gedndert:
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aa) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefligt:

,Die Revision ist unter Aufhebung der vom Oberverwaltungsgericht getroffe-
nen Nichtzulassungsentscheidung zuzulassen, wenn

1. einer der Grinde des § 132 Absatz 2 dargelegt ist und vorliegt oder

2. einer der Grinde des § 132 Absatz 2 ungeachtet des Absatzes 3 Satz 3
offensichtlich vorliegt.”

bb) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe ,Beschlul3“ durch die Angabe ,Be-
schluss nach den Satzen 1 und 2“ ersetzt.

cc) Indem neuen Satz 4 wird die Angabe ,,Ablehnung” durch die Angabe ,Zurlck-
weisung oder Verwerfung“ ersetzt.

37. § 146 wird wie folgt geandert:

38.

a)

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) Nicht mit der Beschwerde angefochten werden kénnen:
1. prozessleitende Verfliigungen,
2. Aufklarungsanordnungen,
3. Beschlisse Uber eine Vertagung oder die Bestimmung einer Frist,
4. Beweisbeschlisse und Beschliusse Uber die Ablehnung von Beweisantragen,

5. Beschlisse Uber die Verbindung und Trennung von Verfahren und Anspri-
chen und tber die Ablehnung von Gerichtspersonen,

6. Beschlisse uber die Ablehnung der Prozesskostenhilfe, wenn das Gericht
ausschliel3lich die persoénlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen der
Prozesskostenhilfe verneint, sowie

7. Beschlisse Uber Anordnungen vorlaufiger Sicherungsmaflinahmen.”

In Absatz 3 wird die Angabe ,zweihundert* durch die Angabe ,300“ ersetzt.

Nach Absatz 4 Satz 6 wird der folgende Satz eingeflgt:

,§ 85a gilt entsprechend.”

§ 150 wird durch den folgenden § 150 ersetzt:

,8 150
Entscheidung Uber die Beschwerde; Hangebeschllisse

Uber die Beschwerde entscheidet das Oberverwaltungsgericht durch Beschluss.

Vor seiner Entscheidung uber die Beschwerde kann das Oberverwaltungsgericht, in
dringenden Fallen der Vorsitzende, durch Beschluss vorlaufige Sicherungsmafinah-
men anordnen, insbesondere die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung aus-
setzen. Fur Beschlisse nach Satz 2 gilt § 123 Absatz 5 entsprechend.”
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39.

40.

41.

42.

In § 154 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Gerichtskosten“ durch die Angabe ,Kosten®
ersetzt.

§ 167 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,das Achte Buch der ZivilprozeRordnung“ durch die An-
gabe ,Buch 8 der Zivilprozessordnung® ersetzt.

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

.,Gegenlber Amtstragern, die flr den Vollstreckungsschuldner handeln, ist eine
Anwendung der §§ 888 und 890 der Zivilprozessordnung unzuldssig.”

§ 170 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Vor Satz 1 wird der folgende Satz eingefligt:

,Der Glaubiger hat eine angemessene Frist zur Erflllung abzuwarten, bevor
er die Vollstreckung beantragt.”

bb) In dem neuen Satz 3 wird nach der Angabe ,Frist“ die Angabe ,nach Satz 2“
eingefugt.

b) In Absatz 5 wird nach der Angabe ,Wartefrist* die Angabe ,nach Absatz 2 Satz 2"
eingefugt.

§ 172 wird durch den folgenden § 172 ersetzt:

,§ 172

Vollstreckung wegen Individualforderung gegen die 6ffentliche Hand durch Zwangs-
geld

(1) Kommt die Behorde einer vollstreckbaren Handlungs-, Duldungs- oder Unter-
lassungspflicht nicht nach, so kann das Gericht des ersten Rechtszugs auf Antrag unter
Fristsetzung gegen sie ein Zwangsgeld bis 25 000 Euro durch Beschluss androhen,
nach fruchtlosem Fristablauf festsetzen und von Amts wegen vollstrecken. Dies gilt
nicht in den Fallen der Vollstreckung wegen einer Geldforderung nach § 170. Beglins-
tigter des Zwangsgeldes muss eine gemeinnutzige Einrichtung oder eine deutsche Ge-
bietskorperschaft sein; eine Begunstigung der Beteiligten oder ihrer Rechtstrager ist
ausgeschlossen. Das Zwangsgeld kann wiederholt angedroht, festgesetzt und voll-
streckt werden.

(2) Das Gericht kann bei der erstmaligen oder jeder weiteren Androhung und
Festsetzung auch bestimmen, dass das Zwangsgeld jeweils zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums oder mehrerer Zeitrdume der Zu-
widerhandlung erneut vollstreckt wird. Wird die Zuwiderhandlung uber den bestimmten
Zeitpunkt oder den bestimmten Zeitraum hinaus fortgesetzt, wird das Zwangsgeld je-
weils fallig, ohne dass es einer weiteren Androhung bedarf. Das Gericht stellt die Voll-
streckung ein, soweit die Verpflichtung unmaéglich geworden ist oder die Vollstre-
ckungsvoraussetzungen sonst entfallen sind. Auf Antrag des Vollstreckungsglaubigers
stellt das Gericht die Vollstreckung auch ein, soweit die Zwangsgelder noch nicht fallig
geworden sind.



43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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(3) § 170 Absatz 2 Satz 1 gilt fir Handlungspflichten entsprechend. Bei Unterlas-
sungs- und Duldungspflichten kann die Zwangsgeldandrohung bereits mit dem die Ver-
pflichtung aussprechenden Titel verbunden werden.

(4) Erscheinen Androhung, Festsetzung und Vollstreckung eines Zwangsgeldes
zur Beugung des Vollstreckungsschuldners ungeeignet, so findet diese Vorschrift keine
Anwendung.”

§ 174 wird durch den folgenden § 174 ersetzt:

.S 174
Erganzung zu § 37 Absatz 2

Fur den Vertreter des offentlichen Interesses bei dem Oberverwaltungsgericht und
bei dem Verwaltungsgericht steht der Befahigung zum Richteramt nach dem Deut-
schen Richtergesetz die Befahigung zum héheren Verwaltungsdienst gleich, wenn sie
nach mindestens dreijahrigem Studium der Rechtswissenschaft an einer Universitat
und dreijahriger Ausbildung im 6ffentlichen Dienst durch Ablegen der gesetzlich vorge-
schriebenen Prufungen erlangt worden ist.”
Die §§ 178 und 179 werden gestrichen.
Die §§ 181 und 182 werden gestrichen.

§ 186 wird durch den folgenden § 186 ersetzt:

,9 186
Sonderregelungen flir ehrenamtliche Richter

(1) § 22 Nummer 3 findet in den Landern Berlin, Bremen und Hamburg mit der
MaRgabe Anwendung, dass auch in der o6ffentlichen Verwaltung ehrenamtlich tatige
Personen nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen werden kénnen.

(2) §6 des Einfuhrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz gilt entspre-
chend. Abweichend von Satz 1 findet § 29 Absatz 3 bereits auf Amtsperioden Anwen-
dung, in die der 1. Januar 2027 fallt.”

§ 190 wird gestrichen.

§ 191 wird durch den folgenden § 191 ersetzt:

»§ 191
Revision und Verwaltungsrechtsweg bei Klagen aus dem Beamtenverhaltnis

§ 127 des Beamtenrechtsrahmengesetzes und § 54 des Beamtenstatusgesetzes
bleiben unberihrt.”

§ 192 wird gestrichen.

Nach § 194 Absatz 6 werden die folgenden Absatze 7 bis 9 eingefligt:



Drucksache 328/26 -12 -

,(7) Die §§ 124, 124a, 127,132 und 133 in der bis einschlieRlich 31. Dezem-
ber 2026 geltenden Fassung sind auf Verfahren anzuwenden, in denen die anzufech-
tende gerichtliche Entscheidung bis einschlief3lich 31. Dezember 2026 vollstandig zu-
gestellt wird.

(8) § 146 Absatz 2 Nummer 7 in der ab dem 1. Januar 2027 geltenden Fassung
ist auf Anordnungen vorlaufiger SicherungsmaRnahmen anzuwenden, die ab
dem 1. Januar 2027 erlassen werden.

(9) § 146 Absatz 3 in der bis einschliel3lich 31. Dezember 2026 geltenden Fas-
sung ist auf Beschlusse, die bis einschliellich 31. Dezember 2026 bekannt gegeben
werden, anzuwenden.”

51. § 195 wird durch den folgenden § 195 ersetzt:

.8 195
Ubergangsvorschriften

(1) §47 Absatz6 Satz 2 gilt flr einstweilige Anordnungen, die ab dem 1. Ja-
nuar 2027 erlassen werden.

(2) § 123 Absatz 3, § 167 Absatz 1, § 170 Absatz 2 und 5 und § 172 in der jeweils

ab dem 1. Januar 2027 geltenden Fassung sind auf Vollstreckungstitel anzuwenden,
die ab diesem Zeitpunkt ergehen.”

Artikel 2

Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Ja-
nuar 2028

Die Verwaltungsgerichtsordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 58 Absatz 1 wird nach der Angabe ,einzuhaltende Frist“ die Angabe ,sowie Form*“ ein-
gefugt.

Artikel 3

Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Juli
2028

Die Verwaltungsgerichtsordnung, die zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 56a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.
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b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.Die offentliche Bekanntmachung erfolgt durch Aushang an der Gerichtstafel oder
durch Verdéffentlichung in einem elektronischen Informations- und Kommunikati-
onssystem, das im Gericht 6ffentlich zuganglich ist, sowie durch Veréffentlichung
auf der Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der
Lander.”
c) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,im Bundesanzeiger” durch die Angabe ,auf der
Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der Lan-
der” ersetzt.
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefligt:
,Nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens ist die Bekanntmachung auf
der Internetseite des Gerichts und im Justizportal des Bundes und der Lander
zu l6schen.”
2. § 65 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
a) Die Satze 3 und 4 werden durch den folgenden Satz ersetzt:

,Er ist auf der Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und
der Lander bekannt zu machen.”

b) Indem neuen Satz 5 wird die Angabe ,im Bundesanzeiger® durch die Angabe ,auf
der Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der Lan-
der” ersetzt.

¢) Indem neuen Satz 6 wird die Angabe ,in Tageszeitungen® gestrichen.

d) Nach dem neuen Satz 6 wird der folgende Satz eingeflgt:

»,Nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens ist die Bekanntmachung auf der

Internetseite des Gerichts und im Justizportal des Bundes und der Lander zu 16-
schen.”

Artikel 4

Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Ja-
nuar 2036

Die Verwaltungsgerichtsordnung, die zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In der Inhaltslibersicht wird die Angabe zu § 177 durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 177 (weggefallen)*
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Artikel 5

Anderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005
(BGBI. | S. 3202; 2006 | S. 431; 2007 | S. 1781), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:

§ 47 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Wird ein Richter innerhalb eines Zeitraums von drei Werktagen vor oder wahrend
eines Termins abgelehnt und wiirde die Entscheidung Uber die Ablehnung eine Verlegung
oder Vertagung des Termins erfordern, so kann unter Mitwirkung des abgelehnten Richters
der Termin durchgefuhrt oder fortgesetzt werden. Wird die Ablehnung fur begriindet erklart,
so ist der nach Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende Termin oder Teil des Termins
zu wiederholen.®

Artikel 6

Anderung des Sozialgerichtsgesetzes

Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
1975 (BGBI. | S. 2535), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 9. April 2026 (BGBI.
2026 | Nr. 98) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Vor dem Ersten Teil wird die aus Anlage 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Inhaltsiber-
sicht eingeflgt. Die Untergliederungen des Sozialgerichtsgesetzes erhalten die Be-
zeichnungen und Fassungen, die sich jeweils aus der Inhaltslibersicht in Anlage 2 zu
diesem Gesetz ergeben. Die Paragrafen des Sozialgerichtsgesetzes erhalten die Uber-
schriften, die sich jeweils aus der Inhaltstibersicht in Anlage 2 zu diesem Gesetz erge-
ben. Weggefallene Paragrafen erhalten keine Uberschrift.

2. In § 66 Absatz 1 wird die Angabe ,den Sitz und die einzuhaltende Frist* durch die An-
gabe ,den Sitz, die einzuhaltende Form und Frist sowie das fristauslésende Ereignis®
ersetzt.

3. § 73a Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) § 109 Absatz 1 Satz 2 und § 192 Absatz 1 und 2 bleiben unberihrt.”

4. § 84 wird durch den folgenden § 84 ersetzt:

,S 84
Frist und Form des Widerspruchs

(1) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt
dem Beschwerten bekannt gegeben worden ist, schriftlich, in elektronischer Form nach
§ 36a Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, schriftformersetzend nach
§ 36a Absatz 2a des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 9a Absatz 5 des


https://dejure.org/gesetze/SGB_I/36a.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/36a.html
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Onlinezugangsgesetzes, elektronisch oder zur Niederschrift bei der Stelle einzu-
reichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Ubermittlung eines elektronischen
Widerspruchs ist nur zulassig, soweit die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat,
hierfir ausdrticklich einen Zugang eréffnet. Aus dem Widerspruch muss hervorgehen,
wer ihn eingelegt hat. Die Frist betragt bei Bekanntgabe im Ausland drei Monate.

(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs gilt auch dann als gewahrt, wenn
der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei einer anderen inlandischen Be-
hoérde, bei einem Versicherungstrager, bei einer deutschen Konsularbehérde oder,
wenn es sich um die Versicherung von Seeleuten handelt, auch bei einem deutschen
Seemannsamt eingegangen ist. Der Widerspruch ist unverziglich der zustandigen Be-
horde oder dem zustandigen Versicherungstrager zuzuleiten, der ihn der fiir die Ent-
scheidung zustandigen Stelle vorzulegen hat. Im Ubrigen gelten die §§ 66 und 67 ent-
sprechend.”

§ 85 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,zu begrinden® durch die Angabe ,zu begriinden,
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen” ersetzt.

bb) Satz 4 wird gestrichen.

b) Absatz 4 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Die oOffentliche Bekanntgabe erfolgt durch Veroéffentlichung der Entscheidung auf
der Internetseite der Behorde und im elektronischen Mitteilungs- oder Verkln-
dungsblatt der Behorde oder ihres Verwaltungstragers.*

§ 86b Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

,(4) Das Gericht entscheidet durch Beschluss. Es kann in dringenden Fallen durch
Beschluss vorlaufige SicherungsmalRnahmen anordnen.®

In § 102 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,drei* durch die Angabe ,zwei“ ersetzt.
§ 106a Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,kann“ durch die Angabe ,soll* er-
setzt.

b) Nummer 1 wird gestrichen.

c) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.

§ 144 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) Die Berufung ist zuzulassen, wenn

1. die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat,

2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Landessozialgerichts erfordert oder
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10.

11.

12.

13.

14.

3.

ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel, auf
dem die Entscheidung beruhen kann, entweder geltend gemacht wird und vorliegt
oder, wenn er nicht geltend gemacht wird, offensichtlich vorliegt.*

§ 145 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefugt:

,(5) Liegt ein Verfahrensfehler im Sinne des § 144 Absatz 2 Nummer 3 vor
und sind auch die Voraussetzungen des § 159 Absatz 1 erfiillt, kann das Landes-
sozialgericht durch unanfechtbaren Beschluss das angefochtene Urteil aufheben
und die Sache an das Sozialgericht zurlickverweisen. § 159 Absatz 2 gilt entspre-
chend.”

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

In § 155 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Antrag nach § 86b Abs. 1 oder 2 durch die
Angabe ,Antrag nach § 86b Absatz 1 oder 2 und tber MaRnahmen nach § 86b Ab-
satz 4 Satz 2“ ersetzt.

In § 156 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,drei* durch die Angabe ,zwei“ ersetzt.

§ 160 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Revision ist nur zuzulassen, wenn

die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat,

die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Bundessozialgerichts erfordert oder

ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird, auf dem die angefochtene Entschei-
dung beruhen kann; der geltend gemachte Verfahrensmangel kann nicht auf eine
Verletzung der §§ 109 und 128 Absatz 1 Satz 1 und auf eine Verletzung des § 103
nur gestiutzt werden, wenn er sich auf einen Beweisantrag bezieht, dem das Lan-
dessozialgericht ohne hinreichende Begrundung nicht gefolgt ist.”

§ 160a wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 Satz 3 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,In der Begrindung mussen die Voraussetzungen des § 160 Absatz 2 dargelegt
werden. Wurden die Voraussetzungen nicht dargelegt, ist die Revision auch dann
zuzulassen, wenn einer der Grinde nach § 160 Absatz 2 offensichtlich vorliegt.*

Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird durch die folgenden Satze ersetzt:
,Das Bundessozialgericht entscheidet unter Zuziehung der ehrenamtlichen
Richter durch Beschluss. § 169 gilt entsprechend mit der Ma3gabe, dass die
Beschwerde auch dann zu verwerfen ist, wenn keiner der Griinde nach § 160

Absatz 2 offensichtlich vorliegt.”

bb) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe ,Ablehnung“ durch die Angabe ,Zurtick-
weisung oder Verwerfung“ ersetzt.



15.

16.

17.

18.
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§ 172 Absatz 3 Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4 bis 6 ersetzt:
.4. gegen Entscheidungen nach § 192 Absatz 2,

5. gegen Entscheidungen nach § 192 Absatz 4, wenn in der Hauptsache kein
Rechtsmittel gegeben ist und der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro
nicht Gbersteigt,

6. gegen Entscheidungen Uber die Anordnung vorldufiger SicherungsmalRhahmen
nach § 86b Absatz 4 Satz 2.

§ 192 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Das Gericht kann im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 dem Klager vor
Beendigung des Verfahrens durch Beschluss aufgeben, einen Vorschuss zu zahlen,
und die weitere Tatigkeit von dem Eingang des Vorschusses abhangig machen, wenn
der Klager zuvor durch den Vorsitzenden auf die Vorschussregelung, die beabsichtigte
Vorschusshohe und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. Der Vorschuss soll
30 Euro betragen. Das Verfahren gilt einschlie3lich eines Antrags auf Prozesskosten-
hilfe als erledigt, wenn der Vorschuss bei Gericht nicht binnen drei Monaten nach Zu-
stellung des Beschlusses eingegangen ist. § 102 Absatz 3 sowie § 156 Absatz 2 Satz 3
und Absatz 3 sind entsprechend anzuwenden.”

§ 201 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Kommt die Behdrde einer ihr auferlegten vollstreckbaren Verpflichtung nicht
nach, so kann das Gericht des ersten Rechtszugs auf Antrag unter Fristsetzung gegen
sie ein Zwangsgeld bis 25 000 Euro durch Beschluss androhen, nach fruchtlosem Frist-
ablauf festsetzen und von Amts wegen vollstrecken. Dies gilt nicht in den Fallen der
Vollstreckung einer Geldforderung. Das Zwangsgeld kann wiederholt angedroht, fest-
gesetzt und vollstreckt werden.”

Nach § 206 Absatz 2 werden die folgenden Absatze 3 und 4 eingeflgt:

»(3) Die §§ 144, 145, 160 und 160a in der bis einschliellich 31. Dezember 2026
geltenden Fassung sind auf Verfahren anzuwenden, in denen die anzufechtende ge-
richtliche Entscheidung bis einschliellich 31. Dezember 2026 vollstandig zugestellt
wird.

(4) §201inderabdem 1. Januar 2027 geltenden Fassung ist auf Vollstreckungs-
titel anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt ergehen.”

Artikel 7

Weitere Anderung des Sozialgerichtsgesetzes zum 1. Juli 2028

Das Sozialgerichtsgesetz, das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geandert wor-

den ist, wird wie folgt geadndert:

§ 75 Absatz 2a wird wie folgt geandert:

1.

Die Satze 3 und 4 werden durch den folgenden Satz ersetzt:
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L,Er ist auf der Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der
Lander bekannt zu machen.”

Nach dem neuen Satz 6 wird der folgende Satz eingeflgt:

.Nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens ist die Bekanntmachung auf der In-
ternetseite des Gerichts und im Justizportal des Bundes und der Lander zu 16schen.”

Artikel 8

Weitere Anderung des Sozialgerichtsgesetzes zum 1. Januar 2036

Das Sozialgerichtsgesetz, das zuletzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geandert wor-

den ist, wird wie folgt geandert:

In der Inhaltslbersicht wird die Angabe zu § 211 durch die folgende Angabe ersetzt:

»3 211 (weggefallen)*

Artikel 9

Anderung der Finanzgerichtsordnung

Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Marz 2001

(BGBI. | S. 442, 2262; 2002 | S. 679), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Vor dem Ersten Teil wird die aus Anlage 3 zu diesem Gesetz ersichtliche Inhaltsliber-
sicht eingefiigt. Die Untergliederungen der Finanzgerichtsordnung erhalten die Be-
zeichnungen und Fassungen, die sich jeweils aus der Inhaltsibersicht in Anlage 3 zu
diesem Gesetz ergeben. Die Paragrafen der Finanzgerichtsordnung erhalten die Uber-
schriften, die sich jeweils aus der Inhaltstibersicht in Anlage 3 zu diesem Gesetz erge-
ben. Weggefallene Paragrafen erhalten keine Uberschrift.

§ 15 wird durch den folgenden § 15 ersetzt:

.S 15
Richter auf Probe; Richter kraft Auftrags; Richter im Nebenamt

(1) Beiden Finanzgerichten kénnen Richter auf Probe oder Richter kraft Auftrags
verwendet werden.

(2) Beiden Finanzgerichten kénnen auf Lebenszeit ernannte Richter anderer Ge-
richte und ordentliche Professoren des Rechts fir eine bestimmte Zeit von mindestens
zwei Jahren, langstens jedoch fur die Dauer ihres Hauptamts, zu Richtern im Neben-
amt ernannt werden.”

In § 19 Nummer 3 wird die Angabe ,Beamte und Angestellte“ durch die Angabe ,Be-
schaftigte” ersetzt.
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Nach § 26 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefligt:

»(3) Reicht die Zahl der gewahlten ehrenamtlichen Richter nach Feststellung des
Prasidenten des Finanzgerichts nicht mehr aus, um eine ordnungsgemale Sitzungsta-
tigkeit zu gewahrleisten, so findet eine Erganzungswahl anhand der Vorschlagslisten
fur die letzte Wahl statt. § 24 gilt entsprechend. Die erganzend gewahlten ehrenamtli-
chen Richter werden fir den Rest der laufenden Amtsperiode gewahit.”

Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:
.oatz 1 gilt nicht fir nach § 52d Verpflichtete.*

In § 55 Absatz 1 wird nach der Angabe ,einzuhaltende Frist* die Angabe ,sowie Form*
eingefiigt.

In § 60a Satz 1 wird die Angabe ,50“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.
§ 69 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 3 Satz 5 wird gestrichen.

b) Absatz 5 Satz 4 wird gestrichen.

c) Absatz 6 wird gestrichen.

d) Absatz 7 wird zu Absatz 6.

Nach § 71 wird der folgende § 71a eingeflgt:

.3 71a
Anordnung einer Vorauszahlung von Gerichtskosten

Das Gericht kann durch unanfechtbaren Beschluss anordnen, dass die Klage oder
der Antrag erst nach Zahlung der Gebuhr fur das Verfahren im Allgemeinen nach dem
Gerichtskostengesetz zugestellt wird, wenn die Klage oder der Antrag offensichtlich
aussichtslos und rechtsmissbrauchlich ist. Der Beschluss ist zuzustellen. Die Klage
oder der Antrag gilt als zurickgenommen, wenn die Gebuhr nicht binnen drei Monaten
nach Zustellung des Beschlusses gezahlt wird und in der Anordnung auf diese Rechts-
folge hingewiesen wurde. § 72 Absatz 1b Satz 4 und Absatz 2 gilt entsprechend.”

§ 72 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1a wird der folgende Absatz 1b eingeflgt:

,(1b) Die Klage gilt als zurickgenommen, wenn der Klager das Verfahren trotz
Aufforderung des Gerichts langer als zwei Monate nicht betreibt. Absatz 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend. Der Klager ist in der Aufforderung auf die sich aus Satz 1
und § 136 Absatz 2 ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen. Das Gericht stellt
durch Beschluss fest, dass die Klage als zurickgenommen gilt.*

b) In Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,zurickgenommen® die Angabe ,oder gilt
sie als zurickgenommen® eingefugt.

§ 79a Absatz 1 Nummer 5 und 6 wird durch die folgenden Nummern 5 bis 8 ersetzt:
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12.

13.

14.

15.

16.

,9. Uber Kosten einschliellich einer Vorauszahlungsanordnung nach § 71a;

6. Uber die Beiladung;

7. Uber eine Verweisung wegen ortlicher Unzustandigkeit des angerufenen Gerichts;
8. Uber die Trennung und Verbindung von Verfahren.*

§ 79b Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,kann“ durch die Angabe ,soll* er-
setzt.

b) Nummer 1 wird gestrichen.
c) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.
§ 86 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Behdrden sind zur Vorlage von Urkunden und Akten, zur Ubermittlung elekt-
ronischer Dokumente und zu Auskunften verpflichtet, soweit nicht durch das Steuerge-
heimnis (§ 30 der Abgabenordnung) geschitzte Verhaltnisse Dritter unbefugt offenbart
werden. Als Vorlage gilt auch eine mit Zustimmung des Gerichts vorgenommene Be-
reitstellung des Inhalts der elektronischen Behérdenakte zum Abruf.”

In § 94a Satz 1 wird die Angabe ,funfhundert” durch die Angabe ,1 000“ ersetzt.
§ 113 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Fur Beschlisse gelten insbesondere die §§ 72, 96 Absatz 1 Satz 1 und 2,
§ 105 Absatz 2 Nummer 6 sowie die §§ 107 bis 109 sinngemaf.”

§ 114 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen.
b) Die Absatze 3 und 4 werden durch die folgenden Absatze 3 bis 5 ersetzt:

»(3) Fur den Erlass einstweiliger Anordnungen gelten die §§ 920, 921, 923,
926, 928, 929 Absatz 1 und 2 sowie die §§ 930 bis 932, 938, 939, 941 und 945 der
Zivilprozessordnung vorbehaltlich des Satzes 2 entsprechend. An die Stelle der
Frist nach § 929 Absatz 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung tritt eine Frist von zwei
Monaten.

(4) Das Gericht der Hauptsache entscheidet Uber einen Antrag auf Gewah-
rung vorlaufigen Rechtsschutzes (§ 69 Absatz 3 und 5 Satz 3 sowie § 114 Ab-
satz 1) durch Beschluss. In dringenden Fallen kann der Vorsitzende entscheiden.
Vor der Entscheidung tber den Antrag kann das Gericht, in dringenden Fallen der
Vorsitzende, durch Beschluss vorlaufige SicherungsmalRnahmen anordnen.

(5) Das Gericht der Hauptsache, in dringenden Fallen der Vorsitzende, kann
Beschlisse nach Absatz 4 jederzeit andern oder aufheben. Jeder Beteiligte kann
die Anderung oder Aufhebung wegen veranderter oder im urspriinglichen Verfah-
ren ohne Verschulden nicht geltend gemachter Umstande beantragen.*

c) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.
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§ 116 Absatz 5 wird wie folgt geandert:
a) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingeflgt:
,Die Revision ist zuzulassen, wenn
1. einer der Grinde des § 115 Absatz 2 dargelegt ist und vorliegt oder

2. einer der Grunde des § 115 Absatz 2 ungeachtet des Absatzes 3 Satz 3 of-
fensichtlich vorliegt.”

b) In dem neuen Satz 3 wird nach der Angabe ,Beschluss” die Angabe ,nach den
Satzen 1 und 2“ eingefugt.

c) Indem neuen Satz 4 wird die Angabe ,Ablehnung“ durch die Angabe ,Zurlickwei-
sung oder Verwerfung“ ersetzt.

§ 128 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»,(2) Nicht mit der Beschwerde angefochten werden kénnen:

1. prozessleitende Verfiigungen,

2. Aufklarungsanordnungen,

3. Beschlusse Uber die Vertagung oder die Bestimmung einer Frist,

4. Beweisbeschlisse und Beschlisse Uber die Ablehnung von Beweisantragen,

5. Beschlisse Uber die Verbindung und Trennung von Verfahren und Anspriichen
und Uber die Ablehnung von Gerichtspersonen, Sachverstandigen und Dolmet-
schern,

6. Einstellungsbeschlisse nach Klagerticknahme,

7. Beschlisse im Verfahren der Prozesskostenhilfe,

8. Beschlisse uber Anordnungen vorlaufiger Sicherungsmaflinahmen.”

§ 132 wird durch den folgenden § 132 ersetzt:

.§ 132
Entscheidung Uber die Beschwerde; Hangebeschllsse

Uber die Beschwerde entscheidet der Bundesfinanzhof durch Beschluss. Vor sei-
ner Entscheidung tber die Beschwerde kann der Bundesfinanzhof, in dringenden Fal-
len der Vorsitzende, durch Beschluss vorlaufige Sicherungsmaflinahmen anordnen,
insbesondere die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung aussetzen. Fir Be-
schlusse nach Satz 2 gilt § 114 Absatz 5 entsprechend.”

§ 139 Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
~ooweit ein Vorverfahren geschwebt hat, sind die Geblhren und Auslagen erstattungs-

fahig, es sei denn, das Gericht erklart die Zuziehung eines Bevollmachtigten oder Bei-
stands flir das Vorverfahren fir nicht notwendig.”
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21.

22.

§ 152 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Vor Satz 1 wird der folgende Satz eingefligt:

,Der Glaubiger hat eine angemessene Frist zur Erflllung abzuwarten, bevor
er die Vollstreckung beantragt.”

bb) In dem neuen Satz 3 wird nach der Angabe ,Frist* die Angabe ,nach Satz 2“
eingefugt.

b) In Absatz 5 wird nach der Angabe ,Wartefrist* die Angabe ,nach Absatz 2 Satz 2"
eingefugt.

§ 154 wird durch den folgenden § 154 ersetzt:

,§ 154

Vollstreckung wegen Individualforderung gegen die 6ffentliche Hand durch Zwangs-
geld

(1) Kommt die Finanzbehdrde einer vollstreckbaren Handlungs-, Duldungs- oder
Unterlassungspflicht nicht nach, so kann das Gericht des ersten Rechtszugs auf Antrag
unter Fristsetzung gegen sie ein Zwangsgeld bis 25 000 Euro durch Beschluss andro-
hen, nach fruchtlosem Fristablauf festsetzen und von Amts wegen vollstrecken. Dies
gilt nicht in den Fallen der Vollstreckung wegen einer Geldforderung nach § 152. Be-
glnstigter des Zwangsgeldes muss eine gemeinnutzige Einrichtung oder eine deut-
sche Gebietskorperschaft sein; eine Begunstigung der Beteiligten oder ihrer Rechts-
trager ist ausgeschlossen. Das Zwangsgeld kann wiederholt angedroht, festgesetzt
und vollstreckt werden.

(2) Das Gericht kann bei der erstmaligen oder jeder weiteren Androhung und
Festsetzung auch bestimmen, dass das Zwangsgeld jeweils zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums oder mehrerer Zeitraume der Zu-
widerhandlung erneut vollstreckt wird. Wird die Zuwiderhandlung tuber den bestimmten
Zeitpunkt oder den bestimmten Zeitraum hinaus fortgesetzt, wird das Zwangsgeld je-
weils fallig, ohne dass es einer weiteren Androhung bedarf. Das Gericht stellt die Voll-
streckung ein, soweit die Verpflichtung unmdglich geworden ist oder die Vollstre-
ckungsvoraussetzungen sonst entfallen sind. Auf Antrag des Vollstreckungsglaubigers
stellt das Gericht die Vollstreckung auch ein, soweit die Zwangsgelder noch nicht fallig
geworden sind.

(3) § 152 Absatz 2 Satz 1 gilt fir Handlungspflichten entsprechend. Bei Unterlas-
sungs- und Duldungspflichten kann die Zwangsgeldandrohung bereits mit dem die Ver-
pflichtung aussprechenden Titel verbunden werden.

(4) Erscheinen Androhung, Festsetzung und Vollstreckung eines Zwangsgeldes
zur Beugung des Vollstreckungsschuldners ungeeignet, so findet diese Vorschrift keine
Anwendung.®

23. § 156 wird durch den folgenden § 156 ersetzt:
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.$ 156
Sonderregelungen fur ehrenamtliche Richter

§ 6 des Einfihrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz gilt entsprechend.
Abweichend von Satz 1 findet § 26 Absatz 3 bereits auf Amtsperioden Anwendung, in
die der 1. Januar 2027 fallt.*

§ 184 wird durch den folgenden § 163 ersetzt:

.S 163
Ubergangsvorschriften

(1) § 114 Absatz 3 und die §§ 152 und 154 in der jeweils ab dem 1. Januar 2027
geltenden Fassung sind auf Vollstreckungstitel anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt
ergehen.

(2) § 116 Absatz 5 in der bis einschlieRlich 31. Dezember 2026 geltenden Fas-
sung ist auf Verfahren anzuwenden, in denen das anzufechtende Urteil bis einschlief3-
lich 31. Dezember 2026 vollstandig zugestellt wird.

(3) § 128 Absatz 2 Nummer 8 in der ab dem 1. Januar 2027 geltenden Fassung
ist auf Anordnungen vorlaufiger SicherungsmalRnahmen anzuwenden, die ab dem
1. Januar 2027 erlassen werden.®

Artikel 10

Weitere Anderung der Finanzgerichtsordnung zum 1. Juli 2028

Die Finanzgerichtsordnung, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geandert wor-

den ist, wird wie folgt geandert:

§ 60a wird wie folgt gedndert:

1.

Die Satze 3 und 4 werden durch den folgenden Satz ersetzt:

-Er ist auf der Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der
Lander bekannt zu machen.”

In dem neuen Satz 5 wird die Angabe ,im Bundesanzeiger“ durch die Angabe ,auf der
Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der Lander” er-
setzt.

In dem neuen Satz 6 wird die Angabe ,in Tageszeitungen® gestrichen.

Nach dem neuen Satz 6 wird der folgende Satz eingefligt:

,Nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens ist die Bekanntmachung auf der In-
ternetseite des Gerichts und im Justizportal des Bundes und der Lander zu Iéschen.*
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Artikel 11

Weitere Anderung der Finanzgerichtsordnung zum 1. Januar 2036

Die Finanzgerichtsgerichtsordnung, die zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

In der Inhaltsubersicht wird die Angabe zu § 162 durch die folgende Angabe ersetzt:

»§ 162 (weggefallen)*

Artikel 12

Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 37 Absatz 6 Satz 1 wird nach der Angabe ,einzuhaltende Frist* die Angabe ,sowie
Form® eingefugt.

Artikel 13

Anderung des Bundesdisziplinargesetzes

Das Bundesdisziplinargesetz vom 9. Juli 2001 (BGBI. | S. 1510), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 247) geéndert worden ist, wird wie
folgt geandert:

In § 63 Absatz 3 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 7 durch die Angabe ,§ 123 Absatz 5 ersetzt.

Artikel 14

Anderung des Bundesdatenschutzgesetzes

Das Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBI. | S. 2097), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 139) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

In § 21 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz 6 durch die Angabe ,Absatz 6 Satz 1*
ersetzt.
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Artikel 15

Anderung des Vereinsgesetzes

Das Vereinsgesetz vom 5. August 1964 (BGBI. | S. 593), das zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBI. | S. 2600) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

In § 16 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,den nach § 48 Abs. 2 und 3, § 50 Abs. 1 Nr. 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung zustandigen Gericht“ durch die Angabe ,dem nach § 48 Ab-

satz 2 oder § 50 Absatz 1 Nummer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung zustandigen Gericht®
ersetzt.

Artikel 16

Anderung der Justizaktenaufbewahrungsverordnung

Die Justizaktenaufbewahrungsverordnung vom 8. November 2021 (BGBI. | S. 4834),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 83) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In Nummer 2200.0 der Anlage wird in Spalte 6 in der Bemerkung zu Buchstabe a die An-
gabe ,§ 116 Abs. 5 Satz 2“ durch die Angabe ,§ 116 Abs. 5 Satz 3“ ersetzt.

Artikel 17

Anderung der Bundesnotarordnung

Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 303-
1, verdffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10.
Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 320) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Vorbemerkung 3 der Anlage 2 wird wie folgt geandert:

1. In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und § 80a Abs. 3* durch die Angabe ,§ 80
Abs. 5, § 80a Abs. 3 sowie § 123 Abs. 5* ersetzt.

2. In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und 7 und § 80a Abs. 3 durch die
Angabe ,§ 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3 sowie § 123 Abs. 5 ersetzt.

Artikel 18

Anderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungs-
nummer 303-8, verodffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch ... [Artikel 1_.des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Anderung
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weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe, Bundestagsdrucksache
21/4298] geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

Vorbemerkung 2.4 der Anlage 2 wird wie folgt geandert:

1.

In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und § 80a Abs. 3" durch die Angabe ,§ 80
Abs. 5, § 80a Abs. 3 sowie § 123 Abs. 5 ersetzt.

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und 7 und § 80a Abs. 3" durch die
Angabe ,§ 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3 sowie § 123 Abs. 5 ersetzt.

Artikel 19

Anderung des Gerichtskostengesetzes

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2014

(BGBI. | S. 154), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 53 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,§ 80 Absatz 5 bis 8, § 80a Absatz 3 oder
§ 80b Absatz 2 und 3 durch die Angabe ,§ 80 Absatz 5, § 80a Absatz 3, § 80b Ab-
satz 2 und 3 sowie § 123 Absatz 5 ersetzt.

Anlage 1 (Kostenverzeichnis) wird wie folgt gedndert:

a) Vorbemerkung 5.2 wird wie folgt geandert:

aa) In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 80a Abs. 3 und § 80b Abs. 2 und 3“ durch die
Angabe ,§ 80a Abs. 3, § 80b Abs. 2 und 3 sowie § 123 Abs. 5* ersetzt.

bb) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5und 7, § 80a Abs. 3 und § 80b
Abs. 2 und 3" durch die Angabe ,§ 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3, § 80b Abs. 2und 3
sowie § 123 Abs. 5 ersetzt.
b) Nummer 5211 wird im Gebuhrentatbestand wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
»D) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem der Be-
schluss nach § 123 Abs. 4 Satz 1 VwWGO der Geschéftsstelle Ubermittelt

wird,”.

bb) In der Angabe nach Nummer 3 wird nach der Angabe ,Beschluss” die Angabe
,nhach § 123 Abs. 4 Satz 1 VwGO" eingefugt.

c) Nummer 5221 wird im Gebuhrentatbestand wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
»D) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem der Be-

schluss nach § 123 Abs. 4 Satz 1 VwGO der Geschéftsstelle Ubermittelt
wird,”.
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bb) In der Angabe nach Nummer 3 wird nach der Angabe ,Beschluss” die Angabe
,hach § 123 Abs. 4 Satz 1 VwGO" eingefugt.

Nummer 5231 wird im Gebuhrentatbestand wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
»D) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem der Be-
schluss nach § 123 Abs. 4 Satz 1 VwGO der Geschéftsstelle Ubermittelt
wird,“.

bb) In der Angabe nach Nummer 3 wird nach der Angabe ,Beschluss” die Angabe
,nach § 123 Abs. 4 Satz 1 VwGO" eingefugt.

Nummer 6211 wird im Gebuhrentatbestand wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
»D) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem der Be-
schluss nach § 114 Abs. 4 Satz 1 FGO der Geschaftsstelle Ubermittelt

wird, oder”.

bb) In der Angabe nach Nummer 2 wird die Angabe ,§ 114 Abs. 4 FGO* durch die
Angabe ,§ 114 Abs. 4 Satz 1 FGO* ersetzt.

Nummer 7211 wird im Gebuhrentatbestand wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
»D) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem der Be-
schluss nach § 86b Abs. 4 Satz 1 SGG der Geschéftsstelle Ubermittelt
wird,”.

bb) In der Angabe nach Nummer 3 wird die Angabe ,(§ 86b Abs. 4 SGG)* durch
die Angabe ,nach § 86b Abs. 4 Satz 1 SGG* ersetzt.

Artikel 20

Anderung der Patentanwaltsordnung

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBI. | S. 557), die zuletzt durch
... [Artikel 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren
und zur Anderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe, Bundes-
tagsdrucksache 21/4298] geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Vorbemerkung 2.4 der Anlage 2 wird wie folgt geandert:

1.

In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und § 80a Abs. 3" durch die Angabe ,§ 80
Abs. 5, § 80a Abs. 3 sowie § 123 Abs. 5 ersetzt.

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und 7 und § 80a Abs. 3“ durch die
Angabe ,§ 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3 sowie § 123 Abs. 5 ersetzt.
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Artikel 21

Anderung der Wehrbeschwerdeordnung

Die Wehrbeschwerdeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar
2009 (BGBI. | S. 81), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 424) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 23 Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe ,gelten die Bestimmungen des § 80 Absatz 5, 7
und 8 durch die Angabe ,gilt die Bestimmung des § 80 Absatz 5, auch in Verbindung mit
§ 123 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5,“ ersetzt.

Artikel 22

Anderung des Steuerberatungsgesetzes

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November
1975 (BGBI. | S. 2735), das zuletzt durch ... [Artikel 1 des Entwurfs eines Neunten Geset-
zes zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung weiterer steuerrechtli-
cher Vorschriften, Bundestagsdrucksache 21/4550] geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

§ 164a Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Vollziehung der Ricknahme oder des Widerrufs der Anerkennung als Lohnsteuerhil-
feverein (§ 16 Absatz 2 und 3), der Anordnung der SchlieRung einer Beratungsstelle (§ 28a
Absatz 5), der Ruicknahme oder des Widerrufs der Bestellung als Steuerberater oder Steu-
erbevollmachtigter (§ 46) oder der Ricknahme oder des Widerrufs der Anerkennung als
Berufsaustbungsgesellschaft (§ 53) ist bis zum Eintritt der Unanfechtbarkeit der Rick-
nahme, des Widerrufs oder der Anordnung gehemmt; § 361 Absatz 4 Satz 2 und 3 der Ab-
gabenordnung sowie § 69 Absatz 5 Satz 2 und 3 und § 114 Absatz 4 Satz 2 der Finanzge-
richtsordnung bleiben unberthrt.”

Artikel 23

Anderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz — in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBI. | S. 130), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 106) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 36 Satz 1 wird die Angabe ,Frist und die Form* durch die Angabe ,Form und Frist sowie
das fristausloésende Ereignis* ersetzt.
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Artikel 24

Anderung des Telekommunikationsgesetzes

Das Telekommunikationsgesetz vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S. 1858), das zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 66) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

In § 218 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 99 Absatz 1 Satz 3" durch die Angabe ,§ 99
Absatz 1 Satz 4“ ersetzt.

Artikel 25

Anderung des Vermogensgesetzes

Das Vermdgensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 2005
(BGBI. | S. 205), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 33 des Gesetzes vom 4. Mai 2021
(BGBI. | S. 882) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 37 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 80 Abs. 5 und 7 sowie § 80a“ durch die Angabe
»3 80 Abs. 5 und den §§ 80a und 123 Abs. 5 ersetzt.

Artikel 26

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz kann den Text der Ver-
waltungsgerichtsordnung in der vom 1. Juli 2028 an geltenden Fassung sowie den Text der
Finanzgerichtsordnung in der vom 1. Juli 2028 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt
bekannt machen.

Artikel 27

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Abséatze 2 bis 4 am 1. Januar 2027 in Kraft.
(2) Die Artikel 2 und Artikel 12 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.
(3) Die Artikel 3, Artikel 7 und Artikel 10 treten am 1. Juli 2028 in Kraft.

(4) Die Artikel 4, Artikel 8 und Artikel 11 treten am 1. Januar 2036 in Kraft.
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§1
§2
§3
§ 4
§5
§6

Anlage 1
(zu Artikel 1 Nummer 1)

Inhaltsubersicht
Teil |
Gerichtsverfassung
1. Abschnitt
Gerichte

Unabhangigkeit der Verwaltungsgerichte
Gerichte und Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit
Gerichtsorganisation
Prasidium und Geschaftsverteilung
Besetzung und Gliederung der Verwaltungsgerichte

Einzelrichter

§§ 7 und 8 (weggefallen)

§9
§ 10
§ 11
§ 12
§13

§14

§ 15
§ 16
§ 17

§18

§19

Besetzung und Gliederung der Oberverwaltungsgerichte; Einzelrichter
Besetzung und Gliederung des Bundesverwaltungsgerichts
Groler Senat beim Bundesverwaltungsgericht
Groler Senat beim Oberverwaltungsgericht
Geschéaftsstelle
Rechts- und Amtshilfe

2. Abschnitt

Richter

Hauptamtliche Richter
Richter im Nebenamt
Richter auf Probe; Richter kraft Auftrags; Richter auf Zeit
Ernennung zum Richter auf Zeit

3. Abschnitt

Ehrenamtliche Richter

Rechtsstellung und Aufgaben



§ 20
§ 21
§ 22
§23
§ 24
§25
§ 26
§27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33

§ 34

§ 35
§ 36

§ 37

§ 38
§ 39

§ 40
§ 41

§ 42
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Voraussetzungen der Berufung
Ausschlieungsgriinde
Hinderungsgriinde
Ablehnungsrecht
Entbindung vom Ehrenamt
Amtsperiode
Wahlausschuss; Verordnungsermachtigung
Zahl der ehrenamtlichen Richter
Vorschlagsliste
Wabhlverfahren; Erganzungswahl
Heranziehung zu Sitzungen; Vertreter
(weggefallen)
Entschadigung
Ordnungsgeld bei Pflichtverletzung
Ehrenamtliche Richter beim Oberverwaltungsgericht

4. Abschnitt

Vertreter des Offentlichen Interesses

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vertreter des offentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht und beim Ver-
waltungsgericht; Verordnungsermachtigung

Voraussetzungen der Bestellung

5. Abschnitt

Gerichtsverwaltung

Dienstaufsicht
Verwaltungsgeschafte

6. Abschnitt

Verwaltungsrechtsweg, Zustandigkeit und Statthaftigkeit

Er6ffnung des Verwaltungsrechtsweges
(weggefallen)

Anfechtungs- und Verpflichtungsklage
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§ 43 Feststellungsklage
§ 44 Objektive Klagehaufung
§ 44a Rechtsbehelfe gegen behordliche Verfahrenshandlungen
§ 45 Sachliche Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts
§ 46 Instanzielle Zustandigkeit des Oberverwaltungsgerichts
§ 47 Sachliche Zustandigkeit des Oberverwaltungsgerichts bei der Normenkontrolle
§ 48 Weitere sachliche Zustandigkeit des Oberverwaltungsgerichts
§ 49 Instanzielle Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts
§ 50 Sachliche Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts
§ 51 Zusammentreffen von Klagen gegen Vereinsverbote
§ 52  Ortliche Zustandigkeit
§ 53 Bestimmung des zustandigen Gerichts
Teil Il
Verfahren
7. Abschnitt

Allgemeine Verfahrensvorschriften
§ 54 Ausschlielung und Ablehnung von Gerichtspersonen
§ 55 Ordnungsvorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes
§ 55a Elektronischer Rechtsverkehr; Verordnungsermachtigung
§ 55b Elektronische Aktenflihrung; Verordnungsermachtigung
§ 55¢ Formulare; Verordnungsermachtigung

§ 55d Nutzungspflicht fir Rechtsanwalte, Behérden und vertretungsberechtigte Bevoll-
machtigte

§ 56 Zustellungen

§ 56a Offentliche Bekanntmachung im Massenverfahren
§ 57 Fristen

§ 58 Rechtsbehelfsbelehrung

§ 59 (weggefallen)

§ 60 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

§ 61 Beteiligungsfahigkeit



§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67

§ 67a

§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§72
§73
§74
§75
§ 76
§77
§78
§ 79
§ 80
§ 80a
§ 80b
§ 80c

§ 81
§ 82
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Prozessfahigkeit
Beteiligte
Streitgenossenschaft
Beiladung Dritter
Prozessuale Rechte des Beigeladenen
Prozessbevollmachtigte und Beistande
Gemeinsamer Bevollmachtigter
8. Abschnitt
Besondere Vorschriften fir Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen
Vorverfahren
Widerspruch
Form und Frist des Widerspruchs
Anhorung
Abhilfe
Widerspruchsbescheid
Klagefrist
Untatigkeitsklage
(weggefallen)
Ausschlielichkeit des Widerspruchsverfahrens
Beklagter
Gegenstand der Anfechtungsklage
Aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage
Vorlaufiger Rechtsschutz bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung
Ende der aufschiebenden Wirkung
Sonderregelung fir bestimmte Infrastrukturvorhaben
9. Abschnitt
Verfahren im ersten Rechtszug
Klageerhebung

Inhalt der Klageschrift
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§ 83
§ 84
§ 85
§ 85a

§ 86

§ 87
§ 87a
§ 87b
§ 87c
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 93a
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101

§ 102

Sachliche und &rtliche Zustandigkeit
Gerichtsbescheid

Klagezustellung

Anordnung einer Vorauszahlung von Gerichtskosten

Untersuchungsgrundsatz;  Aufklarungspflicht; Beweisantrage;
Schriftsatze

Vorbereitendes Verfahren

Entscheidung im vorbereitenden Verfahren

Zurickweisung verspateten Vorbringens
Beschleunigungsgebot fir bestimmte Verfahren

Bindung an Klagebegehren

Widerklage

Rechtshangigkeit

Klageanderung

Klagericknahme; Gbereinstimmende Erledigungserklarungen
Verbindung und Trennung von Verfahren

Musterverfahren

Aussetzung des Verfahrens

Persdnliches Erscheinen; Ordnungsgeld

Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme

Beweistermine

Beweisaufnahme

Vorlage- und Auskunftspflicht der Behdrden; In-camera-Verfahren

Akteneinsicht; Abschriften

vorbereitende

Grundsatz der mindlichen Verhandlung; Entscheidungen ohne mindliche Verhand-

lung

Ladung; Sitzungen aulRerhalb des Gerichtssitzes

§ 102a Videoverhandlung

§ 103

§ 104

Gang der mundlichen Verhandlung

Richterliche Frage- und Erdrterungspflicht
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§ 105 Protokoll
§ 106 Gerichtlicher Vergleich

10. Abschnitt

Urteile und andere Entscheidungen

§ 107 Entscheidung durch Urteil
§ 108 Urteilsgrundlage; freie Beweiswuirdigung; rechtliches Gehor
§ 109 Zwischenurteil zur Zulassigkeit
§ 110 Teilurteil
§ 111 Grundurteil
§ 112 Besetzung des Gerichts bei Urteilsfindung
§ 113 Urteilstenor
§ 114 Nachprufung von Ermessensentscheidungen
§ 115 Klagen gegen den Widerspruchsbescheid
§ 116 Verkindung und Zustellung des Urteils
§ 117 Form und Inhalt des Urteils
§ 118 Urteilsberichtigung
§ 119 Tatbestandsberichtigung
§ 120 Urteilserganzung
§ 121 Materielle Rechtskraft
§ 122 Beschlusse

11. Abschnitt

Vorlaufiger Rechtsschutz
§ 123 Erlass einstweiliger Anordnungen; allgemeine Vorschriften; Hangebeschlisse
Teil 11l
Rechtsmittel, Anhérungsriige und Wiederaufnahme des Verfahrens
12. Abschnitt
Berufung

§ 124 Statthaftigkeit der Berufung; Zulassungsgrinde

§ 124a Zulassung und Begriindung der Berufung; Zuriickverweisung
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§ 125 Berufungsverfahren; Entscheidung bei Unzulassigkeit
§ 126 Zuricknahme der Berufung
§ 127 Anschlussberufung
§ 128 Umfang der Nachprifung
§ 128a Neue Erklarungen und Beweismittel; Verspatung; Ausschluss
§ 129 Bindung an die Antrage
§ 130 Entscheidung des Berufungsgerichts; Zurtickverweisung
§ 130a Entscheidung durch Beschluss bei Einstimmigkeit
§ 130b Vereinfachte Abfassung des Berufungsurteils
§ 131 (weggefallen)

13. Abschnitt

Revision

§ 132 Zulassung der Revision; Zulassungsgriinde
§ 133 Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision; Zurtickverweisung
§ 134 Sprungrevision
§ 135 Revision bei Ausschluss der Berufung
§ 136 (weggefallen)
§ 137 Zulassige Revisionsgrinde
§ 138 Absolute Revisionsgrinde
§ 139 Einlegung und Begrindung der Revision
§ 140 Zuricknahme der Revision
§ 141 Revisionsverfahren
§ 142 Unzulassigkeit von Klageanderungen und Beiladungen
§ 143 Prufung der Zulassigkeitsvoraussetzungen
§ 144 Revisionsentscheidung
§ 145 (weggefallen)

14. Abschnitt

Beschwerde, Erinnerung und Anhorungsruge

§ 146 Statthaftigkeit der Beschwerde; Eilbeschwerde



§ 147
§ 148
§ 149
§ 150

§ 151

§ 152
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Form und Frist fur die Einlegung der Beschwerde
Abhilfe; Vorlage an das Oberverwaltungsgericht
Aufschiebende Wirkung der Beschwerde
Entscheidung Uber die Beschwerde; Hangebeschllisse

Erinnerung gegen Entscheidungen des beauftragten oder ersuchten Richters oder
des Urkundsbeamten

Ausschluss der Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht; Erinnerung

§ 152a Anhdérungsrige

§ 153

§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160

§ 161

§ 162
§ 163
§ 164

§ 165

15. Abschnitt
Wiederaufnahme des Verfahrens
Wiederaufnahme des Verfahrens
Teil IV
Kosten und Vollstreckung
16. Abschnitt
Kosten
Kostentragungspflicht
Kostenverteilung
Kosten bei sofortigem Anerkenntnis
(weggefallen)
Anfechtung der Kostenentscheidung
Mehrere Kostenpflichtige
Kostenpflicht bei Vergleich

Kostenentscheidung; Kostenpflicht bei Erledigung der Hauptsache und Untatigkeits-
klage

Erstattungsfahige Kosten
Anderung der Kostenentscheidung
Kostenfestsetzung

Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung

§ 165a Prozesskostensicherheit

§ 166

Prozesskostenhilfe



Drucksache 328/26 -38 -

17. Abschnitt

Vollstreckung
§ 167 Anwendung der Zivilprozessordnung; vorlaufige Vollstreckbarkeit
§ 168 Vollstreckungstitel
§ 169 Vollstreckung zugunsten der offentlichen Hand
§ 170 Vollstreckung wegen Geldforderung gegen die 6ffentliche Hand
§ 171 Entbehrlichkeit der Vollstreckungsklausel

§ 172 Vollstreckung wegen Individualforderung gegen die 6ffentliche Hand durch Zwangs-
geld

Teil vV
Schluss- und Ubergangsbestimmungen

§ 173 Entsprechende Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilpro-
zessordnung

§ 174 Erganzung zu § 37 Absatz 2

§ 175 Entsprechende Geltung des § 43 des Einflhrungsgesetzes zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz

§ 176 Ausnahmeregelung zu § 29 Absatz 1 des Deutschen Richtergesetzes

§ 177 Ubergangsregelung zum Gesetz zur Einflihrung der elektronischen Akte in der Jus-
tiz und zur weiteren Férderung des elektronischen Rechtsverkehrs

§§ 178 und 179 (weggefallen)

§ 180 Zeugen- und Sachverstandigenvernehmung nach dem Verwaltungsverfahrensge-
setz oder dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch

§§ 181 und 182 (weggefallen)

§ 183 Nichtigkeit von Landesrecht

§ 184 Bezeichnung ,Verwaltungsgerichtshof*

§ 185 Sonderregelungen fir bestimmte Lander

§ 186 Sonderregelungen fur ehrenamtliche Richter

§ 187 Disziplinar-, Schieds- und Berufsgerichtsbarkeit; Personalvertretungssachen
§ 188 Sozialkammern; Sozialsenate; Kostenfreiheit

§ 188a Wirtschaftskammern; Wirtschaftssenate

§ 188b Planungskammern; Planungssenate

§ 189 Fachsenate flir Entscheidungen nach § 99 Absatz 2



§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194

§ 195

§1
§2
§3
§ 4
§5
§6

§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§13
§ 14
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(weggefallen)

Revision und Verwaltungsrechtsweg bei Klagen aus dem Beamtenverhaltnis
(weggefallen)

Oberverwaltungsgericht als Verfassungsgericht

Ubergangsvorschriften fiir Rechtsmittel

Ubergangsvorschriften

Anlage 2
(zu Artikel 6 Nummer 1)

Inhaltsubersicht
Erster Teil
Gerichtsverfassung
Erster Abschnitt
Gerichtsbarkeit und Richteramt
Besondere Verwaltungsgerichte
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
Besetzung der Gerichte
Geschéaftsstelle
Rechts- und Amtshilfe
Entsprechende Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes
Zweiter Abschnitt
Sozialgerichte
Gerichtsorganisation
(weggefallen)
Besetzung; Dienstaufsicht
Fachkammern
Berufsrichter
Besetzung der Kammern
Berufung und Amtsdauer der ehrenamtlichen Richter

Vorschlagslisten
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§ 15 (weggefallen)
§ 16 Personliche Voraussetzungen
§ 17  AusschlieRungsgriinde
§ 18 Ablehnungsgriinde; Entlassung
§ 19 Rechtsstellung und Entschadigung ehrenamtlicher Richter
§ 20 Schutz ehrenamtlicher Richter
§ 21 Ordnungsgeld gegen ehrenamtliche Richter
§ 22 Amtsentbindung, Amtsenthebung
§ 23 Ausschuss der ehrenamtlichen Richter
§§ 24 bis 26  (weggefallen)
§ 27 Vertretung eines Vorsitzenden
Dritter Abschnitt
Landessozialgerichte
§ 28 Gerichtsorganisation
§ 29 Funktionelle, sachliche und besondere ortliche Zustandigkeit
§ 30 Besetzung; Dienstaufsicht
§ 31 Fachsenate
§ 32 Berufsrichter
§ 33 Besetzung der Senate
§ 34 (weggefallen)
§ 35 Personliche Voraussetzungen
§§ 36 und 37 (weggefallen)
Vierter Abschnitt
Bundessozialgericht
§ 38 Besetzung; Dienstaufsicht
§ 39 Funktionelle und sachliche Zustandigkeit
§40 Fachsenate
§ 41 GroRer Senat

§§ 42 bis 44 (weggefallen)
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§ 45 Ehrenamtliche Richter
§ 46 Vorschlagslisten
§ 47 Berufung und Amtsdauer der ehrenamtlichen Richter
§§ 48 und 49 (weggefallen)
§ 50 Geschaftsordnung
Funfter Abschnitt
Rechtsweg und Zustandigkeit
§ 51 Rechtsweg
§§ 52 und 53 (weggefallen)
§ 54 Anfechtungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage
§ 55 Feststellungsklage
§ 55a Normenkontrollverfahren
§ 56 Klagehaufung
§ 56a Rechtsbehelfe gegen behordliche Verfahrenshandlungen
§ 57  Ortliche Zustandigkeit
§ 67a Vertragsarztangelegenheiten
§ 57b Wabhlen zu den Selbstverwaltungsorganen
§ 58 Bestimmung des zustandigen Gerichts
§ 59 Nichtigkeit von Zustandigkeitsvereinbarungen
Zweiter Tell
Verfahren
Erster Abschnitt
Gemeinsame Verfahrensvorschriften
Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschriften
§ 60 AusschlieBung und Ablehnung von Gerichtspersonen

§ 61 Entsprechende Anwendung von Ordnungsvorschriften des Gerichtsverfassungsge-
setzes

§ 62 Rechtliches Gehor

§ 63 Zustellung
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§ 64 Berechnung der Fristen

§ 65 Abklrzung und Verlangerung richterlicher Fristen

§ 65a Elektronischer Rechtsverkehr; Verordnungsermachtigung
§ 65b Elektronische Aktenflhrung; Verordnungsermachtigung
§ 65¢c Formulare; Verordnungsermachtigung

§ 65d Nutzungspflicht fur Rechtsanwalte, Behdrden und vertretungsberechtigte Bevoll-
machtigte

§ 66 Rechtsbehelfsbelehrung
§ 67 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
§ 68 (weggefallen)
§ 69 Beteiligte
§ 70 Beteiligtenfahigkeit
§ 71 Prozessfahigkeit
§ 72 Bestellung eines besonderen Vertreters
§ 73 Prozessbevollméachtigte und Beistande
§ 73a Prozesskostenhilfe
§ 74  Streitgenossenschaft, Hauptintervention
§ 75 Beiladung
Zweiter Unterabschnitt
Beweissicherungsverfahren
§ 76  Beweissicherungsverfahren
Dritter Unterabschnitt
Vorverfahren und einstweiliger Rechtsschutz
§ 77 Bindungswirkung des Verwaltungsakts
§ 78 Vorverfahren
§§ 79 bis 82 (weggefallen)
§ 83 Widerspruch
§ 84  Frist und Form des Widerspruchs
§ 84a Akteneinsicht

§ 85 Abhilfe; Widerspruchsbescheid
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§ 86 Gegenstand des Vorverfahrens, neuer Bescheid
§ 86a Aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage
§ 86b Einstweilige MalRnahmen
Vierter Unterabschnitt
Verfahren im ersten Rechtszug
§ 87 Klagefrist
§ 88 Untatigkeitsklage
§ 89 Nichtigkeits- und Feststellungsklage
§ 90 Klageerhebung
§ 91  Fristwahrung bei Unzustandigkeit
§ 92 Inhalt der Klageschrift
§ 93 Einreichung von Abschriften
§ 94 Rechtshangigkeit
§ 95 Klagegegenstand
§ 96 Neuer Bescheid nach Klageerhebung
§ 97 (weggefallen)
§ 98 Verweisung bei Unzustandigkeit
§99 Klageanderung
§ 100 Widerklage
§ 101 Gerichtlicher Vergleich, Anerkenntnis
§ 102 Klagericknahme
§ 103 Ermittlung von Amts wegen
§ 104 Mitteilung der Klageschrift; Gegenauflierung
§ 105 Gerichtsbescheid
§ 106 Aufklarungspflicht; vorbereitendes Verfahren
§ 106a Zurickweisung verspateten Vorbringens
§ 107 Mitteilung von Beweisergebnissen
§ 108 Vorbereitende Schriftsatze

§ 109 Anhorung eines bestimmten Arztes
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§ 110 Ladung; Sitzungen auflerhalb des Gerichtssitzes
§ 110a Videoverhandlung

§ 111 Anordnung des persoénlichen Erscheinens, Ladung von Zeugen, Vertreter von Be-
horden

§ 112 Gang der mundlichen Verhandlung

§ 113 Verbindung und Trennung von Verfahren

§ 114 Aussetzung des Verfahrens

§ 114a Musterverfahren

§ 115 Folgen bei Entfernung und Zurtuckweisung

§ 116 Ladung zu Beweisterminen; Fragerecht

§ 117 Beweiserhebung in der mindlichen Verhandlung

§ 118 Durchflihrung der Beweisaufnahme

§ 119 Vorlage- und Auskunftspflicht der Behérden

§ 120 Akteneinsicht

§ 121 SchlieBung und Wiedererdffnung der mundlichen Verhandlung

§ 122 Protokoll
Flnfter Unterabschnitt
Urteile und Beschlisse

§ 123 Bindung an Klagebegehren

§ 124 Grundsatz der mundlichen Verhandlung

§ 125 Entscheidung durch Urteil

§ 126 Entscheidung nach Aktenlage

§ 127 Unterbliebene Benachrichtigung Uber Beweisaufnahme

§ 128 Grundlagen des Urteils

§ 129 Besetzung des Gerichts bei Urteilsfindung

§ 130 Grundurteil und Zwischenurteil

§ 131 Urteilsformel

§ 132 Verkundung des Urteils

§ 133 Verkindung durch Zustellung

§ 134 Unterschrift; Ubermittlung an die Geschéaftsstelle
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§ 135 Zustellung des Urteils

§ 136 Inhalt des Urteils

§ 137 Urteilsausfertigung

§ 138 Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten
§ 139 Berichtigung des Tatbestandes

§ 140 Erganzung

§ 141 Umfang der Rechtskraft

§ 142 Beschlusse

Zweiter Abschnitt
Rechtsmittel

Erster Unterabschnitt

Berufung
§ 143 Zulassigkeit der Berufung
§ 144 Zulassung der Berufung
§ 145 Nichtzulassungsbeschwerde
§§ 146 bis 150 (weggefallen)
§ 151 Form und Frist
§ 152 Aktenanforderung
§ 153 Verfahren in der Berufung
§ 154 Aufschiebende Wirkung
§ 155 Berichterstatter
§ 156 Zuricknahme der Berufung

§ 157 Prufungsumfang

§ 157a Zurtckweisung verspateten Vorbringens; Ausschluss

§ 158 Verwerfung der Berufung

§ 159 Zurickverweisung

Zweiter Unterabschnitt

Revision

§ 160 Zulassigkeit der Revision

Drucksache 328/26
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§ 160a Nichtzulassungsbeschwerde
§ 161 Sprungrevision
§ 162 Revisionsgrinde
§ 163 Bindung an Feststellungen
§ 164 Form und Frist
§ 165 Verfahren in der Revision
§§ 166 und 167 (weggefallen)
§ 168 Unzulassigkeit von Klageanderungen und Beiladungen
§ 169 Umfang der Prifung; Verwerfung
§ 170 Zurickweisung und Zurtickverweisung
§ 170a Urteilsibermittiung an ehrenamtliche Richter
§ 171 Neuer Bescheid im Revisionsverfahren
Dritter Unterabschnitt
Beschwerde, Erinnerung, Anhérungsruge
§ 172 Zulassigkeit der Beschwerde
§ 173 Form und Frist der Beschwerde
§ 174 (weggefallen)
§ 175 Aufschiebende Wirkung der Beschwerde
§ 176 Entscheidung Uber die Beschwerde
§ 177 Ausschluss der Beschwerde

§ 178 Beschwerde bei Entscheidungen des beauftragten oder ersuchten Richters oder
des Urkundsbeamten

§ 178a Anhoérungsrige
Dritter Abschnitt
Wiederaufnahme des Verfahrens und besondere Verfahrensvorschriften
§ 179 Zulassigkeit der Wiederaufnahme
§ 180 Weitere Grunde zur Wiederaufnahme
§ 181 Entscheidung durch das nachsthéhere Gericht
§ 182 Leistungspflicht; frihere Entscheidung

§ 182a Mahnverfahren vor dem Amtsgericht



§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196

§ 197
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Vierter Abschnitt
Kosten und Vollstreckung
Erster Unterabschnitt
Kosten
Kostenfreiheit
Pauschgebuhr
Falligkeit der Pauschgebuhr
ErmaRigung der Pauschgeblhr
Mehrheit von Gebuhrenschuldnern
Neue Gebulhr bei Wiederaufnahme
Feststellung der Gebuhrenschuld
Niederschlagung der Pauschgebuhr
Auslagenerstattung
Verschuldenskosten und Vorschuss
Kostenentscheidung
Mehrheit von Kostenschuldnern
Kostentragung bei Vergleich
(weggefallen)

Kostenfestsetzung

§ 197a Kostenpflichtigkeit

§ 197b Anspruche beim Bundessozialgericht

§ 198
§ 199
§ 200

§ 201

Zweiter Unterabschnitt
Vollstreckung
Entsprechende Anwendung der Zivilprozessordnung
Vollstreckungstitel; Aussetzung
Vollstreckung zugunsten der 6ffentlichen Hand
Vollstreckung; Zwangsgeld
Dritter Teil

Ubergangs- und Schlussvorschriften
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§ 202 Entsprechende Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozess-
ordnung Ubergangsvorschriften

§ 203 Verweis auf aufgehobene Vorschriften
§ 203a Sitzungsort Berlin

§ 204 Zustandigkeit bei Streitigkeiten friiherer Versicherungsbehdrden und Versorgungs-
gerichte

§ 205 Zeugen- und Sachverstandigenvernehmung nach dem Zehnten Buch Sozialgesetz-
buch

§ 206 Ubergangsvorschriften
§ 207 Ubergang von bestehenden Verfahren
§ 208 Ubergangsvorschriften zur Amtsdauer ehrenamtlicher Richter

§ 209 Entsprechende Geltung § 43 des Einfuhrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungs-
gesetz

§ 210 Verfahrenslibergang auf Landessozialgerichte
§ 211 Verschlusssachen und Akten in Papierform
§§ 212 bis 217 (weggefallen)

§ 218 Berlin-Klausel

§ 219 Abweichende Regelungen der Lander

Anlage 3
(zu Artikel 9 Nummer 1)

Inhaltsubersicht
Erster Teil
Gerichtsverfassung
Abschnitt |
Gerichte
§1 Unabhangigkeit der Finanzgerichte
§2 Gerichte und Instanzen der Finanzgerichtsbarkeit
§ 3  Gerichtsorganisation
§4 Prasidium und Geschaftsverteilung
§5 Besetzung und Gliederung der Finanzgerichte

§6 Einzelrichter
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§§ 7 bis 9 (weggefallen)
§ 10 Besetzung und Gliederung des Bundesfinanzhofs
§ 11 Groler Senat beim Bundesfinanzhof
§ 12  Geschaftsstelle
§ 13 Rechts- und Amtshilfe
Abschnitt Il
Richter
§ 14 Hauptamtliche Richter
§ 15 Richter auf Probe; Richter kraft Auftrags; Richter im Nebenamt
Abschnitt 111
Ehrenamtliche Richter
§ 16 Rechtsstellung und Aufgaben
§ 17 Voraussetzungen der Berufung
§ 18 AusschlieBungsgriinde
§ 19 Hinderungsgrinde
§ 20 Ablehnungsrecht
§ 21 Entbindung vom Ehrenamt
§ 22 Amtsperiode
§ 23 Wahlausschuss
§ 24  Zahl der ehrenamtlichen Richter
§ 25 Vorschlagsliste
§ 26 Wabhlverfahren; Ergadnzungswahl
§ 27 Heranziehung zu Sitzungen; Vertreter
§ 28 (weggefallen)
§ 29 Entschadigung
§ 30 Ordnungsgeld bei Pflichtverletzung
Abschnitt IV
Gerichtsverwaltung

§ 31 Dienstaufsicht
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§ 32 Verwaltungsgeschafte
Abschnitt V
Finanzrechtsweg und Zustandigkeit
Unterabschnitt 1
Finanzrechtsweg
§ 33 Erd6ffnung des Finanzrechtswegs
§ 34 (weggefallen)
Unterabschnitt 2
Sachliche Zustandigkeit
§ 35 Sachliche Zustandigkeit des Finanzgerichts
§ 36 Sachliche Zustandigkeit des Bundesfinanzhofs
§ 37 (weggefallen)
Unterabschnitt 3
Ortliche Zustandigkeit
§ 38 Ortliche Zustandigkeit
§ 39 Bestimmung des zustandigen Gerichts
Zweiter Teil
Verfahren
Abschnitt |
Klagearten, Klagebefugnis, Klagevoraussetzungen, Klageverzicht
§ 40 Anfechtungs- und Verpflichtungsklage
§ 41 Feststellungsklage
§ 42 Unanfechtbare Verwaltungsakte
§ 43 Objektive Klagehaufung
§ 44 Vorverfahren; Gegenstand der Anfechtungsklage
§ 45 Sprungklage
§ 46  Untatigkeitsklage
§ 47 Klagefrist

§ 48 Klagebefugnis
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§ 50

§ 51
§ 52

§ 52a
§ 52b
§ 52¢

§ 52d

§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 60a
§ 61
§ 62

§ 62a

§ 63
§ 64
§ 65
§ 66

§ 67
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(weggefallen)
Klageverzicht
Abschnitt Il

Allgemeine Verfahrensvorschriften
Ausschlielfung und Ablehnung von Gerichtspersonen
Ordnungsvorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes
Elektronischer Rechtsverkehr; Verordnungsermachtigung
Elektronische Aktenflhrung; Verordnungsermachtigung
Formulare; Verordnungsermachtigung

Nutzungspflicht fir Rechtsanwalte, Behdrden und vertretungsberechtigte
Personen

Zustellungen
Fristen
Rechtsbehelfsbelehrung
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Beteiligte
Prozessfahigkeit
Streitgenossenschaft
Beiladung Dritter
Begrenzung der Beigeladenen
(weggefallen)
Prozessbevollmachtigte und Beistande
(weggefallen)
Abschnitt 111
Verfahren im ersten Rechtszug
Beklagter
Klageerhebung
Inhalt der Klageschrift
Rechtshangigkeit

Klageénderung
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§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 71a
§ 72
§73
§ 74
§ 75
§ 76
§77
§78
§ 79
§ 79a
§ 79b
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86

§ 87

§ 88
§ 89
§ 90

§ 90a

§ 91

Anderung des angefochtenen Verwaltungsakts
Aufschiebende Wirkung

Sachliche und é6rtliche Zustandigkeit
Klagezustellung

Anordnung einer Vorauszahlung von Gerichtskosten
Klagericknahme

Verbindung und Trennung von Verfahren
Aussetzung des Verfahrens

Mitteilung der Besteuerungsgrundlagen
Untersuchungsgrundsatz; Aufklarungspflicht
Vorbereitende Schriftsatze

Akteneinsicht; Abschriften

Vorbereitendes Verfahren

Entscheidung im vorbereitenden Verfahren
Zurickweisung verspateten Vorbringens
Persdnliches Erscheinen; Ordnungsgeld
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme
Beweisaufnahme

Beweistermine

Zeugnisverweigerungsrecht
Vorbereitungspflicht der Zeugen

Vorlage- und Auskunftspflicht der Behérden; In-camera-Verfahren

Zeugnis von Behdrden, Verbanden und Vertretungen, Betriebs- oder Berufszwei-
gen, Unternehmungen, Gesellschaften oder Anstalten

Weiterer Grund flir Ablehnung von Sachverstandigen
Erzwingung der Vorlage von Urkunden und elektronischen Dokumenten

Grundsatz der mundlichen Verhandlung; Entscheidungen ohne mindliche Ver-
handlung

Gerichtsbescheid

Ladung; Sitzungen aulRerhalb des Gerichtssitzes
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§ 92 Gang der mindlichen Verhandlung
§ 93 Richterliche Frage- und Erérterungspflicht
§94 Protokoll
§ 94a Verfahren nach billigem Ermessen
Abschnitt IV
Urteile und andere Entscheidungen
§ 95 Entscheidung durch Urteil
§ 96 Urteilsgrundlage; freie Beweiswuirdigung; rechtliches Gehor
§ 97 Zwischenurteil zur Zulassigkeit
§98 Teilurteil
§99 Grundurteil
§ 100 Urteilstenor
§ 101 Verpflichtung zum Erlass von Verwaltungsakten
§ 102 Nachprifung von Ermessensentscheidungen
§ 103 Besetzung des Gerichts bei Urteilsfindung
§ 104 Verkindung und Zustellung des Urteils
§ 105 Form und Inhalt des Urteils
§ 106 Gerichtsbescheide
§ 107 Urteilsberichtigung
§ 108 Tatbestandsberichtigung
§ 109 Urteilserganzung
§ 110 Materielle Rechtskraft
§§ 111 und 112 (weggefallen)
§ 113 Beschlisse
§ 114 Erlass einstweiliger Anordnungen; allgemeine Vorschriften; Hangebeschlisse
Abschnitt V
Rechtsmittel und Wiederaufnahme des Verfahrens
Unterabschnitt 1

Revision
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§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125

§ 126

Zulassung der Revision; Zulassungsgrinde

Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision; Zuriickverweisung
(weggefallen)

Zulassige Revisionsgriinde

Absolute Revisionsgrinde

Einlegung und Begriundung der Revision
Revisionsverfahren

Beteiligte am Revisionsverfahren

Unzulassigkeit von Klageanderungen und Beiladungen
Prifung der Zulassigkeitsvoraussetzungen; Prifungsumfang
Zurucknahme der Revision

Revisionsentscheidung

§ 126a Entscheidung durch Beschluss bei Einstimmigkeit

§ 127

§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132

§ 133

Zuruckverweisung
Unterabschnitt 2
Beschwerde, Erinnerung, Anhérungsriige
Statthaftigkeit der Beschwerde
Form und Frist fir die Einlegung der Beschwerde
Abhilfe; Vorlage an den Bundesfinanzhof
Aufschiebende Wirkung der Beschwerde
Entscheidung Uber die Beschwerde; Hangebeschlisse

Erinnerung gegen Entscheidungen des beauftragten oder ersuchten Richters oder
des Urkundsbeamten

§ 133a Anhoérungsrige

§ 134

Unterabschnitt 3
Wiederaufnahme des Verfahrens
Wiederaufnahme des Verfahrens
Dritter Teil
Kosten und Vollstreckung

Abschnitt |
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Kosten
§ 135 Kostentragungspflicht
§ 136 Kostenverteilung
§ 137 Anderweitige Auferlegung der Kosten
§ 138 Kostenpflicht bei Erledigung der Hauptsache
§ 139 Erstattungsfahige Kosten
§§ 140 und 141 (weggefallen)
§ 142 Prozesskostenhilfe
§ 143 Kostenentscheidung
§ 144 Kostenentscheidung bei Riicknahme eines Rechtsbehelfs
§ 145 Anfechtung der Kostenentscheidung
§ 146 Anderung der Kostenentscheidung
§§ 147 und 148 (weggefallen)
§ 149 Kostenfestsetzung

Abschnitt Il
Vollstreckung

§ 150 Vollstreckung zugunsten der 6ffentlichen Hand
§ 151 Vollstreckung gegen die éffentliche Hand
§ 152 Vollstreckung wegen Geldforderung gegen die 6ffentliche Hand
§ 153 Entbehrlichkeit der Vollstreckungsklausel

§ 154 Vollstreckung wegen Individualforderung gegen die 6ffentliche Hand durch
Zwangsgeld

Vierter Teil
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 155 Entsprechende Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilpro-
zessordnung

§ 156 Sonderregelungen fur ehrenamtliche Richter
§ 157 Nichtigkeit von Landesrecht

§ 158 Eidliche Vernehmung von Auskunftspflichtigen und Sachverstandigen nach der
Abgabenordnung
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§ 159 Entsprechende Geltung des § 43 des Einfuhrungsgesetzes zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz

§ 160 Abweichende Regelung zu Beteiligung und Beiladung
§ 161 (Aufhebung von Vorschriften)

§ 162 Ubergangsregelung zum Gesetz zur Einfiihrung der elektronischen Akte in der
Justiz und zur weiteren Forderung des elektronischen Rechtsverkehrs

§ 163 Ubergangsvorschriften
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die letzten umfassenden Novellierungen der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) durch
das Sechste Gesetz zur Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze
(6. VWGOANdG) vom 1. November 1996 (BGBI. | S. 1626) sowie das Gesetz zur Bereini-
gung des Rechtsmittelrechts im Verwaltungsprozess (RmBereinVpG) vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBI. | S. 3987) liegen lange zurlick. Seitdem hat sich das rechtliche und tat-
sachliche Umfeld, das flr die Tatigkeit der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit maf3-
geblich ist, weitreichend verandert. Verschiedene Teilbereiche der VwGO bediirfen deshalb
der Modernisierung. Es soll zugleich dem Befund Rechnung getragen werden, dass die
Verfahrensdauern in der Verwaltungsgerichtsbarkeit als zu lang empfunden werden. Not-
wendig sind insgesamt eine Entlastung der Gerichte und eine Freisetzung von personellen
Ressourcen. Die Tatigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit soll deshalb effektiver ausgestal-
tet werden. Dies soll dazu beitragen, Verfahren zu beschleunigen, ohne die hohe Bedeu-
tung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zu schmalern.

Im Zuge dessen sollen auch die Finanzgerichtsordnung (FGO) und das Sozialgerichtsge-
setz (SGG) angepasst werden. Uber gleichlaufende Anderungen und Folgednderungen im
Asylgesetz (AsylG) soll gesondert entschieden werden.

Der Entwurf setzt verschiedene Vereinbarungen des Koalitionsvertrages ,Verantwortung
fur Deutschland® der 21. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD, der eine Novelle
der Verwaltungsgerichtsordnung vorsieht (Rz. 2050 f.), um. Es wird der vermehrte Einsatz
von Einzelrichtern ermdglicht (Rz. 2051). Der Entwurf tréagt zur Verschlankung und Be-
schleunigung von Verfahrensablaufen in der Justiz bei (Rz. 2019 f.), der Zugang zum Recht
wird erleichtert (Rz. 2033), ein Rechtsmittelstreitwert wird erhdht (Rz. 2034 f.), Verfahrens-
dauern werden durch Begrenzung des Zugangs zur zweiten Tatsacheninstanz verkirzt
(Rz. 2039 ff.), die Praklusionsmdglichkeit wird ausgeweitet (Rz. 2043) und der Amtsermitt-
lungsgrundsatz wird weiterentwickelt, sodass sich die Gerichte der Verwaltungsgerichts-
barkeit starker auf den vorgebrachten Parteivortrag konzentrieren kénnen sollen (Rz. 2052
ff.).

Der Entwurf geht auf ein Expertengesprach im Bundesministerium der Justiz am 18. Sep-
tember 2023 mit Vertreterinnen und Vertretern der Richterschaft, der Anwaltschaft und der
Rechtswissenschaft zurlick. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrich-
terinnen (BDVR), die 62. Jahrestagung der Prasidentinnen und Préasidenten der Verwal-
tungsgerichtshéfe und Oberverwaltungsgerichte der Lander sowie des Prasidenten des
Bundesverwaltungsgerichts vom 20. bis 23. September 2023, die Arbeitsgemeinschaft fur
Verwaltungsrecht Nordost e. V. des Deutschen Anwaltsvereins sowie Frau Professorin An-
gela Schwerdtfeger von der Georg-August-Universitat Géttingen haben Vorschlage zur An-
derung der VwGO unterbreitet. Beritcksichtigt worden sind darlber hinaus unter anderem
der Entwurf eines Gesetzes zur Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung des Bundesra-
tes (Bundestagsdrucksache 20/2533 — Vollstreckungsrecht) und eine Entschliellung des
Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 20/5570, Ziffern 1.1 und 11.2 — Planungs-
und Genehmigungsbeschleunigung). Auch wurden Vorschlage der Arbeitsgemeinschaft
der Prasidentinnen und Prasidenten der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs zur An-
derung der FGO berlcksichtigt. Beteiligt wurden aul3erdem das Bundesverwaltungsgericht,
der Bundesfinanzhof, der Bund Deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter und die
Bundessteuerberaterkammer.
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Der Entwurf steht im Kontext der gefahrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Reso-
lution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 ,Trans-
formation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung“ und tragt zur
Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 16 bei, leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und
transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Regelungen sollen verschiedene Teilbereiche der VwGO auch im Lichte fortschreiten-
der Digitalisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit modernisieren und verwaltungsgerichtli-
che Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren effektivieren. Durch sie sollen personelle Res-
sourcen an den Gerichten flexibler und noch verfahrensangemessener eingesetzt werden
kénnen und die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit entlastet werden. Damit sollen die
Verfahren beschleunigt werden, ohne dass die verwaltungsgerichtliche Kontrollfunktion ge-
schmalert wird. Eine Beschleunigung kann sich insbesondere dort ergeben, wo die durch
die Effektivierung und Flexibilisierung frei gewordenen Ressourcen zielgerichtet anderwei-
tig eingesetzt werden kdénnen.

Die Regelungen betreffen die Zustandigkeit, die Rechtsmittel, den einstweiligen Rechts-
schutz, die Vollstreckung sowie verschiedene sonstige Bereiche des Prozessrechts.

Die Malinahmen im Rahmen der Zustandigkeit zielen unter anderem auf einen weiterge-
henden Einsatz von Einzelrichtern ab. Fir die Verwaltungsgerichte ist geplant, dass Probe-
richter bereits sechs Monate nach ihrer Ernennung als Einzelrichter eingesetzt werden kon-
nen. Die bisher geltende Sperrfrist von einem Jahr wird verkirzt und an die Regelung im
Asylprozessrecht angeglichen. An den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsge-
richtshéfen soll generell der fakultative Einsatz von Einzelrichtern sehr viel weitgehender
als bislang erlaubt werden, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsachli-
cher oder rechtlicher Art aufweist und keine grundsatzliche Bedeutung hat. Bei dem Bun-
desverwaltungsgericht soll umfassender als bisher eine Entscheidung durch drei Berufs-
richter in erstinstanzlichen Verfahren erlaubt werden.

Im Bereich des Rechtsmittelrechts (Berufung und Revision) soll der Zulassungsgrund der
Divergenz an die entsprechenden Regelungen in der Zivilprozessordnung (ZPO) und in der
FGO zur Vereinheitlichung und damit Vereinfachung der Rechtsanwendung angepasst
werden. Hinsichtlich der Darlegungserfordernisse soll die bisherige Rechtspraxis kodifiziert
und damit eine einheitliche Rechtsanwendung sichergestellt werden.

Die Regelungen zum einstweiligen Rechtsschutz sollen insbesondere systematisiert und
sogenannte Hangebeschllisse sollen kodifiziert werden.

Die Regelungen zur Vollstreckung von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen gegen
Hoheitstrager in den §§ 167 ff. VwGO sollen im Interesse eines wehrhaften Rechtsstaates
reformiert werden.

Querulatorischen Klagen und Antragen soll die Verwaltungsgerichtsbarkeit zukunftig effek-
tiver begegnen koénnen, indem bei offensichtlich aussichtslosen und rechtsmissbrauchli-
chen Klagen oder Antragen der Vorsitzende sofort nach deren Eingang eine Gerichtskos-
tenvorauszahlung anordnen konnen soll.

Neben weiteren inhaltlichen Anderungen der VwGO in verschiedenen Bereichen gibt es
auch Anderungen, die jeweils das Ziel einer Rechtsbereinigung verfolgen. Sowohl die
VwGO als auch das SGG und die FGO erhalten amtliche Paragrafentberschriften.

Wo dies sachgerecht ist, werden die Regelungen auf das SGG und die FGO Ubertragen.
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Im SGG wird zur Entlastung der Gerichte die Mdglichkeit geschaffen, bei Missbrauchlichkeit
der Rechtsverfolgung die Fortfihrung des Verfahrens von der Zahlung eines Vorschusses
auf eine Missbrauchsgebiihr abhéngig zu machen. Zudem gibt es auch eigenstandige An-
derungen in der FGO wie die Einfihrung einer Klagertiicknahmefiktion bei Nichtbetreiben
des Verfahrens und eine Anhebung des Wertes fur das Verfahren nach billigem Ermessen
nach § 94a FGO.

1. Exekutiver FuBRabdruck

Seit dem hierfur maf3geblichen Zeitraum ab 1. Juni 2024 haben weder Interessenvertrete-
rinnen und -vertreter noch beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Entwurfs beigetra-
gen. Insgesamt haben Interessenvertreterinnen und -vertreter wie in Abschnitt A.l. darge-
stellt Einfluss genommen.

Iv. Alternativen

Keine. Zur Erreichung des Ziels, Verwaltungsprozesse zu effektivieren, zu flexibilisieren, zu
modernisieren und zu beschleunigen, sind Anderungen des Verwaltungsprozessrechts not-
wendig. Dies gilt ebenso fur das finanz- und sozialgerichtliche Verfahren.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1
des Grundgesetzes (GG) (Gerichtliches Verfahren, Gerichtsverfassung).

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VII. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Anderungen im (Verwaltungs-)Prozessrecht filhren zu Rechts- und Verwaltungsverein-
fachungen.

Durch den Wegfall der Berufungsbegriindungspflicht bei einer Zulassung wegen ernstlicher
Zweifel an der Richtigkeit des Urteils werden unnétige Dopplungen des Vortrags im Zulas-
sungs- und Berufungsverfahren vermieden. Es wird eine Entlastung der Anwaltschaft und
eine spurbare Beschleunigung des Berufungsverfahrens erwartet, ohne dass dem Beru-
fungsklager sein Recht genommen wird, eine gesonderte Berufungsbegrindung einzu-
reichen.

Soweit es dem Burger zukunftig mdglich wird, den Widerspruch auch in einfacher elektro-
nischer Weise — entsprechend der Textform —, zum Beispiel mittels einfacher E-Mail, wirk-
sam zu erheben, wird der Zugang zu diesem ,Vorschaltrechtsbehelf* moderner und fir den
rechtsschutzsuchenden Blrger einfacher ausgestaltet. Die Mdglichkeit, die Anordnung ei-
ner sofortigen Vollziehung kinftig ebenfalls in einfacher elektronischer Form zu begriinden,
bewirkt eine Vereinfachung fur die Verwaltung.



Drucksache 328/26 - 60 -

Die Erganzung der Kataloge der erstinstanzlichen Zustandigkeiten der Oberverwaltungs-
gerichte und Verwaltungsgerichtshéfe sowie des Bundesverwaltungsgerichts um bislang
nur in Fachgesetzen normierte Zustandigkeiten dient der leichteren Auffindbarkeit dieser
Zustandigkeiten und stellt mithin eine Rechtsvereinfachung dar.

Die Systematisierung der Regelungen zum einstweiligen Rechtsschutz dient der erleichter-
ten Rechtsanwendung ebenso wie weitere Anderungen im Rechtsmittelrecht.

Ferner ergeben sich durch die Vereinfachung der Begriffe ,Beamte” und ,Angestellte” auf
,Beschaftigte” in § 22 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Entwurfsfassung
(VWGO-E) und § 19 Nummer 3 der Finanzgerichtsordnung in der Entwurfsfassung (FGO-E)
Verwaltungsvereinfachungen bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2025
(DNS), die der Umsetzung der Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na-
tionen dient.

Indem der Entwurf das verwaltungs-, finanz- und sozialgerichtliche Verfahrensrecht so an-
passt, dass eine beschleunigte, effektivierte und modernisierte Bearbeitung von Verfahren
gefordert wird, leistet der Entwurf einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitsziel 16
(,Friedliche und inklusive Gesellschaften fiir eine nachhaltige Entwicklung férdern, allen
Menschen Zugang zur Justiz erméglichen und leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen®), insbesondere von Zielvorgabe 16.3
(,Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene férdern und den gleich-
berechtigten Zugang aller zur Justiz gewahrleisten®).

Soweit der Entwurf MaBnahmen regelt, die auch zur Beschleunigung und Effektivierung
von verwaltungsgerichtlichen Verfahren tUber Infrastrukturvorhaben, die auch erneuerbare
Energien erfassen, fuhren sollen, leistet er einen Beitrag zur beschleunigten Umsetzung
der Energiewende und damit zur rechtzeitigen Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels 7
der UN-Agenda 2030 (,Zugang zu bezahlbarer, verlasslicher, nachhaltiger und moderner
Energie fur alle sichern®), insbesondere von Zielvorgabe 7.2 (,Bis 2030 den Anteil erneuer-
barer Energie am globalen Energiemix deutlich erhéhen®). Eine beschleunigte Umsetzung
von notwendigen Infrastrukturvorhaben sowie der Ausbau der Versorgung mit erneuerba-
ren Energien, auch fur die Industrie, leisten zudem einen Beitrag zu Ziel 9 der UN-
Agenda 2030 (,Eine widerstandsfahige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nach-
haltige Industrialisierung fordern und Innovationen unterstitzen®), insbesondere zu Zielvor-
gabe 9.4 (,Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachristen, um sie
nachhaltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung
sauberer und umweltvertraglicher Technologien und Industrieprozesse [...]).

Sofern die mit dem Entwurf erreichten Verfahrensbeschleunigungen und -effektivierungen
zur frGheren Fertigstellung von Energie- und Infrastrukturprojekten und zur Vermeidung des
Ausstol3es von Treibhausgasen fuhren, leistet dies einen Beitrag zur Erreichung des Nach-
haltigkeitsziels 13 (,Umgehend MaRnahmen zur Bekdmpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen ergreifen®). Eine hierdurch erreichbare Begrenzung der globalen Erwarmung
ist Voraussetzung fur die Erreichung aller Gbrigen Nachhaltigkeitsziele.

Damit berucksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen fur nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der fur die Erflllung von Ziel und
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS ,( Il. 2.a.) Nachhaltige Ent-
wicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen
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anwenden®, ,( Il. 2.b.) Global Verantwortung wahrnehmen®, ,,( Il. 2.c.) Naturliche Lebens-
grundlagen erhalten®, ,( Il. 2.d.) Nachhaltiges Wirtschaften starken® und ,( Il. 2.e.) Sozialen
Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern®.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Fir die Haushalte des Bundes und der Lander, einschliel3lich der Kommunen, entstehen
keine neuen Ausgaben.

Die Regelungen zielen im Wesentlichen auf eine Beschleunigung und Effizienzsteigerung
bei der Verfahrensbearbeitung ab. Freiwerdende Kapazitaten sollen zum Einsatz bei ande-
ren Verfahren und zu deren Beschleunigung genutzt werden. So fuhrt die Erweiterung der
Entscheidungskompetenz von Einzelrichtern und die erweiterte Erméglichung des Einsat-
zes von Proberichtern als Einzelrichter zu einer erheblichen Ressourcenfreisetzung bei Ver-
waltungsgerichten sowie bei den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtsho-
fen. Die Entscheidung in einer Spruchkérperbesetzung mit drei Richtern beim Bundesver-
waltungsgericht flhrt ebenfalls zu einer beschleunigten Bearbeitung von Verfahren. Die
Moglichkeit der Aufhebung und Zurlckverweisung einer Entscheidung bereits im Beru-
fungszulassungsverfahren spart unmittelbar Kapazitdten auf Rechtsmittelebene ein, die
durch andernfalls durchzufiihrende umfassendere Rechtsmittelverfahren anfallen wirden.
Die Effizienzsteigerung durch eine Ausweitung der Mitwirkung eines wegen Befangenheit
abgelehnten Richters dient der schnelleren Bearbeitung von Verfahren und bewirkt somit
einen effektiveren Einsatz der Justizressourcen. Im Bereich des Rechtsmittelrechts wird
lediglich in der VwGO und im SGG der Rechtsmittelgrund der Divergenz an die entspre-
chenden Regelungen in der ZPO und FGO zur Rechtsvereinfachung angepasst. Zudem
wird lediglich die bereits bestehende Praxis im Hinblick auf die Darlegungsanforderungen
bei einem Antrag auf Zulassung der Berufung oder bei einer Beschwerde wegen der Nicht-
zulassung der Revision kodifiziert. Eine Veranderung der Personal- oder Sachkosten ergibt
sich hieraus nicht.

Etwaigen Mehrbedarfen bei den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshéfen
infolge der vorgesehenen erstinstanzlichen Zustandigkeit dieser Gerichte stehen Minder-
bedarfe bei den Verwaltungsgerichten gegenuber.

Durch die Erh6hung des maximal zulassigen Zwangsgeldes auf 25 000 Euro in der VWGO,
der FGO und dem SGG koénnen 6ffentliche Rechtstrager mit hdheren Geldbetragen belegt
werden. Die VwWGO und die FGO sehen dariber hinaus die Einflhrung eines optionalen
periodisch getakteten Zwangsgeldes vor. Zudem flieRen die betreffenden Geldbetrage im
Fall der VwGO und FGO einem anderen nichtbeteiligten 6ffentlichen Rechtstrager oder ei-
ner gemeinnutzigen Einrichtung zu (Ausschluss des Prinzips ,linke Tasche — rechte Ta-
sche®). Jedoch ist die Vollstreckung gegen o6ffentliche Rechtstrager auferst selten, sodass
insofern mit keinen Belastungen fir die 6ffentlichen Haushalte zu rechnen ist.

Die Ausdehnung der Veroffentlichungsverpflichtung in Normenkontrolleilverfahren dient le-
diglich der Kodifizierung der bereits bestehenden Veroéffentlichungspraxis und fuhrt damit
nicht zu einer Mehrbelastung der Landeshaushalte.

4. Erfillungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir die Burgerinnen und Burger nach Vorgaben

Veranderung des jahrlichen Erfullungsaufwands:

Fallzahl

Zeitaufwand pro Fall
(in Minuten)

Sachkosten pro Fall
(in Euro)

Zeitaufwand (in Stun-
den)

Sachkosten
Euro)

(in Tsd.

-800 000

0,9

3,50

-12 000

-2 800
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Mit der neuen Fassung des § 70 Absatz 1 Satz 1 VwGO-E und des § 84 Absatz 1 Satz 1
des Sozialgerichtsgesetzes in der Entwurfsfassung (SGG-E) wird kunftig die Erhebung ei-
nes Widerspruchs gegen einen Verwaltungsakt auf einfachem Weg elektronisch méglich
sein. Bislang konnte das Widerspruchsverfahren nur dann eingeleitet werden, wenn der
Widerspruch in Schriftform, zur Niederschrift bei der Ausgangsbehdérde, mittels qualifizierter
elektronischer Signatur oder in einer der gesetzlich vorgesehenen schriftformersetzenden
digitalen Formen erhoben wird. Durch die Rechtsanderung ergeben sich laufende Entlas-
tungen fiir Blrgerinnen und Birger in Form eines schnelleren Ubermittlungsweges sowie
Einsparungen der Portokosten.

Die Anzahl der jahrlich eingelegten Widerspriiche gegen Verwaltungsbescheide wird nicht
in einer zentralen Statistik erfasst. Aus allgemein zuganglichen Quellen ergibt sich, dass es
im Jahr 2021 rund 140 000 Widerspriiche bei der Deutschen Rentenversicherung gab
(siehe Deutsche Rentenversicherung, 2022, Zahl der Widerspriiche nimmt ab, unter:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Mel-
dungen/2022/220822_widersprueche_rentenbescheid_sinkend.html). Bei der gesetzlichen
Krankenversicherung wurden im Jahr 2022 rund 200 000 Widerspruche erfasst (siehe Sud-
deutsche Zeitung, 2023, Wie Krankenkassen unzufriedene Kunden abwimmeln, unter:
https://www.sueddeutsche.de/politik/krankenkassen-tricks-widerspruch-versicherte-
1.6118932). Im Bereich der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
wurden im Jahr 2023 425 359 Widerspruchsverfahren eingeleitet (siehe Bundesagentur flr
Arbeit, 2024, Widerspriche und Klagen SGB Il, Zeitreihe Jahreszahlen ab 2013, unter:
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formu-
lar.html;jsessionid=01A60A6BDDO05A79FFA556A97F05A3744?7nn=1524068&t0-
pic_f=wuk-wuk-jz). Unter Zugrundelegung der oben genannten Informationen und unter Be-
ricksichtigung der erkennbar groRen Zahl an nicht statistisch erfassten Widersprichen
kann davon ausgegangen werden, dass mindestens 800 000 Widerspriche jahrlich zukinf-
tig statt in Schriftform in der einfachen elektronischen Weise erhoben werden.

Entsprechend standardisierter Erfahrungswerte nimmt die Ubermittlung einer postalisch ab-
gewickelten Mitteilung circa eine Minute in Anspruch. Die Ubermittlung von Informationen
auf elektronischem Wege verursacht dagegen einen Zeitaufwand von circa 6 Sekunden.
Infolge der nun geltenden Mdglichkeit, Widerspriiche auf einfache elektronische Weise zu
erheben, ergibt sich eine Zeiteinsparung in Héhe von circa 0,9 Minuten (das heiflt 54 Se-
kunden) pro Fall. Ferner entfallen Portokosten fiir eine postalische Sendung per Einschrei-
ben in Hohe von 3,50 Euro pro Fall komplett.

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Blrgerinnen und Blrger reduziert sich somit um
rund 12 000 Stunden und um 2 800 000 Euro. Diese Entlastung stellt ein ,Out® im Sinne
der ,One in, one out“-Regelung der Bundesregierung dar.

4.2 Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft nach Vorgaben
Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro Sachkosten pro | Personalkosten Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in Fall (in Euro) (in Tsd. Euro) (in Tsd. Euro)
nuten) Euro)
-40 000 0,9 36,30 3,50 -22 -140
Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -162

Mit der neuen Fassung insbesondere des § 70 Absatz 1 Satz 1 VwGO-E ergeben sich fir
die Wirtschaft laufende Entlastungen der Blrokratiekosten, denn dadurch wird kiinftig auch
fur Verwaltungsverfahren, in denen Unternehmen beteiligt sind, die Erhebung eines Wider-
spruchs in einfacher elektronischer Weise mdglich sein.
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Zu den Verwaltungsverfahren, in denen Normadressaten der Wirtschaft in der Regel betei-
ligt sind, gehoéren solche im Bereich des Gewerbe-, Versammlungs-, Polizei- und Ordnungs-
rechts, des Bau-, Energie-, Immissionsschutz- und Umweltrechts. Eine verlassliche Aus-
sage uber die Anzahl der von der Rechtsanderung betroffenen Verfahren kann aufgrund
fehlender statistischer Erfassung der bundesweit jahrlich eingeleiteten Widerspruchsver-
fahren nicht getroffen werden. Anhand 6ffentlich verfligbarer Dokumente des Landtags der
Freien Hansestadt Bremen aus dem Jahr 2016 (vergleiche Bremische Birgerschaft, 2016,
Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP: Anzahl und Dauer von
Widerspruchsverfahren, Drucksache 19/834, unter: https://www.bremische-buerger-
schaft.de/drs_abo/2016-11-16_Drs-19-834 57208.pdf) kann jedoch eine grobe Einschat-
zung der jahrlich bundesweiten Anwendungsfalle vorgenommen werden. Nach eigener
Auswertung der erfassten Fallzahlen und deren Ubertragung auf das gesamte Bundesge-
biet ist von jahrlich rund 40 000 Widerspruchsverfahren in den Rechtsgebieten auszuge-
hen, in denen die Beteiligung von Normadressaten der Wirtschaft die Regel darstellt.

Analog zum Erfillungsaufwand fir die Burgerinnen und Burger wird von einer durchschnitt-
lichen Reduktion des Zeitaufwands und der Sachkosten pro Fall in Héhe von 0,9 Minuten
und 3,50 Euro ausgegangen. Es wird ferner ein durchschnittlicher Lohnsatz der Gesamt-
wirtschaft geman Leitfaden in Héhe von 36,30 Euro angesetzt. Durch die Rechtsanderung
entstehen der Wirtschaft voraussichtlich jahrliche Entlastungen der Burokratiekosten in
Hoéhe von rund 162 000 Euro. Dabei handelt es sich vollstandig um Burokratiekosten aus
Informationspflichten. Diese Entlastung stellt ein ,Out“ im Sinne der ,One in, one out‘-Re-
gelung der Bundesregierung dar.

4.3 Erfillungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben

Nach § 58 Absatz 1 VWGO-E, § 55 Absatz 1 FGO-E und § 66 Absatz 1 SGG-E ist Gber die
notwendige Form eines Rechtsbehelfs in der Rechtsbehelfsbelehrung zu unterrichten, zum
Teil auch Uber das fristausldsende Ereignis. Parallele Anderungen sind in § 37 Absatz 6
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwWVfG) sowie in § 36 Absatz 1 des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) geplant. Dementsprechend sind in den betroffenen Be-
hoérden die Vorlagen fur bestehende Rechtsbehelfsbelehrungen einmalig anzupassen. Es
wird aufgrund des voraussichtlich geringfugigen Aufwands von einem marginalen einmali-
gen Umstellungsaufwand (insgesamt < 100 000 Euro) fur die Behdrden der Lander und des
Bundes ausgegangen.

Demgegenuber ist aufgrund der in § 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO-E vorgesehenen Mdglich-
keit, eine Anordnung der sofortigen Vollziehung zukunftig in einfacher elektronischer Form
zu begriinden, von einer Entlastung des laufenden Erfullungsaufwands der Verwaltung aus-
zugehen. Wie oft im Jahr eine Anwendung des neuen § 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO-E bun-
desweit in Frage kommt, kann mangels zentraler statistischer Erfassung nur ndherungs-
weise und mit groRer Unsicherheit ermittelt werden. Ausgehend von der Anzahl der im Jahr
2024 bearbeiteten Antrage auf Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes nach den §§ 80,
80a VwGO in Héhe von 48 213 (siehe Statistisches Bundesamt, 2025, Statistischer Bericht,
Verwaltungsgerichte 2024, Arbeitsblatt 24251-13, unter: https://www.destatis.de/DE/The-
men/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html) wird davon ausgegangen, dass in 50 Prozent
(= circa 24 000 Falle) der genannten Verfahren ein Fall nach § 80 Absatz 5 Satz 1, zweite
Alternative VwGO vorliegt, also ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung nach vorheriger Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4 VwGO) gestellt wurde. Dabei ist zu beachten, dass diese Falle nur einen Bruchteil
der Gesamtheit der eigentlich von der Rechtsanderung betroffenen behdrdlichen Entschei-
dungen darstellen, namlich solche Entscheidungen, die in einem Gerichtsverfahren min-
den und deshalb zentral von der Bundesstatistik der Rechtspflege erfasst werden. Auch
Uber die Haufigkeit von Klagen gegen behérdliche Entscheidungen bundesweit gibt es
keine belastbaren Informationen. Dieser Anteil dirfte je nach Rechtsbereich stark variieren.
Es wird zum Zweck der Schatzung davon ausgegangen, dass der Anteil an behdrdlichen
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Entscheidungen, gegen die Klage erhoben wird, Uber alle betroffene Rechtsbereiche circa
10 Prozent betragt. Dementsprechend ist jahrlich von rund 240 000 Anordnungen der so-
fortigen Vollziehung auszugehen. SchlieRlich muss ein Teil der Anordnungen aufgrund der
Bestimmungen in § 80 Absatz 3 Satz 2 VwGO nicht begriindet werden. Es wird davon aus-
gegangen, dass in 30 Prozent der Falle eine Ausnahme nach § 80 Absatz 3 Satz 2 VwGO
vorliegt, sodass die vorliegende Schatzung von jahrlich rund 168 000 Anwendungsfallen
ausgeht. Bei Heranziehung des durchschnittlichen Lohnsatzes der Verwaltung gemaR Leit-
faden in Hohe von 44,40 Euro pro Stunde und einer mittleren Zeit- und Sachkosteneinspa-
rung pro Fall von 0,9 Minuten und 3,50 Euro (vergleiche Erfullungsaufwand fur Burgerinnen
und Burger sowie Erflllungsaufwand fir die Wirtschaft) ergibt sich ein jahrliches Einspa-
rungspotenzial fir die Verwaltung des Bundes und der Lander von rund 700 000 Euro.

Ferner ergeben sich durch die Vereinfachung der Begriffe ,Beamte” und ,Angestellte” auf
.Beschaftigte in § 22 Nummer 3 VWGO-E und § 19 Nummer 3 FGO-E laufende Verwal-
tungsvereinfachungen fir den Bund und die Lander, welche aufgrund des voraussichtlich
geringfigigen Aufwands pro Fall und der voraussichtlich kleinen Anzahl an jahrlichen An-
wendungsfallen als geringfligig eingeschatzt werden und deshalb nicht weiter beziffert wer-
den.

Daruber hinaus wird nach § 47 Absatz 6 Satz 2 VwGO-E die Pflicht zur Veroéffentlichung
der Entscheidungsformel, nach der eine Rechtsvorschrift vom Oberverwaltungsgericht oder
Verwaltungsgerichtshof im Normenkontrollverfahren fir unwirksam erklart wurde, auch auf
Entscheidungen Uber eine vorlaufige Aul3ervollzugsetzung einer Rechtsvorschrift erstreckt.
Diese Malinahme verursacht keinen zusatzlichen Erflllungsaufwand, da solche Entschei-
dungen bereits nach heutiger Praxis aus rechtsstaatlichen Erwagungen heraus publiziert
werden (,Sowieso“-Kosten).

Aus der Einfuhrung einer Erganzungswahl ehrenamtlicher Richter nach § 29 Absatz 3
VWGO-E und § 26 Absatz 3 FGO-E ergeben sich grundsatzlich keine Auswirkungen auf
den Erfullungsaufwand der Verwaltung.

5. Weitere Kosten

Die Neuregelungen zielen auf eine Beschleunigung und Effizienzsteigerung der Verfah-
rensbearbeitung bei den Gerichten ab. Es ist durch verkirzte Verfahrensdauern mit einer
spurbaren Entlastung und gewissen Kostenersparnis fur Burgerinnen und Blrger und die
Wirtschaft zu rechnen.

Die Anderungen bewirken keine wesentlichen Anderungen fiir das soziale Sicherungssys-
tem.

Es sind keine Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das
Verbraucherpreisniveau, zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen
Der Entwurf hat keine erkennbaren Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher.
Der Entwurf hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. Manner und Frauen sind

von den Regelungen des Entwurfs in gleicher Weise betroffen. Demografische Auswirkun-
gen sind ebenfalls nicht erkennbar.
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VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen ist nicht angezeigt, da die Regelungen auf Dauer angelegt
sind. Die Bundesregierung beobachtet fortlaufend die Entwicklung auf dem Gebiet des 6f-
fentlichen Prozessrechts, sodass eine gesonderte Evaluierung entbehrlich ist.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung)
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht und amtliche Paragrafeniiberschriften)

Die bisherige kurzgefasste Inhaltsiibersicht zur VwWGO wird zur besseren Ubersichtlichkeit
durch eine ausfuhrliche amtliche Inhaltsibersicht ersetzt, die sich aus der Anlage 1 zu die-
sem Gesetz ergibt. In den bereits zum Gesetzestext gehérenden Uberschriften der Unter-
gliederungen (Teilen und Abschnitten) der VWGO wurden dabei einzelne Anderungen oder
Ergénzungen vorgenommen. Die Paragrafen der VWGO erhalten erstmals amtliche Uber-
schriften. Inhaltlich orientieren sich die Inhaltstbersicht und die Zuweisung der Paragrafen-
Uberschriften weithin an den nichtamtlichen Uberschriften der Paragrafen der VWGO, die in
den Gesetzessammlungen verschiedener juristischer Fachverlage verwendet werden.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 6 VwGO)

Die Sperrfrist zum Einsatz von Proberichtern als Einzelrichter in § 6 Absatz 1 Satz 2 VwGO
wird auf sechs Monate reduziert. Proberichter kénnen damit in der Verwaltungsgerichtsbar-
keit nach einer Probezeit von sechs Monaten als Einzelrichter eingesetzt werden.

Mit der Sperrfrist soll sichergestellt werden, dass als Einzelrichter nur ein Richter tatig wird,
der Uber genligend berufsrichterliche Erfahrung verfligt. Nach geltendem Recht betragt die
Sperrfrist fir allgemeine Verwaltungsverfahren an den Verwaltungsgerichten ein Jahr (§ 6
Absatz 1 Satz 2 VwGO). Fur den Asylprozess, in dem existenzielle Entscheidungen im
grundrechtssensiblen Bereich getroffen werden und zugleich nur sehr beschrankte Rechts-
mittelmdglichkeiten bestehen, betragt die Sperrfrist sechs Monate, § 76 Absatz 5 AsylG. Im
Sinne eines Gleichlaufs soll die Sperrfrist fir die allgemeinen verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren an die Sperrfrist des § 76 Absatz 5 AsylG angepasst werden.

Mit der Senkung der Sperrfrist einhergehende Qualitatseinbuflen der Rechtsprechung sind
vor dem Hintergrund der materiellen Anforderungen fiir eine Ubertragung auf den Einzel-
richter nicht zu beflurchten. Eine gezielte Vorbereitung der Richterinnen und Richter auf die
Einzelrichtertatigkeit in den ersten sechs Monaten wird dabei vorausgesetzt. Bei den Ver-
waltungsgerichten werden durch die Herabsenkung der Sperrfrist erhebliche Ressourcen
freigesetzt. Verfahren kdnnen schneller erledigt werden. AuRerdem konnen die Gerichte
ihre personellen Ressourcen damit flexibler einsetzen. Hierfir besteht vor dem Hintergrund
der anstehenden Pensionierungswelle ein gesteigertes Bedurfnis.

Uber eine Folgeanderung in § 76 Absatz 5 AsylG soll zu einem spéteren Zeitpunkt ent-
schieden werden.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 9 VwGO)

Mit § 9 Absatz 4 Satz 1 und 2 VwGO-E wird an den Oberverwaltungsgerichten und Verwal-
tungsgerichtshéfen sehr viel weitgehender als bisher eine Entscheidung durch den Einzel-
richter ermdglicht. Sie orientiert sich an der Vorschrift Uber den (,semiobligatorischen®) Ein-
zelrichter bei den Kammern der Verwaltungsgerichte (§ 6 Absatz 1 VwGO), stellt die Ein-
zelrichterlibertragung jedoch anders als dort (,soll) in das Ermessen des Senats (,kann®)
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und sieht somit den ,fakultativen“ Einzelrichter im engeren Sinne vor. Bei dem zu Ubertra-
genden Rechtsstreit kann es sich sowohl um ein erstinstanzliches Verfahren als auch um
ein Rechtsmittelverfahren handeln. Mit dieser Offnung kann Richterarbeitskraft optimiert
eingesetzt werden, was einer Entlastung und Beschleunigung der Senatsarbeit in geeigne-
ten Fallen dient. Der zuvor notwendig werdende Ubertragungsbeschluss erzeugt zwar zu-
nachst einen geringfligigen Aufwand. Dieser wird jedoch durch die Ressourcenersparnis im
weiteren Verlauf deutlich aufgewogen.

Das Kollegialprinzip an den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshofen ist
von besonderer Bedeutung fur die Kontrollfunktion der Rechtsmittelinstanz. Dass mehrere
Personen entscheiden, flhrt zu einer vertieften argumentativen Durchdringung und Abwa-
gung der Falle und gilt damit als ein Baustein der Qualitatssicherung in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit.

Gleichwonhl ist die Méglichkeit einer fakultativen Ubertragung auf den Einzelrichter in § 9
Absatz 4 VwGO bisheriger Fassung durch das Gesetz zur Beschleunigung von verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich vom 14. Marz 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 71) fur erstinstanzliche Verfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 15 VwWGO
geschaffen worden. Darlber hinaus kann in asylrechtlichen Berufungsverfahren unter den
Voraussetzungen des § 79 Absatz 3 AsylG die Entscheidung dem Einzelrichter Gbertragen
werden. Daneben hat liber Rechtsmittel in Nebenverfahren in wenigen Fallen der originare
Einzelrichter zu entscheiden (zum Beispiel zum Teil (Kosten-)Beschwerden nach § 66 Ab-
satz 6 Satz 1 letzter Halbsatz des Gerichtskostengesetzes (GKG), Streitwertbeschwerden
nach § 63 Absatz 2 GKG in Verbindung mit § 68 Absatz 1 Satz 5 GKG, Gegenstandswert-
beschwerden nach § 33 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 8 Satz 1 letzter Halbsatz
Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG), Vergutungsbeschwerden nach § 55 in Verbindung
mit § 56 Absatz 2 Satz 1 letzter Halbsatz RVG), wenn nicht ein Grund fiir die Ubertragung
auf den Senat vorliegt.

In den zahlreichen ubrigen Rechtsmittelverfahren bei den Oberverwaltungsgerichten und
Verwaltungsgerichtshéfen (Berufungszulassungs-, Berufungs- und Ubrigen Beschwerde-
verfahren) kann der Berichterstatter nur im Einverstandnis der Beteiligten (als sogenannter
konsentierter Einzelrichter) streitig Uber die Sache verhandeln und/oder entscheiden (§ 87a
Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 VwGO). Bei unstreitiger Erledigung (wie zum Beispiel
Klage-, Antrags- oder Rechtsmittelricknahme, Ubereinstimmender Hauptsacheerledi-
gungserklarung oder Vorschlag eines gerichtlichen Vergleichs) hingegen entscheidet der
Berichterstatter unmittelbar in dieser Funktion (vergleiche § 87a Absatz 1 Nummer 2 und 3
sowie § 106 Satz 2 VWGO), ohne dass es eine Ubertragungsmoglichkeit auf den Senat
gabe. Ungeachtet der hohen Bedeutung des Senatsprinzips in der Rechtsmittelinstanz
kann es aber weitere Falle geben, in denen eine streitige Entscheidung in voller Senatsbe-
setzung nicht erforderlich erscheint. Dies gilt insbesondere in Berufungszulassungsverfah-
ren (§ 124a Absatz 4 ff. VwGO), etwa wenn es um die Entscheidung Uber aller Voraussicht
nach unzulassige Antrage auf Zulassung der Berufung geht (zum Beispiel wegen verfriste-
ter Einlegung oder fehlender, nicht fristgerechter oder unzureichender Begrindung oder
wegen fehlender Postulationsfahigkeit) oder soweit ein Berufungszulassungsgrund des
§ 124 Absatz 2 VwGO ersichtlich nicht vorliegt.

Aber auch in allgemeinen Berufungsverfahren zur Hauptsache kann eine Einzelrichtertber-
tragung in Betracht kommen; namentlich in Fallen, in denen die Berufung durch den Senat
wegen ernstlicher Zweifel an der (Ergebnis-)Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung
(§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO) oder wegen eines mdglicherweise ergebnisrelevanten
Verfahrensmangels (§ 124 Absatz 2 Nummer 5 VwGO) zugelassen worden ist. In den Ub-
rigen Fallen einer Berufungszulassung wegen besonderer rechtlicher oder tatsachlicher
Schwierigkeiten (§ 124 Absatz 2 Nummer 2 VwWGO), wegen grundsatzlicher Bedeutung
(§ 124 Absatz 2 Nummer 3 VWGO) oder wegen Divergenz (§ 124 Absatz 2 Nummer 4
VwGO bisheriger Fassung) beziehungsweise im Interesse der Fortbildung des Rechts und
der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 124 Absatz 2 Nummer 4 VwWGO-E,
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Artikel 1 Nummer 30) wird eine Einzelrichteribertragung hingegen in der Regel ausschei-
den. Ausgeschlossen ist sie indes auch in den letztgenannten Fallen nicht. Es bleibt Raum
fur sie, etwa wenn die Berufung mangels fristgerechter Berufungsbegriindung (ersichtlich)
unzulassig (geworden) ist und so im Zeitpunkt der Einzelrichteribertragung besondere
Schwierigkeiten der Sache und eine grundsatzliche Bedeutung der Rechtssache nicht mehr
gegeben sind. Umgekehrt kann auch in den Fallen von § 124 Absatz 2 Nummer 1 oder 5
VWGO eine Ubertragung ausscheiden, etwa wenn die Berufungszulassung zwar formal
,nur‘ auf diese Vorschriften gestitzt worden war, aber auch nach § 124 Absatz 2 Num-
mer 2, 3 oder 4 VwGO in Betracht gekommen ware.

In den nicht dem originaren Einzelrichter zugewiesenen Beschwerdeverfahren (vor allem
Eilbeschwerden nach § 146 Absatz 1 und 4 VwGO; Rechtswegbeschwerden nach § 17a
Absatz 4 Satz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) in Verbindung mit § 146 Absatz 1
VwGO sowie sonstige Beschwerden nach § 146 Absatz 1 VwGO) kann sich eine Einzel-
richterlbertragung von Fall zu Fall anbieten.

Normenkontroll(eil)verfahren nach § 47 Absatz 1 und 6 VwWGO werden durch § 9 Absatz 4
Satz 3 VwGO-E hingegen ihrer hohen Bedeutung wegen (Erga-omnes-Wirkung einer die
Unwirksamkeit beziehungsweise die Aulervollzugsetzung der Rechtsvorschrift ausspre-
chenden Entscheidung) kraft Gesetzes von der fakultativen Einzelrichteribertragung aus-
genommen.

Zu Nummer 4 (Anderung von § 10 VwGO)
Zu Buchstabe a

Die Anderung in § 10 Absatz 3 VWGO stellt klar, dass der Senat Entscheidungen nach § 10
Absatz 4 Satz 1 VwGO-E in voller Besetzung mit flinf Richtern trifft.

Zu Buchstabe b

Mit § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 VwGO-E wird am Bundesverwaltungsgericht weitgehender
als nach der bestehenden Rechtslage eine Entscheidungsfindung durch einen Senat in der
Besetzung mit drei Richtern ermdglicht. Mit dieser Offnung kann Richterarbeitskraft opti-
miert eingesetzt werden, was einer Entlastung und Beschleunigung der Senatsarbeit in ge-
eigneten Fallen dient. Der zuvor notwendig werdende Ubertragungsbeschluss erzeugt zwar
zunachst einen geringfluigigen Aufwand. Dieser wird jedoch durch die Ressourcenersparnis
im weiteren Verlauf deutlich aufgewogen. Durch die Bezugnahme auf Verfahren nach § 50
Absatz 1 VwGO ist klargestellt, dass die Regelung nicht fir Revisions-, sondern nur fir
erstinstanzliche Verfahren gilt.

Gemal dem Kollegialprinzip trifft das Bundesverwaltungsgericht seine Entscheidung
grundsatzlich bei mindlicher Verhandlung durch flinf Berufsrichter und bei Beschllissen
aullerhalb mindlicher Verhandlung durch drei Berufsrichter. Dass mehrere Personen ent-
scheiden, fuhrt zu einer vertieften argumentativen Durchdringung und Abwagung der Félle
und gilt damit als ein Baustein der Qualitatssicherung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Das Kollegialprinzip am Bundesverwaltungsgericht ist von besonderer Bedeutung fur die
Kontrollfunktion der Rechtsmittelinstanz.

Fir erstinstanzliche Verfahren nach § 50 Absatz 1 Nummer 6 VwGO ist mit dem Gesetz
zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich die
Méglichkeit einer fakultativen Ubertragung an den Senat in der Besetzung mit drei Berufs-
richtern in § 10 Absatz 4 bisheriger Fassung geschaffen worden. Ungeachtet der hohen
Bedeutung des Kollegialprinzips kann es aber weitere Falle geben, in denen eine streitige
Entscheidung in voller Senatsbesetzung nicht erforderlich ist. Die bisherige Regelung in
§ 10 Absatz 4 soll daher auf alle erstinstanzlichen Verfahren erstreckt werden.
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Entsprechend der bisherigen Rechtslage betrifft dies lediglich die in tatsachlicher und recht-
licher Hinsicht einfach gelagerten Verfahren, die keine grundsatzliche Bedeutung haben.
Dies schlieldt bereits die Einbeziehung von Revisionsverfahren in den Anwendungsbereich
des § 10 Absatz 4 VwGO-E aus. Regelmallig weisen diese hinreichende Schwierigkeiten
auf, die bei einer mundlichen Verhandlung eine Beteiligung des Senats in seiner vollen
Besetzung mit fiinf Berufsrichtern zur Sicherung der hohen Qualitat erfordern. Im Ubrigen
steht es im Ermessen (,kann®) des Senats zu beurteilen, ob sich ein Verfahren fir eine
Entscheidung durch den Senat in der Besetzung mit drei Berufsrichtern eignet.

Entsprechend der bisherigen Rechtslage gelten auch nach § 10 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E
die Regelungen des § 6 Absatz 2 bis 4 VWGO entsprechend. Mithin scheidet eine Ubertra-
gung auf einen Senat in der Besetzung mit drei Richtern bei einer Vorbefassung des Senats
entsprechend § 6 Absatz 2 VwGO aus. Auch besteht die Moéglichkeit zur Rickubertragung
auf den Senat in seiner vollen Besetzung entsprechend § 6 Absatz 3 VwGO und die Ent-
scheidung Uber die Ubertragung des Verfahrens ist entsprechend § 6 Absatz 4 VwGO nicht
justiziabel.

§ 10 Absatz 4 Satz 3 VWGO-E schlielt eine Ubertragung auf eine Senatsbesetzung mit drei
Richtern in Verfahren aus, in denen das Bundesverwaltungsgericht tber die Giiltigkeit einer
im Rang unter dem Bundesgesetz stehenden Rechtsvorschrift des Bundes entscheidet,
sowie in zugehdrigen Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes. Die Vorschrift liegt auf
einer Linie mit § 9 Absatz 4 Satz 3 VwGO-E. Dies betrifft Verfahren nach § 50 Absatz 1
Nummer 7 VwGO in Verbindung mit § 22 Absatz 1 und 6 des Energiesicherungsgesetzes
(EnSiG), Verfahren nach § 50 Absatz 1 Nummer 9 VwWGO-E in Verbindung mit § 5 Absatz 1
und 6 des Rettungsiibernahmegesetzes (RettungsG) und Verfahren nach § 50 Absatz 1
Nummer 12 VwGO-E in Verbindung mit § 2 Absatz 3 des Gesetzes Uiber den Bau des Ab-
schnitts Wismar West-Wismar Ost der Bundesautobahn A 20 Libeck-Bundesgrenze (A 11)
(BABWismarG).

Zu Nummer 5 (Anderung von § 22 VwGO)

Nach bisher geltendem Recht kdnnen Beamte und Angestellte des offentlichen Dienstes
nicht als ehrenamtliche Richter berufen werden. Im neuen § 22 Nummer 3 VwGO wird die
Bezeichnung ,Beamte und Angestellte” durch ,Beschéftigte” ersetzt.

Hintergrund dieser Anderung ist die Uberholte Differenzierung zwischen Angestellten und
Arbeitern. Als Angestellte im Sinne des Arbeitsrechts wurden Arbeitnehmer bezeichnet, de-
ren Tatigkeit Uberwiegend geistiger und im groReren Mal eigenverantwortlicher, selbst-
standiger Natur ist, wahrend bei der Tatigkeit von Arbeitern die Erbringung von Leistung
durch kérperliche Kraftentfaltung im Vordergrund stand. Diese Differenzierung entfiel zwi-
schenzeitlich, da das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht unter-
schiedliche Regelungen fir Arbeiter und Angestellte regelmaRig als gleichheitswidrig ein-
ordneten (vergleiche Koch, in: Schaub/Koch, Arbeitsrecht von A-Z, 30. Auflage 2026, An-
gestellte, Rn. 1).

Der Begriff ,Beschaftigte” ist grundsatzlich im personalvertretungsrechtlichen Sinne zu ver-
stehen (vergleiche § 4 Absatz 1 Nummer 5 des Bundespersonalvertretungsgesetzes) und
umfasst damit sowohl Beamte als auch Arbeitnehmer im 6ffentlichen Dienst. Mit der Wahl
des Begriffs ,Beschaftigte” wird die Regelung nicht nur sprachlich angepasst. Vielmehr geht
mit ihr auch eine inhaltliche Anderung einher, da der Ausschluss auf Arbeiter erweitert wird.

Bisher stellten Rechtsprechung und Literatur bei der Auslegung des Begriffes des ,Ange-
stellten” im Sinne des § 22 Nummer 3, zweite Alternative VwGO darauf ab, ob die be-
troffene Person in einem besonderen Naheverhaltnis zum 6ffentlichen Dienstherrn steht,
sodass deren Tatigkeit als Ausdruck des Handelns der Verwaltung verstanden werden kann
(vergleiche OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 24. Juli 2014 — 16 F 14/14 —, juris
Rn. 8; Sachsisches OVG, Beschluss vom 26. Februar 2019 — 3 F 1/19 —, juris Rn. 3 f;
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Garloff, in: BeckOK VwGO, 76. Edition, Stand 1.10.2025, § 22 Rn. 3a; Schuibel-Pfister, in:
Eyermann VwGO, 17. Auflage 2026, § 22 Rn. 4). Dies flhrt bei der Erstellung der Vor-
schlagslisten in der Praxis zu Abgrenzungsproblematiken und Rechtsunsicherheit und er-
fordert gesteigerten Verwaltungsaufwand. Die neue Fassung der Vorschrift entspricht de-
ren Normzweck, die Hinderungsgriinde umfassend zu verstehen, sodass nicht nur eine In-
teressenkollision verhindert, sondern auch der Anschein der Voreingenommenheit vermie-
den wird (vergleiche Sachsisches OVG, Beschluss vom 5. August 1997 — 3 S 440/97,
NVwZ-RR 1998, 324; Panzer, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, 48. EL. Juli 2025,
§ 22 Rn. 2 und 8).

Wenn kiinftig alle Beschaftigten des o6ffentlichen Dienstes nicht mehr als ehrenamtliche
Richter berufen werden kénnen, verringert sich die Anzahl derjenigen, die fir das Amt in
Frage kommen, in einem Uberschaubaren Male. Die neue Regelung ist praxisgerecht und
sorgt fur die nétige Rechtsklarheit.

Der durch § 186 Absatz 2 Satz 1 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 46) fir entsprechend an-
wendbar erklarte § 6 des EinflUhrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG)
enthalt nunmehr zugleich eine Ubergangsregelung fir diejenigen ehrenamtlichen Richter,
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits im Amt sind und andernfalls nach der Neure-
gelung des § 22 Nummer 3 VwGO-E sofort der Entbindung nach § 24 Absatz 1 Nummer 1
VwGO unterlagen.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 29 VwGO)

Die Regelung in § 29 Absatz 3 VwGO-E schafft Rechtsklarheit und -sicherheit, indem aus-
dricklich normiert wird, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Modalitaten aus-
nahmsweise eine Erganzungswahl ehrenamtlicher Richter durchzufiihren ist.

Nach geltendem Recht ist nur das Wahlverfahren am Ende der Amtsperiode fir die neue
Amtsperiode ausdrlcklich geregelt (vergleiche die §§ 25 ff. VwWGO). In der Literatur ist da-
her umstritten, inwieweit ehrenamtliche Richter nachtraglich gewahlt werden kénnen. Na-
hezu Einigkeit besteht dartber, dass in den Fallen, in denen eine geordnete Rechtspre-
chungstatigkeit wegen einer zu geringen Zahl von ehrenamtlichen Richtern nicht mehr mog-
lich ist, ausnahmsweise eine ,Ergdnzungswahl méglich sein muss (vergleiche Garloff, in:
BeckOK VwGO, 76. Edition, Stand 01.10.2025, § 29 Rn. 6; Schubel-Pfister, in: Eyermann,
VwGO, 17. Auflage 2026, § 29 Rn. 9 mit weiteren Nachweisen; Ziekow, in: Sodan/Ziekow,
VwGO, 6. Auflage 2025, § 29 Rn. 14). Der Begriff ist dem eine Erganzungswahl von Schof-
fen regelnden § 52 Absatz 6 GVG entlehnt.

Der Vorschlag, die Erganzungswahl und die Dauer der Amtszeit der hierdurch Gewahlten
zu normieren, fand sich bereits in einem Entwurf des Bundesrates fir ein Gesetz zur Ande-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung aus dem Jahr 2019 (Bundestagsdrucksa-
che 19/10992 (neu), Seite 7), der auf eine JuMiKo-Arbeitsgruppe ,Verwaltungsprozess* zu-
ruckging. Die Bundesregierung hatte gegen diesen Vorschlag keine Bedenken erhoben
(Bundestagsdrucksache 19/10992 (neu), Seite 24). Insbesondere vor dem Hintergrund der
tendenziell steigenden Anzahl an Entbindungsantragen gemaf § 24 VwGO erscheint eine
Klarstellung durch ausdrickliche Normierung geboten, um eine ordnungsgemale Sit-
zungstatigkeit zu gewahrleisten. Dadurch wird auch Potential zur Beschleunigung und Ver-
einfachung der Bestimmung ehrenamtlicher Richter gehoben. Die Verwendung bereits vor-
handener Vorschlagslisten tragt hierzu ebenfalls bei.

Nach § 29 Absatz 3 Satz 1 VwGO-E stellt der Prasident des Verwaltungsgerichts (oder des
Oberverwaltungsgerichts beziehungsweise Verwaltungsgerichtshofs, vergleiche § 34
VwGO) fest, wenn die erforderliche Zahl ehrenamtlicher Richter unterschritten und deshalb
eine ordnungsgemale Sitzungstatigkeit nicht mehr gewahrleistet ist. Hierfur ist nach § 29
Absatz 3 Satz 2 VwGO-E auf den Malstab von § 27 VwGO abzustellen. Eine ordnungsge-
mafe Sitzungstatigkeit kann danach nicht mehr angenommen werden, wenn — etwa
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aufgrund von Entbindungen von ehrenamtlichen Richtern — jeder der im Amt befindlichen
ehrenamtlichen Richter voraussichtlich zu mehr als zwdlf ordentlichen Sitzungstagen im
Jahr herangezogen werden musste. Die Regelung in § 29 Absatz 3 Satz 2 VwGO-E bedeu-
tet dartber hinaus, dass fir die Bestimmung der Zahl, wie viele neue ehrenamtliche Richter
erganzend gewahlt werden missen, ebenfalls auf den Malistab von § 27 VwGO abzustel-
len ist. Es miUssen demnach so viele neue ehrenamtliche Richter gewahlt werden, dass
jeder ehrenamtliche Richter voraussichtlich zu héchstens zwélf ordentlichen Sitzungstagen
im Jahr herangezogen werden wird.

Die neue Vorschrift in § 29 Absatz 3 Satz 3 VwWGO-E Uber die Dauer der Amtszeit im Fall
einer Erganzungswahl nach § 29 Absatz 3 Satz 1 VwGO-E, nach welcher die erganzend
gewahlten ehrenamtlichen Richter nur fur den Rest der laufenden Amtsperiode gewahlt
werden, gewahrleistet, dass die Amtsperioden der anfanglich und der nachtraglich gewahl-
ten ehrenamtlichen Richter einheitlich enden.

Mit dem neu eingeflhrten § 186 Absatz 2 Satz 2 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 46) wird ei-
gens fiur die Regelung der Erganzungswahl eine Ubergangsregelung geschaffen. Danach
gilt die allgemeine Ubergangsvorschrift des § 6 EGGVG, die sonst Uber § 186 Absatz 2
Satz 1 VwGO-E Anwendung fande, nicht. Durch die spezielle Regelung soll vielmehr si-
chergestellt werden, dass die Mdglichkeit, gemaR § 29 Absatz 3 VwWGO-E eine Erganzungs-
wahl durchzuflihren, bereits mit Inkrafttreten dieses Gesetzes und somit auch flir zu diesem
Zeitpunkt schon laufende Amtsperioden zur Verfliigung steht.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 35 VwGO)

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. Die aktuelle Bezeichnung der Stelle, bei der
ein Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht eingerichtet wird, lau-
tet ,Bundesministerium des Innern® (vergleiche Ziffer II| Nummer 2 des Organisationserlas-
ses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025, BGBI. | 2025 Nr. 131).

Zu Nummer 8 (Anderung von § 47 VwGO)
Zu Buchstabe a

Auch in Normenkontrollverfahren besteht ein Bedurfnis einer Verfahrensverzégerung ent-
gegen zu wirken. Auch wenn das Normenkontrollverfahren als objektives Beanstandungs-
verfahren ausgestaltet ist, hat es einen subjektiven Einschlag. Sofern der Antrag nicht von
einer Behorde gestellt wird, hangt die Zulassigkeit nach § 47 Absatz 2 Satz 1 VwGO von
der Geltendmachung einer subjektiven Rechtsverletzung (,Antragsbefugnis®) ab. Die Er-
ganzung hat daher lediglich klarstellenden Charakter.

Zu Buchstabe b

Erklart ein Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof im Normenkontrollverfah-
ren nach § 47 Absatz 1 VwGO eine untergesetzliche Rechtsvorschrift fir unwirksam, so hat
der Antragsgegner die Entscheidungsformel bekannt zu machen (§ 47 Absatz 5 Satz 2 letz-
ter Halbsatz VwGO). Diese Ver6ffentlichungsverpflichtung gilt bislang nur im Hauptsache-
verfahren. Allerdings besteht ein Publizitatsbedlrfnis bei der vorlaufigen AuRervollzugset-
zung einer Rechtsvorschrift nach § 47 Absatz 6 VwGO (zumindest vorubergehend) in glei-
cher Weise (vergleiche Wysk, in: Wysk, VwGO, 4. Auflage 2025, § 47 Rn. 105; Schoch, in:
Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, VwGO, 48. EL. Juli 2025, § 47 Rn. 185). Aus diesem
Grund werden Entscheidungsformeln dahingehender einstweiliger Anordnungen durch die
Praxis bereits in einem GroRteil der Falle ebenfalls verdffentlicht. Der neue Satz 2 in § 47
Absatz 6 VwWGO tragt diesem Umstand Rechnung, indem § 47 Absatz 5 Satz 2 letzter Halb-
satz VwWGO in den Faéllen der vorlaufigen Aullervollzugsetzung nach § 47 Absatz 6 (nun-
mehr Satz 1) VwGO fur entsprechend anwendbar erklart wird. Das dient der
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Rechtssicherheit und Transparenz und in der Folge auch der Effektivitat des Rechtsschut-
zes gegen untergesetzliche Rechtsvorschriften.

Zu Nummer 9 (Anderung von § 48 VwGO)
Zu Buchstabe a

Die § 48 Absatz 1 VwWGO betreffenden Anfigungen begrinden weitere erstinstanzliche Zu-
standigkeiten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshofe. Damit gehen
eine Straffung des Instanzenzuges sowie eine Bundelung spezifischer Fachkompetenz in
der mittleren Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit einher, die eine Beschleunigung von
Verfahren zeitigen sollen. Verfahren, die vor dem 1. Januar 2027 bei einem Verwaltungs-
gericht anhangig geworden sind, verbleiben nach dem Grundsatz der perpetuatio fori (§ 17
Absatz 1 Satz 1 GVG in Verbindung mit § 83 Satz 1 VwGO) auch nach Inkrafttreten dieser
Anderungen bei diesem Verwaltungsgericht.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Zustandigkeitsverlagerung wird durch verschiedene Anderungen in § 48 Absatz 1
Satz 1 VwGO bewirkt.

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Einfigung der Nummer 17 in die Aufzahlung
erstinstanzlicher Zustandigkeiten der Oberverwaltungsgerichte oder Verwaltungsgerichts-
hofe in § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO (siehe nachstehend Dreifachbuchstabe ccc).

Zu Dreifachbuchstabe bbb
Auf die Begriindung zu Dreifachbuchstabe aaa wird verwiesen.
Zu Dreifachbuchstabe ccc

Nach der in den Katalog des § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO nach Nummer 16 eingefugten
neuen Nummer 17, einer Auffangregelung, wird nunmehr — Gber die Aufzahlung bestimmter
Planfeststellungsverfahren in § 48 Absatz 1 Nummer 1 bis 16 VwWGO hinausgehend — auch
in Streitigkeiten Uber alle sonstigen Planfeststellungsverfahren, soweit hierfur nicht eine Zu-
standigkeit des Bundesverwaltungsgerichts (aufgrund spezieller Fachgesetze oder nach
§ 50 Absatz 1 VwWGO) gegeben ist, erstinstanzlich von den Oberverwaltungsgerichten und
Verwaltungsgerichtshéfen entschieden. Diese Regelung geht auf Ziffer 1.2 einer Entschlie-
Rung des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 20/5570, Seite 3) zurlick. Sie
strebt eine Konzentration entsprechender spezifischer Fachkompetenz in der Mittelebene
der Verwaltungsgerichtsbarkeit an und zielt auf eine damit einhergehende Beschleunigung
dieser Verfahren ab. Gemal § 48 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 VwGO sind von der durch
Nummer 17 bewirkten ,Hochzonung“ auch alle sonstigen Verfahren betroffen, in denen an-
stelle eines an sich vorgesehenen Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung fur
das Vorhaben erteilt wurde.

Zu Doppelbuchstabe bb
Zu Satz 2

Nach § 48 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 VwGO-E entscheidet das Oberverwaltungsgericht
oder der Verwaltungsgerichtshof im ersten Rechtszug nun auch Uber die Genehmigung von
Zuwegungen und Kabeltrassen, die fir die Errichtung, den Betrieb oder die Anderung von
Anlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a VwGO erforderlich sind.
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Die Erstreckung der erstinstanzlichen Zustandigkeit auf die Genehmigung notwendiger Zu-
wegungen und Kabeltrassen ist aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs der Ver-
fahren angezeigt. Nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a VwGO sind die Oberverwaltungs-
gerichte und Verwaltungsgerichtshofe erstinstanzlich flr Streitigkeiten zustandig, die die
Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Anlagen zur Nutzung von Windenergie an
Land mit einer Gesamthdhe von mehr als 50 Metern betreffen. Es wurde in der Rechtspre-
chung bisher uneinheitlich behandelt, ob Genehmigungen flir Zuwegungen oder Kabeltras-
sen — jedenfalls aulRerhalb des Betriebsgrundstlicks — vom Anlagenbegriff des § 3 Absatz 5
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und von der Konzentrationswirkung der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 13 BImSchG erfasst sind (vergleiche
Hessischer VGH, Beschluss vom 30. Juni 2023 — 9 B 2279/21.T —, juris Rn. 32; OVG Bre-
men, Urteil vom 28. September 2023 — 1 D 72/22 —, juris Rn. 55). Dies fuhrt dazu, dass un-
ter Umstanden Streitigkeiten Uber diese Zuwegungen und Kabeltrassen bei unterschiedli-
chen Gerichten (Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsge-
richtshof) erstinstanzlich bearbeitet werden, was ungeachtet der Aussetzungsmadglichkeit
(vergleiche § 94 VwGO) das Potential divergierender Entscheidungen in sich tragt. Vor-
zugswdrdig erscheint es aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs der Verfahren,
dass dasselbe Gericht in Verfahren Uber die Genehmigung der Anlage und in Verfahren
Uber die dafur erforderlichen Zuwegungen und Kabeltrassen erstinstanzlich entscheidet.
Die Klarstellung dient damit der Beschleunigung und ermdéglicht zudem einheitliche Ent-
scheidungen zu einem Vorhaben.

Zu Satz 3

Die erstinstanzliche Zustandigkeit der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichts-
hofe nach § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO umfasste bereits bisher auch auf zusatzliche Schutz-
vorkehrungen gerichtete Antrage, Uber die in einem Planfeststellungsbeschluss ablehnend
entschieden wurde. Keine erstinstanzliche Zustandigkeit der Oberverwaltungsgerichte und
Verwaltungsgerichtshéfe besteht dagegen, wenn um die Notwendigkeit nachtraglicher Auf-
lagen bei bestandskraftigen Planfeststellungsbeschlissen (oder an deren Stelle erteilten
Plangenehmigungen) gestritten wird (vergleiche unter anderem Hoppe, in: Eyermann,
VwGO, 17. Auflage 2026, § 48 Rn. 3 mit weiteren Nachweisen). Die erstinstanzliche Zu-
standigkeit der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshéfe wird durch den
neuen Satz 3 des § 48 Absatz 1 VwGO auf diese Streitigkeiten erstreckt.

Die Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshdfe werden damit auch fur solche
Verfahren erstinstanzlich zustandig, die in einem engen Zusammenhang zu Verfahren ste-
hen, die ohnehin in ihrer erstinstanzlichen Zustandigkeit liegen. Diese Verfahren werden
nun ebenfalls durch Entfall einer (Tatsachen-)Instanz beschleunigt, was insbesondere dann
wichtig ist, wenn eine nachtragliche Anordnung von Schutzauflagen zu Einschrankungen
oder gar zur (voribergehenden) Einstellung des Betriebs fuhren kann.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeadnderung zur Einfugung eines neuen § 48 Absatz 3 VwGO
(siehe nachstehend Buchstabe c).

Zu Buchstabe ¢

Die EinflUgung des § 48 Absatz 3 VwWGO-E zielt darauf ab, die Aufzahlung der bestehenden
erstinstanzlichen Zustandigkeiten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichts-
hofe in § 48 VwGO (annahernd) zu vervollstandigen, um so dem Rechtsanwender einen
moglichst umfassenden Uberblick zu geben.

Sie geht auf Ziffer 11.1 der EntschlieRung des Deutschen Bundestages (Bundestagsdruck-
sache 20/5570, Seite 3) zurlck. Hiernach sollte geprift werden, ob und inwieweit die erst-
instanzlichen Zustandigkeiten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshofe
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sowie des Bundesverwaltungsgerichts aus Griinden der Rechtsvereinfachung und Uber-
sichtlichkeit in der VWGO gebiindelt und gleichzeitig aus den Fachgesetzen gestrichen wer-
den kénnen. Die Prifung hat ergeben, dass vereinzelte erstinstanzliche Zustandigkeiten,
die bislang nicht in der VwGO aufgeflihrt sind, dort erganzt werden kénnen. Die erstinstanz-
lichen Regelungen Uber sachliche Zustandigkeiten aus den Fachgesetzen zu streichen und
allein in der VwGO zu verorten, wird hingegen abgelehnt (vergleiche auch untenstehend
die Erlauterung zu § 50 VwGO).

Fur die Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshéfe verbleiben aul3erhalb der
VwGO nur drei erstinstanzliche Zustandigkeiten: § 7 Absatz 2 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes (UmwRG), § 31 Absatz 1 Satz 1 und 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes
(StUG) und § 138 Absatz 1 Satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG). Fur die Rege-
lungen im UmwRG und im StUG ist eine Bundelung in § 48 Absatz 1 VwGO nicht sinnvoll.
Fur § 7 Absatz 2 Satz 1 UmwRG ware § 48 VwGO nicht der richtige Standort, da sich die
daraus erwachsende sachliche Zustandigkeit prinzipiell eher auf einen Spezialfall der Nor-
menkontrolle im Sinne des § 47 VwGO bezieht. § 31 Absatz 1 Satz 1 und 4 StUG begrin-
det eine Spezialzustandigkeit allein des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. In
§ 48 VwGO aufgenommen werden kann jedoch ein Verweis auf die nach § 138 Absatz 1
Satz 1 und § 140 FlurbG bei den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshéfen
bestehenden Flurbereinigungsgerichte. Hierflr wird mit der Regelung ein neuer Absatz 3 in
§ 48 VwGO geschaffen; und zwar in einer Regelungstechnik, die mit derjenigen des Absat-
zes 2 vergleichbar ist. Eine Aufnahme in den Katalog von § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO bietet
sich demgegenuber aus systematischen Grunden nicht an, da dort ausschlieRlich Infra-
strukturprojekte aufgefiihrt werden.

Zu Buchstabe d

Bei der Anderung handelt es sich um eine Folgednderung zur Einfugung eines neuen § 48
Absatz 3 VwGO-E (siehe vorstehend Buchstabe c). Bei der Anderung im zweiten Halbsatz
handelt es sich um eine Anderung in Folge der neu eingefiigten Nummer 17.

Zu Nummer 10 (Anderung von § 50 VWGO)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Hierdurch werden ein Verweisungsfehler sowie eine falsche Bezeichnung korrigiert.
Zu Doppelbuchstabe bb

Die Ergénzung zielt darauf ab, die erstinstanzlichen Zustandigkeiten des Bundesverwal-
tungsgerichts in § 50 VwGO mdglichst umfassend aufzuzahlen. Auf die Begrindung zu
Doppelbuchstabe dd wird verwiesen.

Eine Aufnahme von § 16 Absatz 5 Satz 2 und 3 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes
Ubertragungsnetz (NABEG) sowie von § 25 Absatz 5 NABEG (jeweils in Verbindung mit
§ 43e Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)) erubrigt sich, da sich die originare
erstinstanzliche Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts bereits aus dem Gesetz
uber den Bundesbedarfsplan ergibt, das in § 50 Absatz 1 Nummer 6 VwGO bereits aufge-
fUhrt ist.

Zu Doppelbuchstabe cc
Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Anfigung der Nummern 8 bis 12 an die Auf-

zahlung erstinstanzlicher Zustandigkeiten des Bundesverwaltungsgerichts in § 50 Absatz 1
VwGO (siehe nachstehend Doppelbuchstabe dd).
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Zu Doppelbuchstabe dd

Die Erganzung des § 50 Absatz 1 VwGO zielt darauf ab, dem Rechtsanwender einen (an-
nahernd) vollstandigen Uberblick Gber die erstinstanzlichen Zustandigkeiten des Bundes-
verwaltungsgerichts zu geben.

Sie geht auf Ziffer II.1 der EntschlieBung des Deutschen Bundestages (Bundestagsdruck-
sache 20/5570, Seite 3) zurtick. Hiernach sollte geprift werden, ob und inwieweit die erst-
instanzlichen Zustandigkeiten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshofe
sowie des Bundesverwaltungsgerichts aus Griinden der Rechtsvereinfachung und Uber-
sichtlichkeit in der VwGO geblndelt und gleichzeitig aus den Fachgesetzen gestrichen wer-
den kénnen. Die Prifung hat ergeben, dass vereinzelte erstinstanzliche Zustandigkeiten,
die bislang nicht in der VwGO aufgeflihrt sind, dort erganzt werden kénnen. Die erstinstanz-
lichen Regelungen Uber sachliche Zustandigkeiten aus den Fachgesetzen zu streichen und
allein in der VwGO zu verorten, wird hingegen abgelehnt. Dies betrifft vor allem erstinstanz-
liche Zustandigkeiten des Bundesverwaltungsgerichts nach § 50 Absatz 1 Nummer 6 und 7
VwGO. Die Regelungen in den Fachgesetzen sind kleinteilig und verweisen zum Teil auf
andere Regelungen aus den Fachgesetzen einschliel3lich deren Anlagen (vergleiche zum
Beispiel § 17e Absatz 1 Satz 1 des Bundesfernstrallengesetzes, § 18e Absatz 1 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes, § 14e Absatz 1 des Bundeswasserstrallengesetzes, § 17 Ab-
satz 6 EnSiG, § 17a Absatz 8 EnSiG, § 17b Absatz 7 EnSiG, § 22 Absatz 1 bis 6 EnSiG).
Eine Regelung allein in der VwGO wiirde den Rechtsanwender nicht davon befreien, das
Fachgesetz zu Rate zu ziehen, um das erstinstanzlich zustandige Gericht zu ermitteln. Die
jetzige Regelungstechnik, bei der die VwGO einen Hinweis auf die erstinstanzliche Zustan-
digkeit enthalt und fir Weiteres auf das Fachgesetz verweist, ist vorzugswirdig. Fur das
Bundesverwaltungsgericht bestehen aullerhalb der VwGO weitere — aulierst selten zum
Tragen kommende — erstinstanzliche Zustandigkeiten, die in den nach Nummer 7 einge-
fugten Nummern 8 bis 12 des § 50 Absatz 1 VwWGO nunmehr explizit erwahnt werden.

Zu Nummer 8

Nach dem in dieser Nummer zitierten § 19 Absatz 2 Satz 8 des Standortauswahlgesetzes
(StandAG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht im ersten und letzten Rechtszug
uber Klagen gegen einen Bescheid des Bundesamtes fir die Sicherheit der nuklearen Ent-
sorgung nach § 19 Absatz 2 Satz 3 StandAG. Mit diesem Bescheid hat das genannte Bun-
desamt vor Ubermittlung des Vorschlags eines Standorts fiir ein Endlager fiir hochradioak-
tive Abfalle an das Bundesministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit festzustellen, ob das bisherige Standortauswahlverfahren nach den Regelungen
des StandAG durchgefiihrt wurde und der Standortvorschlag diesen entspricht.

Der ebenfalls zitierte § 17 Absatz 3 Satz 5 StandAG betrifft eine erstinstanzliche sachliche
Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts fur Klagen gegen einen Feststellungsbe-
scheid des Bundesamtes fur die Sicherheit der nuklearen Entsorgung nach § 17 Absatz 3
Satz 1 StandAG. Dieser ist in einem friheren Stadium des Standortauswahlverfahrens,
namlich vor der Ubermittiung des Vorschlags fir eine untertagige Erkundung und Erkun-
dungsprogramme an das fur nukleare Sicherheit zustandige Bundesministerium nach § 17
Absatz 2 StandAG, zu erlassen.

Zu Nummer 9

Nach dem in dieser Nummer zunachst genannten § 30 Satz 1 des Stabilisierungsfondsge-
setzes (StFG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht im ersten und letzten Rechtszug
Uber 6ffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art nach dem StFG. Der
des Weiteren zitierte § 5 Absatz 1 und 6 RettungsG begriindet eine sachliche Zustandigkeit
des Bundesverwaltungsgerichts fir Normenkontroll(eil)antrage gegen Rechtsverordnun-
gen der Bundesregierung nach §2 RettungsG, mit denen bestimmte Anteile an
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Unternehmen, Forderungen, Finanzinstrumente und sonstige Rechte enteignet werden,
und fir zugehorige Eilantrage. Beide Gesetze dienen der Stabilisierung des Finanzmarktes.

Zu Nummer 10

Der von dieser Nummer zitierte § 13 Absatz 2 des Patentgesetzes (PatG) erklart das Bun-
desverwaltungsgericht fur zustandig fur Anfechtungsklagen gegen Anordnungen nach § 13
Absatz 1 PatG, welche die Wirkungen eines Patents ganz oder teilweise hindern, wenn die
Anordnungen von der Bundesregierung (Satz 1) oder der zustandigen obersten Bundesbe-
hérde (Satz 2) getroffen worden sind. Patentrechtliche Anordnungen nach Satz 1 haben
zum Inhalt, dass die Erfindung im Interesse der 6ffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll.
Mit Anordnungen nach Satz 2 werden bestimmte Benutzungen des Patents im Interesse
der Sicherheit des Bundes ausgeschlossen.

Zu Nummer 11

Der in dieser Nummer genannte § 21 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) regelt die
Zustandigkeit und das Verfahren zur Uberpriifung der RechtmaRigkeit bestimmter daten-
schutzbezogener Beschlusse der Europaischen Kommission (unionsrechtlicher Sekundar-
rechtsakte) auf Antrag der Aufsichtsbehdrde des Bundes oder eines Landes. Hierfur be-
steht in der Hauptsache eine sachliche Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts nach
§ 21 Absatz 3 BDSG, das im ersten und letzten Rechtszug entscheidet; § 47 Absatz 5
Satz 1 VwGO qilt daflir entsprechend (§ 21 Absatz 6 Satz 1 BDSG). Wenn das Bundesver-
waltungsgericht von der Gliltigkeit des Beschlusses der Europaischen Kommission Uber-
zeugt ist, lehnt es den Antrag ab; andernfalls hat es die Frage nach der Giltigkeit des Be-
schlusses dem Gerichtshof der Europaischen Union geman Artikel 267 (Satz 1 lit. a)) des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) vorzulegen (§ 21 Absatz 6
Satz 2 und 3 BDSG). Gemal § 21 Absatz 6 Satz 1 BDSG kann das Bundesverwaltungs-
gericht eine einstweilige Anordnung Uber die vorlaufige AuRervollzugsetzung des Beschlus-
ses entsprechend § 47 Absatz 6 VwWGO erlassen. Der in § 47 Absatz 6 VwGO neu einge-
fugte Satz2 git in diesem Fall nicht (vergleiche Begrindung zu
Artikel 1 Nummer 8 und Artikel 14).

Zu Nummer 12

Die in dieser Nummer genannten Gesetze betreffen altere verkehrswegeplanungsrechtli-
che Gesetze, die auch heute noch Relevanz haben konnen.

Nach § 5 Absatz 1 des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes (VerkPBG) ent-
scheidet das Bundesverwaltungsgericht im ersten und letzten Rechtszug tUber samtliche
Streitigkeiten, die Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungsverfahren fur Vorha-
ben nach § 1 dieses Gesetzes betreffen. Vereinzelt gibt es diese Vorhaben im Bundesfern-
stral3enbereich noch. Hintergrund ist die Regelung in § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Ver-
kPBG, nach der es ausreicht, dass das Linienbestimmungsverfahren bis zum 16. Dezember
2006 eingeleitet wurde.

Nach § 2 Absatz 3 BABWismarG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht auf Antrag
uber die Gultigkeit der Rechtsverordnungen nach Absatz 1. Bislang ist eine solche Rechts-
verordnung auf der Grundlage von § 2 Absatz 1 Satz 1 BABWismarG noch nicht erlassen
worden; dies kann aber fur die Zukunft auch nicht ausgeschlossen werden, da § 2 Absatz 1
BABWismarG den Fall der Anderung des Vorhabens regelt. Das kann auch nach Fertig-
stellung des Vorhabens beispielsweise infolge der Verkehrsentwicklung erforderlich wer-
den.
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Zu Buchstabe b

Der Verweis in § 50 Absatz 2 VwWGO bezieht sich nunmehr auf § 48 Absatz 4 VwGO-E an-
statt wie bisher auf § 48 Absatz 3 VwGO. Dabei handelt es sich um eine Folgednderung
zur Anderung der Absatzzahlung in § 48 VWGO, die durch die Einfligung eines neuen Ab-
satzes3 in §48 VwGO-E bewirkt wird (siehe dazu vorstehend Begrindung zu
Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe ¢ und d).

Zu Nummer 11 (Anderung von § 52 VwWGO)
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. Der bisherige Satz 3 von § 52 Nummer 4 er-
klart die Satze 1 und 2 fir Klagen nach § 79 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsver-
haltnisse der unter Artikel 131 GG fallenden Personen fiir entsprechend anwendbar. Dieses
Gesetz ist durch das Gesetz zur Anderung des Beamtenversorgungsgesetzes, des Solda-
tenversorgungsgesetzes sowie sonstiger versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 20. Sep-
tember 1994 (BGBI. | S. 2442) aufgehoben worden. Neue Klagen nach diesem Gesetz sind
daher seit 1994 nicht mehr denkbar.

Zu Buchstabe b

§ 52 Nummer 5 VwGO-E verankert in Satz 2 im Gesetz die hdchstrichterlich bestatigte Pra-
xis zu dem nach § 52 Nummer 5 VwGO 6értlich zustandigen Verwaltungsgericht im Fall einer
beklagten Gebietskdrperschaft, deren Sitz von dem Sitz der handelnden oder Gber den pro-
zessualen Anspruch entscheidungsbefugten Behérde abweicht.

Die Auffangvorschrift in § 52 Nummer 5 VwGO gilt aufgrund der dem § 52 VwGO innewoh-
nenden Systematik nur, wenn sich nach den vorherigen Nummern 1, 4, 2 oder 3 keine o6rt-
liche Zustandigkeit ergibt, und damit im Wesentlichen fur (allgemeine) Leistungs- und Fest-
stellungsklagen. Nach dieser Norm, deren bisheriger Wortlaut zum neuen Satz 1 wird, ist
fur die Ortliche Zustandigkeit flr unter diese Vorschrift fallende Klagen der Sitz, Wohnsitz
oder Aufenthaltsort des Beklagten mal3gebend.

Handelt es sich bei der Beklagten jedoch um eine Gebietskdrperschaft, ist allerdings nicht
der Sitz der Beklagten maR3geblich; vielmehr kommt es auf den Sitz der Behorde an, die
gehandelt hat oder befugt ist, Gber den vom Klager geltend gemachten Streitgegenstand
zu entscheiden (,handeln soll*), auch wenn ihr die Vertretung der beklagten Gebietskorper-
schaft im Rechtsstreit nicht obliegt. Diese praeter legem entwickelte, héchstrichterlich be-
statigte Praxis (vergleiche hierzu BVerwG, Beschluss vom 20.Juni2018 -
BVerwG 6 A6.18 —, juris Rn.4 (Feststellungsklage); Urteil vom 18. April 1985 —
BVerwG 3 C 34.84 —, juris Rn. 33, BVerwGE 71, 183, 188, NJW 1985, 2774, 2775 (Unter-
lassungsklage/negative Leistungsklage); vergleiche auch VG Frankfurt (Oder), Beschluss
vom 26. Oktober 2022 — 6 K 178/20.A —, juris Rn. 8, 30, NVwZ-RR 2023, 300, und VG
Aachen, Beschluss vom 18. Marz 2004 — 6 K 291/04.A —, juris Rn. 14 (asylrechtliche Ver-
pflichtungsklage eines inhaftierten Klagers); vergleiche ferner W.-R. Schenke, in:
Kopp/Schenke, VwWGO, 31. Auflage 2025, § 52 Rn. 19) findet bislang im Wortlaut von § 52
Nummer 5 VwGO keine Stiitze. Die Norm wird deshalb um einen entsprechenden Satz 2
erganzt. Bei Behdrden mit mehr als einem Dienstsitz, fur die nach aul3en durch den Behor-
denleiter oder in dessen Auftrag gehandelt wird, ist der Amtssitz des Behdrdenleiters, so-
fern ein solcher bestimmt ist, Sitz der Behérde im Sinne des § 52 Nummer 5 Satz 2 VwGO-
E (vergleiche hierzu bereits aus der bisherigen Rechtsprechung BVerwG, Beschluss
vom 9. Marz 2000 — BVerwG 1 AV 2.00 —, juris Rn. 2).

Zu Nummer 12 (Anderung von § 55 VwWGO)

Es wird ein Verweisungsfehler korrigiert.
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Zu Nummer 13 (Anderung von § 56a VWGO)

Die Herabsetzung der erforderlichen Personenzahl in § 56a Absatz 1 Satz 1 VwWGO-E fur
die offentliche Bekanntmachung in Massenverfahren erfolgt im Gleichlauf mit der Anderung
in § 65 Absatz 3 Satz 1 VwGO-E.

Zu Nummer 14 (Anderung von § 65 VwWGO)

Die Regelung entspricht § 60a FGO-E (Artikel 9 Nummer 7). Auf die dortige Begriindung
wird verwiesen.

Zu Nummer 15 (Anderung von § 70 VwWGO)

Bislang kann das Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 ff. VwGO (Zulassigkeitsvoraus-
setzung bei Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen) nur eingeleitet werden, indem der Wi-
derspruch gegen einen Ausgangsbescheid schriftlich, zur Niederschrift bei der Ausgangs-
behorde, (qualifiziert) in elektronischer Form (§ 3a Absatz 2 VwVfG) oder in einer der in
§ 70 Absatz 1 Satz 1 VwGO vorgesehenen schriftformersetzenden digitalen Formen erho-
ben wird. Im Zuge umfassender Modernisierung und Digitalisierung auch des Verwaltungs-
prozesses und seines bei bestimmten Klagearten vorgesehenen Vorverfahrens erscheint
eine Offnung auch fiir eine Ubermittlung auf einfache elektronische Weise angezeigt, wie
es jetzt bereits nach § 357 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) fir Einspriiche mog-
lich ist. Durch die Erweiterung der Méglichkeiten zur Widerspruchserhebung um eine ein-
fache elektronische Weise wird der Zugang zu diesem ,Vorschaltrechtsbehelf’ grundsatz-
lich moderner und fir die rechtsschutzsuchenden Blirgerinnen und Biirger einfacher aus-
gestaltet.

Nach der neuen Fassung des § 70 Absatz 1 Satz 1 VwGO-E kann der Widerspruch daher
auch in einfacher elektronischer Weise — entsprechend der Textform nach § 126b des Blir-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) — wirksam erhoben werden, gegebenenfalls mittels einfa-
cher E-Mail. Die bisherige Voraussetzung einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 70
Absatz 1 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 3a Absatz 2 VwWV{G) entfallt. Denkbar ware
auch eine Widerspruchseinlegung mittels eines Kontaktformulars auf der Homepage der
Behorde oder mittels eines dort befindlichen Widerspruch-Buttons. Damit nahert sich die
Regelung zum Widerspruch dem Verwaltungsverfahren nach dem VwVfG an, fur das der
Grundsatz der Nichtformlichkeit gilt (§ 10 VwVfG; vergleiche auch § 22 VwWV{G; soweit es
Ausnahmen fur Antrage im férmlichen Verwaltungsverfahren nach § 64 VwVfG und fir Ein-
wendungen im Planfeststellungsverfahren nach § 73 Absatz 4 Satz 1 VwVfG gibt, ist so-
nach ein Widerspruchsverfahren vor Klageerhebung gerade nicht vorgesehen, vergleiche
die §§ 70 und 74 Absatz 1 Satz 2 VwVfG).

Der neue § 70 Absatz 1 Satz 2 VwGO stellt sicher, dass Widerspriche in einfacher elekt-
ronischer Weise nur Uber solche elektronischen Kommunikationswege zulassigerweise ein-
gereicht werden konnen, die die Behdrde ausdricklich erdffnet. Inwieweit dies der Fall ist,
wird die Behdrde im Rahmen der Rechtsbehelfsbelehrung angeben (vergleiche § 58
VwGO-E). Fur die Einlegung des Widerspruchs in qualifiziert elektronischer Form oder Gber
schriftformersetzende Wege bedarf es dieser ausdricklichen Zugangseroffnung nicht.
Durch das Erfordernis der ausdricklichen Zugangseroffnung soll Rechtssicherheit hinsicht-
lich der mdglichen Wege zur Einlegung eines Widerspruchs in einfacher elektronischer
Weise geschaffen werden. Behdrden des Bundes sind jedenfalls nach § 2 Absatz 1 E-
Government-Gesetz verpflichtet, mindestens einen Zugang fir die Ubermittlung elektroni-
scher Dokumente zu erdffnen. Wird ein Widerspruch in einfacher elektronischer Weise tber
einen Weg eingereicht, fir den die Behdrde nicht ausdrucklich den Zugang eréffnet hat, ist
der Widerspruch unzulassig.

Der neue § 70 Absatz 1 Satz 3 VWGO-E ist an § 357 Absatz 1 Satz 2 AO angelehnt. Durch
die Offnung des Verfahrens fir Widerspriche in einfacher elektronischer Weise besteht
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Bedarf fir eine Regelung, die sicherstellt, dass der Widerspruchsfihrer erkennbar ist. Bei
der Einlegung eines Widerspruchs auf einfache elektronische Weise beispielsweise durch
eine einfache E-Mail ist der Absender gegebenenfalls nicht ohne Weiteres erkennbar. Er-
forderlich ist jedoch, dass Behdrden auch bei auf einfache elektronische Weise eingelegten
Widerspruchen zuverlassig feststellen konnen, wer den Widerspruch erhoben hat. Der neue
§ 70 Absatz 1 Satz 3 VWGO-E erfasst auch die bisher in § 70 Absatz 1 Satz 1 VwGO be-
stehenden Mdglichkeiten fiir die Einlegung eines Widerspruchs, wenngleich die Neurege-
lung hier keine Anderungen bewirkt. Ist der Widerspruchsfiihrer nicht erkennbar, ist der
Widerspruch unzulassig, es sei denn innerhalb der Widerspruchsfrist wird noch erkennbar,
wer den Widerspruch erhoben hat. Eine Pflicht der Behérden zur Ermittlung des Absenders
besteht nicht.

Zu Nummer 16 (Anderung von § 73 VwWGO)

Die Anderung dient der Rechtsbereinigung. § 73 Absatz 3 Satz 1 VwGO regelt die Pflicht,
den Widerspruchsbescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Norm
spricht insoweit allerdings bislang falschlich von ,Rechtsmittelbelehrung®. Nach Ergehen
eines Widerspruchsbescheids kann lediglich (Anfechtungs- oder Verpflichtungs-)Klage er-
hoben werden. Die Klage ist kein Rechtsmittel, sondern ein erstinstanzlicher Rechtsbehelf
und wird folgerichtig auch nicht im Teil Il der VwWGO (,Rechtsmittel, Anhérungsriige und
Wiederaufnahme des Verfahrens®) aufgezahlt.

Zu Nummer 17 (Anderung von § 80 VwWGO)
Zu Buchstabe a

In § 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO wird nach der Angabe ,schriftlich® die Angabe ,,oder elektro-
nisch* eingefiigt. Bislang muss die Anordnung der sofortigen Vollziehung schriftlich begrin-
det werden, es sei denn, eine Begriindung ist nach der Ausnahmekonstellation des § 80
Absatz 3 Satz 2 VwGO entbehrlich. Im Zuge umfassender Modernisierung und Digitalisie-
rung erscheint eine Offnung des abschlieRend in § 80 Absatz 3 Satz 1 VWGO geregelten
Schriftformerfordernisses fur die Begriindung der Anordnung der sofortigen Vollziehung auf
einfache elektronische Weise angezeigt. Dadurch wird die Begriindung fur die anordnende
Behdrde niedrigschwelliger ausgestaltet, ohne Sinn und Zweck des Begrindungserforder-
nisses aufder Acht zu lassen. Auch die mindestens erforderliche einfache elektronische
Form, zum Beispiel in Gestalt einer E-Mail, verdeutlicht der Behérde den Ausnahmecha-
rakter der Anordnung der sofortigen Vollziehung. Gleichzeitig werden dadurch weder die
Rechtsschutzmdglichkeiten der Burger verkurzt noch den Gerichten die Mdglichkeit genom-
men, sich in einem Verfahren nach § 80 Absatz 5 Satz 1, zweite Alternative VwGO oder
§ 80a Absatz 3 VwGO uber die Erwagungen der Behdrde zur Anordnung der sofortigen
Vollziehung zu informieren. Die Offnung des § 80 Absatz 3 Satz 1 VwGO fir die einfache
elektronische Form bringt im Ergebnis auch eine Vereinfachung fir die Anordnung der so-
fortigen Vollziehung selbst, da Anordnung und Begriindung regelmafig eine Einheit bilden.
Das kann in eiligeren Fallen auch unterhalb der Schwelle der von § 80 Absatz 3 Satz 2
VwGO vorausgesetzten ,Notsituationen” ein schnelleres behdrdliches Vollzugshandeln er-
moglichen.

Fur die elektronische Begrindung als Verwaltungstatigkeit gelten § 3a VwVfG sowie die
entsprechenden Regelungen der Lander. Eine elektronische Begriindung kommt daher ins-
besondere nur in Betracht, wenn der Empfanger hierflr einen Zugang eréffnet hat.

Zu Buchstabe b

§ 80 Absatz 5 Satz 4 VwGO regelt eine Variante der Gewahrung vorlaufigen Rechtsschut-
zes gegen fur sofort vollziehbar erklarte belastende Verwaltungsakte. Nach dieser Vor-
schrift kann nach gerichtlichem Ermessen die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung von Widerspruch und Anfechtungsklage (§ 80 Absatz 5 Satz 1, zweite Alternative
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VwGO) von der Leistung einer Sicherheit oder von anderen Auflagen abhangig gemacht
werden, die der Antragsteller trotz seines Obsiegens zu erbringen beziehungsweise zu er-
fullen hat. Bei Lichte besehen handelt es sich dann um einen Fall eines Teilunterliegens im
Umfang der angeordneten Sicherheitsleistung oder anderen Auflage (vergleiche zum Bei-
spiel OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5. Mai 2020 — OVG 6 S 5/20 —, juris Rn. 8
a.E., 17).

Mit der neuen Fassung des § 80 Absatz 5 Satz 4 VWGO-E gehen zwei verschiedene An-
derungen einher:

Zum einen wird die bisher nur flr die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach
§ 80 Absatz 5 Satz 1, zweite Alternative VwWGO geltende Regelung um den Fall der Anord-
nung der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage gegen kraft Gesetzes sofort
vollziehbare Verwaltungsakte nach § 80 Absatz 5 Satz 1, erste Alternative VwWGO erweitert.

Zum anderen bewirkt die neue Fassung, dass Sicherheitsleistungen und (belastende) Auf-
lagen nicht nur bei zusprechenden Eilbeschlissen nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO (ge-
genuber dem Antragsteller, als zusatzliche Anforderung an das Eilbegehren), sondern auch
bei ablehnenden Eilbeschlissen (hier gegeniber dem Antragsgegner) verhangt werden
kénnen. Eine derartige Tenorierung (,Ablehnung des Eilantrags unter Auflagen®) versteht
sich als Alternative zu dem (weiterhin zur Verflgung stehenden) Weg, einem Antrag auf
Anordnung oder Wiederherstellung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO zunachst stattzuge-
ben, obwohl bereits absehbar ist, dass die Behtérde den malRgeblichen Verwaltungsakt im
Nachgang sofort ,reparieren beziehungsweise ein Uberwiegen des besonderen éffentli-
chen Interesses an (sofortiger) Vollziehung im Zeitraum bis zur Hauptsacheentscheidung
sicherstellen wird. Dieser Zeitverlust, der mit unnétigem behérdlichem Aufwand verbunden
ist, kann bei Austibung des dem Gericht von § 80 Absatz 5 Satz 4 VwGO-E eingeraumten
Ermessens vermieden werden, was insbesondere in sehr eiligen Fallen relevant ist. Aul3er-
dem wird so verhindert, dass gegen den ,reparierten“ beziehungsweise ,abgesicherten®
Verwaltungsakt wieder gerichtlicher Eilrechtsschutz in Anspruch genommen wird und damit
noch mehr Zeit bis zu einer endgultigen Entscheidung vergeht.

In der Praxis wird dieses Problem bereits bislang in seltenen Einzelfallen in entsprechender
(umgekehrter) Anwendung des § 80 Absatz 5 Satz 4 VwGO mittels sogenannter ,Mal3ga-
ben“ (= Auflagen) zu einer formalen Ablehnung des Eilantrages geldst (vergleiche etwa
OVG Saarland, Beschluss vom 1. Marz 2000 —9 W 2/99 —, juris Rn. 43 f.; Bayerischer
VGH, Urteil vom 6. September 1990 — 22 B 90.500 —, NVwZ-RR 1991, 159; OVG Llne-
burg, Beschluss vom 30. Januar 1978 — IV OVG B 196/77 —, NJW 1978, 2523, 2524), mit
denen vor allem bei offenen Erfolgsaussichten durch gestaltende Eilregelung des Gerichts
vorlaufig gewahrleistet werden soll, dass ein (besonderes) Vollzugsinteresse im Zeitraum
bis zur Hauptsacheentscheidung klar(er) Gberwiegt und hierin gegebenenfalls auch, dass
das Verwaltungshandelns rechtmafig ist. Derartige ,Maligaben“ kdnnen zum Beispiel in
der konkreten Vorgabe bestimmter Abschiebebedingungen (zum Beispiel arztliche Beglei-
tung oder Sicherheitsbegleitung zur Vermeidung einer Reiseunfahigkeit) bestehen, anstatt
dem Eilantrag trotz mdglicher einfacher Sicherungsvorkehrungen vollstéandig stattzugeben.
Dies wird zukunftig im Aufenthaltsrecht grof3ere Bedeutung erlangen, wenn es um Streitig-
keiten Uber die sofortige Vollziehbarkeit einer auslanderbehodrdlichen Abschiebungsandro-
hung nach § 59 Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes geht. Diese Norm wurde im Zuge
des Ruckfihrungsverbesserungsgesetzes vom 21. Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 54) ge-
andert, um sie an Vorgaben der Judikatur des Gerichtshofs der Europaischen Union (ver-
gleiche EuGH, Beschluss vom 15. Februar 2023 — Rs. C-484/22 —; Urteil vom 22. Novem-
ber 2022 — Rs. C-69/21 —; Urteil vom 14. Januar 2021 — Rs. C-441/19 —, allesamt juris) an-
zupassen. Die Anderung hat zur Folge, dass mehr Streitigkeiten nach § 80 Absatz 5 Satz 1,
erste Alternative VwGO anstatt (wie zuvor) nach § 123 Absatz 1 VwGO (einstweilige An-
ordnung auf Verpflichtung zur voribergehenden Aussetzung der Abschiebung) zu beurtei-
len sind.
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Die Praxis einer ,Ablehnung des Eilantrags unter MalRgaben® wird zuklnftig durch den Ein-
schub ,oder die Ablehnung eines darauf gerichteten Antrags® in § 80 Absatz 5 Satz 4
VwGO-E im Gesetz verankert. Aus rechtsstaatlichen Griinden (Artikel 19 Absatz 4 Satz 1
GG, Artikel 20 Absatz 3 GG) wird dieser Weg jedoch Uberhaupt nur dann in Frage kommen,
wenn das Gericht zum Zeitpunkt seiner Eilentscheidung eine verlassliche Prognose anstel-
len und dabei die Erwartung hegen kann, der Antragsgegner (in der Regel die Behdrde
oder deren Rechtstrager) werde dazu bereit und in der Lage sein, die ,Mallgabe“ spates-
tens bei Durchfuhrung der Vollstreckung des infolge der Ablehnung des Eilantrags voll-
streckbar gebliebenen Verwaltungsakts zu erfillen. Wird in dieser Weise nach der neuen
Rechtsgrundlage vorgegangen, liegt bei Lichte besehen ohne Riicksicht auf die formale
Ablehnung des Eilantrags in der Sache zumindest ein Teilerfolg im Umfang der Maligabe
oder Auflage vor, der sich kostenquotal im Rahmen der angemessenen Kostenverteilung
nach § 155 Absatz 1 Satz 1, gegebenenfalls nach Satz 3 VwGO erfassen und bewerten
lasst.

Die Rechtsnatur der ,Auflage” im Sinne des § 80 Absatz 5 Satz 4 VwGO zeitigt Folgen fur
den weiteren Verlauf von Rechtsschutzverfahren. Die Rechtsprechung sieht diese nicht als
selbstandig vollstreckbare gerichtliche Anordnung (analog § 36 Absatz 2 Nummer 4
VwWV{G), sondern lediglich als eine Obliegenheit des von ihr beschwerten Beteiligten an
(vergleiche Bayerischer VGH, Urteil vom 6. September 1990 — 22 B 90.500 —, NVwZ-
RR 1991, 159, 160). Andererseits kann aus der Formulierung ,von Auflagen ... abhangig
gemacht® auch nicht der Schluss gezogen werden, es handele sich um eine aufschiebende
Bedingung dergestalt, dass bei Nichterfullung der ,Auflage” die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung (beziehungsweise der Ablehnungsbeschluss) noch nicht wirksam
wuirden (vergleiche Bayerischer VGH, Urteil vom 6. September 1990 — 22 B 90.500 -,
NVwZ-RR 1991, 159, 160; OVG Luneburg, Beschluss vom 30.Januar 1978 -
IV OVG B 196/77 —, NJW 1978, 2523, 2524 und LS 2). Aus logischen Erwagungen und aus
Grunden der Rechtssicherheit verbietet sich auch die Annahme einer auflésenden Bedin-
gung (Wirkungsloswerden der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beziehungs-
weise der Ablehnung).

Daraus folgt, dass, wenn die Vollstreckung des Verwaltungsakts ohne Befolgung der ,Mal3-
gabe“ (Auflage) zum Ablehnungsbeschluss begonnen wird (zum Beispiel die zur Ablehnung
,beauflagte“ krankheitsangemessene medizinische oder Sicherheitsbegleitung wahrend
des Abschiebevorgangs nicht stattfindet), der Antragsgegner die genannte Erwartung des
Gerichts insoweit schlicht enttauscht, als er doch nicht bereit und/oder imstande ist, die
Auflage zu erfillen. In diesen Fallen kommt vorrangig ein Abanderungsverfahren nach bis-
her §80 Absatz7 VwGO und zukunftig § 123 Absatz5 VwGO-E (Artikel 1 Num-
mer 29 Buchstabe b) in Frage, vergleiche Bayerischer VGH, Urteil vom 6. September 1990
— 22 B 90.500 —, NVwWZ-RR 1991, 159, 160 (im Beispiel mit dem Ziel einer nun doch nach
§ 80 Absatz 5 Satz 1, erste Alternative VwGO erfolgenden Anordnung der aufschiebenden
Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsandrohung). Droht erganzender Eilrechtsschutz
in einer solchen Situation zu spat zu kommen, ist ausnahmsweise ein Antrag auf einstwei-
lige Sicherungsanordnung nach § 123 Absatz 1 Satz 1 VwGO (zum Beispiel auf schlichtes
vorlaufiges Unterbleiben der Abschiebung) zulassig.

Bei der Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes durch einstweilige Anordnung nach § 123
Absatz 1 VwGO ist die Schaffung einer § 80 Absatz 5 Satz 4 VwGO-E entsprechenden
Norm nicht erforderlich, da eine differenzierte vorlaufige Regelung ohne Weiteres gemaf
§ 123 Absatz 3 VwWGO in Verbindung mit § 938 Absatz 1 ZPO nach dem Ermessen des
Gerichts getroffen werden kann.

Bei der Ersetzung des § 80 Absatz 5 Satz 5 VwGO handelt sich um eine Folgeanderung zu
§ 80 Absatz 5 Satz 4 VwGO-E.



-81- Drucksache 328/26

Zu Buchstabe ¢

Die Absatze 7 und 8 des § 80 VwGO sind entbehrlich und werden gestrichen. Dabei handelt
es sich um eine Folgeanderung zur systematischeren Verortung des Abanderungsverfah-
rens (bisher § 80 Absatz 7 VwGO) in § 123 Absatz 5 VwGO-E und der Vorsitzenden-Ent-
scheidung in Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes (bisher § 80 Absatz 8, § 80a Ab-
satz 3 Satz 2, § 123 Absatz 2 Satz 3 VwGO) in § 123 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E.

§ 123 Absatz 4 Satz 1 VwGO-E regelt nunmehr zentral die Entscheidung tber Antrage auf
Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes — nicht nur nach § 123 Absatz 1 VwGO, sondern
auch nach § 47 Absatz 6 VwGO-E, § 80 Absatz 5 VwGO-E und § 80a Absatz 3 VwWGO-E —
durch Beschluss des Gerichts (Spruchkoérpers oder Einzelrichters). Nach § 123 Absatz 4
Satz 2 VwGO-E kann in dringenden Fallen der Vorsitzende entscheiden. Das macht die
bisherigen Vorschriften Uber Vorsitzenden-Entscheidungen in den § 80 Absatz 8, § 80a Ab-
satz 3 Satz 2 und § 123 Absatz 2 Satz 3 VwGO obsolet.

§ 123 Absatz 5 VwGO-E enthalt nunmehr die Regelung Uber das Abanderungsverfahren,
das bisher wenig systematisch ausschlie3lich in § 80 Absatz 7 VwGO und damit in einer
Vorschrift Uber eine spezielle Art des vorlaufigen Rechtsschutzes nach § 80 Absatz 5
VwGO geregelt war, jedoch aufgrund praktischer Bedtrfnisse in allen anderen Arten (§ 80a
Absatz 3, § 123 Absatz 1 und § 47 Absatz 6 VwWGO) ebenfalls (entsprechend) angewandt
wurde. Durch die allgemeine Bezugnahme auf ,,Beschliisse nach Absatz 4“ ist zugleich klar-
gestellt, dass nicht nur instanzabschlieRende Entscheidungen, sondern auch Hangebe-
schlisse nach § 123 Absatz 4 Satz 3 VwGO-E abgeandert werden kdnnen.

Alle Einzelregelungen dienen der Verbesserung der Regelungstechnik und Gesetzessys-
tematik im Bereich des verwaltungsgerichtlichen vorlaufigen Rechtsschutzes.

Zu Nummer 18 (Anderung von § 80a VWGO)

Bislang ordnet § 80a Absatz 3 Satz 2 VwGO an, dass die Absatze 5 bis 8 des § 80 VwWGO
entsprechend gelten. Diese Formulierung gab in Wissenschaft und Praxis Anlass zu ver-
schiedenen Zweifeln und Meinungsverschiedenheiten. Die neue Fassung des Satzes be-
hebt dieses Problem und bewirkt dabei eine Anderung in dreifacher Weise:

Erstens bezieht sich der Verweis in § 80a Absatz 3 Satz 2 VwGO-E zukunftig nur noch auf
die Absatze 5 und 6 des § 80 VwGO. Dabei handelt es sich um eine Folgedanderung zur
systematischeren Verortung des Abanderungsverfahrens (bisher § 80 Absatz 7 VwGO) in
§ 123 Absatz 5 VwGO-E und der Vorsitzenden-Entscheidung in Verfahren des vorlaufigen
Rechtsschutzes (bisher § 80 Absatz 8, § 80a Absatz 3 Satz 2, § 123 Absatz2 Satz 3
VwGO) in § 123 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b), in deren
Zuge die Absatze 7 und 8 des § 80 VwWGO gestrichen werden (siehe Begrindung zu
Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe c).

Zweitens wird klargestellt, dass der in § 80a Absatz 3 Satz 2 VwGO enthaltene Verweis
eine Rechtsgrundverweisung darstellt. Aufgrund der bisherigen Formulierung, dass be-
stimmte Absatze des § 80 VwGO ,entsprechend” gelten, ist in Praxis und Wissenschaft
umestritten, ob es sich dabei um eine Rechtsgrund- oder eine Rechtsfolgenverweisung han-
delt. Das ist vor allem fur § 80 Absatz 6 VwWGO relevant: Bei einer Rechtsgrundverweisung
ware nur in (auRerst seltenen) Abgaben- und Kostenangelegenheiten mit Doppelwirkung
(zum Beispiel bei einer Aufteilung der Festsetzungszustandigkeit und der Aufkommensho-
heit auf zwei verschiedene Rechtssubjekte, namentlich in Stadtstaaten wie Hamburg), bei
einer Rechtsfolgenverweisung in nahezu jedem Doppelwirkungsfall (zum Beispiel Dritt-
betroffenheitsfalle im offentlichen Baurecht, vor allem Drittanfechtung der Baugenehmigung
durch den Nachbarn) vor einer Inanspruchnahme gerichtlichen Eilrechtsschutzes ein An-
trag auf behérdliche EilmaRnahmen nach § 80a Absatz 1 oder Absatz 2 VwGO zu stellen.
Dieser Streit wird durch die erste Anderung des § 80a Absatz 3 Satz 2 VWGO-E (,findet
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Anwendung® statt ,gilt entsprechend“) im Sinne der absolut herrschenden Meinung und
Praxis zugunsten einer Rechtsgrundverweisung entschieden. Damit wird klargestellt, dass
nur in den sehr seltenen Konstellationen der Abgaben- und Kostenangelegenheiten (§ 80
Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 VwGO) mit Drittbezug ein
vorheriger Antrag nach § 80a Absatz 1 oder Absatz 2 VwGO an die Behdrde zwingend er-
forderlich sein kann (zu den Ausnahmen von dieser Zulassigkeitsvoraussetzung vergleiche
§ 80 Absatz 6 Satz 2 VwGO). In den anderen Fallen kann hingegen direkt das Gericht mit
dem Ziel einer Anordnung nach § 80a Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 80a Absatz 1
oder Absatz 2 VwGO angerufen werden. Eine fakultative vorherige Anrufung der Behorde
durch eine der beiden weiteren Seiten bleibt jedoch unbenommen.

Drittens wird durch die Verwendung des Eingangs ,im Ubrigen® in § 80a Absatz 3 Satz 2
VwGO-E deutlich, dass § 80a Absatz 3 Satz 1 VwWGO als lex specialis zwar einerseits be-
sondere Tenorierungen im Sinne des § 80a Absatz 1 Nummer 1 oder 2, Absatz 2 VwGO
ermdglicht (,Anordnung der sofortigen Vollziehung® / ,Aussetzung der Vollziehung®), ein
Ruckgriff auf die allgemeine Tenorierung des § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO (,die aufschie-
bende Wirkung anordnen oder wiederherstellen®) jedoch zulassig bleibt. Diese Klarstellung
beseitigt eine aus dem bisherigen uneingeschrankten Verweis auf § 80 Absatz 5 VwGO
erwachsene Unsicherheit, ob die Gerichte in den Fallen des § 80a Absatz 3 Satz 1 VwGO
ihre Beschllisse nur mit der besonderen Tenorierung aus § 80a Absatz 1 oder Absatz 2
VwGO versehen kénnen oder auch gemaf § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO tenorieren dirfen,
im letzteren Sinne. Anwendbar bleiben auch die sich aus § 80 Absatz 5 VwGO ergebenden
inhaltlichen Anforderungen an die zu treffende materielle Interessenabwagung und gege-
benenfalls die Uberpriifung der RechtmaRigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung
im Sinne des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, Absatz 3 VwGO.

Zu Nummer 19 (Anderung von § 80b VWGO)

Die Anderungen in § 80b Absatz 3 VwGO-E ziehen die Konsequenz aus der neuen zentra-
len Norm fur Entscheidungen im Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes in § 123 Ab-
satz 4 Satz 1 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b) sowie der systematischeren
Verortung des Abanderungsverfahrens (bisher § 80 Absatz 7 VwGO) in § 123 Absatz 5
VwGO-E und der Vorsitzenden-Entscheidung in Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes
(bisher § 80 Absatz 8, § 80a Absatz 3 Satz 2, § 123 Absatz 2 Satz 3 VwWGO) in § 123 Ab-
satz 4 Satz 2 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b). Die Absatze 7 und 8 des § 80
VwGO, auf die § 80b Absatz 3 VwWGO bisher auch verweist, werden im Gefolge dessen als
entbehrlich gestrichen; hierauf kann sich der Verweis in § 80b Absatz 3 VwGO-E mithin
nicht Ianger beziehen.

Eine Anderung des § 80b Absatz 1 Satz 1 VwGO ist hingegen nicht erforderlich. Dies gilt
auch in Ansehung des § 124a Absatz 6 Satz 4 VwGO-E (Entfall der Berufungsbegrin-
dungspflicht und -frist in bestimmten Fallen; Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b). Denn der
das gesetzliche Ende der aufschiebenden Wirkung im Falle einer Klageabweisung regeinde
§ 80b Absatz 1 Satz 1 letzter Halbsatz VwGO (,drei Monate nach Ablauf der gesetzlichen
Begrundungsfrist des gegen die abweisende Entscheidung gegebenen Rechtsmittels®) be-
zieht sich nicht auf eine gesetzliche Berufungsbegriindungsfrist, sondern auf die weiterhin
vorgesehene gesetzliche Frist fur die Begrundung des Berufungszulassungsantrags gegen
das klageabweisende Urteil, in dem die Berufung durch das Verwaltungsgericht nicht zu-
gelassen wurde. Ist die Berufung hingegen nach § 124 Absatz 2 Nummer 3 oder 4 VwGO-
E durch das Verwaltungsgericht zugelassen worden, verbleibt es ohnehin bei der in § 124a
Absatz 3 Satz 1 VwWGO geregelten Berufungsbegrindungsfrist; von dieser befreit § 124a
Absatz 6 Satz 4 VwGO-E nicht.
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Zu Nummer 20 (Anderung von § 80c VWGO)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Streichung des § 80 Absatz 7 VwGO sowie zur
Verortung dessen bisherigen Regelungsgehalts (Abanderungsverfahren) in § 123 Absatz 5
VwGO-E (Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b).

Zu Nummer 21 (Anderung von § 85 VwWGO)

Mit der neuen Fassung des § 85 Satz 1 VwGO-E entfallt die zwingende Zustandigkeitskon-
zentration auf den Vorsitzenden im Rahmen der Klagezustellung. Die passivische Formu-
lierung orientiert sich an § 271 Absatz 1 ZPO und § 71 Absatz 1 Satz 1 FGO. Die Regelung
gilt wie bisher entsprechend fur die Zustellung von Rechtsmitteln und sonstigen Rechtsbe-
helfen.

Bisher verfugte der Vorsitzende die Zustellung der Klage an den Beklagten. Die neue Re-
gelung flexibilisiert in der Weise, dass diese Aufgabe nicht mehr zwingend dem Vorsitzen-
den obliegt. Vielmehr Iasst sie Raum, um den in der Praxis verschieden ausgestalteten
Ablaufen im Spruchkdérper nach Eingang einer Klage Rechnung zu tragen. Der jeweilige
Spruchkorper kann selbst entscheiden, ob der Vorsitzende oder der Berichterstatter die
Zustellung der Klage verfugt. Damit ist zugleich der Zeitpunkt der Zuschreibung des Ver-
fahrens an den Berichterstatter, das heif3t der Bestellung des Berichterstatters im Sinne von
§ 87a Absatz 3 VwGO festgelegt. Durch die spruchkérperinterne Geschaftsverteilung wird
auch sichergestellt, dass derjenige von dem jeweiligen Vorgang Kenntnis erhalt, an den
sich nach § 87a Absatz 1 Nummer 5 in der durch Artikel 1 Nummer 24 geanderten Fassung
in Verbindung mit § 87a Absatz 3 VwGO die neue Erméachtigung zum Erlass einer Voraus-
zahlungsanordnung im Missbrauchsfall (§ 85a VwWGO-E, Artikel 1 Nummer 22) richtet.

Zu Nummer 22 (Einfligung von § 85a VwGO)

Die gerichtskostenbezogene, aber rein verwaltungsprozessuale Regelung verfolgt das Ziel,
dem Problem von querulatorischen Klagen und Antréagen besser als bisher zu begegnen,
indem sie es dem Gericht nach dessen Ermessen ermdglicht, im Missbrauchsfall eine Vo-
rauszahlung der bei Klagen und Antragen anfallenden Verfahrensgebihren anzuordnen.
Erst wenn die Vorauszahlung (vollstandig) entrichtet worden ist, wird die Klage oder der
Antrag zugestellt. Wird die Vorauszahlung nicht binnen drei Monaten gezahlt, gilt die Klage
oder der Antrag als zuriickgenommen, § 85a Satz 3 VwGO-E. Voraussetzung ist, dass der
Klager oder Antragsteller in der Anordnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist,
§ 85a Satz 3 VwGO-E.

Es handelt sich um eine in einer Prozessordnung vorgesehene Vorauszahlungsanordnung
im Sinne des § 10 erste Alternative GKG. Sie gilt sowohl flir Hauptsacheverfahren als auch
fur Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Angesichts ihres Standortes direkt nach
derjenigen Norm, die den Grundsatz der (sofortigen) Klagezustellung unmittelbar nach Ein-
gang bei Gericht regelt (§ 85 VwWGO-E), markiert sie eine neuartige ,Weichenstellung“ hin-
sichtlich der gerichtlichen Weiterbehandlung derartiger Eingange im Verwaltungsprozess.

Anlass und Ziel

Die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind seit Iangerem vielfach mit sogenannten
»<querulatorischen” Verfahren belastet, die in der Regel Uberdies von gerichtsbekannten
,Vielklagern“ eingereicht werden. Diese Verfahren binden einen erheblichen Anteil der Ar-
beitskraft der Richter sowie der Mitarbeiter in den Serviceeinheiten und stellen sich bei
Lichte besehen als rechtsmissbrauchliche Inanspruchnahme von Justizdienstleistungen
dar (vergleiche zu diesem Gedanken BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 17. Mai 2017
— 2BvR 93/16 —, juris Rn. 1 — Missbrauchsgebuhr nach § 34 Absatz 2 BVerfGG). Soweit
ihnen Gberhaupt ein konkretes Klage- oder Antragsbegehren mit einem bestimmten Antrag
(§ 82 Absatz 1 Satz 1 und 2 VwWGO) entnommen werden kann, sind sie im Allgemeinen
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jedenfalls bereits mangels eines Rechtsschutzbedrfnisses entsprechend § 242 BGB un-
zulassig und auch in der Sache (offensichtlich) ohne Erfolgsaussicht oder werden mutwillig
gestellt. Wirde fir diese Rechtsverfolgung ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe und Beiordnung eines Prozessbevollmachtigten (§§ 114 ff., 121 ZPO in Verbindung
mit § 166 Absatz 1 Satz 1 VwGO) gestellt — was jedoch nicht immer geschieht —, misste
dieser daher bereits aus inhaltlichen Grinden abgelehnt werden.

Nur wenig Abhilfe bringt die Méglichkeit, bestimmte Schreiben in das bei den Gerichten
gefuhrte Allgemeine Register (AR) eintragen zu kdnnen. Sobald in einem Verfahren (mehr
oder weniger) deutlich gemacht wird, dass ein gerichtliches Verfahren durchgeflihrt werden
soll, ist das Verfahren in das Prozessregister (die Streitliste) einzutragen.

Die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind verfassungsrechtlich wegen der Rechts-
weg- und Rechtsschutzgarantie (Artikel 2 Absatz 1, 20 Absatz 3, 19 Absatz 4 Satz 1 GG),
die das Recht auf Zugang zu den Gerichten, auf eine grundsatzlich umfassende tatsachli-
che und rechtliche (inhaltliche) Prifung des Streitgegenstands sowie auf eine verbindliche
Entscheidung in der Sache umfasst, grundsatzlich nicht zur Ignoranz (Nichtbescheidung)
gegenlber Antragen und Eingaben berechtigt. Sie haben auch dann zu entscheiden, wenn
sie vielfach immer wieder und in ahnlichen Fallen angerufen werden. Denn die Rechts-
schutzgarantie ist nicht mengenmalig begrenzt (vergleiche BVerfG, Nichtannahmebe-
schluss vom 19. April 2021 — 1 BvR 2552/18 und andere —, juris Rn. 5 f.). Allerdings um-
fasst die Rechtsschutzgarantie nicht den Anspruch darauf, eine férmliche Entscheidung
auch auf solche Eingaben zu erhalten, die nicht nur offensichtlich aussichtslos, sondern
eindeutig missbrauchliche oder sinnlose Antrage sind (vergleiche BVerfG, am angegebe-
nen Ort, Rn. 7 f. mit weiteren Nachweisen) oder offensichtlich schlicht wiederholende, den
Streit lediglich verlangernde Antrage derselben Sache (bei gleichem Sachverhalt) darstel-
len (vergleiche BVerfG, am angegebenen Ort; Nichtannahmebeschluss vom 21. Novem-
ber 2018 — 1 BvR 1653/18 —, juris Rn. 6; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 4. Au-
gust 2023 — 4 A 448/23 —, juris).

Hieraus folgt fur die Gerichte in Fallen auf einen Blick erkennbarer volliger Sinnlosigkeit der
Eingabe (zum Beispiel bei Collagen aus Fetzen von Gerichts- oder Verwaltungsschreiben
unergrundlichen Zusammenhangs) oder beharrlicher Wiederholung desselben Begehrens
nach endgultigen Entscheidungen (gegebenenfalls sogar nach bereits erfolglos durchlau-
fenem Wiederaufnahmeverfahren) die Moglichkeit, hierauf nicht (mehr) zu antworten. Diese
eindeutigen Falle sind allerdings zahlenmaRig Uberschaubar und bieten in der Praxis nur
eine sehr begrenzte Sicherung dagegen, dass sich das Gericht mit derartigen Einreichun-
gen befassen muss.

GroRere Unsicherheit herrscht in der Praxis bei sachlich neuen Begehren, die offensichtlich
aussichtslos und eindeutig rechtsmissbrauchlich sind. Diese Fallgruppe eines ,Nichtbe-
scheidens von Anfang an ist auf krasse Ausnahmefalle beschrankt (vergleiche Neuhauser,
Handlungsoptionen bei sogenannten Vielklagern, BDVR-Rundschreiben 1/2023, Seite 4).
Die Gerichte vermeiden ihre Anwendung daher offenbar, zumindest solange es keine aus-
druckliche gesetzliche Grundlage mit einem dafir vorgesehenen Verfahren gibt.

Dabei wirken sich gerichtskostenrechtliche Besonderheiten des verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzes, die eingedenk des Artikels 19 Absatz 4 Satz 1 GG einen mdglichst hinder-
nisarmen Zugang zur gerichtlichen Uberpriifung von Verwaltungsentscheidungen erdffnen
und garantieren wollen, bei den hier in Rede stehenden offensichtlich aussichtslosen und
eindeutig rechtsmissbrauchlichen Begehren kontraproduktiv aus. Im Verwaltungsprozess
wird nach Eingang eines Hauptsacheverfahrens eine (Gerichts-)Kostenrechnung erstellt.
Mit deren Bekanntgabe ist der Klager zur Zahlung der Gerichtskosten verpflichtet. Aller-
dings ist die vorherige Zahlung dieser Kosten — anders etwa als im Zivilprozess (§ 12 GKG)
— grundsatzlich keine Voraussetzung fur eine Zustellung nach § 85 VwGO und Rechtshan-
gigkeit der Klage. Vielmehr wird die Klage bereits mit dem Eingang bei Gericht anhangig
und rechtshangig, §90 Satz1 VwGO (Ausnahme: Entschadigungsklagen wegen
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uberlanger Verfahrensdauer nach den §§ 198 ff. GVG in Verbindung mit § 173 Satz 2
VwGO, dort gelten die §§ 12a und 12 GKG, vergleiche auch § 90 Satz 2 VwGO). Das flhrt
dazu, dass auch bei Nichtzahlung der Gerichtskosten das Verfahren wie Ublich betrieben
werden muss. Das heil3t die Klage wird zugestellt, die Klageerwiderung sowie weitere Stel-
lungnahmen werden erbeten und gerichtliche Verfugungen erlassen. Das Verfahren muss
bei — hier haufiger — Verweigerung der Zustimmung zur Entscheidung ohne mundliche Ver-
handlung (§ 101 Absatz 2 VwGO) geladen, mindlich verhandelt und durch Urteil entschie-
den werden. In Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes wird die Kostenrechnung gar
erst nach Beendigung des Verfahrens erstellt.

Die von der Rechtsprechung bisher erdachten Lésungsversuche (vergleiche hierzu Neu-
hauser, am angegebenen Ort) befriedigen nicht. So erspart ein bloRes Prozessurteil infolge
verweigerten Rechtsschutzinteresses kaum gerichtlichen Befassungsaufwand und ist mit
ordentlichen Rechtsmitteln (§§ 124 ff. VwGO) anfechtbar. Wird zunachst ohne miindliche
Verhandlung durch Gerichtsbescheid (§ 84 VwGO) entschieden, muss mit einem Antrag
auf Durchfihrung einer miundlichen Verhandlung gerechnet werden (vergleiche § 84 Ab-
satz 2 Nummer 2 und 5 VwGO). Die Auferlegung einer besonderen Gerichtsgebihr nach
§ 38 GKG kommt auch bei querulatorischen Begehren nur bei einer hinzukommenden Ver-
zdgerung der Erledigung des Rechtsstreits in Betracht und setzt ohnehin erst im laufenden
Verfahren und damit gemessen an dem bei Gericht dann bereits entstandenen Aufwand
regelmafig zu spat an.

Gegenuber der Alternative, einfachgesetzlich ein Verfahren zu schaffen, nach welchem Ge-
richte offensichtlich aussichtslose und rechtsmissbrauchliche querulatorische Eingaben ge-
maf den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts schlicht nicht mehr bescheiden mus-
sen oder schlicht ablehnen dirfen, erscheint die Regelung des § 85a VwGO-E als milder
und daher vorzugswirdig. Denn sie verfolgt lediglich das Ziel, den Klager oder Antragsteller
die Ernsthaftigkeit seiner beabsichtigten Rechtsverfolgung Uberprifen zu lassen und ihm
vor Augen zu fiihren, dass jegliche weitere Bearbeitung seines Begehrens von seinem vor-
herigen finanziellen Einsatz in Hohe der (bei streitiger Entscheidung) zu erwartenden Ge-
richtskosten abhangt. Die Moglichkeit zur Nichtbescheidung nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts bleibt hiervon unberthrt. Nach Erlass der Anordnung muss und
darf das verwaltungsgerichtliche Verfahren bis zur Zahlung nicht richterlich betrieben wer-
den. Die Regelung setzt zeitlich unmittelbar nach Eingang der Klage oder des Antrags bei
Gericht an und zielt darauf ab, bereits die Zustellung im Einzelfall zu erschweren. Es wird
erwartet, dass insbesondere sogenannte ,Vielklager“ in gréRerem Umfang der gerichtlichen
Anordnung nicht nachkommen.

Nicht zum Tragen kommt die Regelung, wenn das Verfahren gerichtskostenfrei ist (verglei-
che § 188 Satz 2 VwGO und § 83b AsylG).

§ 85a VWGO-E bezieht sich unmittelbar nur auf erstinstanzliche Klagen und Antrage, die
bei entsprechender sachlicher Zustandigkeit beim Verwaltungsgericht (§ 45 VwGO), Ober-
verwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof (§§ 47, 48 VwGO) oder Bundesverwal-
tungsgericht (§ 50 VwWGO) eingereicht worden sein kdnnen.

Auf Rechtsmittelverfahren in der Hauptsache (Berufungs(zulassungs)verfahren, Nichtzu-
lassungsbeschwerde- und Revisionsverfahren) ist § 85a VwGO-E aufgrund der Verweise
in den §§ 125 Absatz 1 Satz 1, 141 VwGO entsprechend anzuwenden. Fur die in § 146
Absatz 4 VwGO geregelte zulassungsfreie Beschwerde gegen Beschlisse des Verwal-
tungsgerichts in Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes (Eilbeschwerde) folgt die ent-
sprechende Anwendbarkeit des § 85a VwWGO-E aus § 146 Absatz 4 Satz 7 VwGO-E. Hier-
bei handelt es sich um Erweiterungen der prozessualen Mdéglichkeiten der Gerichte. Diese
werden bei querulatorischen Rechtsmitteln oder Rechtsmittelzulassungsantragen zu ent-
scheiden haben, ob von der neuen Méglichkeit des § 85a VwWGO-E Gebrauch gemacht wer-
den soll. Im Einzelfall kann sich das Verfahren auch auf andere Weise rationeller erledigen
lassen. Die hier realistischerweise allenfalls zu erwartenden
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Rechtsmittel(zulassungs)verfahren kénnen etwa durch einen einfachen Beschluss ohne
mindliche Verhandlung zu erledigen sein. Nicht anzunehmen ist, dass ein erstinstanzliches
Urteil, das auf eine querulatorische Klage hin ergeht, ein Hauptsacherechtsmittel (Berufung,
Revision einschlief3lich der Sprungrevision) zulasst. In diesem Bereich wird es vor Rechts-
mittelgerichten allenfalls um einen Antrag auf Zulassung der Berufung nach § 124a Ab-
satz 4 und 5 VWGO-E oder (in Ubergangsfallen) um eine Beschwerde gegen die Nichtzu-
lassung der Revision (§ 133 VwWGO-E) gehen. In diesen beiden Verfahren wird jeweils durch
Beschluss ohne mundliche Verhandlung entschieden. Das Gleiche gilt fur die Eilbe-
schwerde. Im Ubrigen ist fiir die Zukunft anzunehmen, dass es bei erstinstanzlicher Anwen-
dung des § 85a VwGO-E viel weniger offensichtlich rechtsmissbrauchliche und aussichts-
lose Antrage auf Zulassung von Rechtsmitteln in zweiter und hdherer Instanz geben wird,
schon weil in den zugehoérigen Ausgangsverfahren keine vordergerichtlichen Urteile und
Beschllisse mehr ergehen werden.

Bei § 85a Satz 1 VwWGO-E handelt es sich um eine Rechtsgrundlage im Sinne des § 10
erste Alternative GKG fur eine Befugnis des Gerichts zur Anordnung einer Vorauszahlung
von Gerichtskosten nach Ermessen im Einzelfall. Insbesondere in den Hauptsacheverfah-
ren vermag die Regelung zu einem angemesseneren Ressourceneinsatz bei den Gerichten
zu fuhren. Bei Nichtentrichtung der angeordneten Vorauszahlung entfallen namlich nicht
nur die Bearbeitung im vorbereitenden Verfahren, sondern auch die aufwandige, sonst in
der Regel unvermeidliche mundliche Verhandlung sowie Entscheidung durch Urteil. Die
Anordnungsbefugnis nach § 85a Satz 1 VwGO-E ist dem ,Gericht® — das heil3t dem Vorsit-
zenden beziehungsweise dem Berichterstatter (vergleiche § 87a Absatz 1 Nummer 5 in der
durch Artikel 1 Nummer 24 geanderten Fassung) — zugewiesen.

Verfahren

Eine vorherige Anhérung des Klagers oder Antragstellers vor Erlass der Vorauszahlungs-
anordnung nach § 85a VwWGO-E erscheint auch aus verfassungsrechtlichen Grinden (Arti-
kel 103 Absatz 1 GG) nicht geboten. Denn es handelt sich um eine prozessuale Situation
(offensichtliche Aussichtslosigkeit und Rechtsmissbrauchlichkeit des Begehrens), in wel-
cher das Gericht von Verfassungs wegen sogar zu einer reinen Nichtbescheidung (Igno-
ranz) ohne jegliche Veranlassung weiterer Verfahrensschritte berechtigt ware (vergleiche
BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 19. April 2021 — 1 BvR 2552/18 und andere —, juris
Rn. 7 f. mit weiteren Nachweisen). Dann ist nur deshalb, weil ein Weiterbetrieb des Verfah-
rens in Aussicht gestellt, jedoch von der Zahlung von Gerichtskosten abhangig gemacht
wird, erst recht keine Anhdérung zu einer beabsichtigten Vorauszahlungsanordnung erfor-
derlich (argumentum a fortiori; vergleiche zu dieser Schlussfolgerung VerfGH des Landes
Brandenburg, Beschluss vom 13. Dezember 2024 — 39/21 —, juris Rn. 48).

Satz 4 enthalt einen Rechtsfolgenverweis. Danach stellt der Vorsitzende oder der Bericht-
erstatter (§ 87a Absatz 1 Nummer 2 VwGO) durch unanfechtbaren Beschluss fest, dass die
Klage oder der Antrag als zurickgenommen gilt, er stellt das Verfahren ein und spricht die
Rechtsfolgen der Zuriicknahme aus.

Ermessen

Die Formulierung ,kann“ in § 85a Satz 1 VwWGO-E bedeutet, dass der Vorsitzende bezie-
hungsweise der Berichterstatter nach pflichtgemallem Ermessen zu entscheiden hat, ob
der Weg einer Vorauszahlungsanordnung beschritten werden soll. Bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen des § 85a VwGO-E kann er den Eingang dennoch auch wie gewdhnlich
behandeln.
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Keine Beschwerdefahigkeit

Vorauszahlungsanordnungen im Missbrauchsfall sind nach der ausdrticklichen Regelung
in § 85a Satz 1 VwWGO-E ,unanfechtbar”. Fur dahin gehende Beschlisse der Oberverwal-
tungsgerichte und Verwaltungsgerichtshofe sowie des Bundesverwaltungsgerichts hat
diese Regelung nur deklaratorische Bedeutung, weil die Unanfechtbarkeit bereits aus an-
deren Vorschriften (etwa § 152 Absatz 1 VwGO) folgt. Soweit es um Vorauszahlungsan-
ordnungen geht, die vom Vorsitzenden beziehungsweise Berichterstatter einer Kammer
des Verwaltungsgerichts erlassen werden, stellt die Regelung lediglich klar, dass auch
diese Anordnungen nicht der sogenannten Vorauszahlungsbeschwerde zum Oberverwal-
tungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof (vergleiche § 67 Absatz 1 Satz 1 GKG) unterlie-
gen.

Allein die konkrete Hohe der angeordneten Gerichtskostenvorauszahlung kann in einem
Kostenerinnerungs- und eventuellen Kostenbeschwerdeverfahren nach § 66 GKG uber-
pruft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Information anderer Beteiligter

Auch wenn bis zur vollstandigen Entrichtung der angeordneten Gerichtskosten-Vorauszah-
lung die Klage oder der Antrag nicht zugestellt werden und keine Klage- oder Antragserwi-
derung angefordert werden darf, wird davon ausgegangen, dass die Gerichte in der Praxis
den Beklagten und potentiell Beizuladende (soweit diese jeweils ersichtlich sind) tber den
Eingang formlos in Kenntnis setzen; gegebenenfalls unter Erteilung des Hinweises, dass
eine Erwiderung oder andere AuRerung (zunéchst) nicht erforderlich ist.

Verhiltnis zu Prozesskostenhilfe-Antragen

Wird gleichzeitig mit einem dem § 85a VwGO-E unterfallenden Eingang ein (von querula-
torisch veranlagten Klagern und Antragstellern nicht immer, aber oftmals gestellter) Pro-
zesskostenhilfe-Antrag zu dem verfolgten Begehren gestellt, ist zu konstatieren, dass die-
ser gemessen an § 166 Absatz 1 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 114 Absatz 1 Satz 1
ZPO zwingend abzulehnen ist. Denn es liegt auf der Hand, dass das ,offensichtlich aus-
sichtslose und rechtsmissbrauchliche® Begehren keine hinreichenden Erfolgsaussichten
besitzen kann und mutwillig ist. Indessen muss hierliber zunachst entschieden werden und
ein solcher Beschluss ist (im Fall einer Klage zum Verwaltungsgericht) — soweit er nicht
allein mangels wirtschaftlicher und persénlicher Voraussetzungen fir eine Bewilligung Pro-
zesskostenhilfe ablehnt, vergleiche § 146 Absatz 2 VwGO — mit der Prozesskostenhilfebe-
schwerde nach den §§ 146 ff. VwGO zum Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsge-
richtshof anfechtbar.

Fir die beschlussférmige Entscheidung Uber das Prozesskostenhilfegesuch ist grundsatz-
lich, wenn nicht kraft Gesetzes oder kraft Ubertragungsbeschlusses ein Einzelrichter ent-
scheidet, die Kammer beziehungsweise der Senat in der Besetzung ohne ehrenamtliche
Richter zustandig. Wird vom Ausgangsgericht (oder auf Prozesskostenhilfebeschwerde hin
vom Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof als Beschwerdegericht) Pro-
zesskostenhilfe bewilligt, verliert eine nach § 85a VWGO-E erlassene Vorauszahlungsan-
ordnung zwar nicht eo ipso ihre rechtliche Wirksamkeit. Allerdings hindert sie die weitere
Bearbeitung des Verfahrens dann nicht mehr, weil aufgrund der Prozesskostenhilfebewilli-
gung nach § 166 Absatz 1 Satz 1 VwWGO in Verbindung mit § 122 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe a) ZPO gesetzlich keine Gerichtskosten (mehr) geschuldet werden und die der
Vorauszahlungsanordnung wegen der HOhe beigegebene Gerichtskostenrechnung ,auf
Null zu stellen® ist.
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Zu Nummer 23 (Anderung von § 86 VWGO)

Mit der Erganzung von § 86 Absatz 1 Satz 3 VwGO wird die Aufklarung des Sachverhalts
weiterhin dem Gericht zugewiesen und der Beteiligtenvortrag gleichzeitig starker in den
Mittelpunkt der Tatsachenermittlung gertickt. Dies soll dem Gericht erméglichen, sich star-
ker auf die RechtmaRigkeitsprufung zu konzentrieren. Die Neuregelung greift dazu die stan-
dige Rechtsprechung des BVerwG zu den Grenzen des Amtsermittlungsgrundsatzes und
bereits bestehende Rechtspraxis (vergleiche BVerwG, Beschluss vom 16. Juli 2025 —
2B 20.25 -, juris Rn. 14 f. m. w. N.) auf, wonach der Grundsatz der Amtsaufklarung ein
Gericht nicht zu Nachforschungen verpflichtet, die weder durch entsprechendes Vorbringen
noch durch andere konkrete Anhaltspunkte veranlasst sind. In Anbetracht des laufenden
Gesetzgebungsverfahrens zum Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz kann im parlamentarischen
Verfahren noch zu prifen sein, ob Folgednderungen nétig sind.

Zu Nummer 24 (Anderung von § 87a VwWGO)
Zur Anderung in Absatz 1 Nummer 5

Durch die Erganzung in § 87a Absatz 1 Nummer 5 VwGO wird klargestellt, dass zu den
Entscheidungen Uber die Kosten auch die Entscheidung Uber eine Vorauszahlungsanord-
nung gemal § 85a VwGO-E gehort. Folglich ist hierflr im vorbereitenden Verfahren der
Vorsitzende beziehungsweise (nach ,Zuschreibung®) ein Berichterstatter des Spruchkér-
pers (vergleiche § 87a Absatz 3 VwGO) zustandig.

Zur Anderung in Absatz 1 Nummer 6

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung zur Anfiigung von Nummer 7 an die
in § 87a Absatz 1 VwGO aufgezahlten Entscheidungen im vorbereitenden Verfahren, fir
die zunachst der Vorsitzende, im spateren Verlauf nach § 87a Absatz 3 VwGO der Bericht-
erstatter allein zustandig ist.

Zur Einfiigung von Absatz 1 Nummer 7

Die Regelung in § 87a Absatz 1 Nummer 7 VwGO-E nimmt eine Prifbitte der 95. Konferenz
der Justizministerinnen und Justizminister vom Frihjahr 2024 auf (vergleiche den Be-
schluss vom 5. Juni 2024 zu TOP 1.8 ,Reform der VwGO: Verwaltungsgerichte entlasten,
Asylverfahren beschleunigen®, Ziffer 2 Buchstabe b). Sie ermdglicht im Fall einer bei einem
ortlich unzustandigen Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsge-
richtshof erstinstanzlich anhangig gemachten Rechtssache eine schnellere Entscheidung
Uber die ortliche Unzustandigkeit, eine schnellere Verweisung und eine raschere auch tat-
sachliche Abgabe an das ortlich zustandige Gericht. Infolgedessen leistet sie damit zugleich
einen Beitrag zu einer schnelleren Erledigung des Verfahrens durch dieses Gericht.

Bislang missen an den genannten Gerichten — soweit eine Entscheidung durch den Ein-
zelrichter nicht moéglich ist — samtliche Verweisungsbeschlisse, die typischerweise auller-
halb der mindlichen Verhandlung ergehen, mindestens in der Besetzung von drei Berufs-
richtern der Kammer des Verwaltungsgerichts (§ 5 Absatz 3 Satz 1 und 2 VwGO) oder der
Senate des Oberverwaltungsgerichts oder des Verwaltungsgerichtshofs (§ 9 Absatz 3
Satz 1 erster Halbsatz VwGO) erlassen werden. Dies betrifft Verweisungsbeschlisse we-
gen Nichteréffnung des Verwaltungsrechtswegs, wegen sachlicher oder wegen ortlicher
Unzustandigkeit des angerufenen Gerichts.

Durch Erganzung der Aufzahlung in § 87a Absatz 1 VwGO um die Fallgruppe der Verwei-
sungen, soweit diese eine ortliche Unzustandigkeit betreffen, in der neuen Nummer 7 wird
im vorbereitenden Verfahren eine Entscheidung durch den Vorsitzenden beziehungsweise
(nach sogenannter Zuschreibung durch den Vorsitzenden) durch den Berichterstatter des
Spruchkdrpers (vergleiche § 87a Absatz 3 VwWGO) statuiert. Der in Nummer 7 verwendete
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Begriff ,Verweisung wegen ortlicher Unzustandigkeit des angerufenen Gerichts® ist in einem
weiteren Sinne zu verstehen. Mit ihm werden beide nach § 83 Satz 1 VwWGO in Verbindung
mit § 17a Absatz 2 Satz 1 GVG zu treffenden Entscheidungen (namlich (1) Feststellung,
dass das angerufene Gericht értlich unzustandig ist; (2) Verweisung (im engeren Sinne) der
Sache an das vom angerufenen Gericht fur ortlich zustandig gehaltene Gericht) erfasst.

Mit dieser Neuregelung wird den Gerichten der unteren beiden Instanzen eine Verweisung
des Rechtsstreits wegen ortlicher Unzustandigkeit des zunachst angerufenen Gerichts
durch unanfechtbaren Beschluss (vergleiche § 83 Satz 2 VwGO) eines einzelnen Richters
ermdglicht. Die oértliche Unzustandigkeit des zunachst angerufenen Verwaltungsgerichts,
Oberverwaltungsgerichts oder Verwaltungsgerichtshofs stellt sich regelmalig bereits im
vorbereitenden Verfahren unmittelbar nach Klage- beziehungsweise Antragseingang und
vor einer Einzelrichteribertragung heraus und ist in aller Regel ebenso leicht feststellbar,
wie das ortlich zustandige Gericht bestimmbar ist. Durch die Zuweisung an den Vorsitzen-
den beziehungsweise Berichterstatter wird ein Befassungs- und Umlaufaufwand im Kolle-
gialspruchkdrper vermieden.

Beim Bundesverwaltungsgericht ist eine Verweisung wegen ortlicher Unzustandigkeit na-
turgemaf ausgeschlossen. Die hier nur in Betracht kommenden Rechtswegverweisungen
und Verweisungen wegen sachlicher Unzustandigkeit (das heil3t wenn es sich entgegen
der Annahme des Rechtsbehelfsfiihrers doch nicht um ein erst- und letztinstanzlich dem
BVerwG zugewiesenes Verfahren handelt) sind weiterhin durch den Senat in der Besetzung
mit drei Berufsrichtern des Senats (vergleiche § 10 Absatz 3 letzter Halbsatz VwGO) zu
beschlielRen.

Solche Verweisungen wegen Nichteréffnung des gewahlten Rechtswegs sowie wegen
sachlicher Unzustédndigkeit erfasst § 87a Absatz 1 Nummer 7 VwGO-E generell nicht.
Diese Verweisungsentscheidungen sind oftmals mit Schwierigkeiten behaftet, kdnnen di-
vergierend ausfallen oder grundsatzliche Abgrenzungsrechtsfragen aufwerfen. Dies zeigt
sich bei der Rechtswegverweisung nach § 17a Absatz 2 Satz 1 GVG auch daran, dass uber
die ohne Weiteres statthafte (einfache) Rechtswegbeschwerde zum Oberverwaltungsge-
richt oder Verwaltungsgerichtshof (§ 17a Absatz 4 Satz 3 GVG in Verbindung mit § 146
Absatz 1 VwWGO) hinaus bei Fallen von grundsatzlicher Bedeutung oder Divergenz eine
weitere Rechtswegbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht zuzulassen ist, § 17a Ab-
satz 4 Satz 4 bis 6 GVG.

Aufgrund der offenen Formulierung ,lber eine Verweisung wegen ortlicher Unzusténdig-
keit in § 87a Absatz 1 Nummer 7 VwGO-E erstreckt sich die Zuweisung an den Vorsitzen-
den oder nach Zuschreibung an den Berichterstatter auch auf Beschlisse nach § 17a Ab-
satz 3 GVG in Verbindung mit § 83 Satz 1 VwGO, mit denen vorab (positiv) die ortliche
Zusténdigkeit des angerufenen Gerichts festgestellt wird.

Zur Einfuigung von Absatz 1 Nummer 8

Die Regelung in § 87a Absatz 1 Nummer 8 VwGO-E nimmt eine Forderung aus der Praxis
der Gerichte auf. Auch ist die Zustandigkeit des Vorsitzenden oder Berichterstatters fur die
Trennung und Verbindung von Verfahren systemgerecht. Die Trennung und Verbindung
von Verfahren erfolgt regelmafig im vorbereitenden Verfahren, fur das der Vorsitzende
oder Berichterstatter nach geltender Rechtslage bereits weitestgehend verantwortlich ist
(vergleiche § 87 Absatz 1 VwGO).
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Zu Nummer 25 (Anderung von § 87b VWGO)
Zu Buchstabe a

Bereits die geltende Rechtslage enthalt mit § 87b VwGO eine Praklusionsvorschrift. Durch
die Anderung von § 87b Absatz 3 VwWGO-E wird die Praklusionsregelung effizienter gestal-
tet.

§ 87b VwGO wurde insbesondere als vorbeugendes Beschleunigungsinstrument und damit
zur zugigeren Abwicklung der Verfahren (Bundestagsdrucksache 11/7030, Seite 28) durch
das Gesetz zur Neuregelung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vom 17. Dezember
1990 (BGBI. | 1990 S. 2809) eingefugt. In der Praxis hat die Regelung bislang allerdings
keine groliere Bedeutung (Mdller, in: Sodan/Ziekow, VwWGO, 6. Auflage 2025, § 87b Rn. 3).
Durch die Anderungen in § 87b Absatz 3 VWGO wird die bereits bestehende Praklusions-
regelung praxistauglicher gestaltet.

Das nach der gegenwartigen Rechtslage bestehende freie Ermessen (,kann®) zur Praklu-
sion verspateten Vorbringens in Absatz 3 wird intendiert (,soll“). Hierdurch soll der Aufwand
fur die Begrundung der Ermessensausubung wegen des Ausschlusses verspateten Vor-
bringens verringert und die Rechtsanwendung fur die Gerichte vereinfacht werden. Im Nor-
malfall soll damit bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die verspatete Angabe von
Tatsachen ohne gréRReren Begrindungsaufwand ausgeschlossen werden. Nur in atypi-
schen Fallen soll den Gerichten die Moglichkeit verbleiben, von der Praklusion abzusehen.
Es verbleibt im Ubrigen im Ermessen des Gerichts, eine prakludierende Frist nach § 87b
Absatz 1 oder Absatz 2 VwGO zu setzen.

Zudem wird das Erfordernis der Verfahrensverzégerung nach § 87b Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 VwGO entsprechend der nach gegenwartiger Rechtslage bestehenden Sonderrege-
lung flr Verfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 15 und § 50 Absatz 1 Num-
mer 6 VwWGO (vergleiche § 87b Absatz 4 Satz 1 VwGO) gestrichen. Das Erfordernis weist
sich fir eine wirksame Rechtsanwendung der Praklusionsregelung als zu eng aus. Auch
hindert Artikel 103 Absatz 1 GG den Gesetzgeber nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts nicht (vergleiche Beschlisse vom 7. Oktober 2016 — 2 BvR 1313/16,
Rn. 9; vom 5. Mai 1987 — 1 BvR 903/85, BVerfGE 75, 302, Rn. 33 und vom 30. Januar
1985 — 1 BvR 876/84, BVerfGE 69, 145, Rn. 12 mit weiteren Nachweisen), fur die Praklu-
sion auf eine Verfahrensverzdgerung zu verzichten.

Die Préaklusionsfrist nach § 87b Absatz 1 oder 2 in Verbindung mit Absatz 3 VwGO gilt fir
alle Verfahrensarten inklusive dem Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO (§ 47 Ab-
satz 2 Satz 5 VwGO-E).

Die erleichterte Anwendung des § 87b Absatz 3 VwGO wirkt sich auch auf § 74 Absatz 2
AsylG aus, der in Satz 2 auf § 87b Absatz 3 VwGO verweist.

Eine Folgeanderung in § 6 Satz 3 UmwRG, der derzeit noch auf § 87b Absatz 3 Satz 1
Nummer 2 VWGO verweist, ist wegen einer geplanten Anderung dieser Vorschrift (verglei-
che Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, Bundes-
tagsdrucksache 21/4146) nach derzeitigem Stand nicht erforderlich.

Zu Buchstabe b
In Anbetracht der Verscharfung des Absatzes 3 erweist sich die bislang in Absatz 4 fir Ver-

fahren nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 15 und § 50 Absatz 1 Nummer 6 VwWGO
bestehende Sonderregelung als nicht mehr erforderlich und kann gestrichen werden.
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Zu Nummer 26 (Anderung von § 92 VwGO)

Der nach § 92 Absatz 3 VwWGO eingefugte § 92 Absatz 4 VwGO-E verankert die bisherige
einhellige Praxis (vergleiche R. P. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 31. Auflage 2025,
§ 161 Rn. 15), dass § 92 Absatz 3 VwGO auf deklaratorische Einstellungsbeschlisse des
Vorsitzenden oder Berichterstatters nach Ubereinstimmenden Hauptsacheerledigungser-
klarungen in Klageverfahren (vergleiche § 87a Absatz 1 Nummer 3, Absatz 3 VwGO) ent-
sprechend anwendbar ist, im Gesetz. Flir zugehorige Eilantrage und andere von vornherein
durch Beschluss zu bescheidende Begehren ergibt sich hiervon abgeleitet eine entspre-
chende Anwendung aus der Aufnahme von § 92 VwGO (insgesamt) in § 122 Absatz 1
VwGO-E (Artikel 1 Nummer 28). Auch in Rechtsmittelverfahren kann § 92 VwGO sowohl
bei Ricknahme als auch bei Hauptsacheerledigung erganzend angewendet werden.

Zu Nummer 27 (Anderung von § 99 VwGO)

Behdrden sind nach § 99 Absatz 1 Satz 1 VwGO gegenliber den Gerichten der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zur Vorlage von Akten verpflichtet. Bei elektronischen Behordenakten
hat dies, soweit technisch mdglich, in digital durchsuchbarer Form zu erfolgen (§ 99 Ab-
satz 1 Satz 2 VwGO). Die Behorden nutzen, insbesondere bei umfangreichen Akten, zu-
nehmend die Méglichkeit, dem Gericht die bendétigten Behdrdenakten mittels Cloud-Lésun-
gen bereitzustellen. Die rechtliche Grundlage hierfir ist allerdings umstritten, da § 99 Ab-
satz 1 Satz 1 VwGO nur von einer ,Vorlage® der Akten spricht. Die Vorschrift wird deshalb
um einen Satz 3 dahingehend erganzt, dass Behorden der Pflicht zur Aktenvorlage auch
dadurch nachkommen kdnnen, dass sie mit Zustimmung des Gerichts die Akten zum Abruf
(mittels Cloud-Ldsungen) bereitstellen. Die Formulierung orientiert sich an der bereits in
§ 100 Absatz 2 Satz 1 VwGO verwendeten Terminologie ,Bereitstellung des Inhalts der Ak-
ten zum Abruf“. Die Anforderungen an die Bereitstellung mittels Cloud-Losungen wurden
durch die Verordnung Uber die Standards firr die Ubermittlung elektronischer Akten von
Behorden und juristischen Personen des o6ffentlichen Rechts an die Gerichte im gerichtli-
chen Verfahren (Behdrdenakteniibermittiungsverordnung — BehAktUbV, BGBI. 2025 |
Nr. 125) auf der Grundlage von § 55b Absatz 7 VwGO (geschaffen durch das Gesetz zur
weiteren Digitalisierung der Justiz vom 12. Juli 2024, BGBI. 2024 | Nr. 234) konkretisiert.
Die Vorlagepflicht nach § 99 Absatz 1 Satz 1 VwGO kann selbstverstandlich auch nur dann
erfullt werden, wenn das Gericht die Akten tatsachlich abrufen kann.

Zu Nummer 28 (Anderung von § 122 VwWGO)
Zu Buchstabe a
Die neue Fassung des § 122 Absatz 1 VwGO-E verfolgt zwei Ziele:

Zum einen wird mit der Voranstellung des Wortes ,insbesondere®, klargestellt, dass jeden-
falls die genannten Vorschriften, die unmittelbar auf durch Urteil abzuschlieliende Haupt-
sacheverfahren anzuwenden sind, in Beschlussverfahren entsprechend gelten, die analoge
Heranziehung weiterer Vorschriften jedoch nicht ausgeschlossen ist (sogenanntes zwin-
gendes Beispiel). Diese Deutung wurde bereits bisher in der Praxis und von der Literatur
mehrheitlich vertreten (vergleiche nur W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 31. Auf-
lage 2025, § 122 Rn. 3).

Zum anderen ist mit § 92 VwGO (Klagericknahme; Ubereinstimmende Erledigungserkla-
rungen) eine wichtige die unstreitige Beendigung von Verfahren betreffende Vorschrift in
die Aufzéhlung der zwingenden Beispiele aufgenommen worden. In allen Verfahren, in de-
nen durch Beschluss Uber einen Rechtsbehelf zu entscheiden ist — zum Beispiel in Verfah-
ren auf Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes nach § 47 Absatz 6, § 80 Absatz 5, § 80a
Absatz 3 und § 123 Absatz 1 VWGO —, gilt mithin § 92 VwGO entsprechend. Damit wird die
bisherige Praxis (vergleiche W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, VWGO, 31. Auflage 2025,
§ 122 Rn. 3) ausdricklich im Gesetz verankert.
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Zu Buchstabe b

Die klarstellende und prazisierende Regelung in § 122 Absatz 2 Satz 2 VwGO-E bertck-
sichtigt, dass einstweilige Anordnungen nicht nur nach § 123 Absatz 1 VwGO, sondern
auch nach § 47 Absatz 6 VwGO (vorlaufige AulRervollzugsetzung untergesetzlicher Rechts-
vorschriften) erlassen werden konnen. Auch diese Entscheidungen, die eine erhebliche
Reichweite und Bedeutung erlangen kdnnen, sollen aus rechtsstaatlichen Grunden in je-
dem Fall der Begriindungspflicht unterliegen.

Zu Nummer 29 (Anderung von § 123 VwWGO)

Mit den Anderungen in § 123 VwWGO-E sollen einzelne Vorschriften im Bereich des verwal-
tungsgerichtlichen einstweiligen Rechtsschutzes hinsichtlich der Regelungstechnik und Ge-
setzessystematik verbessert werden. Regelungen, die fir alle Arten des vorlaufigen
Rechtsschutzes gelten, werden kinftig in den Absatzen 4 und 5 des § 123 VwWGO-E zu-
sammengefasst. Zudem wird die Vollstreckung aus einstweiligen Anordnungen optimiert.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeadnderung zu den nachfolgenden Anderungen in Absatz 4
und 5 sowie zu Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe ¢ (Streichung des § 80 Absatz 7 und 8
VwGO). Der bislang in § 123 Absatz 2 Satz 3 VwGO enthaltene Verweis auf § 80 Absatz 8
VwGO entfallt. Der Regelungsgehalt dieser Vorschrift Uber die sogenannte Vorsitzenden-
Entscheidung wird in § 123 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E (siehe nachstehend Buchstabe b)
konzentriert und gilt damit fir alle Arten des verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes un-
mittelbar.

Zu Buchstabe b
Zu § 123 Absatz 3 VwWGO-E

Durch die Anderung des bisherigen Absatzes 3 Satz 1 und die Anfiigung eines neuen Sat-
zes 2 soll neben der Anpassung des Zitiernamens der ZPO an die aktuelle Schreibweise
die Vollziehungsfrist verlangert werden, die Uber den Verweis in § 123 Absatz 3 VwWGO auf
§ 929 Absatz 2 ZPO auch fir einstweilige Anordnungen nach der VwGO gilt.

Die Vollziehungsfrist stellt eine besondere Vollstreckungsvoraussetzung bei einstweiligen
Anordnungen dar und dient dem Schutz des Vollstreckungsschuldners. Sie soll verhindern,
dass die aufgrund eines summarischen Eilverfahrens erlassene Entscheidung Gber langere
Zeit und trotz moglicherweise veranderter Verhaltnisse vollziehbar bleibt. Im zivilgerichtli-
chen Verfahren betragt diese Frist nach § 929 Absatz 2 Satz 1 ZPO einen Monat nach Ver-
kiindung oder Zustellung des Titels an den Vollstreckungsglaubiger. Diese Frist soll fir die
Vollstreckung von Beschliussen nach § 123 VwGO auf zwei Monate verlangert werden.

Dies hat den Hintergrund, dass sich die verwaltungsgerichtliche Vollstreckung bei der einst-
weiligen Anordnung von der zivilprozessualen unterscheidet. In der ZPO bestimmt § 929
Absatz 3 ZPO fir die Vollstreckung eines Arrestbefehls im zivilprozessualen Eilverfahren,
dass eine Vollziehung bereits vor der Zustellung des Arrestbefehls an den Schuldner und
mithin ohne dessen Kenntnis wirksam ist. Im Gegensatz hierzu kann nach der verwaltungs-
gerichtlichen Rechtsprechung mit Blick auf den Wortlaut des § 172 Satz 1 VwGO gegen
einen oOffentlich-rechtlichen Schuldner nur dann volistreckt werden, wenn dieser der ihm —
in der einstweiligen Anordnung — auferlegten Verpflichtung nicht nachkommt, sodass bei
Vollstreckungen gegen die offentliche Hand zusatzlich zur Vollziehungs- eine Erfullungsfrist
beachtet werden muss (BVerfGE, Beschluss vom 5. Marz 1991 — 1 BvR 440/83 —, juris
Rn. 10, NJW 1991, 2758, 2759). Voraussetzungen fiir die Vollstreckung der einstweiligen
Anordnung gegen einen offentlich-rechtlichen Rechtstrager sind demnach sowohl der Titel
als auch eine Nichtbefolgung, sodass die Androhung grundsatzlich nicht bereits mit der
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einstweiligen Anordnung verbunden werden kann (W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke,
VwGO, 31. Auflage 2025, § 172 Rn. 5). Dies hat zur Folge, dass verwaltungsgerichtliche
einstweilige Anordnungen nur in einem kurzen Zeitfenster vollstreckbar sind, da die ohnehin
schon knappe Vollziehungsfrist bei der Vollstreckung von Beschlissen nach § 123 VwGO
im Vergleich zur ZPO durch die Notwendigkeit der Einhaltung der Erfullungsfrist (die in
§ 170 VwGO-E nunmehr ausdrucklich normiert wird, vergleiche
Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa) noch zusatzlich verkirzt wird
(Méller, in: Schoch/Schneider, VwWGO, 48. EL. Juli 2025, § 172 Rn. 36). Die Verlangerung
der Vollziehungsfrist von einem auf zwei Monate soll hierzu ein Korrektiv schaffen.

Zu § 123 Absatz 4 Satz 1 VwGO-E

Klarer als bisher wird durch die Einfigungen in § 123 Absatz 4 VwGO alte Fassung, der
zum neuen Satz 1 des § 123 Absatz 4 VwGO-E avanciert, zum Ausdruck gebracht, dass
diese Regelung Uber die Entscheidungsform (Beschluss) auf alle Antrage auf Gewahrung
vorlaufigen Rechtsschutzes durch das Gericht der Hauptsache nach § 47 Absatz 6, § 80
Absatz 5, § 80a Absatz 3 und § 123 Absatz 1 VwGO anzuwenden ist. Dem entspricht es,
dass Absatz 4 des § 123 VWGO-E rechtstechnisch wegen der nur beschrankten Subsidia-
ritatsklausel des bisherigen § 123 Absatz 5 VwGO und kiinftigen § 123 Absatz 6 VwGO-E
(siehe nachstehend Buchstabe c) auf alle Arten des verwaltungsgerichtlichen vorlaufigen
Rechtsschutzes direkt anwendbar ist.

Zu § 123 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E

Wahrend sich § 123 Absatz 4 Satz 1 VwGO-E auf die Entscheidung des Gerichts der
Hauptsache (Spruchkdrpers oder Einzelrichters) Uber den Eilantrag bezieht, regelt der neue
Satz 2 des § 123 Absatz 4 VwGO-E die sogenannte Vorsitzenden-Entscheidung in Dring-
lichkeitsfallen. Unverandert sind mit der Formulierung ,in dringenden Fallen“ nur eng be-
grenzte Verhinderungssituationen gemeint, in denen wegen der besonders grof3en Eilbe-
durftigkeit der Rechtsschutzgewahrung auch unter Anwendung spruchkdrperinterner und -
ubergreifender Vertretungsregelungen aus den Geschaftsverteilungsplanen des Gerichts
eine Entscheidung durch den Spruchkdrper als solchen oder den zustandigen Einzelrichter
nicht mehr getroffen werden kann.

Die Anderung Uberfiihrt den Gehalt des bisherigen § 80 Absatz 8 VwGO, welcher unmittel-
bar nur fur die Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von An-
fechtungsrechtsbehelfen nach § 80 Absatz 5 VwGO gilt und nach § 80a Absatz 3 Satz 2
und § 123 Absatz 2 Satz 3 VwGO auf den vorlaufigen Rechtsschutz gegen Verwaltungs-
akte mit Doppelwirkung nach § 80a Absatz 3 Satz 1 VwGO und auf einstweilige Anordnun-
gen nach § 123 Absatz 1 und § 47 Absatz 6 VwWGO entsprechende Anwendung findet, aus
systematischen Grunden in die neue zentrale Norm des § 123 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E.
Auch diese gilt aufgrund der beschrankten Subsidiaritatsklausel (kinftig: § 123 Absatz 6
VwGO-E, siehe nachstehend Buchstabe c) fur alle Arten des verwaltungsgerichtlichen vor-
laufigen Rechtsschutzes.

Zu § 123 Absatz 4 Satz 3 VwWGO-E

Durch den ebenfalls eingefligten § 123 Absatz 4 Satz 3 VwGO-E werden bislang nicht ko-
difizierte ,Anordnungen vorlaufiger Sicherungsmalnahmen® (sogenannte Hangebe-
schlUsse oder Zwischenverfigungen) fur den Verwaltungsprozess ausdrucklich gesetzlich
geregelt. Das sind auferst vorlaufige Regelungen, die bis zu einer Entscheidung des Ge-
richts der Hauptsache Uber einen Antrag auf Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes den
status quo sichern. Damit soll in erster Linie dem Gericht ausreichend Zeit und Gelegenheit
gegeben werden, um Uber das Eilrechtsschutzbegehren vor dem Eintritt vollendeter Tatsa-
chen angemessen zu befinden.
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Die Rechtsnatur von ,Hangebeschlissen” wird bislang uneinheitlich beurteilt. Das findet
seinen Grund darin, dass sie zuweilen als einfache prozessleitende Verfligung (sogenannte
Schiebeverfligung) — oft nur des Vorsitzenden oder Berichterstatters — mit der (blof3en) Bitte
ergehen, von der Vollstreckung bis zu einer Entscheidung in der Sache abzusehen, zum
Teil aber auch durch formlichen Beschluss — auch des Spruchkdrpers — eine entsprechende
gerichtliche Anordnung erlassen wird.

Auch die Rechtsgrundlage ist infolge dieser Unsicherheiten nicht zweifelsfrei bestimmbar.
Fest steht, dass der Vorsitzende und der Berichterstatter nach § 87 Absatz 1 Satz 1 VwGO
im vorbereitenden Verfahren prozessleitende Verfligungen erlassen durfen, die unabhan-
gig von ihrer Form dem Beschwerdeausschluss aus § 146 Absatz 2 VwGO unterfallen;
diese Verflgungen durfen auch die Bitte gegenliber einem Beteiligten enthalten, vor einer
Eilentscheidung noch nicht zu vollstrecken. Zu befolgende und vollstreckungsfahige ge-
richtliche Anordnungen vorlaufiger Sicherungsmalfinahmen in Beschlussform hingegen ge-
hen verfassungsrechtlich letztlich auf die Garantie effektiven Verwaltungsrechtsschutzes
(Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 GG) zuruck und werden einfachrechtlich bislang sowohl in Fal-
len des § 123 Absatz 1 und des § 47 Absatz 6 VwGO als auch in Verfahren nach § 80 Ab-
satz 5 und § 80a Absatz 3 VwGO auf das durch § 123 Absatz 3 VwWGO in Verbindung mit
§ 938 Absatz 1 ZPO eingeraumte gerichtliche Ermessen zum Inhalt einer einstweiligen An-
ordnung gestitzt. Zumindest bei den speziellen Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes
nach § 80 Absatz 5 und § 80a Absatz 3 VwWGO erscheint diese Herleitung angesichts der
Subsidiaritatsklausel des bisherigen § 123 Absatz 5 VwWGO zweifelhaft. Denn Absatz 3 des
§ 123 VwGO gilt danach fur diese Verfahrensarten gerade nicht. Zweitinstanzliche Hange-
beschlisse des Oberverwaltungsgerichts oder Verwaltungsgerichtshofs als Beschwerde-
gericht werden sowohl in den Konstellationen nach § 80 Absatz 5 und § 80a Absatz 3
VwGO als auch bei § 123 Absatz 1 VwGO auf § 173 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 570
Absatz 3 ZPO zurickgefihrt.

Im Gefolge ist auch die Beschwerdefahigkeit erstinstanzlicher Hangebeschlisse der Ver-
waltungsgerichte (praktisch relevant insbesondere in Bau- und Abschiebesachen) bislang
ungeklart und zwischen den Obergerichten umstritten (vergleiche exemplarisch einerseits
VGH Baden-Wirttemberg, Beschluss vom 18. Dezember 2015 — 3 S 2424/15 —, juris Rn. 9
— Anfechtbarkeit bejahend insbesondere wegen der Beschlussform; andererseits Nieder-
sachsisches OVG, Beschluss vom 7. Juli 2017 — 13 ME170/17 —, juris Rn. 2 — Anfechtbar-
keit verneinend insbesondere wegen des verfahrensleitenden Charakters im Sinne des
§ 146 Absatz 2 VwGO). Geklart ist lediglich, dass zweitinstanzliche Hangebeschllisse des
Oberverwaltungsgerichts oder Verwaltungsgerichtshofs als Beschwerdegericht nach § 152
Absatz 1 VwGO unanfechtbar sind. Das Gleiche gilt fir Hangebeschlisse, die diese Ge-
richte oder das Bundesverwaltungsgericht als Gerichte der Hauptsache wahrend eines Eil-
verfahrens zu einem erstinstanzlichen Klageverfahren oder zu einem Rechtsmittelverfahren
erlassen.

In § 123 Absatz 4 Satz 3 VwWGO-E, der wegen der beschrankten Subsidiaritatsklausel des
bisherigen § 123 Absatz 5 VwWGO und des kinftigen § 123 Absatz 6 VwWGO-E (siehe nach-
stehend Buchstabe c) nicht nur fur Verfahren zum Erlass einstweiliger Anordnungen nach
§ 123 Absatz 1 und § 47 Absatz 6 VwWGO, sondern auch fur Verfahren des vorlaufigen
Rechtsschutzes nach § 80 Absatz 5 und § 80a Absatz 3 VwGO gilt, wird eine Rechtsgrund-
lage fur (insbesondere erstinstanzliche) Hangebeschlisse der Gerichte der Hauptsache
geschaffen. Diese stellt zugleich klar, dass Anordnungen vorlaufiger Sicherungsmafl3nah-
men in Beschlussform ergehen. Sie sind spezielle vollstreckungsfahige einstweilige Anord-
nungen im Sinne des § 168 Absatz 1 Nummer 2 VwGO. Die Beschwerdefahigkeit derarti-
ger erstinstanzlicher Beschllsse, soweit sie durch das Verwaltungsgericht erlassen wer-
den, wird dabei nunmehr durch § 146 Absatz2 Nummer 7 VwGO-E (Artikel 1 Num-
mer 37 Buchstabe a) ausgeschlossen. Soweit etwa nach den §§ 48 ff. VwGO-E eine sach-
liche Zustandigkeit des Oberverwaltungsgerichts, des Verwaltungsgerichtshofs oder des
Bundesverwaltungsgerichts fiir erstinstanzliche Klageverfahren oder eine instanzielle Zu-
standigkeit als Rechtsmittelgericht in der Hauptsache begrindet ist, gelten die §§ 80, 80a
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und 123 VwGO-E auch fir Eilantrage zu derartigen Hauptsacheverfahren fur diese Ge-
richte. Hangebeschlisse nach § 123 Absatz 4 Satz 3 VwWGO-E, die in diesem Zusammen-
hang von ihnen erlassen werden, kdnnen weiterhin ebenso wie die getroffenen Eilentschei-
dungen selbst nicht mit Rechtsmitteln angefochten werden.

§ 150 Satz 2 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 38) enthalt demgegentber eine Rechtsgrundlage
fur zweitinstanzliche Hangebeschlisse insbesondere in (Eil-)Beschwerdeverfahren nach
§ 146 Absatz4 VwGO vor dem Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof.
Diese Hangebeschlisse des Beschwerdegerichts sind nach § 152 Absatz 1 VwGO ohne
Weiteres unanfechtbar, sodass es keiner gesonderten Regelung hierzu bedarf.

Ungeachtet der Kodifizierung der Moéglichkeit zum Erlass von Hangebeschliissen bleiben
niedrigschwelligere Verfligungen des Gerichts, in denen die Bitte ausgesprochen wird, bis
zur gerichtlichen Entscheidung Uber den Eilantrag von der Vollziehung abzusehen, zulas-

sig.
Zu § 123 Absatz 5 VwWGO-E

Derin § 123 VwWGO-E eingefuhrte Absatz 5 enthalt nahezu unverandert die Regelung Uber
das Abanderungsverfahren, das bisher wenig systematisch nurin § 80 Absatz 7 VwGO und
damit in einer Vorschrift Uber eine spezielle Art des vorlaufigen Rechtsschutzes nach § 80
Absatz 5 VwGO geregelt war, jedoch bereits aufgrund eines praktischen Bedurfnisses in
allen anderen Arten (§ 80a Absatz 3, § 123 Absatz 1, § 47 Absatz 6 VwGO) auch ohne
ausdrickliche Verweisungsnorm entsprechend herangezogen wurde.

Durch die jetzige allgemeine Bezugnahme auf ,Beschllisse nach Absatz 4“ ist zugleich klar-
gestellt, dass nicht nur instanzabschlielfende Eilentscheidungen (§ 123 Absatz 4 Satz 1
und 2 VwWGO-E), sondern auch Hangebeschlisse (§ 123 Absatz 4 Satz 3 VwGO-E) abge-
andert werden konnen. Der weitere Einschub stellt sicher, dass auch im Abanderungsver-
fahren in dringenden Fallen der Vorsitzende anstelle des Spruchkérpers oder Einzelrichters
entscheiden kann. Auf die Erlduterungen zu § 123 Absatz 4 Satz 2 VwGO-E wird verwie-
sen.

Zu Buchstabe ¢

Es handelt sich um eine Folgeadnderung zur Verortung der Vorschrift Gber das Abande-
rungsverfahren (bisher § 80 Absatz 7 VwGO) im neuen Absatz 5 des § 123 VWGO-E. Aus
der kunftig in Absatz 6 des § 123 VwGO-E geregelten beschrankten Subsidiaritatsklausel
(bisher § 123 Absatz 5 VwGO) folgt, dass fur die in § 80 Absatz 5 und § 80a Absatz 3
VwGO vorgesehenen Arten des vorlaufigen Rechtsschutzes die dortigen speziellen Vorga-
ben und im Ubrigen erganzend die allgemeinen Vorschriften aus den Abséatzen 4 und 5 des
§ 123 VwGO-E gelten (siehe vorstehend Buchstabe b).

Zu Nummer 30 (Anderung von § 124 VWGO)

Durch die Anderung von § 124 Absatz 2 Nummer 4 VwGO wird der Zulassungsgrund der
,Divergenz“ aus Grinden der Rechtsvereinheitlichung an die Formulierungen in § 511 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 ZPO, § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ZPO und § 115 Absatz 2
Nummer 2 FGO angepasst. Diese Anderung wird sowohl fiir die Berufungs- als auch die
Revisionsinstanz (§ 132 Absatz 2 Nummer 2 VwGO-E, Artikel 1 Nummer 35) vorgenom-
men.

Gemal § 124 Absatz 2 Nummer 4 VwGO ist das Rechtsmittel der Berufung wegen Diver-
genz nur zuzulassen, wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richts, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
héfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abwei-
chung beruht. Dieser Zulassungsgrund dient zwar einer einheitlichen Rechtsprechung und
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auch einer Fortbildung des Rechts, indem von den Instanzgerichten erwogene alternative
Auslegungen und Lésungsansatze einer Uberprifung durch héhere Gerichte unterzogen
werden. Er ist nur dann gegeben, wenn das (Vorder-)Gericht einen Rechtssatz entschei-
dungstragend zugrunde legt, der von dem eines der genannten ,Divergenzgerichte® ab-
weicht. Eine Abweichung liegt hingegen nicht vor, wenn das Gericht einen solchen Rechts-
satz nur Ubersieht oder nicht richtig anwendet (W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke,
VwGO, 31. Auflage 2025, § 124 Rn. 11).

Mit der neuen Fassung des § 124 Absatz 2 Nummer 4 VwGO-E wird der bisherige Beru-
fungszulassungsgrund der ,Divergenz® — im Gleichlauf mit § 132 Absatz 2 Nummer 2
VwGO-E (Artikel 1 Nummer 35) fUr die Revisionszulassung — zu einem neuen Zulassungs-
grund der ,Fortbildung des Rechts und der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung*
entsprechend den jeweiligen Regelungen in der ZPO und FGO neu gefasst. Durch die Ver-
einheitlichung der Regelungen soll die Rechtsanwendung vereinfacht werden. Es kann in
Betracht kommen, dass § 124 Absatz 2 Nummer 4 VwGO-E Schnittmengen mit dem Beru-
fungszulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils nach § 124 Ab-
satz 2 Nummer 1 VwWGO aufweist. Diese Formulierung, die fur die Revisionszulassung in
§ 132 Absatz 2 Nummer 2 VWGO-E vorgesehen ist, soll dennoch aus systematischen
Grinden auch auf die Berufungszulassung tbertragen werden, um einen Gleichlauf herzu-
stellen.

Parallele Anderungen werden sowohl fiir die Berufungs- als auch fiir die Revisionszulas-
sung in § 144 Absatz 2 Nummer 2 und § 160 Absatz 2 Nummer 2 SGG-E vorgenommen.

Uber eine entsprechende Anpassung von § 78 Absatz 3 Nummer 2 AsylG flr die Beru-
fungszulassung in asylgerichtlichen Verfahren soll zu einem spateren Zeitpunkt entschie-
den werden. Die Anderung des Revisionszulassungsgrundes der Divergenz aus § 132 Ab-
satz 2 Nummer 2 VwGO-E gilt hingegen in asylgerichtlichen Verfahren ohne Weiteres (ver-
gleiche § 78 Absatz 8 Satz 1 AsylG).

Zu Nummer 31 (Anderung von § 124a VwGO)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Das Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof lasst die Berufung nach gel-
tender Rechtslage (nur) zu, wenn einer der in § 124 Absatz 2 VwGO genannten Zulas-
sungsgrunde (fristgerecht und hinreichend) dargelegt ist und vorliegt (§ 124a Absatz 5
Satz 2 VwGO). ,Darlegung” (§ 124a Absatz 4 Satz 4 VwGO) erfordert grundsatzlich eine
qualifizierte, ins Einzelne gehende, fallbezogene und aus sich heraus verstandliche vertiefte
Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgriinden der angefochtenen Entscheidung. Ist
das Urteil auf mehrere selbstandig tragende Griinde gestiitzt, missen alle diese Begrin-
dungen mit Darlegungen angegriffen werden (vergleiche etwa Niedersachsisches OVG,
Beschluss vom 28. August 2014 — 10 LA 39/13 —, juris Rn. 12).

Diese Zulassungsvoraussetzung eines formalen Darlegungserfordernisses wird (teilweise
innerhalb desselben Rechtsmittelgerichts) unterschiedlich streng ausgelegt und angewen-
det. Zum Teil handhabt die Praxis den Umgang mit dem Darlegungserfordernis im Falle
des offensichtlichen Vorliegens eines bestimmten (meist anderen, nicht durch Darlegungs-
versuch geltend gemachten) Zulassungsgrundes bereits auf der Basis allgemeiner Lehren
des Rechts entsprechend § 242 BGB nach dem daraus folgenden ungeschriebenen Grund-
satz ,was materiell offensichtlich ist, muss nicht formell dargelegt werden, weil es sich an-
sonsten um eine blof3e Férmelei handelte®. Diese teilweise anzutreffende Praxis (vergleiche
Sachsisches OVG, Beschluss vom 1. Juni 2016 — 5 A 54/13 —, juris Rn. 9; VGH Baden-
Wirttemberg, Beschluss vom 13. September 2012 -9 S 2153/11 —, juris Rn. 4; OVG Nord-
rhein-Westfalen, Beschluss vom 6. November 1997 — 11 B 2005/97 —, juris Rn. 4) wird in
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§ 124a Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E kodifiziert und damit eine Vereinheitlichung der
Rechtspraxis bewirkt. Ein Rechtsmittel ist danach zuzulassen, wenn ein Zulassungsgrund
offensichtlich vorliegt, auch wenn dieser nicht (ausreichend) im Sinne des § 124a Absatz 4
Satz 4 VwGO dargelegt wurde. Das Erfordernis einer fristgerechten Begrindung des Zu-
lassungsantrags bleibt indes hierdurch unberthrt.

Das Merkmal der ,Offensichtlichkeit” (Evidenz) dient dabei der Eingrenzung auf wenige
Falle, fir die eine Zulassung auf diesem Wege Uberhaupt nur in Betracht kommt. Das Vor-
liegen eines Zulassungsgrundes muss ,auf der Hand" liegen. Die Fehlerhaftigkeit muss der
angefochtenen Entscheidung ,auf der Stirn“ geschrieben stehen und es darf aus rechts-
staatlichen Griinden nicht hinnehmbar sein, nur wegen der mangelnden Darlegung eines
Zulassungsgrundes an der Entscheidung festzuhalten. Fallgestaltungen, in denen nur eine
aufwandige Prifung von Amts wegen das Vorliegen eines Zulassungsgrundes im Sinne
des § 124 Absatz 2 VwGO ergabe, fallen nicht hierunter. Deshalb ist das Rechtsmittelge-
richt auch nicht verpflichtet, in Berufungszulassungsverfahren nach alternativen Zulas-
sungsgrinden zu suchen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die klarstellende Anfiigung tragt dem Umstand Rechnung, dass unzulassige Berufungszu-
lassungsantrage — anders als unbegriindete — dem Beschlusstenor nach nicht ,abgelehnt®,
sondern ,verworfen® werden.

Zu Buchstabe b

Aufgrund des nach § 124a Absatz 6 Satz 3 VwWGO eingefiigten § 124a Absatz 6 Satz 4
VwGO-E entfallt im Beschleunigungsinteresse die gesetzliche Pflicht zur gesonderten Be-
grindung der Berufung in den Fallen, in denen die Berufung nach § 124 Absatz 2 Num-
mer 1 VwGO zugelassen worden ist.

Nach Zulassung durch das Oberverwaltungsgericht oder den Verwaltungsgerichtshof ist die
Berufung innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zulassungsbeschlusses zu begrin-
den (§ 124a Absatz 6 Satz 1 VwGO). Das fuhrt in der Praxis in denjenigen Fallen, in denen
die Berufung wegen ernstlicher Zweifel an der (Ergebnis-)Richtigkeit des angefochtenen
erstinstanzlichen Urteils (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwWGO) zugelassen worden ist, oft zu
unnotigen Dopplungen, wenn und weil zur Begrindung der Berufung dasselbe vorgetragen
wird wie bereits zuvor bei der Begrindung des Zulassungsantrages. Ein wesentlicher
Grund hierfur ist, dass im Zulassungsverfahren grundsatzlich nur die dargelegten Grinde
geprift werden und es deshalb guter anwaltlicher Praxis entspricht, alle entscheidungstra-
genden Grunde des erstinstanzlichen Urteils anzugreifen. Der Streitstoff wird damit insoweit
grundsatzlich bereits im Zulassungsverfahren im Wesentlichen erschépfend behandelt. Die
Notwendigkeit einer gesonderten Berufungsbegrindung steht dann oftmals einer zligigen
Beendigung des Berufungsverfahrens entgegen, weil zunachst deren Eingang abgewartet
werden muss, nicht selten ein Fristverlangerungsantrag fir die Berufungsbegrindung ge-
stellt wird und nach Berufungsbegriindung dem Berufungsbeklagten rechtliches Gehdr ge-
wahrt werden muss.

Durch die neue Regelung entfallen fur den ehemaligen Zulassungsantragsteller und jetzi-
gen Berufungsklager die Pflicht zur (erneuten) Begrindung nach den Satzen 1 bis 3 des
§ 124a Absatz 6 VwWGO-E und damit auch auf anwaltlicher Seite unnétiger Aufwand, der
entsteht, wenn die Zulassungsbegriindung noch in das ,Gewand® einer Berufungsbegrin-
dungsschrift gesetzt werden muss. Das Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsge-
richtshof kann den Berufungsbeklagten sogleich zu einer Erwiderung auf die zugelassene
Berufung unter Auseinandersetzung mit dem Zulassungsbeschluss auffordern und dem Be-
rufungsverfahren so seinen raschen Fortgang geben. Das lasst die Erzielung eines spur-
baren Beschleunigungseffekts erwarten. Aller Voraussicht nach verklrzt sich die Laufzeit
des Berufungsverfahrens in den von der Regelung erfassten Fallen, die den in der Praxis
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auszumachenden Hauptzulassungsgrund des § 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO betreffen,
um mindestens einen Monat; insbesondere dann, wenn alle auf die Ergebnisunrichtigkeit
des angefochtenen Urteils und damit auf dessen Anderungsbedarf im Berufungsverfahren
bezogenen Argumente bereits im Zulassungsverfahren vorgebracht worden sind.

Unbenommen bleibt das Recht des Berufungsklagers, eine gesonderte Berufungsbegrin-
dung einzureichen. Auch kann der Senat dem Berufungsklager jederzeit durch gerichtliche
Verfligung nach § 87 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und § 125 Absatz 1 VwGO weiteren Vor-
trag aufgeben, insbesondere wenn ihm der Prozessstoff in der Begrindung des Zulas-
sungsantrages im Einzelfall fur Zwecke des Berufungsverfahrens in der Hauptsache doch
noch nicht vollstandig aufbereitet erscheint. Dies kann etwa dann in Betracht kommen,
wenn das Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof nach § 124a Absatz 5
Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E (siehe vorstehend Buchstabe a Doppelbuchstabe aa) die Beru-
fung wegen offensichtlicher ernstlicher Zweifel an der Ergebnisrichtigkeit zugelassen hat,
obwohl dieser Zulassungsgrund vom Berufungsklager gar nicht oder nicht hinreichend dar-
gelegt wurde.

Der Entfall der gesetzlichen Berufungsbegrindungspflicht in der von § 124a Absatz 6
Satz 4 VwGO-E geregelten Konstellation macht eine Sonderregelung zur Frist fir die Ein-
legung der Anschlussberufung (AnschlieBung) in § 127 Absatz 2 Satz 3 VwGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 33) in diesem Fall notwendig.

Zu Buchstabe ¢

Der nach § 124a Absatz 6 VwGO eingefligte § 124a Absatz 7 VwGO-E gestaltet das Ver-
fahren einer Zurlckverweisung der Rechtssache vom Oberverwaltungsgericht oder vom
Verwaltungsgerichtshof an das Verwaltungsgericht bei Vorliegen des Zulassungsgrundes
eines relevanten Verfahrensmangels (§ 124 Absatz 2 Nummer 5 VwGO) im Interesse einer
Verfahrensbeschleunigung effizienter aus.

Wird im Berufungszulassungsverfahren ein Verfahrensmangel dargelegt, auf dem das an-
gefochtene Urteil beruhen kann, und liegt dieser auch vor, so missen nach geltendem
Recht gemal} § 124a Absatz 5 Satz 2 VwGO stets zunachst die Berufung zugelassen und
die gemal § 124a Absatz 6 VwGO vorgesehene Berufungsbegriindung samt Erwiderung
hierauf (§ 125 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 85 Satz 2 und 3 VwGO) abgewartet
werden. Dies hat auch dann zu geschehen, wenn aufgrund des Verfahrensmangels die
materiellen Voraussetzungen einer Zurickverweisung an das Verwaltungsgericht aus
§ 130 Absatz 2 erster Halbsatz VwGO gegeben sind und der Senat diesen Weg im Beru-
fungsverfahren anstelle eines ,Durchentscheidens” (§ 130 Absatz 1 VwGO) bereits abseh-
bar beschreiten will, sofern und sobald einer der Beteiligten den hierfir formell nach § 130
Absatz 2 letzter Halbsatz VwGO erforderlichen Antrag stellt. Das Oberverwaltungsgericht
oder der Verwaltungsgerichtshof kann das erstinstanzliche Urteil und das Verfahren dann
im Berufungsverfahren friihestens durch einstimmigen Beschluss nach § 130a Satz 1 und
§ 130 Absatz 2 VwGO (vergleiche Niedersachsisches OVG, Beschluss vom 18. Marz 2021
— 12 LB 148/20 —, juris Rn. 80 mit weiteren Nachweisen), wenn nicht gar erst durch Beru-
fungsurteil nach § 130 Absatz 2 VwGO aufheben und die Sache an das Verwaltungsgericht
zurlckverweisen. Das alles bedeutet einen zusatzlichen Aufwand fur den Senat des Ober-
verwaltungsgerichts oder des Verwaltungsgerichtshofs und tragt dazu bei, dass die Sache
erst mit erheblichem Zeitverlust auch tatsachlich wieder zum Verwaltungsgericht gelangt.

Die Regelung in § 124a Absatz 7 VwGO-E lehnt sich an § 133 Absatz 6 VwGO an (Aufhe-
bung und Zurlckverweisung an das Oberverwaltungsgericht oder den Verwaltungsge-
richtshof durch das Bundesverwaltungsgericht bereits im Nichtzulassungsbeschwerdever-
fahren, nicht erst in einem Revisionsverfahren). Sie ermdglicht es dem Oberverwaltungs-
gericht oder dem Verwaltungsgerichtshof, nach seinem Ermessen bereits im Berufungszu-
lassungsverfahren bei Darlegung und Vorliegen eines Verfahrensmangels im Sinne des
§ 124 Absatz2 Nummer5 VwGO und Erfullung der materiellen und formellen
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Zuruckverweisungsvoraussetzungen des § 130 Absatz 2 VwGO die erstinstanzliche Ent-
scheidung und das Verfahren aufzuheben und die Sache an die Ausgangsinstanz zuruick-
zuverweisen. Dies flhrt zu einer auch tatsachlich friiheren Abgabe an das Verwaltungsge-
richt und dort voraussichtlich zu einer schnelleren erneuten Bearbeitung und Entscheidung
des Rechtsstreits. § 124a Absatz 7 VwGO-E berilcksichtigt auch den Fall, dass die Beru-
fung wegen eines offensichtlich vorliegenden Verfahrensmangels im Sinne des § 124 Ab-
satz 2 Nummer 5 VwGO nach dem neuen § 124a Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E zu-
gelassen wird.

Nur scheinbar ,entgeht” den Beteiligten bei dieser Vorgehensweise ein (moglicherweise
erstes) Berufungsverfahren. Vielmehr steht ihnen der Weg zur eventuell erforderlichen Er-
streitung eines (zweiten) Berufungsverfahrens — diesmal in der Sache — nach einer neuen
Entscheidung, die das Verwaltungsgericht nach erfolgter Zurtickverweisung und tatsachli-
cher Abgabe dorthin zu treffen hat, offen. Unbegriindet ist die etwaige Befirchtung, das
Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof wiirde nunmehr in vermehrtem
Umfang Zurtckverweisungen (rein kassatorische Entscheidungen) Gberhaupt vornehmen
und damit vom durch § 130 Absatz 1 VwGO statuierten Grundsatz eines ,Durchentschei-
dens® (in der Sache selbst) im Berufungsverfahren weiter abriicken. Der Vorschlag zielt
nicht darauf ab, die Tatbestande einer Zuriickverweisung zu erweitern, sondern erlaubt es
den Obergerichten im Beschleunigungsinteresse lediglich, die Sache bei Vorliegen dieser
Voraussetzungen durch Beschluss zurlickzuverweisen. Lediglich klarstellend hebt die Re-
gelung hervor, dass es sich dabei um einen unanfechtbaren Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichts oder des Verwaltungsgerichtshofs handelt. Beschllisse im Berufungszulas-
sungsverfahren sind stets unanfechtbar (vergleiche § 152 Absatz 1 VwGO). Die Klarstel-
lung dient nur der Verdeutlichung, dass diese neue Art der Zurickverweisung im Zulas-
sungsverfahren — anders als diejenige durch Berufungsurteil oder durch einstimmigen Be-
schluss nach § 130a Satz 1 VwGO im Berufungsverfahren (vergleiche § 132 Absatz 1 in
Verbindung mit § 125 Absatz 2 Satz 4 und § 130a Satz 2 VwGO) — nicht der Revision oder
der Nichtzulassungsbeschwerde unterliegt.

Zu Nummer 32 (Anderung von § 126 VWGO)

Die Anderung erfolgt, um einen Gleichlauf mit der entsprechenden Vorschrift fiir das erst-
instanzliche Verfahren in § 92 Absatz 2 Satz 1 VwGO herzustellen. Fir ein Auseinanderfal-
len der Fristen fur das erstinstanzliche Verfahren und das Berufungsverfahren besteht kein
Grund. Zudem dient die Herabsetzung der Frist in § 126 Absatz 2 Satz 1 VwGO auch der
Verfahrensbeschleunigung.

Zu Nummer 33 (Anderung von § 127 VwWGO)

Die Sonderregelung im nach § 127 Absatz 2 Satz 2 VwGO eingeflgten § 127 Absatz 2
Satz 3 VwWGO-E ist erforderlich, weil nach § 124a Absatz 6 Satz 4 VwGO-E (siehe vorste-
hend Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b) eine gesetzliche Pflicht zur Einreichung einer Be-
rufungsbegriindung nicht mehr gegeben ist, wenn das Oberverwaltungsgericht oder der
Verwaltungsgerichtshof die Berufung wegen ernstlicher Zweifel an der Ergebnisrichtigkeit
des angefochtenen erstinstanzlichen Urteils (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO) zugelassen
hat. Die Zustellung einer Berufungsbegrindungsschrift, an die die AnschlieBungsfrist des
§ 127 Absatz 2 Satz 2 VwGO bisher ausnahmslos und zukiinftig nur noch grundsatzlich
anknUpft, geschieht aufgrund dieser Anderung nicht mehr in allen Fallen. In dem eingangs
genannten Ausnahmefall ist die AnschlieRung (Einlegung einer Anschlussberufung) durch
den Berufungsbeklagten oder anderen Beteiligten aufgrund des § 127 Absatz 2 Satz 3
VwGO-E daher nunmehr zeitlich friiher, ndmlich bereits binnen eines Monats nach Zustel-
lung des (positiven) Zulassungsbeschlusses an den jeweiligen Beteiligten, zu erklaren. Das
gilt auch, wenn das Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof dem Beru-
fungsklager im Interesse einer starkeren Aufbereitung des Streitstoffs im Einzelfall durch
gerichtliche Verfligung eine Berufungsbegrindung abgefordert hat.
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Zu Nummer 34 (Anderung von § 128a VwGO)

Es handelt sich um Folgeanpassungen zur Anderung der Praklusionsvorschrift des § 87b
Absatz 3 Satz 1 VwGO. Der Wegfall der Verfahrensverzogerungsvoraussetzung soll auch
in der Berufungsinstanz gelten.

Zu Nummer 35 (Anderung von § 132 VWGO)

Mit der neuen Fassung des § 132 Absatz 2 Nummer 2 VwGO-E wird der bisherige Revisi-
onszulassungsgrund der ,Divergenz” — wie auch der entsprechende Berufungszulassungs-
grund in § 124 Absatz 2 Nummer 4 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 30) — an die entsprechen-
den Regelungen der ZPO und FGO angepasst. Es wird eine Angleichung an den Wortlaut
der Vorschriften des § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ZPO und des § 115 Absatz 2 Num-
mer 2 FGO erreicht. Die Vereinheitlichung der entsprechenden Verfahrensvorschriften soll
der Rechtsvereinfachung dienen.

Der Gehalt und Umfang des neu gefassten Revisionszulassungsgrundes kann etwa der
Gesetzesbegrindung (Bundestagsdrucksache 14/4061, Seite 9) zu § 115 Absatz 2 Num-
mer 2 FGO, der durch das Zweite Gesetz zur Anderung der Finanzgerichtsordnung und
anderer Gesetze (2. FGOANdG) vom 19. Dezember 2000 (BGBI. | S. 1757) eingefiihrt
wurde, sowie der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (vergleiche
die Nachweise bei Ratschow, in: Graber, FGO, 9. Auflage 2019, § 115 Rn. 160 ff., 170 ff.)
entnommen werden.

§ 132 Absatz 2 Nummer 2 Variante 1 VwWGO-E (,Rechtsfortbildung®) ist einschlagig, wenn
Uber eine bisher ungekléarte abstrakte Rechtsfrage zu befinden ist, insbesondere wenn der
Streitfall im allgemeinen Interesse Veranlassung gibt, Grundsatze und Leitlinien fir die Aus-
legung von Gesetzesbestimmungen des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts auf-
zustellen oder Gesetzesllicken schopferisch auszufiillen. Dartber hinaus ist der Zulas-
sungsgrund der Rechtsfortbildung auch gegeben, wenn gegen eine bestehende oberge-
richtliche oder héchstrichterliche Rechtsprechung gewichtige neue Argumente vorgetragen
worden sind, die Ober- und Revisionsgericht noch nicht erwogen haben.

§ 132 Absatz 2 Nummer 2 Variante 2 VwWGO-E (,Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung®) hingegen bezieht — nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Revisi-
onszulassung nach § 115 Absatz 2 Nummer 2 FGO - alle Tatbestande ein, in denen tber
den Einzelfall hinaus ein allgemeines Interesse an einer korrigierenden Entscheidung des
Ober- oder Revisionsgerichts besteht. Fehler bei der Auslegung des nachzuprifenden
Rechts kénnen Uber den Einzelfall hinaus dann allgemeine Interessen nachhaltig berihren,
wenn sie von erheblichem Gewicht und geeignet sind, das Vertrauen in die Rechtsprechung
zu beschadigen, wenn sie vom Rechtsmittelrecht nicht korrigiert wiirden. Hierfur reicht eine
bloRe Fehlerhaftigkeit der Vorentscheidung allerdings nicht aus. Erforderlich sind vielmehr
offensichtliche materielle oder formelle Rechtsanwendungsfehler (,qualifizierte Rechts-
fehler” (vergleiche zu dieser Diktion BFH, Beschluss vom 24. Mai 2012 — IV B 35/11 —, juris
Rn. 8) beziehungsweise ,schéadlicher Rechtsfehler” (Ratschow, in: Graber, FGO, 10. Auf-
lage 2025, § 115 Rn. 172)) im Sinne einer willkiirlichen oder zumindest greifbar gesetzwid-
rigen Entscheidung (BFH, am angegebenen Ort, Rn. 9).

Die Ersetzung des Revisionszulassungsgrundes der Divergenz in § 132 Absatz 2 Num-
mer 2 VwWGO-E gilt auch in asylgerichtlichen Verfahren (vergleiche § 78 Absatz 8 Satz 1
AsylG).
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Zu Nummer 36 (Anderung von § 133 VWGO)
Zu Buchstabe a

Das in der Auslegung und Anwendung durch die Judikatur des Bundesverwaltungsgerichts
fur alle drei Revisionszulassungsgrinde entwickelte einheitliche Darlegungserfordernis
wird mit dem nun allgemeiner formulierten § 133 Absatz 3 Satz 3 VwWGO-E im Gesetz ver-
ankert. Die Formulierung orientiert sich an § 116 Absatz 3 Satz 3 FGO.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

§ 133 Absatz 5 Satz 2 VwGO-E wird im Gleichlauf mit § 124a Absatz 5 Satz 2 VwGO-E
eingefigt. Auf eine Nichtzulassungsbeschwerde ist die Revision damit nach § 133 Absatz 5
Satz 2 Nummer 1 VwWGO-E zuzulassen, wenn einer der Revisionsgriinde im Sinne des
§ 132 Absatz 2 VwWGO-E gemal § 133 Absatz 3 Satz 3 VwGO-E dargelegt ist und zugleich
tatsachlich die Voraussetzungen dieses Zulassungsgrundes vorliegen (vergleiche BVerwG,
Beschluss vom 22. Oktober 2020 — BVerwG 5 BN 3/20 —, juris Rn. 20 f.). Werden die Dar-
legungsanforderungen nicht erfillt, ist nach § 133 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E un-
geachtet des § 133 Absatz 3 Satz 3 VwWGO-E die Revision zuzulassen, wenn ein Zulas-
sungsgrund im Sinne von § 132 Absatz 2 VwGO offensichtlich vorliegt. Mit § 133 Absatz 5
Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E wird die teilweise bestehende Praxis hinsichtlich der Anforde-
rungen an die Darlegung eines Rechtsmittelzulassungsgrundes kodifiziert. Im Ubrigen wird
auf die Begriindung zu § 124a Absatz 5 Satz 2 VwGO-E verwiesen. Der Formulierung ,un-
geachtet des Darlegungserfordernisses® in § 124a Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 VwGO-E be-
darfesin § 133 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E nicht, da § 133 Absatz 3 Satz 3 VwGO
nur das Darlegungs- und anders als § 124a Absatz 4 Satz 4 VwGO nicht ein Begriindungs-
erfordernis regelt.

Die Einfugung eines Satzes 2 in § 133 Absatz 5 VwWGO-E fuhrt dazu, dass die bisherigen
Satze 2 und3 die Satze3 und4 dieses Absatzes werden (siehe nachstehend
Doppelbuchstaben bb und cc).

Zu Doppelbuchstabe bb

§ 133 Absatz 5 Satz 3 VwGO-E nimmt auf den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts
uber eine Nichtzulassungsbeschwerde Bezug, welcher das Oberverwaltungsgericht oder
der Verwaltungsgerichtshof nicht abgeholfen hat. Die formellen Voraussetzungen eines
derartigen Beschlusses ergeben sich aus Satz 1, die materiellen nunmehr aus dem neuen
Satz 2 (siehe vorstehend Doppelbuchstabe aa) des § 133 Absatz 5 VwWGO-E. Daher er-
wahnt der neue Satz 3 dieser Vorschrift beide vorhergehenden Satze.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Ersetzung des bereits bislang unzutreffend gewesenen Terminus ,Ablehnung (der Be-
schwerde)“ im neuen § 133 Absatz 5 Satz 4 VwGO-E tragt dem Umstand Rechnung, dass
dem Beschlusstenor nach unbegriindete Nichtzulassungsbeschwerden ,zurickgewiesen®,
unzulassige hingegen ,verworfen® werden.

Zu Nummer 37 (Anderung von § 146 VWGO)

Zu Buchstabe a

Mit der neuen Fassung des § 146 Absatz 2 VwGO werden die nicht beschwerdefahigen
gerichtlichen Entscheidungen nunmehr mit einer Nummerierung aufgelistet.
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§ 146 Absatz 2 VwWGO-E enthalt in Nummer 1 zunachst eine Anpassung an die neue Recht-
schreibung (,prozessleitende” statt bisher ,Prozelleitende” Verfligungen).

Des Weiteren wird in Nummer 7 die Unanfechtbarkeit derjenigen Beschlisse des Verwal-
tungsgerichts geregelt, durch welche nach § 123 Absatz 4 Satz 3 VwGO-E vorlaufige Si-
cherungsmalnahmen bis zur Entscheidung Uber einen Eilantrag angeordnet (sogenannte
Hangebeschlisse) oder darauf gerichtete Begehren abgelehnt werden. Dass dem Be-
schwerdeausschluss beide gegenlaufigen Tenorierungen unterfallen, folgt aus der Formu-
lierung ,Beschliisse (iber..."

Die Rechtsnatur und dem folgend die Beschwerdefahigkeit erstinstanzlicher Hangebe-
schllisse der Verwaltungsgerichte (praktisch relevant insbesondere in Bau- und Abschie-
besachen) ist bislang ungeklart und zwischen den Obergerichten umstritten (vergleiche
exemplarisch einerseits VGH Baden-Wiurttemberg, Beschluss vom 18. Dezember 2015 —
3 S 2424/15 —, juris Rn. 9 — Anfechtbarkeit bejahend insbesondere wegen der Beschluss-
form; andererseits Niedersachsisches OVG, Beschluss vom 7. Juli 2017 — 13 ME 170/17 —
, juris Rn. 2 — Anfechtbarkeit verneinend insbesondere wegen des verfahrensleitenden
Charakters im Sinne des § 146 Absatz 2 VwWGO).

Es sprechen die besseren Argumente fir eine Unanfechtbarkeit erstinstanzlicher Hange-
beschlisse. Denn das Verwaltungsgericht sichert damit nur den status quo. Es soll die not-
wendige Zeit zur Verfigung haben, um vor dem Eintritt vollendeter Tatsachen uber den
erstinstanzlich gestellten Eilantrag zu entscheiden. Dies sichert die Effektivitat der kiinftigen
Sachentscheidung und damit des gerichtlichen Rechtsschutzes Giberhaupt. Es handelt sich
damit um prozessleitende Zwischenentscheidungen, die eine die Instanz abschlieRende
Sachentscheidung gerade nicht enthalten. Auch wenn sie vorlaufig(st)e Regelungen in der
Sache fir den von ihnen Uberstrichenen Zeitraum treffen und dabei die Belange der Betei-
ligten (Mald der Erfolgsaussicht in der Hauptsache, Irreversibilitat drohender Folgen) be-
ricksichtigen, verfolgen sie in erster Linie den Zweck, den rechtmaRigen und zweckférdern-
den Verlauf des Eilverfahrens zu sichern. Eine Anfechtbarkeit wirde Eilrechtsschutzverfah-
ren in nicht zielfGhrender Weise mit einem Beschwerdeverfahren belasten und massiv ver-
langern. Das Rechtsmittelgericht ware gehalten, verfriht und auf unsicherer tatsachlicher
Grundlage in die Prozessfihrung des Ausgangsgerichts im dort anhangigen Eilverfahren
LJhineinzuregieren“. Anderungen des Hangebeschlusses sind dennoch jederzeit nach § 123
Absatz 5 VwGO-E (siehe vorstehend Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b) mdglich. Das Ge-
richt der Hauptsache kann den Hangebeschluss nach § 123 Absatz 5 Satz 1 VwGO-E je-
derzeit von Amts wegen andern oder aufheben. Die Beteiligten kdnnen dies bei Gericht
anregen oder unter den Voraussetzungen des § 123 Absatz 5 Satz 2 VWGO-E die Ande-
rung oder Aufhebung beantragen. Damit wird auch bei Verwaltungsakten mit Drittwirkung
(§ 80a VWGO) den Rechtsschutzinteressen, auch des Dritten, ausreichend Rechnung ge-
tragen.

Entscheidungen uUber Hangebeschlisse, die vom Oberverwaltungsgericht, vom Verwal-
tungsgerichtshof oder vom Bundesverwaltungsgericht als Gericht der Hauptsache in einem
Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes zu einem dort anhangigen erstinstanzlichen Kla-
geverfahren (§§48,50 VwGO) oder Rechtsmittelverfahren in der Hauptsache
(§8§ 1244, 125, 133, 141 VwWGO) erlassen werden, sind ohnehin nicht beschwerdefahig.
Das Gleiche gilt gemaR § 152 Absatz 1 VwGO fir Entscheidungen Uber zweitinstanzliche
Hangebeschlisse, welche das Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof
nach § 150 Satz 2 VwGO-E in einem Beschwerdeverfahren nach den §§ 146 ff. VwGO na-
mentlich in Eilbeschwerdeverfahren flr den Zeitraum bis zu einer Beschwerdeentscheidung
erlasst.

Zu Buchstabe b

Die Wertgrenze fir die Kostenbeschwerde wurde zuletzt zum 1. Januar 1997 von 200 Deut-
sche Mark auf 400 Deutsche Mark erhéht und im Zuge der Euroumstellung zum 1. Januar
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2002 lediglich auf 200 Euro umgestellt. Durch die Anderung von § 146 Absatz 3 VWGO-E
wird diese Wertgrenze inflationsbereinigt. Die Anderung erfolgt im Gleichlauf mit den An-
passungen der Rechtsmittelstreitwerte durch das Gesetz zur Anderung des Zustandigkeits-
streitwerts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen so-
wie zur Anderung weiterer prozessualer Regelungen vom 8. Dezember 2025 (BGBI. 2025
| Nr. 318).

Zu Buchstabe ¢

§ 146 Absatz 4 Satz 7 VwGO-E ermdglicht es dem Oberverwaltungsgericht oder Verwal-
tungsgerichtshof als Beschwerdegericht, entsprechend §85a VwGO-E (siehe
Artikel 1 Nummer 22) die Zustellung offensichtlich aussichtsloser und rechtsmissbréuchlich
eingelegter Eilbeschwerden an den Beschwerdegegner von der vorherigen vollstandigen
Zahlung der fur das Beschwerdeverfahren nach dem GKG zu erhebenden Gerichtsgebuh-
ren abhangig zu machen. Ob dieser Weg beschritten oder aber die Eilbeschwerde be-
schlussférmig beschieden wird, hat das Gericht nach pflichtgemakem Ermessen zu ent-
scheiden (siehe im Einzelnen die Begrindung zu § 85a VwWGO-E).

Zu Nummer 38 (Anderung von § 150 VWGO)

Mit § 123 Absatz 4 Satz 3 VwWGO-E, der wegen der beschrankten Subsidiaritatsklausel des
§ 123 Absatz 6 VwGO-E auch fir Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes nach § 47 Ab-
satz 6, § 80 Absatz 5 und § 80a Absatz 3 VwGO gqilt, wird eine Rechtsgrundlage fur erstin-
stanzliche Hangebeschlliisse des Verwaltungsgerichts sowie flir Hangebeschlisse der
Oberverwaltungsgerichte und der Verwaltungsgerichtshofe sowie des Bundesverwaltungs-
gerichts als Gerichte der Hauptsache in Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes zu dort
anhangigen erstinstanzlichen Klageverfahren und Rechtsmittelverfahren geschaffen (siehe
Begrindung zu Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b).

§ 150 Satz 2 VwGO-E enthalt demgegenuber eine speziell verwaltungsprozessuale
Rechtsgrundlage fiir zweitinstanzliche Hangebeschllisse insbesondere, aber nicht nur in
(Eil-)Beschwerdeverfahren nach § 146 Absatz 4 VwGO vor dem Oberverwaltungsgericht
oder Verwaltungsgerichtshof als Beschwerdegericht. Der bisherige Rekurs auf § 173 Satz 1
VwGO in Verbindung mit § 570 Absatz 3 ZPO wird damit entbehrlich und unstatthaft. Der-
artige Hangebeschlisse sind nach § 152 Absatz 1 VwGO unanfechtbar, sodass ein gleich-
artiger Bedarf nach einem gesonderten Beschwerdeausschluss wie fur erstinstanzliche
Hangebeschlisse des Verwaltungsgerichts in § 146 Absatz 2 Nummer 7 VwWGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 37 Buchstabe a) nicht besteht. Der Verweis auf § 123 Absatz 5 VwWGO-E in
§ 150 Satz 3 VwWGO-E bedeutet, dass aber jedenfalls ein Abanderungsverfahren auch be-
zogen auf zweitinstanzliche Hangebeschlusse stattfindet.

Zu Nummer 39 (Anderung von § 154 VwWGO)

§ 154 Absatz 5 Satz 1 VwGO wird geandert. Zukunftig fallen nicht nur die Gerichtskosten,
sondern die Kosten des Verfahrens insgesamt dem obsiegenden Teil zur Last, soweit der
Antragsteller allein auf Grund von § 80c Absatz 2 VwGO unterliegt.

Zu Nummer 40 (Anderung von § 167 VWGO)

Neben der Anpassung des Zitiernamens der ZPO in § 167 Absatz 1 Satz 1 VwGO an die
aktuelle Schreibweise werden Zwangsmittel, insbesondere die Zwangshaft, gegen han-
delnde Amtstrager ausdricklich ausgeschlossen.

Zu Buchstabe a

Der Zitiername des Buches 8 der ZPO wird hierdurch an die aktuelle Schreibweise ange-
passt.
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Zu Buchstabe b

Mit der Anfugung des Satzes 3 in § 167 Absatz 1 VwGO wird die derzeitige verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung, dass Zwangsmittel, insbesondere die Zwangshaft, gegen ver-
antwortliche Amtstrager ausgeschlossen sind, kodifiziert.

Dies ist aufgrund folgender Erwagungen sachgerecht: Der Amtstrager selbst ist weder pro-
zessual am gerichtlichen Erkenntnisverfahren beteiligt noch materiellrechtlich der richtige
Passivlegitimierte. Unmittelbar Betroffener des ergangenen Titels ist allein der 6ffentlich-
rechtliche Rechtstrager, der durch das Verwaltungsgericht zu einem bestimmten vollstreck-
baren Verhalten verurteilt wurde, sodass ein Durchgriff direkt auf den Amtstrager eine Per-
son treffen wirde, die gegeniiber dem den Titel erstreitenden Vollstreckungsglaubiger
keine Verpflichtungen hat. Des Weiteren steht die Auswahl und Bestimmung des konkreten
Zwangsmittels grundsatzlich im pflichtgemalen Ermessen des Gerichts. Das Zwangsmittel
muss einerseits aus Griinden des effektiven Rechtsschutzes wirksam, andererseits aber
auch verhaltnismalig sein. Bei den Zwangsmitteln handelt es sich um reine Beugemittel
ohne Strafcharakter, sodass entscheidend ist, welches konkrete Zwangsmittel erforderlich
ist, um den der Pflichterfullung entgegenstehenden Willen des Vollstreckungsschuldners zu
Uberwinden (Gruber, in: Minchener Kommentar, ZPO, 7. Auflage 2025, § 888 Rn. 29). Mit-
hin kann Adressat eines persdnlich zu entrichtenden Zwangsgeldes oder einer Zwangshaft
nur derjenige Amtstrager sein, der rechtlich und tatsachlich in der Lage ist, die geschuldete
Handlung vorzunehmen (VGH Baden-Wirttemberg, Beschluss vom 14. Mai 2020
—10 S 461/20 —, juris Rn. 32). Dies fihrt dazu, dass die Anwendung eines Zwangsmittels
gegen einen Amtstrager haufig bereits unzulassig ist, weil die Pflichterfillung nicht allein
von seinem Willen abhangt. Auch die Notwendigkeit des Erhalts der Funktionsfahigkeit der
offentlichen Verwaltung (VGH Baden-Wirttemberg, Beschluss vom 12. Januar 1995 —
10 S 488/94 —, juris Rn. 5; Thiringer OVG, Beschluss vom 18. Januar 2010 — 2 VO 327/08
—, juris Rn. 21) und der Umstand, dass die Nichtbefolgung verwaltungsgerichtlicher Ent-
scheidungen durch Behorden im Vergleich zum entsprechenden Verhalten von Vollstre-
ckungsschuldnern nach der ZPO einen sehr seltenen Ausnahmefall darstellt, stlitzen den
nunmehrigen gesetzlichen Ausschluss der Verhdngung von Zwangsmitteln gegen fir den
Hoheitstrager handelnde Amtswalter.

Zu Nummer 41 (Anderung von § 170 VWGO)

Mit den Anderungen in § 170 VwGO soll die von der Rechtsprechung auch bei Vollstre-
ckungen gegen die offentliche Hand wegen Geldforderungen angewendete allgemeine
Vollstreckungsvoraussetzung der sogenannten Erfillungsfrist normiert werden. Nach der
Rechtsprechung erfordert die Vollstreckung aus einer verwaltungsgerichtlichen Entschei-
dung die Einhaltung einer zusatzlichen, bislang ungeschriebenen Erfullungsfrist (BVerfGE,
Beschluss vom 5. Marz 1991 — 1 BvR 440/83 —, juris Rn. 10).

Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Voranstellung des neuen Satz 1 soll die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (Beschluss vom 5. Marz 1991 — 1 BvR 440/83 —, juris Rn. 10) zur Einhaltung einer
Erfullungsfrist bei Vollstreckung gegen die 6ffentliche Hand wegen Geldforderungen kodifi-
ziert werden. Die im Entwurf gewahlte Formulierung, dass der Vollstreckungsglaubiger eine
angemessene Frist zur Erfullung abzuwarten hat, bevor er die Vollstreckung beantragt,
stellt zudem klar, dass eine gesonderte Mahnung nicht erforderlich ist. Denn die im oben
genannten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verwendete Formulierung, dass
dem Vollstreckungsschuldner Gelegenheit gegeben werden muss, die Vollstreckung durch
freiwillige Leistung abzuwenden, kénnte dahingehend (miss-)verstanden werden, dass der
Vollstreckungsglaubiger aktiv tatig werden muss. Vor dem Hintergrund, dass bereits durch
den Erlass des vollstreckbaren Titels gegen die Behdrde ein hinreichendes Signal zur



-105 - Drucksache 328/26

Pflicht der zeitnahen Erfullung gesetzt wird, ist indes ein erneuter Hinweis zur Erfullungs-
pflicht nicht erforderlich. Sinn und Zweck der Erfullungsfrist ist vielmehr, dass der 6ffentli-
chen Hand als Vollstreckungsschuldnerin ausreichend Zeit gegeben wird, das Geschuldete
aus freien Stlicken zu erbringen.

Auf eine Konkretisierung der Lange der Erfullungsfrist soll bewusst verzichtet werden, um
der Mannigfaltigkeit verschiedenster Vollstreckungssituationen begegnen zu kdnnen. Nach
der Rechtsprechung ist von einem Regelzeitraum von einem Monat bis sechs Wochen aus-
zugehen (W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 31. Auflage 2025, § 170 Rn. 5; Baye-
rischer VGH, Beschluss vom 2. Marz 2004 — 13 A 01.2055 —, juris Rn. 8; VG Saarlouis, Be-
schluss vom 16. September 2016 — 5 N 2073/15 —, juris Rn. 6 ff.).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Folgednderung im neuen Satz 3 des Absatzes 2 (bisheriger Satz 2) dient der Klarstel-
lung, dass sich die dort genannte Frist auf die Wartefrist des neuen Satzes 2 (bisheriger
Satz 1) bezieht, in dem — zusatzlich zur vorgelagerten Erflillungsfrist nach Satz 1 — nach
der Zustellung des volistreckbaren Titels dem Vollstreckungsschuldner noch eine ange-
messene Zeit fur die Mallnahmen zugestanden wird.

Zu Buchstabe b

Durch die Inbezugnahme auf die in Absatz 2 Satz 2 geregelte Wartefrist soll klargestellt
werden, dass — wie bislang — die Wartefrist nach Zustellung des vollstreckbaren Titels weg-
fallen kann, wenn es sich um den Vollzug einer einstweiligen Anordnung handelt.

Fur die neu in Absatz 2 Satz 1 normierte Erflllungsfrist soll Absatz 5 hingegen keine Gel-
tung erlangen. Da nach dem Wortlaut der neuen Regelung zur Erfullungsfrist lediglich eine
angemessene Frist abgewartet werden muss, kann im Einzelfall in den Fallen des einstwei-
ligen Rechtsschutzes auch eine sehr kurze Erflullungsfrist angemessen sein. Mit Blick auf
das Interesse des Vollstreckungsschuldners, auch im Fall von Eilbeschlissen ohne die Ent-
stehung weiterer Kosten durch das Vollstreckungsverfahren freiwillig leisten zu kénnen, ist
eine Anwendung des Absatz 5 auf die Erfullungsfrist nicht angezeigt.

Zu Nummer 42 (Ersetzung von § 172 VwGO)
§ 172 VwGO wird ersetzt und dadurch inhaltlich verandert.

Zu Absatz 1

Zu Satz 1

Zunachst soll in Satz 1 der Anwendungsbereich der Vorschrift dahingehend klargestellt
werden, dass sie nicht nur — wie der bisherige Wortlaut vermuten lasst — fir die Vollstre-
ckung von Urteilen auf Folgenbeseitigung gemal § 113 Absatz 1 Satz 2 VwGO, von Ver-
pflichtungsurteilen nach § 113 Absatz 5 VwGO und von einstweiligen Anordnungen in Be-
zug auf diese gilt, sondern fur samtliche vollstreckbaren Handlungen mit Ausnahme von
Geldforderungen, fir die § 170 VwGO lex specialis ist. Bislang ist der Anwendungsbereich
des § 172 VwGO sehr umstritten. Auch bereits jetzt wird die Vorschrift Gber ihren Wortlaut
hinaus — jedenfalls entsprechend — auf die Erzwingung von anderen hoheitlichen Mafinah-
men angewendet, bei denen der Staat eine spezifisch hoheitliche Regelungsbefugnis fir
sich in Anspruch nimmt (W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, VWGO, 31. Auflage 2025,
§ 172 Rn. 1). Diese Unscharfe wird durch die Neuregelung beseitigt.

Zudem wird die maximale Hohe des Zwangsgeldes heraufgesetzt. Der derzeit mogliche
Zwangsgeldbetrag in Hohe von 10 000 Euro trat zum 1. Januar 2002 durch das RmBerein-
VpG in Kraft. Angesichts der heutigen wirtschaftlichen Verhaltnisse soll zur Wahrung
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effektiven Rechtsschutzes die maximale Hohe auf 25 000 Euro festgesetzt werden in An-
gleichung an die Vorschriften der § 888 Absatz 1 Satz 2 und § 882g Absatz 8 Nummer 4
ZPO, § 329 AO sowie § 11 Absatz 3 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VWVG).

Zu Satz 2

§ 170 VwGO, der die Vollstreckung gegen die 6ffentliche Hand wegen Geldforderungen
zum Gegenstand hat, ist lex specialis zu § 172 VwGO-E.

Zu Satz 3

In Satz 3 wird geregelt, dass eine Beginstigung der Beteiligten ausgeschlossen ist und
dass Begunstigter des Zwangsgeldes eine gemeinnltzige Einrichtung oder eine deutsche
Gebietskorperschaft sein muss. Hierdurch soll das Vollstreckungsverfahren gegen die 6f-
fentliche Hand weiter effektiviert werden. Bislang fliel3t das Zwangsgeld oft der 6ffentlichen
Kasse desjenigen Hoheitstragers zu, dem auch das Vollstreckungsgericht zugeordnet ist.
Im Ergebnis fuhrt dies zu einer Ausgabe auf der einen Seite und zu einer Einnahme auf der
anderen Seite bei dem jeweiligen Hoheitstrager (Prinzip ,linke Tasche - rechte Tasche®),
sodass die Anordnung des Zwangsgeldes haufig bloy symbolischer Natur ist, jedoch keinen
Anreiz zur Erflllung verspricht. Dies wird mit Satz 3 ausgeschlossen. Zudem wird im ersten
Halbsatz nunmehr ausdrucklich normiert, dass das Verwaltungsgericht ein Zwangsgeld zu-
gunsten einer gemeinnitzigen Einrichtung anordnen kann. Von der Rechtsprechung wird
dies zwar derzeit bereits Gber § 167 Absatz 1 Satz 1 VwGO und die entsprechende Anwen-
dung der ZPO-Vorschriften praktiziert (VG Stuttgart, Beschluss vom 21. Januar 2020 —
17 K 5255/19 —, juris Rn. 36 f.; VGH Baden-Wirttemberg, Beschluss vom 14. Mai 2020 —
10 S 461/20 —, juris Rn. 24). Indes fuhrt die neue Verortung in § 172 VwWGO-E zu einer ein-
deutigen Kodifizierung, ohne dass der Rickgriff auf § 167 VwGO erforderlich wird. Auler-
dem kann auch eine deutsche Gebietskorperschaft bedacht werden, wenn sie nicht selbst
Beteiligte oder der Trager eines Beteiligten ist (Satz 3 Halbsatz 1).

Zu Satz 4

Satz 4 Ubernimmt die Regelung aus dem bisherigen § 172 Satz 2 VwGO, wonach das
Zwangsgeld wiederholt angedroht, festgesetzt und vollstreckt werden kann.

Zu Absatz 2

Durch die Regelung wird eine Zwangsgeldverhangung mit periodischer Taktung ermdglicht,
um die Beugewirkung auf den 6ffentlichen Rechtstrager zu erhéhen und die Rechtsdurch-
setzung zu effektivieren.

Zu Satz 1

Im derzeitigen Verfahren muss das Zwangsgeld stets erneut angedroht und festgesetzt
werden, wenn das Zwangsgeld noch nicht zum Vollstreckungserfolg geflihrt hat. Obschon
die Mdglichkeit besteht, den Festsetzungsantrag mit einem Antrag auf erneute Androhung
zu verbinden, verkompliziert die bisherige Vorgehensweise das Vollstreckungsverfahren
gegen die offentliche Hand. Vorbild fur die neue Regelung in Absatz 2 zur Festsetzung ei-
nes periodischen Zwangsgeldes ist die Regelungssystematik der Sanktion einer Vertrags-
verletzung auf europaischer Ebene. Artikel 260 Absatz 2 AEUV er6ffnet der Europaischen
Kommission die Mdglichkeit, im Falle der Nichtbefolgung der vom Europaischen Gerichts-
hof angeordneten MalRnahmen die Verhangung eines Pauschalbetrags oder eines Zwangs-
geldes zu beantragen. Hierbei definiert die Kommission das Zwangsgeld als die Summe
der Tagessatze, die ein Mitgliedstaat zu zahlen hat, wenn er einem Urteil des Europaischen
Gerichtshofs nicht nachkommt, und zwar gerechnet ab Kenntnis des zweiten Urteils des
Gerichtshofs bis zur Beendigung des VerstoRes (vergleiche Mitteilung SEK (2005) 1658,
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Nr. 14, zudem Ehricke, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Auflage 2018, AEUV Art. 260 Rn. 13). In
Anlehnung an die europaische Rechtsprechung soll fur das zu verhangende Zwangsgeld
der Uberzeugungsdruck maRgeblich sein, der erforderlich ist, damit der dffentliche Rechts-
trager eine rechtskraftige Gerichtsentscheidung umsetzt (vergleiche hierzu EuGH, Urteil
vom 22. Februar 2018 — Rs. C-328/16 —, juris Rn. 89). Demnach kann durch die neue ge-
setzliche Regelung in Satz 1 das Vollstreckungsgericht entweder bereits zu Beginn oder
auch erst in einem spateren Stadium eine periodisch getaktete Zahlbarkeit von Zwangsgel-
dern in Héhe von jeweils bis zu 25 000 Euro beispielsweise pro Tag, Woche, Monat der
Nichterflllung oder auch fir konkrete Zeitpunkte — je nach Erforderlichkeit — festsetzen.
Dies fuhrt zu einer schnelleren Spurbarkeit der finanziellen Einbuf3en beim 6ffentlichen Voll-
streckungsschuldner und letztlich zu einer Effektivierung der Rechtsdurchsetzung gegen
die 6ffentliche Hand.

Zu Satz 2

In den Fallen der periodisch getakteten Festsetzung von Zwangsgeld bedarf es in Erman-
gelung anderweitiger Regelungen einer konkreten Bestimmung der Zeitpunkte, zu denen
die Zwangsgelder jeweils eingezogen werden kdonnen. § 172 Absatz 2 Satz 2 VwGO-E be-
stimmt daher, dass das Zwangsgeld jeweils fallig wird, wenn die Zuwiderhandlung Uber den
vom Gericht bestimmten Zeitpunkt oder den bestimmten Zeitraum hinaus fortgesetzt wird.
Satz 2 stellt zudem klar, dass es keiner erneuten Androhung bedarf.

Zu Satz 3

Durch die Regelung soll sichergestellt werden, dass auch bei periodischer Taktung des
Zwangsgeldes der Vollstreckungszwang mit Unmadglichkeit der Erflllung oder mit Entfall
der Vollstreckungsvoraussetzungen sein Ende findet. Im Gegensatz zur jeweils erneuten
Androhung und Festsetzung nach § 172 Absatz 1 Satz 4 VwGO-E wird hier nach Ablauf
des vom Gericht bestimmten Zeitpunktes oder Zeitraums nicht regelmaRig geprift, ob der
Zwang zur Erfullung einer Handlungs-, Duldungs- oder Unterlassungspflicht seine Recht-
fertigung aufgrund Unmdglichkeit, insbesondere infolge Zweckerreichung — bei Erfolgsein-
tritt ohne Leistung des Vollstreckungsschuldners — oder aufgrund Zweckwegfalls verliert.
Ebenso wird nicht geprift, ob die Vollstreckungsvoraussetzungen weiter vorliegen. Beides
wirde dazu fuhren, dass die Vollstreckung der periodisch getakteten Zwangsgelder trotz
fehlender Grundlage weiter fortdauern kénnte. Als Korrektiv hierzu wird deshalb normiert,
dass das Gericht die Vollstreckung einstellt, soweit die Verpflichtung unméglich geworden
ist oder die Vollstreckungsvoraussetzungen sonst entfallen sind. Die Vollstreckung kann
auf Antrag eines Beteiligten oder auch von Amts wegen eingestellt werden.

Zu Satz 4

Soweit die Zwangsgelder noch nicht fallig geworden sind, soll dem Vollstreckungsglaubiger
die Méglichkeit eingeraumt werden, durch seinen Antrag jederzeit die weitere Vollstreckung
zu unterbinden.

Zu Absatz 3

Auch im Anwendungsbereich des § 172 VwGO hat der Vollstreckungsglaubiger eine Erfll-
lungsfrist abzuwarten, soweit Handlungspflichten betroffen sind. Bei Unterlassungs- und
Duldungsplichten ist eine Erflllungsfrist hingegen nicht erfolgversprechend, weil hier keine
ordnungsgemale aktive Erfullung abzuwarten ist (Satz 1). Vielmehr soll hier zur Effektivie-
rung der Vollstreckung fur den Vollstreckungsglaubiger — wie auch in § 890 Absatz 2 ZPO
fur zivilrechtliche Duldungs- und Unterlassungspflichten geregelt — die Mdglichkeit beste-
hen, die Zwangsgeldandrohung bereits mit dem die Verpflichtung aussprechenden Titel zu
verbinden (Satz 2). Wegen der Einzelheiten zur Erfullungsfrist wird auf die Begrindung zu
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§ 170 Absatz 2 Satz 1 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa)
verwiesen.

Zu Absatz 4

Die Regelung in Absatz 4 dient der Gewahrleistung des effektiven Rechtsschutzes. Sie soll
sicherstellen, dass im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch im
Anwendungsbereich des § 172 VwGO uber § 167 Absatz 1 Satz 1 VwGO die Zwangsvoll-
streckungsmittel nach der ZPO angewandt werden kdnnen, wenn offensichtlich ist, dass
der offentliche Vollstreckungsschuldner auch unter dem Eindruck eines verhangten oder zu
verhangenden Zwangsgeldes nicht einlenken wird (vergleiche BVerfG, Nichtannahmebe-
schluss vom 9. August 1999 — 1 BvR 2245/98 —, juris). Die Einschatzung obliegt dem Voll-
streckungsgericht, das bereits im Falle des aussichtslos erscheinenden Vollstreckungsver-
suchs auf die Zwangsvollstreckungsmittel der ZPO zurtckgreifen kann.

Zu Nummer 43 (Ersetzung von § 174 VwGO)

Die Regelung im bisherigen § 174 Absatz 2 VwGO privilegiert Teilnehmer des Zweiten
Weltkriegs und hat durch Zeitablauf keinen Anwendungsbereich mehr. Absatz 2 kann daher
im Interesse der Rechtsbereinigung entfallen. Die Ersetzung ist eine Folgednderung hierzu.

Zu Nummer 44 (Streichung der §§ 178 und 179 VwGO)

Die §§ 178 und 179 VWGO enthalten lediglich Anderungsbefehle, die andere Stammge-
setze (GVG und EGGVG) geandert haben. Da sie bereits vollzogen sind, werden sie im
Interesse der Rechtsbereinigung gestrichen.

Zu Nummer 45 (Streichung der §§ 181 und 182 VwGO)

Die §§ 181 und 182 VWGO enthalten lediglich Anderungsbefehle, die andere Stammge-
setze (Verwaltungszustellungsgesetz des Bundes und frihere Bundesrechtsanwaltsgebuih-
renordnung) geandert haben. Da sie bereits vollzogen sind, werden sie im Interesse der
Rechtsbereinigung gestrichen.

Zu Nummer 46 (Ersetzung von § 186 VwGO)

Die neue Fassung des § 186 VwWGO-E dient im Wesentlichen der klareren Differenzierung
zwischen den thematisch unterschiedlichen Regelungsgehalten der bisherigen Satze 1
und 2 dieser Vorschrift, indem diese zu den neuen Absatzen 1 und 2 werden. Infolge wei-
terer Anderungen durch das vorliegende Gesetz erhalten die textlich unveranderten Rege-
lungen dieser Absatze einen neuen Gehalt.

Zu Absatz 1

Die Sonderregelung fur die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg bezieht sich nun-
mehr auf die durch Artikel 1 Nummer 5 ersetzte Nummer 3 des § 22 VwGO-E.

Zu Absatz 2

Der durch § 186 Absatz2 Satz1 VwGO-E fir entsprechend anwendbar erklarte § 6
EGGVG enthdlt nunmehr zugleich eine Ubergangsregelung fir die durch
Artikel 1 Nummer 5 (§ 22 Nummer 3 VwWGO-E) geschaffene Regelung. Hieraus folgt, dass
die mit der Anderung des § 22 Nummer 3 VWGO-E einhergehende Erweiterung des Aus-
schlieBungsgrundes, die sofort mit Inkrafttreten des Gesetzes eine Entbindung nun ausge-
schlossener ehrenamtlicher Richter (Arbeiterinnen und Arbeiter) zur Folge hatte (vergleiche
§ 24 Absatz 1 Nummer 1 VwGO), nicht fur ehrenamtliche Richter gilt, die bei Inkrafttreten
der Regelung schon im Amt sind. Die Neuregelung gilt damit erst fur die potentiellen



-109 - Drucksache 328/26

ehrenamtlichen Richter, die in der nachsten Wahlperiode das Richteramt besetzen wiirden
und auch das nur, wenn die nachste Amtsperiode nicht friher als am ersten Tag des auf
das Inkrafttreten des Anderungsgesetzes folgenden zwoélften Kalendermonats beginnt. An-
dernfalls gilt die neue Regelung erst fir die Gbernachste Wahlperiode.

Der neu geschaffene § 186 Absatz 2 Satz 2 VwGO-E dient hingegen der Festlegung, dass
die Ubergangsvorschrift des § 6 EGGVG auf die neu eingefiihrte Ergdnzungswahl geman
§ 29 Absatz 3 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 6) keine Anwendung findet. Vielmehr soll die
Moglichkeit, eine Erganzungswahl durchzufiuhren, bereits ab dem Tage des Inkrafttretens
und somit in der dann laufenden Amtsperiode zur Verflgung stehen.

Zu Nummer 47 (Streichung von § 190 VwGO)
Die Streichung erfolgt zur Rechtsbereinigung.
Zu Nummer 48 (Ersetzung von § 191 VwGO)

Der bisherige Absatz 1 des § 191 VwGO enthalt bereits vollzogene Anderungsbefehle zu
§ 126 Absatz 3 des Beamtenrechtsrahmengesetzes vom 31. Marz 1999 (BGBI. | S. 654)
und wird daher im Interesse der Rechtsbereinigung gestrichen. Der bisherige Gehalt von
Absatz 2 bleibt unverandert, wird jedoch im Wege der Ersetzung zum einzig verbleibenden
Wortlaut von § 191 VwGO-E.

Zu Nummer 49 (Streichung von § 192 VwGO)
Die Streichung erfolgt zur Rechtsbereinigung.
Zu Nummer 50 (Anderung von § 194 VwWGO)
Zu Absatz 7

Fur Anderungen im Rechtsmittelrecht sind Ubergangsvorschriften erforderlich. Die
§§ 124, 124a, 127, 132 und 133 in der bis einschlieRlich 31. Dezember 2026 geltenden
Fassung finden daher auf Verfahren Anwendung, in denen die anzufechtende gerichtliche
Entscheidung bis einschlief3lich 31. Dezember 2026 vollstandig zugestellt wird.

Zu Absatz 8

§ 146 Absatz 2 Nummer 7 VWGO-E in der ab dem 1. Januar 2027 geltenden Fassung fin-
det auf Anordnungen vorlaufiger SicherungsmalRnahmen Anwendung, die ab dem 1. Ja-
nuar 2027 erlassen werden. Die Ubergangsvorschrift ist notwendig, da mit § 146 Absatz 2
Nummer 7 VWGO-E die Beschwerdefahigkeit von Hangebeschlissen ausgeschlossen
wird. Hierflr bedarf es einer Anordnung, ab welchem Zeitpunkt diese Regelung Anwendung
finden soll. Die Ubergangsvorschrift 1asst die vor Inkrafttreten des Beschwerdeausschlus-
ses bestehende Praxis unberihrt.

Zu Absatz 9
Durch die Anderung von § 146 Absatz 3 VWGO wird die Wertgrenze fur die Kostenbe-

schwerde angehoben. Hierfiir bedarf es einer Anordnung, ab welchem Zeitpunkt die Ande-
rung Anwendung finden soll.



Drucksache 328/26 -110 -

Zu Nummer 51 (Ersetzung von § 195 VwGO)
Zu Absatz 1

Es ist eine Ubergangsvorschrift fiir die neue Regelung in § 47 Absatz 6 Satz 2 VWGO-E
erforderlich. § 195 Absatz 1 VWGO-E bestimmt deshalb, dass der neue § 47 Absatz 6
Satz 2 VwGO-E fur einstweilige Anordnungen gilt, die ab dem 1. Januar 2027 erlassen wer-
den. Die Ubergangsvorschrift Iasst die vor Inkrafttreten der Veréffentlichungsverpflichtung
bestehende Praxis unberthrt.

Zu Absatz 2

Da mit den geénderten Rechtsvorschriften im Vollstreckungsrecht nicht nur bisheriges Rich-
terrecht kodifiziert wird, bedarf es einer Ubergangsvorschrift in § 195 Absatz 2 VWGO-E,
aus der hervorgeht, dass die geadnderten Vorschriften erst auf Vollstreckungstitel anwend-
bar sind, die nach Inkrafttreten des Gesetzes nach Artikel 27 Absatz 1 ergehen. Soweit
durch die neuen Regelungen lediglich bereits bestehende Rechtsprechung normiert wird,
bleibt diese auch auf zeitlich vorgelagerte Sachverhalte anwendbar.

Zu Artikel 2 (Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Januar
2028)

Die zentrale Regelung zur Rechtsbehelfsbelehrung in § 58 Absatz 1 VwGO wird um eine
jedenfalls abstrakte Belehrung Uber die bei der Einlegung eines Rechtsbehelfs einzuhal-
tende Form erweitert.

Nach bisher geltendem Recht ist der Beteiligte nur tiber den Rechtsbehelf, die Verwaltungs-
behorde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, deren beziehungs-
weise dessen Sitz und die einzuhaltende Frist zu belehren. Um den Zugang zum Rechts-
schutz zu erleichtern, soll nun auch Uber die Wege, auf denen der jeweilige Rechtsbehelf
eingelegt werden kann, in der Rechtsbehelfsbelehrung abstrakt unterrichtet werden mus-
sen. In der ZPO und im Arbeitsgerichtsgerichtsgesetz (ArbGG) ist eine solche Belehrung
Uber die Form bereits vorgesehen, vergleiche § 232 Satz 1 ZPO, § 9 Absatz 5 Satz 3 Ar-
bGG. Im sozialbehoérdlichen Verfahren ist eine Pflicht zur Belehrung Gber die Form in § 36
Satz 1 SGB X ebenfalls bereits normiert. Im Sozialgerichtsgesetz gilt dies aufgrund der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts schon lange. Diese Rechtsprechung wird nun
in § 66 Absatz 1 SGG auch ausdricklich kodifiziert. § 55 Absatz 1 FGO wird ebenfalls um
eine Belehrung Uber die Form erganzt.

Diese Anderung soll auch bei § 37 Absatz 6 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in
der Entwurfsfassung (VWVfG-E) nachvollzogen werden. Die Anderung soll wie die parallele
Anderung in § 37 Absatz 6 Satz 1 VWVfG-E erst zum 1. Januar 2028 in Kraft treten (siehe
hierzu Artikel 27 Absatz 2), damit genligend Zeit fur eine notwendige Anpassung der Ver-
waltungsverfahrensgesetze der Lander verbleibt.

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum 1. Juli 2028)
Zu Nummer 1 (Anderung von § 56a VwWGO)

Nach § 75 Absatz 2a SGG-E soll die Verdéffentlichung der Entscheidung tber die Beiladung
in Massenverfahren im sozialgerichtlichen Verfahren Uber die Internetseite des Gerichts
sowie (iber ein Justizportal des Bundes und der Lander erfolgen. Die Anderungen in § 56a
Absatz 1 VwGO vollziehen diese Anpassung fur das verwaltungsgerichtliche Verfahren hin-
sichtlich der Bekanntmachung gerichtlicher Entscheidungen in Massenverfahren aufgrund
eines entsprechenden Beschlusses nach. Die Begrindung zu § 75 Absatz 2a SGG-E gilt
entsprechend. Im Ubrigen handelt es sich um redaktionelle Folgeanpassungen. Die Ande-
rungen sollen zum 1. Juli 2028 in Kraft treten (siehe hierzu Artikel 27 Absatz 3).
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Zu Nummer 2 (Anderung von § 65 VwGO)

Die Ersetzung von § 65 Absatz 3 Satze 3 und 4 VwGO durch einen neuen Satz vollzieht
die Anderung aus § 75 Absatz 2a SGG-E, wonach die Bekanntmachung der Entscheidung
Uber die Beiladung in Massenverfahren im sozialgerichtlichen Verfahren zukinftig tber die
Internetseite des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der Lander erfolgen
soll, fr das verwaltungsgerichtliche Verfahren nach. Die dortige Begrindung gilt entspre-
chend. Im Ubrigen handelt es sich um Folgeanpassungen. Die Anderungen sollen zum
1. Juli 2028 in Kraft treten (siehe hierzu Artikel 27 Absatz 3).

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung zum
1. Januar 2036)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung wegen der Aufhebung von § 177 VwGO durch
das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz vom 16. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 234)
zum 1. Januar 2036.

Zu Artikel 5 (Anderung der Zivilprozessordnung)

Der zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene § 74 Absatz 3 AsylG wird auf § 47 Absatz 2
Zivilprozessordnung in der Entwurfsfassung (ZPO-E) Ubertragen. Der Verhandlungstermin
kann unter Mitwirkung des (wegen Besorgnis der Befangenheit oder wegen gesetzlicher
Ausschlieung vom Richteramt) abgelehnten Richters durchgeflhrt oder fortgesetzt wer-
den, wenn der Richter innerhalb eines Zeitraums von drei Werktagen vor der Verhandlung
oder wahrend der Verhandlung abgelehnt wird und die Entscheidung Uber die Ablehnung
eine Verlegung des Termins oder eine Vertagung der Verhandlung erfordern wirde. Soweit
§ 47 Absatz 2 ZPO-E auch eine Ablehnung wegen gesetzlicher AusschlieBung vom Rich-
teramt erfasst (vergleiche § 42 Absatz 1 Variante 1 ZPO), reicht er wie bisher Uber den
Anwendungsbereich des bisherigen § 74 Absatz 3 AsylG, welcher sich nur auf eine Ableh-
nung wegen Besorgnis der Befangenheit (§ 42 Absatz 1 Variante 2, Absatz 2 ZPO) bezieht,
hinaus. Die Regelung gilt Uber den Verweis in § 54 Absatz 1 VwGO auch in der VWGO,
uber den Verweis in § 51 Absatz 1 FGO auch in der FGO und Uber den Verweis in § 60
Absatz 1 SGG auch im sozialgerichtlichen Verfahren.

Nach geltendem Recht kann die Verhandlung auf3erhalb des § 74 Absatz 3 AsylG unter
Mitwirkung des abgelehnten Richters nur dann durchgefiihrt oder fortgesetzt werden, wenn
der Richter wahrend der Verhandlung abgelehnt wird (§ 47 Absatz 2 ZPO in Verbindung
mit § 54 Absatz 1 VwGO). Die Neuregelung lasst eine angemessenere Reaktion insbeson-
dere auf solche Befangenheitsantrage zu, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit flir eine
missbrauchliche Inanspruchnahme des Ablehnungsrechts allein mit dem Ziel der Verfah-
rensverzégerung beziehungsweise -stérung spricht. Solche missbrauchlich gestellten An-
trage sind nicht nur wahrend der Verhandlung denkbar, sondern auch im Vorfeld der Ver-
handlung. Insofern sind die Erwagungen, die zur Schaffung des § 74 Absatz 3 AsylG ge-
fuhrt haben, auch auf andere Prozessordnungen ubertragbar, in denen es ebenfalls ein
praktisches Bedurfnis fur eine solche Regelung geben kann. Das Gericht soll durch die
zeitliche Ausdehnung der Regelung ein Instrument bekommen, um solche ahnlich gelager-
ten Fallkonstellation flexibel zu handhaben (Ermessensentscheidung). Dies soll der Verfah-
rensstraffung und Verfahrensbeschleunigung dienen. Verfahrensverzégerungen sollen ver-
mieden werden. Zugleich soll der Anreiz flr etwaige rechtsmissbrauchliche Befangenheits-
antrage vermindert werden, falls diese nur mit dem Ziel gestellt werden, Zeit zu gewinnen
(vergleiche Bundestagsdrucksache 20/4327, Seiten 41 f.).

Zugleich darf davon ausgegangen werden, dass das richterliche Ermessen bei Bestehen
ernsthafter Hinweise fir eine Befangenheit derart ausgelbt wird, dass die Entscheidung
Uber den Ablehnungsantrag abgewartet wirde. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund
zu erwarten, dass im Fall der begrindeten Ablehnung der nach Anbringung des Ableh-
nungsgesuchs liegende Termin oder der Teil der Verhandlung zu wiederholen ist.
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Durch diese Anderung wird § 74 Absatz 3 AsylG redundant, da die Regelung im neuen § 47
Absatz 2 ZPO-E kraft des dynamischen Verweises in § 54 Absatz 1 VwGO fur alle verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren und somit auch fiir Asylprozesse gilt. Uber die Streichung soll
in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren entschieden werden.

Zu Artikel 6 (Anderung des Sozialgerichtsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht und amtliche Paragrafeniiberschriften)

In das SGG wird zur besseren Ubersichtlichkeit eine ausfiihrliche amtliche Inhaltstibersicht
eingeflugt, die sich aus der Anlage 2 zu diesem Gesetz ergibt. Die Paragrafen des SGG
erhalten erstmals durchgehend amtliche Uberschriften. In den bereits zum Gesetzestext
gehdrenden Uberschriften der Untergliederungen (Teile und Abschnitte) des SGG wurden
dabei keine Anderungen oder Ergénzungen vorgenommen. Inhaltlich orientieren sich die
Inhaltsubersicht und die Zuweisung der Paragrafentberschriften an den nichtamtlichen
Uberschriften der Paragrafen des SGG, die in den Gesetzessammlungen verschiedener
juristischer Fachverlage verwendet werden.

Zu Nummer 2 (Anderung von § 66 SGG)

Der Umfang der nach § 66 Absatz 1 SGG vorgesehenen Belehrung wird auf die bei der
Einlegung eines Rechtsbehelfs einzuhaltende Form und das fristauslésende Ereignis (zum
Beispiel Bekanntgabe oder Zustellung einer Entscheidung) erweitert. Durch die Anderung
wird die einschlagige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kodifiziert. Sie wird auch
in § 36 Satz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X-E) in Artikel 23 nachvollzo-
gen.

Die Rechtsbehelfsbelehrung dient dem Zweck, rechtsunkundige Beteiligte dariber zu un-
terrichten, auf welchem Weg sie die ergangene Entscheidung anfechten kénnen. Nach
hochstrichterlicher sozialgerichtlicher Rechtsprechung hat die Belehrung deshalb heute
auch Uber den wesentlichen Inhalt der bei Einlegung des Rechtsbehelfs zu beachtenden
Formvorschriften (vergleiche BSG, Urteil vom 14. Marz 2013, Aktenzei-
chen B 13 R 19/12 R, juris Rn. 16, und Urteil vom 27. September 2023, Aktenzeichen B 7
AS 10/22 R, juris Rn. 20) und Uber das fristauslésende Ereignis (vergleiche BSG, Urteil vom
09. April 2014, Aktenzeichen B 14 AS 46/13 R, juris Rn. 18ff.) aufzuklaren. Da der elektro-
nische Rechtsverkehr in der Kommunikation mit Behérden und Gerichten inzwischen eine
erhebliche Bedeutung gewonnen hat, ist in der Rechtsbehelfsbelehrung auch auf die Mog-
lichkeit der Einlegung eines Rechtsmittels in elektronischer Form hinzuweisen, wobei auch
die einfachen digitalen Kommunikationswege und -mittel anzugeben sind, fur die die Be-
hérde einen Zugang zur Widerspruchserhebung eréffnet.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 73a SGG)

Es handelt sich um eine Klarstellung. Die Missbrauchsgebihr nach § 192 Absatz 1 SGG
sowie auch der hierauf bezogene Vorschuss nach § 192 Absatz 2 SGG-E (Artikel 6 Num-
mer 16) gehoren zu denjenigen Kosten des Verfahrens, die nicht von einer etwaig gewahr-
ten Prozesskostenhilfe umfasst sind.

Zu Nummer 4 (Anderung von § 84 SGG)

Die Anderung von § 84 Absatz 1 SGG erfolgt im inhaltlichen Gleichlauf mit der Anderung
von § 70 Absatz 1 VwGO (Artikel 1 Nummer 15).

Bislang kann das Widerspruchsverfahren nach den §§ 78 ff. SGG (Zulassigkeitsvorausset-
zung bei Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen) nur zulassigerweise eingeleitet werden,
indem der Widerspruch gegen einen Ausgangsbescheid schriftlich, in elektronischer Form
nach § 36a Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB |), schriftformersetzend
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nach § 36a Absatz 2a SGB | und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) oder
zur Niederschrift bei der Ausgangsbehdrde erhoben wird. Im Zuge der Modernisierung und
Digitalisierung auch des Sozialgerichtsverfahrens und seines bei bestimmten Klagearten
vorgesehenen Vorverfahrens erscheint zusatzlich eine Offnung fiir eine Ubermittlung in ein-
facher elektronischer Weise angezeigt, wie es jetzt bereits nach § 357 Absatz 1 Satz 1 AO
fur Einspriiche moglich ist. Durch die Erweiterung der Mdglichkeiten zur Widerspruchser-
hebung um die einfache elektronische Weise wird der Zugang zu diesem ,Vorschaltrechts-
behelf* grundsatzlich moderner und fur die rechtsschutzsuchenden Burger einfacher aus-
gestaltet.

Nach der Neufassung des § 84 Absatz 1 Satz 1 SGG-E kann der Widerspruch daher auch
in einfacher elektronischer Weise — entsprechend der Textform nach § 126b BGB — unter
Benennung der Person des Widerspruchsfihrers wirksam erhoben werden, zum Beispiel
mittels eines Kontaktformulars auf der Homepage der Behérde oder mittels eines dort be-
findlichen Widerspruch-Buttons, gegebenenfalls auch mittels einer einfachen E-Mail. Damit
nahert sich die Regelung zum Widerspruch dem Verwaltungsverfahren nach dem SGB X
an, fur das der Grundsatz der Nichtformlichkeit gilt (§ 9 SGB X; vergleiche auch § 18
SGB X).

Voraussetzung fur die Erhebung des Widerspruchs auf einfache elektronische Weise nach
§ 84 Absatz 1 Satz 2 SGG-E ist, dass die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, hier-
fur ausdricklich einen Zugang eroffnet hat. Durch das Erfordernis der ausdricklichen Er-
offnung des Zugangs fur die einfache elektronische Kommunikation soll Rechtsicherheit
hinsichtlich der méglichen Wege zur elektronischen Einlegung eines Widerspruchs ge-
schaffen werden. Bei der Eréffnung eines Zugangs sind datenschutzrechtliche Anforderun-
gen zu bericksichtigen (vergleiche Artikel 24, 25, 32 der Verordnung (EU) 2016/679). Be-
hérden des Bundes sind nach § 2 Absatz 1 E-Government-Gesetz (EGovG) verpflichtet,
mindestens einen Zugang fur die Ubermittlung elektronischer Dokumente zu eréffnen. Wird
ein Widerspruch auf einfache elektronische Weise liber einen Weg eingereicht, fir den die
Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, nicht ausdriicklich den Zugang eréffnet hat, ist
er unzulassig.

Aufgrund der Vielzahl an Stellen, bei denen fristwahrend Widerspruch eingereicht werden
kann (siehe § 84 Absatz 2 SGG) wird fir die Zugangseroffnung — in Abweichung zu § 70
Absatz 1 Satz 2 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 15) — nicht auf den Empfanger, sondern die
Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, abgestellt.

Der neue § 84 Absatz 1 Satz 3 SGG-E ist ebenso wie § 70 Absatz 1 Satz 3 VwGO-E an
§ 357 Absatz 1 Satz 2 AO angelehnt. Durch die Offnung des Verfahrens fiir einfache elekt-
ronische Widerspriiche besteht Bedarf fir eine Regelung, die sicherstellt, dass der Wider-
spruchsfihrer erkennbar ist. Bei der Nutzung von E-Mails ohne qualifizierte elektronische
Signatur ist der Absender oft nicht ohne Weiteres erkennbar. Erforderlich ist jedoch, dass
Behorden auch bei elektronischen Widerspruchen zuverlassig feststellen kbnnen, wer den
Widerspruch erhoben hat. Der neue § 84 Absatz 1 Satz 3 SGG-E erfasst alle formalen Mog-
lichkeiten fur die Einlegung eines Widerspruchs, wenngleich die Neuregelung hier keine
Anderungen bewirkt. Ist der Widerspruchsfihrer nicht erkennbar, ist der Widerspruch un-
zulassig, es sei denn innerhalb der Widerspruchsfrist wird noch erkennbar, wer den Wider-
spruch erhoben hat. Eine Pflicht der Behérden zur Ermittlung des Absenders besteht nicht.

§ 84 Absatz 2 Satz 1 SGG wird beschrankt auf Falle, in denen der Widerspruch schriftlich
oder zur Niederschrift eingegangen ist. Diese fristwahrende Wirkung ermdglicht es, die Wi-
derspruchsfrist ohne Bericksichtigung von Postlaufzeiten auszuschdpfen. Dieser Bedarf
besteht nicht bei der Erhebung des Widerspruchs in einfacher elektronischer Weise, elekt-
ronischer Form (§ 36a Absatz 2 SGB |) oder den schriftformersetzenden Mdéglichkeiten
(§ 36a Absatz 2a SGB |, § 9a Absatz 5 des OZG). § 84 Absatz 2 Satz 2 und 3 SGG bleiben
inhaltlich unverandert.
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Zu Nummer 5 (Anderung von § 85 SGG)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Anlasslich der Erganzung von § 66 Absatz 1 SGG-E (Artikel 6 Nummer 2) wird § 85 Ab-
satz 3 SGG Ulberarbeitet und § 73 Absatz 3 VWGO unter Berticksichtigung der dortigen An-
derungen weiter angendhert. Das Erfordernis, einen Widerspruchsbescheid mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen, wird nunmehr in § 85 Absatz 3 Satz 1 verankert (ver-
gleiche § 73 Absatz 3 Satz 1 VwGO).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anforderungen an eine ordnungsgemafle Rechtsbehelfsbelehrung sind bereits § 66
Absatz 1 SGG-E (Artikel 6 Nummer 2) zu entnehmen. § 85 Absatz 3 Satz 4 wird daher ge-
strichen.

Aufgrund fortschreitender Digitalisierung entfallen die bisherigen Voraussetzungen, wo-
nach die Bekanntgabe der Allgemeinverfliigung auch im Bundesanzeiger und drei Gberre-
gionalen Tageszeitungen veroffentlicht werden muss. Ausreichend ist nunmehr, dass die
Entscheidung auf der Internetseite der Behorde oder ihres Verwaltungstragers und zusatz-
lich im elektronischen amtlichen Mitteilungs- oder Verkiindungsblatt der Behorde oder ihres
Verwaltungstragers verdffentlicht wird. Hierbei ist § 15 Absatz 2 EGovG zu berlcksichtigen.
Auf die Form der zu erwartenden Bekanntmachung sind die Betroffenen nach § 85 Absatz 4
Satz 3 SGG bereits in der Ruhensmitteilung hinzuweisen. Erganzend wird auf die Ausflh-
rungen zu § 75 Absatz 2a SGG-E (Artikel 7) verwiesen.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 86b SGG)

Durch den eingefiigten § 86b Absatz 4 Satz 2 SGG-E werden bislang nicht kodifizierte ,,An-
ordnungen vorlaufiger SicherungsmalRnahmen® (sogenannte Hangebeschlisse oder Zwi-
schenverfigungen) fir den Sozialgerichtsprozess ausdriicklich gesetzlich geregelt. Das
sind aulerst vorlaufige Regelungen, die bis zu einer Entscheidung des Gerichts der Haupt-
sache Uber einen Antrag auf Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes den Status quo si-
chern. Damit soll in erster Linie dem Gericht ausreichend Zeit und Gelegenheit gegeben
werden, um Uber das Eilrechtsschutzbegehren vor dem Eintritt vollendeter Tatsachen an-
gemessen zu befinden. Die Regelung entspricht § 123 Absatz 4 Satz 3 VWGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 29 Buchstabe b) mit der Ausnahme, dass stets das Gericht zu entscheiden
hat. Auf die dortige Begriindung wird erganzend verwiesen.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 102 SGG)

Die in § 102 Absatz 2 Satz 1 geregelte Frist wird von drei auf zwei Monate verklrzt. Die
Anderung dient der Effizienzsteigerung und Beschleunigung sozialgerichtlicher Verfahren.
Mit § 92 Absatz 2 Satz 1 VWGO wird Gleichklang hergestellt. Die Anderung greift auch ei-
nen Vorschlag des Bundesrates in seiner Entschliefung zur Beschleunigung sozialgericht-
licher Verfahren durch Anpassung des Sozialgerichtsgesetzes vom 30. Januar 2026 auf
(Bundesratsdrucksache 744/25, Seite 3).

Zu Nummer 8 (Anderung von § 106a SGG)
Zu Buchstabe a

Die Anderung erfolgt im Gleichlauf mit der Anderung von § 87b Absatz 3 VWGO-E. Die
Praklusionsregelung wird effizienter gestaltet.
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Die nach der geltenden Rechtslage mit § 106a SGG bestehende Praklusionsvorschrift, ein-
gefiihrt durch das Gesetz zur Anderung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsge-
richtsgesetzes vom 26. Marz 2008, dient im Interesse aller Beteiligten der Straffung und
Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrens (Bundestagsdrucksache 16/7716, Seite 20).
Die Vorschrift gilt Uber § 153 Absatz 1 SGG auch im Berufungsverfahren. Sie ermoglicht
dem Gericht unter Berucksichtigung des Amtsermittlungsgrundsatzes einen Ausgleich zwi-
schen der richterlichen Pflicht zur beschleunigten Verfahrensgestaltung, dem Anspruch auf
Gewahrung rechtlichen Gehors und der Obliegenheit der Beteiligten, an der Aufklarung des
Sachverhalts mitzuwirken. In der Praxis machen die Gerichte von der Regelung bislang
allerdings nur zuriickhaltend Gebrauch (Mushoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG,
2. Auflage, Stand 27.05.2025, § 106a Rn. 111; Miuller, in: BeckOGK SGG, Stand
01.08.2025, § 106a Rn. 2). Durch die Anderungen in § 106a Absatz 3 SGG wird die Prak-
lusionsregelung praxistauglicher gestaltet.

Um den Aufwand fir die Begriindung der Ermessensausiibung wegen des Ausschlusses
verspateten Vorbringens zu verringern und die Rechtsanwendung fur die Gerichte zu ver-
einfachen, wird das nach der gegenwartigen Rechtslage bestehende freie Ermessen
(,kann®) in Absatz 3 nun intendiert (,soll). Im Normalfall soll damit bei Vorliegen der weite-
ren Voraussetzungen verspatetes Vorbringen ohne gréReren Begrindungsaufwand ausge-
schlossen werden. Nur in atypischen Fallen soll den Gerichten die Mdglichkeit verbleiben,
von der Praklusion abzusehen. Es verbleibt im Ubrigen im Ermessen des Gerichts, Uber-
haupt eine prakludierende Frist nach § 106a Absatz 1 oder Absatz 2 SGG zu setzen. Zu-
dem kann der Vorsitzende oder der Berichterstatter, sofern ihm die Aufgaben tUbertragen
wurden, die gesetzte Frist auf Antrag nach § 65 Satz 1 SGG verlangern, zum Beispiel wenn
Betroffene darlegen, aus gesundheitlichen Griinden an der Einhaltung der Frist gehindert
zu sein. Die Zurlckweisung verspateten Vorbringens bleibt darlber hinaus wie bislang ge-
maf § 106a Absatz 3 Satz 3 SGG hinsichtlich solcher Tatsachen und Beweismittel ausge-
schlossen, die sich das Gericht mit geringem Aufwand selbst beschaffen kann. Erganzend
wird auf die Begriindung zu § 87b Absatz 3 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 25 Buchstabe a)
Bezug genommen.

Zu Buchstabe b

Zudem wird das Erfordernis der Verfahrensverzogerung nach § 106a Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 SGG gestrichen. Das Erfordernis erweist sich fur eine wirksame Rechtsanwendung
der Praklusionsregelung als zu eng. Erganzend wird auf die Begriindung zu § 87b VwGO-
E (Artikel 1 Nummer 25 Buchstabe a) Bezug genommen.

Zu Buchstabe ¢
Es handelt sich um eine Folgednderung zu Buchstabe b.
Zu Nummer 9 (Anderung von § 144 SGG)

Die Anderung von § 144 Absatz 2 Satz 1 SGG erfolgt im Gleichlauf mit der Anderung von
§ 124a VwGO (Artikel 1 Nummer 31). Bislang ist gemal § 144 Absatz 2 Nummer 2 SGG
das Rechtsmittel der Berufung wegen Divergenz zuzulassen, wenn das Urteil von einer
Entscheidung des Landessozialgerichts, des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Se-
nats der obersten Gerichtshife des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht
und auf dieser Abweichung beruht. Der Zulassungsgrund ist nur dann gegeben, wenn das
Gericht einen Rechtssatz entscheidungstragend zugrunde legt, der von dem eines der ge-
nannten Divergenzgerichte abweicht. Eine Abweichung liegt hingegen nicht vor, wenn das
Gericht einen solchen Rechtssatz nur Ubersieht oder nicht richtig anwendet (vergleiche Kel-
ler, in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Auflage 2023, § 144 Rn. 30 mit Verweis
auf § 160 Rn. 14). Zur Vereinheitlichung und damit Vereinfachung der Rechtsanwendung
soll die Divergenzzulassung — im Gleichlauf mit der Anderung in § 160 Absatz 2 Nummer 2
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SGG-E (Artikel 6 Nummer 13) fur die Revisionszulassung an § 511 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 ZPO und § 115 Absatz 2 Nummer 2 FGO angelehnt werden.

Die Erganzung in § 144 Absatz 2 Satz 2 SGG-E erfolgt im Gleichlauf mit § 124a Absatz 5
Satz 2 Nummer 2 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa) und
betrifft nur den Zulassungsgrund des Verfahrensmangels. Der Verfahrensmangel, auf den
eine Berufung gestutzt werden soll, ist im Gleichlauf mit der Regelung in § 124 Absatz 2
Nummer 5 VwWGO weiterhin geltend zu machen und, anders als die Zulassungsgriinde in
§ 144 Absatz 2 Nummer 1 und 2, nicht schon von Amts wegen zu bertcksichtigen. Fir die
wenigen Falle, in denen das Vorliegen eines entscheidungserheblichen Verfahrensmangels
»auf der Hand“ liegt, wird die Berufungszulassung durch das Landessozialgericht ungeach-
tet des Vorbringens des Beteiligten ermdéglicht. Auf die Begriindung zu § 124a Absatz 5
Satz 2 Nummer 2 VwWGO-E wird erganzend Bezug genommen.

Zu Nummer 10 (Anderung von § 145 SGG)
Zu Buchstabe a

Der nach § 145 Absatz 4 SGG eingefligte § 145 Absatz 5 SGG-E gestaltet im Gleichlauf
mit § 124a Absatz 7 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe c) das Verfahren einer Zu-
rickverweisung der Rechtssache vom Landessozialgericht an das Sozialgericht bei Vorlie-
gen des Zulassungsgrundes eines relevanten Verfahrensmangels (§ 144 Absatz 2 Num-
mer 3 SGG) im Interesse einer Verfahrensbeschleunigung effizienter aus. Eine Zurtckver-
weisung wird schon im Berufungszulassungsverfahren erméglicht, wenn das erstinstanzli-
che Gericht die Klage abgewiesen hat, ohne in der Sache zu entscheiden, das Verfahren
an einem wesentlichen Mangel leidet und das Landessozialgericht im Berufungsverfahren
aufgrund des Verfahrensmangels eine umfangreiche und aufwandige Beweisaufnahme
durchfliihren musste (vergleiche hierzu den Verweis auf die Voraussetzungen in § 159 Ab-
satz 1 SGG). Dies filhrt zu einer tatsachlich friiheren Abgabe an das Sozialgericht und dort
voraussichtlich zu einer schnelleren erneuten Bearbeitung und Entscheidung des Rechts-
streits. Erganzend wird auf die Begrindung zu § 124a Absatz 7 VwGO-E Bezug genom-
men.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung zu Buchstabe a.
Zu Nummer 11 (Anderung von § 155 SGG)

Die Anderung erfolgt aufgrund der Einflihrung der bislang nicht kodifizierten Anordnungen
Uber vorlaufige Sicherungsmaflinahmen in § 86b Absatz 4 Satz 2 SGG-E. Die Regelung
ermoglicht es der oder dem Vorsitzenden des Senats, in dringenden Fallen auch Uber diese
MafRnahmen allein zu entscheiden.

Zu Nummer 12 (Anderung von § 156 SGG)

Die Anderung erfolgt, um einen Gleichlauf mit § 102 Absatz 2 Satz 1 SGG-E (Artikel 6 Num-
mer 7) und § 126 Absatz 2 Satz 1 VwWGO (Artikel 1 Nummer 32) herzustellen. Die Herab-
setzung der Frist dient der Beschleunigung sozialgerichtlicher Berufungsverfahren.

Zu Nummer 13 (Anderung von § 160 SGG)

Die Anderung von § 160 Absatz 2 Nummer 2 SGG-E erfolgt im Gleichlauf mit der Anderung
von § 132 Absatz 2 Nummer 2 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 35). Fur das Rechtsmittel der
Revision soll im Gleichlauf mit der Neuregelung zur Berufung in § 144 Absatz 2 Nummer 2
SGG-E (Artikel 6 Nummer 9) der bisherige Revisionszulassungsgrund der Divergenz zur
Vereinheitlichung und damit Vereinfachung der Rechtspraxis an die entsprechenden
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Regelungen in § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ZPO und des § 115 Absatz 2 Nummer 2
FGO angeglichen werden. Auf die Begriindung zu § 144 Absatz 2 Nummer 2 SGG-E wird
Bezug genommen.

Zu Nummer 14 (Anderung von § 160a SGG)
Zu Buchstabe a

Die Anderung von § 160a Absatz 2 Satz 3 SGG-E erfolgt im Gleichlauf mit der Neuregelung
von § 133 Absatz 3 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe a). Die Erganzung in § 160a
Absatz 2 Satz 4 SGG-E vollzieht fur das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren am Bun-
dessozialgericht eine Anpassung an die Vorschrift des § 133 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2
VwGO-E (Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa). In Fallen des offen-
sichtlichen Vorliegens eines Zulassungsgrundes lasst das Bundessozialgericht die Revi-
sion unabhangig von dessen Darlegung zu. Auf die Begriindung zu § 133 Absatz 5 Satz 2
VwGO-E wird erganzend Bezug genommen.

Zu Buchstabe b

In § 160a Absatz 4 Satz 2 SGG-E wird klargestellt, dass die Verfahrensweise nach § 169
Absatz 2 und 3 SGG - Verwerfung unzuldssiger Beschwerden ohne muindliche Verhand-
lung durch Beschluss ohne Zuziehung der ehrenamtlichen Richter - auch fur den Fall gilt,
dass weder die Darlegungsanforderungen erflllt sind, noch ein Zulassungsgrund offen-
sichtlich vorliegt. Die Anderung im neuen § 160a Absatz 4 Satz 4 SGG-E tragt dem Um-
stand Rechnung, dass dem Beschlusstenor nach unzulassige Nichtzulassungsbeschwer-
den ,verworfen“ und unbegriindete ,zurlickgewiesen“ werden.

Zu Nummer 15 (Anderung von § 172 SGG)

Die Anordnung eines Vorschusses bei Missbrauchlichkeit ist nach § 172 Absatz 3 Num-
mer 4 SGG-E unanfechtbar. Damit wird ein Gleichlauf zu § 85a Satz 1 VwWGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 22) hergestellt. Durch die Unanfechtbarkeit wird sichergestellt, dass der mit
der Einflhrung von § 192 Absatz 2 SGG-E verfolgte Zweck, die Entlastung der Justiz bei
missbrauchlichen Verfahren, erreicht wird. Parallel dazu wird § 172 Absatz 3 Nummer 4
SGG-E entsprechend angepasst und die Beschwerde ausgeschlossen. Ist der Klager der
Ansicht, der Vorschuss sei zu Unrecht angefordert worden und das Verfahren deshalb auf-
grund der Nichtzahlung nicht erledigt, verbleibt ihm weiterhin die Moglichkeit, die Fortset-
zung des Verfahrens zu beantragen. In diesem Verfahren ist Uber die Erledigung des
Rechtsstreits und inzident auch Uber die RechtmaRigkeit der Vorschussanforderung zu ent-
scheiden. Diese Entscheidung ist nach den allgemeinen Grundsatzen mit der Berufung an-
fechtbar.

Bei § 172 Absatz 3 Nummer 5 SGG-E handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung
der bisherigen Regelung in § 172 Absatz 3 Nummer 4 SGG vor dem Hintergrund der Ein-
fugung der Vorschrift von § 172 Absatz 3 Nummer 6 SGG-E.

Die Einflgung von § 172 Absatz 3 Nummer 6 SGG-E erfolgt im Gleichlauf mit der Neufas-
sung von § 146 Absatz 2 Nummer 7 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe a). Auf die
Begrindung zu § 146 Absatz 2 Nummer 7 VwWGO-E wird verwiesen.

Zu Nummer 16 (Anderung von § 192 SGG)

Mit der Einfihrung von § 192 Absatz 2 SGG-E wird fur die Gerichte die Moglichkeit geschaf-
fen, die Fortfuhrung des Verfahrens bei Vorliegen der materiell-rechtlichen Voraussetzun-
gen fur die Auferlegung einer Missbrauchsgebtihr nach § 192 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
SGG von der Zahlung eines hierauf bezogenen Vorschusses durch den Klager abhangig
zu machen. Die Vorschrift erstreckt sich auf samtliche Verfahren aller Instanzen



Drucksache 328/26 -118 -

einschlieBlich des einstweiligen Rechtsschutzes. Sie verfolgt das Ziel, die Gerichte der So-
zialgerichtsbarkeit von rechtsmissbrauchlichen Verfahren zu entlasten.

Die Anforderung eines Vorschusses steht im pflichtgemaRen Ermessen des Gerichts. Das
Gericht kann durch die Neuregelung sein weiteres Tatigwerden von der Zahlung eines Vor-
schusses abhangig machen, wenn die materiell-rechtlichen Voraussetzungen fur die Erhe-
bung einer Missbrauchsgebuhr vorliegen und der Kldger den Rechtsstreit fortfiihrt, obwohl
ihm vom Vorsitzenden die Missbrauchlichkeit der Rechtsverfolgung dargelegt und er auf
die Moglichkeit der Kostenauferlegung bei Fortfuhrung des Rechtsstreits hingewiesen
wurde. Das Gericht kann dem Klager mit der Vorschussanforderung in jeder Phase des
Verfahrens die Méglichkeit geben, die Ernsthaftigkeit der Rechtsverfolgung zu Uberprifen.

Da die Auferlegung einer Vorschusszahlung erfolgen kann, aber nicht zwingend ist, ist der
Klager vorab auf die Vorschussregelung hinzuweisen und ihm sind die beabsichtigte Vor-
schusshdhe und die diesbezlglichen Rechtsfolgen darzulegen.

Die Hohe des Vorschusses betragt 30 Euro und kann in begriindeten Einzelfallen erhoht
oder reduziert werden. Sie orientiert sich an der in § 184 Absatz 2 SGG normierten Hohe
der Pauschgebihr und entspricht 20 Prozent des nach § 184 Absatz 2 SGG genannten
Betrages der mindestens festsetzbaren Missbrauchsgebuhr in Verfahren vor den Sozialge-
richten (150 Euro).

In Satz 3 wird die Rechtsfolge fur den Fall bestimmt, dass der Vorschuss nicht oder nicht
innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Beschlusses bei Gericht eingegangen ist.
Die Auferlegung des Vorschusses erfolgt nach Maligabe von Satz 1 durch Beschluss, der
nicht mit der Beschwerde anfechtbar ist (vergleiche § 172 Absatz 3 Nummer 4 SGG-E).
Das Verfahren wird bis zur Zahlung richterlich nicht betrieben. Geht der Vorschuss nicht
binnen einer Frist von drei Monaten bei Gericht ein, gilt die Streitsache als erledigt, ein-
schlie3lich eines etwaigen noch offenen Verfahrens Gber die Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe. Die Erstreckung der Erledigungsfiktion auf das Prozesskostenhilfeverfahren dient
der Effizienzsteigerung. Hintergrund dieser Erstreckung ist der Umstand, dass die Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe davon abhangig ist, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten muss und nicht mutwillig
erscheinen darf (§ 73a Absatz 1 SGG in Verbindung mit § 114 Absatz 1 Satz 1 ZPO). Dies
wird beim Vorliegen der Voraussetzungen von § 192 Absatz 2 SGG-E nicht erflllt sein. Das
Verfahren kann vor Ablauf der Frist jederzeit durch Ruicknahme der Klage beendet werden.
Sofern flr das Verfahren bereits Kosten angefallen sind, kann Uber diese in der ersten In-
stanz in entsprechender Anwendung des § 102 Absatz 3 SGG und in der zweiten Instanz
in entsprechender Anwendung des § 156 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 SGG entschieden
werden. Die Kostenentscheidung richtet sich in gerichtskostenfreien Verfahren nach § 193
SGG. In Verfahren nach § 197a Absatz 1 SGG sind die §§ 154 bis 162 VwGO, insbeson-
dere § 161 Absatz 2 VwGO, entsprechend anzuwenden.

Wird der Vorschuss gezahlt, wird das Verfahren weitergefihrt. Liegen die in § 192 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 SGG genannten Voraussetzungen fur die Auferlegung einer Miss-
brauchsgeblihr am Ende des Verfahrens weiterhin vor, kann diese dem Klager gemaf
§ 192 Absatz 1 Satz 1 SGG im Urteil oder, wenn das Verfahren anders beendet wird, durch
Beschluss auferlegt werden. Der eingezahlte Vorschuss ist auf die Missbrauchsgebtihr an-
zurechnen. Liegen die Voraussetzungen der Missbrauchlichkeit nach Eingang des Vor-
schusses nicht mehr vor und wird am Ende des Verfahrens deshalb oder aus einem ande-
ren Grund keine Missbrauchsgebulhr auferlegt, hebt das Gericht den Vorschussbeschluss
auf und erstattet den eingezahlten Vorschuss.

Die Regelung knlpft an einzelne Vorschriften in Landesverfassungsgerichtshofgesetzen
an, die entsprechende Vorschussregelungen bei der missbrauchlichen Inanspruchnahme
von Gerichten enthalten (vergleiche Artikel 27 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes Uber den Bay-
erischen Verfassungsgerichtshof, § 33 Absatz6 Satz1 des Gesetzes Uber den
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Verfassungsgerichtshof Berlin, § 32 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes Uber das Verfassungs-
gericht des Landes Brandenburg, § 28 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes Uber den Staatsge-
richtshof Hessen, § 33 Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes Uber das Landesverfassungsgericht
Mecklenburg-Vorpommern, § 21 Absatz 5 Satz 1 des Landesgesetzes Uber den Verfas-
sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, § 28 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes uber den Tharinger
Verfassungsgerichtshof).

Zu Nummer 17 (Anderung von § 201 SGG)

Mit § 201 Absatz 1 SGG-E wird fir die Vollstreckung aus Titeln gegen die 6ffentliche Hand,
die eine Verpflichtung aussprechen, bei wesentlichen Voraussetzungen ein Gleichlauf mit
§ 172 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 42) und § 154 FGO-E (Artikel 9 Nummer 22) hergestellt.
Die bisherige Rechtspraxis, die § 201 Absatz 1 SGG Uber seinen Wortlaut hinaus, der nur
das Verpflichtungsurteil erfasst, entsprechend auch auf Gerichtsbescheide, Vergleiche, an-
genommene Anerkenntnisse und einstweilige Anordnungen, die eine Verpflichtung der Be-
hérde zum Inhalt haben, angewendet hat, wird mit der Neuregelung kodifiziert. Dies dient
der Herstellung von Transparenz und Rechtssicherheit.

Der Anwendungsbereich des § 201 Absatz 1 SGG-E umfasst mit dem Begriff der ,Verpflich-
tung® Handlungs-, Duldungs- und Unterlassungspflichten. Ausdriicklich ausgenommen ist
weiterhin die Vollstreckung wegen einer Geldforderung (§ 201 Absatz 1 Satz 2 SGG-E), fur
die nach § 198 Absatz 1 SGG die Regelungen der Zivilprozessordnung (ZPO) entspre-
chend gelten. Das bisher maximale Zwangsgeld in Hohe von 1 000 Euro, das bei einer
Vollstreckung gegen eine Behorde verhangt werden kann, entspricht nicht mehr den heuti-
gen wirtschaftlichen Verhaltnissen und ist auch nicht geeignet, effektiven Rechtsschutz zu
gewahren. Der Betrag wird daher im Gleichlauf mit § 172 VwGO-E und § 154 FGO-E auf
25.000 Euro erhoht. Hinsichtlich des Verfahrens, das eine Androhung unter Fristsetzung,
nach fruchtlosem Fristablauf die Festsetzung und in der Folge die Vollstreckung von Amts
wegen nunmehr ausdricklich auffihrt, wird die bisherige sprachliche Unschéarfe beseitigt.

Zu Nummer 18 (Anderung von § 206 SGG)

Der Zeitpunkt, ab dem die genannten Vorsch_riften Anwendung finden, wird im Gleichlauf
mit der fur die VwWGO insoweit vorgesehenen Anderung bestimmt.

Zu Artikel 7 (Weitere Anderung des Sozialgerichtsgesetzes zum 1. Juli 2028)
Die Neuregelung von § 75 Absatz 2a SGG-E dient der Verfahrensvereinfachung.

§ 75a Absatz 2a SGG erleichtert die Beiladung bei der Beteiligung von mehr als 20 Perso-
nen am Verfahren und verkurzt dadurch das Verfahren.

Mit der Neufassung wird die Vorschrift an die veranderte Lebenswirklichkeit und die fort-
schreitende Digitalisierung angepasst. Haufiger Anwendungsfall sind Verfahren zur sozial-
versicherungsrechtlichen Prifung bei Arbeitgebern nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB IV). Die bisher vorgeschriebenen Wege der Bekanntmachung des Beschlusses
durch eine Anzeige im Bundesanzeiger und in mehreren Uberregionalen Tageszeitungen
sind mit hohem Verwaltungsaufwand und erheblichen Kosten verbunden und erbrachten
fur die Gerichte nicht die erhoffte praktische Erleichterung (Michael Fock in: Fichte/Juttner,
SGG, 3. Auflage, § 75 SGG, Rn. 25, zur Parallelregelung in § 65 Absatz 3 VwWGO vergleiche
Ulrich in: Ory/Weth, jurisPK-ERV Band 3, 3. Aufl., § 65 VwGO, Stand 15. Dezember 2025,
Rn. 13 m.w.N.). Zudem ist die Reichweite von Tageszeitungen begrenzt. Gerade bei dem
typischen Anwendungsfall eines Verfahrens nach einer Arbeitgeberprifung geman § 28p
SGB |V sind vielfach Beschéftigte Uberregional und mit Wohnsitz im Ausland betroffen, bei
denen nicht anzunehmen ist, dass sie Bekanntmachungen auf den bislang vorgesehenen
Veroéffentlichungswegen verfolgen.
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Die bisherige Voraussetzung, wonach die Bekanntmachung in mehreren uberregionalen
Tageszeitungen und im Bundesanzeiger veroffentlicht werden muss (vergleiche § 75 Ab-
satz 2a Satz 3 und 4 SGG) entfallt und wird ersetzt durch internetbasierte Bekanntma-
chungswege. Die 6ffentliche Bekanntmachung im Internet bringt erhebliche Vorteile: Einer-
seits wird das Verfahren transparenter gestaltet. Die Information finden die Betroffenen nun
dort, wo sie sie erwarten, namlich auf der Internetseite des Gerichts. Hierhin gelangen sie
auch bei einer reinen Schlagwortsuche im Internet. Erwachsene Menschen in der Bundes-
republik Deutschland und im Ausland nutzen mittlerweile vorrangig das Internet als primare
Informationsquelle. Die internetbasierte Veroffentlichung ermoglicht zudem Betroffenen im
Ausland, schnell und unkompliziert Kenntnis von dem Verfahren zu erlangen. Zum anderen
werden Verwaltungskosten eingespart. Der Aufwand fiir die Beauftragung und Kontrolle der
Veroffentlichungen in Uberregionalen Tageszeitungen entfallt ebenso wie das Entgelt. Aus
selbigen Griinden wird auch von der bisherigen Bekanntgabe im Bundesanzeiger Abstand
genommen. Um die Wahrscheinlichkeit fur das Auffinden der Bekanntmachung zu erhéhen,
soll die Veroffentlichung zudem auch uber ein Justizportal des Bundes und der Lander
(www.justiz.de) erfolgen.

§ 75 Absatz 2a Satz 7 SGG-E sieht aufgrund datenschutzrechtlicher Belange der Verfah-
rensbeteiligten eine Pflicht zur Léschung der Bekanntmachung des Beschlusses auf der
Internetseite des Gerichts und im Justizportal des Bundes und der Lander nach rechtskraf-
tigem Verfahrensabschluss vor.

Die Anderungen sollen zum 1. Juli 2028 in Kraft treten (siehe hierzu Artikel 27 Absatz 3).
Zu Artikel 8 (Weitere Anderung des Sozialgerichtsgesetzes zum 1. Januar 2036)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung wegen der Aufthebung von § 211 SGG durch das
Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz vom 16. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 234) zum
1. Januar 2036.

Zu Artikel 9 (Anderung der Finanzgerichtsordnung)
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht und amtliche Paragrafeniiberschriften)

In die FGO wird zur besseren Ubersichtlichkeit eine ausfiihrliche amtliche Inhaltsiibersicht
eingeflgt, die sich aus der Anlage 3 zu diesem Gesetz ergibt. In den bereits zum Geset-
zestext gehérenden Uberschriften der Untergliederungen (Teilen und Abschnitten) der FGO
wurden dabei einzelne Anderungen oder Ergéanzungen vorgenommen. Die Paragrafen der
FGO erhalten erstmals amtliche Uberschriften. Inhaltlich orientieren sich die Inhaltstiber-
sicht und die Zuweisung der Paragrafeniiberschriften weithin an den nichtamtlichen Uber-
schriften der Paragrafen der FGO, die in den Gesetzessammlungen verschiedener juristi-
scher Fachverlage verwendet werden.

Zu Nummer 2 (Ersetzung von § 15 FGO)
Absatz 1 enthalt den bisherigen Wortlaut des § 15 FGO.

Der neue Absatz 2 des § 15 FGO-E entspricht der bereits in § 16 VwGO enthaltenen Re-
gelung. Durch § 15 Absatz 2 FGO-E wird es den Finanzgerichten erméglicht, ,,auf Lebens-
zeit ernannte Richter anderer Gerichte” und ,ordentliche Professoren des Rechts” fiir eine
bestimmte Zeit zu Richtern im Nebenamt zu ernennen. Unter ,ordentlichen Professoren®
sind auf Lebenszeit verbeamtete Universitatsprofessoren und Professoren an anerkannten
wissenschaftlichen Hochschulen zu verstehen. Auf Zeit verbeamtete Juniorprofessoren so-
wie aulderplanmafige Professoren und Honorarprofessoren sowie Professoren an Fach-
hochschulen sind hingegen ausgeschlossen.
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In der FGO fehlt bislang eine solche Regelung. Die Kommentarliteratur geht zwar bereits
auf der Grundlage des geltenden Rechts davon aus, dass im finanzgerichtlichen Verfahren
§ 16 VwGO analog angewandt werden kann (vergleiche Herbert, in: Graber, FGO, 10. Auf-
lage 2025, § 14 Rn. 1 am Ende; Brandis, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Lieferung 189 — Feb-
ruar 2026, § 14 FGO Rn. 4). Eine ausdruckliche Regelung in der FGO erscheint dennoch
sinnvoll. Lebenszeitrichter eines anderen Gerichts kdnnen derzeit nur im Wege der Abord-
nung (§ 37 DRiIG) am Finanzgericht tatig werden.

Die Erganzung dient der Rechtssicherheit und stellt den Gleichlauf der 6ffentlich-rechtlichen
Prozessordnungen her. Es kann damit einem vorubergehenden Personalbedarf an den Fi-
nanzgerichten Rechnung getragen und der Einsatz von Spezialisten fir besondere Rechts-
gebiete auf Zeit ermoglicht werden.

Zu Nummer 3 (Anderung von § 19 FGO)

Die Anderung des § 19 Nummer 3 FGO vollzieht die Anpassung an die inhaltlich gleichlau-
fende Vorschrift des § 22 Nummer 3 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 5). Auf die dortige Be-
grindung wird verwiesen.

Der durch § 156 FGO fir entsprechend anwendbar erklarte § 6 EGGVG enthalt nunmehr
zugleich eine Ubergangsregelung fiir die Erweiterung der Unvereinbarkeitsgriinde. Hieraus
folgt, dass die mit der Anderung des § 19 Nummer 3 FGO einhergehende Erweiterung der
Unvereinbarkeit, die sofort mit Inkrafttreten des Gesetzes (Artikel 27 Absatz 1) einen Aus-
schluss von ehrenamtlichen Richtern (Arbeiterinnen und Arbeitern) zur Folge hatte, nicht
fur ehrenamtliche Richter gilt, die bei Inkrafttreten der Regelung schon im Amt sind. Die
Neuregelung gilt erst fir die potentiellen ehrenamtlichen Richter, die in der nachsten Wahl-
periode das Richteramt besetzen wirden und auch das nur, wenn die nachste Amtsperiode
nicht friiher als am ersten Tag des auf das Inkrafttreten des Anderungsgesetzes folgenden
zwolften Kalendermonats beginnt. Andernfalls gilt die neue Regelung erst fir die Uber-
nachste Wahlperiode.

Zu Nummer 4 (Anderung von § 26 FGO)

Die Regelung entspricht § 29 Absatz 3 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 6). Auf die dortige Be-
grindung wird verwiesen.

Mit dem neu eingefihrten § 156 Satz 2 FGO-E wird eigens fur die Regelung der Ergan-
zungswahl eine Ubergangsregelung geschaffen, die dem neu eingefiihrten § 186 Absatz 2
Satz 2 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 46) nachempfunden ist. Auf die dortige Begrindung
wird verwiesen.

Zu Nummer 5 (Anderung von § 47 FGO)

Nach der bisherigen Rechtslage besteht die Mdglichkeit, eine Klage zum Finanzgericht
auch beim Finanzamt fristwahrend anzubringen. Dies dient der Verfahrensvereinfachung
fur die Steuerpflichtigen. Hierdurch wird ein niederschwelliger Zugang zu den Finanzgerich-
ten und damit ein effektiver Rechtsschutz gewahrleistet. Hieran ist insbesondere vor dem
Hintergrund festzuhalten, dass die Finanzgerichte aufgrund des Status eines oberen Lan-
desgerichts (§ 2 FGO) uber grof3e Gerichtsbezirke verfugen. Fur die in § 52d FGO genann-
ten Personen (insbesondere fur Rechtsanwalte und Steuerberater sowie entsprechende
Sozietaten) besteht jedoch eine gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Kommunika-
tion mit den Gerichten. Diese Verpflichtung wirde unterlaufen, wenn den betroffenen Per-
sonen die Mdglichkeit eréffnet ware, Klagen zu den Finanzgerichten nicht unmittelbar bei
diesen, sondern gegebenenfalls sogar in Papierform fristwahrend bei den Finanzamtern
anbringen zu kénnen.
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Die Anderung dient daher der Rechtsklarheit hinsichtlich der Verpflichtung zur elektroni-
schen Kommunikation fiir die nach § 52d FGO Verpflichteten. Im Ubrigen wird durch die
Anderung klargestellt, dass es nach § 52d FGO Verpflichteten nicht offen steht, eine Klage
zum Finanzgericht unter Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs fristwahrend beim Fi-
nanzamt einzulegen (zur bisherigen Rechtslage vergleiche Urteile des Bundesfinanzhofs
vom 7. Oktober 2025 — IX R 7/24, BStBI. 1l 2026, 233, Rn. 17 ff. und vom 17. September
2025 - X R 11, 12/24, juris Rn. 18). Gleichzeitig bleibt gewahrleistet, dass nicht hierunter
fallende Steuerpflichtige weiterhin den niederschwelligen Zugang zu den Finanzgerichten
Uber die Anbringung einer Klage beim Finanzamt nutzen kdénnen.

Zu Nummer 6 (Anderung von § 55 FGO)

Die Neufassung von § 55 Absatz 1 FGO entspricht § 58 Absatz 1 VwGO-E (Artikel 2). Auf
die dortige Begrindung wird verwiesen. Eine moégliche Anpassung auch in der Abgaben-
ordnung ist in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren zu prtfen.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 60a FGO)

Die Erforderlichkeit der notwendigen Beiladung kann das Gericht bei einer grol’en Anzahl
von klagebefugten Gesellschaftern, Gemeinschaftern und Mitberechtigten (Massenverfah-
ren) vor praktische Schwierigkeiten stellen, die den Rechtsstreit erheblich verzégern, wenn
nicht gar undurchfiihrbar machen (Levedag, in: Graber, FGO, 10. Auflage 2025, § 60a
Rn. 1). Zur Bewaltigung dieser Schwierigkeiten kann das Gericht bereits nach geltender
Rechtslage anordnen, dass die Beiladung nur auf jeweiligen Antrag erfolgt, wenn eine Bei-
ladung von mehr als 50 Personen in Betracht kommt. Jedoch flihrt auch die mdgliche Bei-
ladung von weniger als 50 Personen zu einem erheblichen Arbeitsaufwand und ist bei den
weiterhin haufig mehrere Jahre zurtickliegenden Veranlagungszeitraumen, die Gegenstand
eines Klageverfahrens sind, mit nicht deutlichen Verfahrensverzégerungen behaftet.

Durch die Erweiterung der Moglichkeit der Anordnung der Beiladung nur auf Antrag bereits
ab mehr als 20 Personen wird somit eine Verfahrensvereinfachung und damit Verfahrens-
beschleunigung erreicht. Zudem wird hiermit einer Forderung aus der Praxis Rechnung ge-
tragen. Im Ubrigen wird so ein Gleichlauf mit § 75 Absatz 2a SGG geschaffen.

Zu Nummer 8 (Anderung von § 69 FGO)
Es handelt sich um Folgeanderungen zu § 114 Absatz 4 und 5 FGO-E.
Zu Nummer 9 (Einfigung von § 71a FGO)

Die Einfigung von § 71a FGO-E entspricht den Anderungen durch Artikel 1 Nummer 22.
Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Nummer 10 (Anderung von § 72 FGO)
Zu Buchstabe a

An den Finanzgerichten werden Kapazitaten fur Verfahren gebunden, die von den Klagern
nicht weiter betrieben werden, da deren Rechtsschutzinteresse entfallen ist. Durch die Ein-
flgung einer in anderen Prozessordnungen (vergleiche § 92 Absatz 2 Satz 1 VwGO und
§ 81 Satz 1 AsylG) in der Praxis bewahrten Ricknahmefiktion in § 72 Absatz 1b FGO-E
werden daher Kapazitaten frei. Die Erganzung dient damit der Verfahrensbeschleunigung
aller Verfahren. Zudem wird auch einer Forderung der Praxis Rechnung getragen. Die
Dauer des Nichtbetreibens von zwei Monaten orientiert sich an § 92 Absatz 2 Satz 1
VwGO. Der lediglich deklaratorische und unanfechtbare Beschluss nach § 72 Absatz 1b
Satz 4 FGO-E fallt nach § 79a Absatz 1 Nummer 2 FGO in die Zustandigkeit des Vorsitzen-
den oder Berichterstatters.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfigung von Absatz 1b.
Zu Nummer 11 (Anderung von § 79a FGO)

Zur Anderung in Absatz 1 Nummer 5

§ 79a Absatz 1 Nummer 5 FGO-E wird entsprechend § 87a Absatz 1 Nummer 5 VwWGO-E
geandert. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zur Anderung in Absatz 1 Nummer 6
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.
Zur Einfugung von Absatz 1 Nummer 7

Die Erganzung des § 79a Absatz 1 FGO um eine neue Nummer 7 vollzieht die Anpassung
an die inhaltlich gleichlaufende Vorschrift des § 87a Absatz 1 Nummer 7 VwWGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 24). Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zur Einfiigung von Absatz 1 Nummer 8

Die Erganzung des § 79a Absatz 1 FGO um eine neue Nummer 8 vollzieht die Anpassung
an die inhaltlich gleichlaufende Vorschrift des § 87a Absatz 1 Nummer 8 VWGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 24). Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Nummer 12 (Anderung von § 79b FGO)

§ 79b Absatz 3 Satz 1 FGO-E wird entsprechend § 87b Absatz 3 Satz 1 VwWGO-E (Arti-
kel 1 Nummer 25 Buchstabe a) geandert. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Nummer 13 (Anderung von § 86 FGO)

§ 86 Absatz 1 Satz 1 FGO-E entspricht dem bisherigen § 86 Absatz 1 FGO. § 86 Absatz 1
Satz 2 FGO-E entspricht § 99 Absatz 1 Satz 3 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 27). Auf die dor-
tige Begrundung wird verwiesen.

Zu Nummer 14 (Anderung von § 94a FGO)

Nach § 94a FGO kann das Gericht sein Verfahren nach billigem Ermessen bestimmen. Die
Regelung dient der Entlastung der Gerichte und damit der Verfahrensbeschleunigung (Her-
bert, in: Graber, FGO, 10. Auflage 2025, § 94a Rn. 1). Die seit der Einfihrung der Regelung
in §94a FGO zum 1. Januar 1993 bestehende Wertgrenze von 1 000 Deutsche Mark
wurde im Zuge der Euroumstellung zum 1. Januar 2002 lediglich auf 500 Euro umgestellt.
Durch die Anderung von § 94a Satz 1 FGO-E wird diese Wertgrenze inflationsbereinigt.
Zugleich wird damit auch eine Forderung der Praxis erfillt, den Anwendungsbereich der
Regelung auszuweiten. Die Anpassung erfolgt im Gleichlauf mit der Anderung von § 495a
ZPO durch das Gesetz zur Anderung des Zustandigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum
Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Anderung weiterer prozessu-
aler Regelungen vom 8. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 318).

Zu Nummer 15 (Anderung von § 113 FGO)

Die Anderung erfolgt entsprechend § 122 Absatz 1 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 28 Buch-
stabe a). Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.
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Zu Nummer 16 (Anderung von § 114 FGO)

Die Anderungen erfolgen entsprechend § 123 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 29). Auf die dor-
tige Begrindung wird verwiesen.

Zu Nummer 17 (Anderung von § 116 FGO)
Zu Buchstabe a

Der eingefugte § 116 Absatz 5 Satz 2 FGO-E passt das finanzgerichtliche Nichtzulassungs-
beschwerdeverfahren an die Vorschrift des § 133 Absatz 5 Satz 2 VwGO-E (Artikel 1 Num-
mer 36 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa) an, sodass der Bundesfinanzhof entsprechend
bisheriger Rechtsprechungspraxis auch in Fallen des offensichtlichen Vorliegens eines Zu-
lassungsgrundes unabhangig von dessen Darlegung die Revision zuldsst. Auf die Begrin-
dung zu § 133 Absatz 5 Satz 2 VwGO-E wird Bezug genommen.

Zu Buchstabe b

Der nunmehrige Satz 3 des § 116 Absatz 5 FGO-E nimmt auf den Beschluss des Bundes-
finanzhofs Uber eine Nichtzulassungsbeschwerde Bezug. Auf die Begrindung zu § 133 Ab-
satz 5 Satz 3 VwWGO-E (Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb) wird ver-
wiesen.

Zu Buchstabe ¢

Die Ersetzung des bereits bislang unzutreffend gewesenen Terminus ,Ablehnung der Be-
schwerde” im nunmehrigen § 116 Absatz 5 Satz 4 FGO-E tragt dem Umstand Rechnung,
dass dem Beschlusstenor nach unbegriindete Nichtzulassungsbeschwerden ,zurlickgewie-
sen®, unzulassige hingegen ,verworfen* werden.

Zu Nummer 18 (Anderung von § 128 FGO)

Mit der neuen Fassung des § 128 Absatz 2 FGO werden die nicht beschwerdefahigen ge-
richtlichen Entscheidungen nunmehr mit einer Nummerierung aufgelistet und redaktionell
uberarbeitet.

Des Weiteren wird in Nummer 8 entsprechend § 146 Absatz 2 Nummer 7 VwGO-E die Un-
anfechtbarkeit derjenigen Beschlusse geregelt, durch welche nach § 114 Absatz 4 Satz 3
FGO-E vorlaufige Sicherungsmalinahmen bis zur Entscheidung Gber einen Eilantrag ange-
ordnet (sogenannte Hangebeschliisse) oder darauf gerichtete Begehren abgelehnt werden.
Auf die Begrindung zu § 146 Absatz 2 Nummer 7 VwGO-E wird verwiesen.

Zu Nummer 19 (Anderung von § 132 FGO)

Die Anderung erfolgt entsprechend § 150 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 38). Auf die dortige
Begrindung wird verwiesen.

Zu Nummer 20 (Anderung von § 139 FGO)

Durch die Anderung von § 139 Absatz 3 Satz 3 FGO wird entsprechend der allgemeinen
Praxis das Regel-Ausnahme-Prinzip hinsichtlich der Erstattung der Gebihren und Ausla-
gen eines Vorverfahrens umgekehrt. Dies soll der Verfahrensvereinfachung dienen. Zu-
gleich wird eine Forderung der Praxis umgesetzt.
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Zu Nummer 21 (Anderung von § 152 FGO)

Die Anderung erfolgt entsprechend § 170 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 41). Auf die dortige
Begriindung wird verwiesen.

Zu Nummer 22 (Anderung von § 154 FGO)

Die Anderung erfolgt entsprechend § 172 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 42). Auf die dortige
Begrindung wird verwiesen.

Zu Nummer 23 (Anderung von § 156 FGO)

Die Regelung entspricht § 186 Absatz 2 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 46). Auf die dortige
Begrindung wird verwiesen.

Zu Nummer 24 (Ersetzung von § 184 FGO durch § 163 FGO)

Wegen der Anderungen in § 114 Absatz 3 FGO-E (Artikel 9 Nummer 16 Buchstabe b),
§ 152 FGO-E (Artikel 9 Nummer 21) und § 154 FGO-E (Artikel 9 Nummer 22) bedarf es ei-
ner Ubergangsvorschriftin § 163 Absatz 1 FGO-E, aus der hervorgeht, dass die gednderten
Vorschriften erst auf Vollstreckungstitel anwendbar sind, die nach Inkrafttreten des Geset-
zes nach Artikel 27 Absatz 1 ergehen. Soweit durch die neuen Regelungen lediglich bereits
bestehende Rechtsprechung normiert wird, bleibt diese auch auf zeitlich vorgelagerte Sach-
verhalte anwendbar.

Fir die Anderungen in § 116 Absatz 5 FGO-E ist eine Ubergangsvorschrift erforderlich.
§ 163 Absatz 2 FGO-E ordnet deshalb an, dass § 116 Absatz 5 FGO-E in der ab dem 1. Ja-
nuar 2027 geltenden Fassung auf Verfahren Anwendung findet, in denen das anzufech-
tende Urteil ab dem 1. Januar 2027 vollstandig zugestellt wird.

Fur Anderungen im Rechtsmittelrecht sind Ubergangsvorschriften erforderlich. § 163 Ab-
satz 3 FGO-E ordnet deshalb an, dass § 128 Absatz 2 Nummer 8 FGO-E in der ab dem
1. Januar 2027 geltenden Fassung auf Anordnungen vorlaufiger SicherungsmalRnahmen
Anwendung findet, die ab diesem Zeitpunkt erlassen werden.

Zu Artikel 10 (Weitere Anderung der Finanzgerichtsordnung zum 1. Juli 2028)

Die Ersetzung von § 60a Satze 3 und 4 FGO durch einen neuen Satz vollzieht die Anderung
aus § 75 Absatz 2a SGG-E, wonach die Bekanntmachung der Entscheidung Uber die Bei-
ladung in Massenverfahren im sozialgerichtlichen Verfahren zuklnftig Uber die Internetseite
des Gerichts und Uber ein Justizportal des Bundes und der Lander erfolgen soll, fur das
finanzgerichtliche Verfahren nach. Die dortige Begriindung gilt entsprechend. Im Ubrigen
handelt es sich um Folgeanpassungen. Die Anderungen sollen zum 1. Juli 2028 in Kraft
treten (siehe hierzu Artikel 27 Absatz 3).

Zu Artikel 11 (Weitere Anderung der Finanzgerichtsordnung zum 1. Januar 2036)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung wegen der Aufhebung von § 162 FGO durch das
Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz vom 16. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 234) zum
1. Januar 2036.

Zu Artikel 12 (Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes)

Die Anderung in § 58 Absatz 1 VWGO (Artikel 2) erfordert eine Anpassung auch von § 37
Absatz 6 Satz 1 VwVfG. Auf die Begriindung zu § 58 Absatz 1 VWGO-E wird verwiesen.
Die Anderung soll zum 1. Januar 2028 in Kraft treten (siehe hierzu Artikel 27 Absatz 2).
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Zu Artikel 13 (Anderung des Bundesdisziplinargesetzes)

Durch die Anderung des § 63 Absatz 3 des Bundesdisziplinargesetzes (BDG) wird die der
besseren Systematisierung geschuldete gesetzliche Verortung des Abanderungsverfah-
rens in §123  Absatz5 VwGO-E nachvollzogen (siehe vorstehend
Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b).

Zu Artikel 14 (Anderung des Bundesdatenschutzgesetzes)

Infolge der Anfligung des neuen Satzes 2 in § 47 Absatz 6 VWGO-E ist der Verweis in § 21
Absatz 6 Satz 1 BDSG anzupassen.

Zu Artikel 15 (Anderung des Vereinsgesetzes)

Die berichtigende (,dem*“ statt ,den®) und rechtsbereinigende Anderung in § 16 Absatz 2
Satz 1 des Vereinsgesetzes (VereinsG) dient der Anpassung an die aktuelle Rechtslage,
wonach die Zustandigkeit der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshéfe in
Vereinssachen nur noch im Absatz 2 des § 48 VwGO-E geregelt ist. Die Bezugnahme auf
die frihere Sonderzustandigkeit des Oberverwaltungsgerichts Berlin nach § 48 Absatz 3
VwGO (a. F.) ist obsolet. Diese hatte sich auf Klagen gegen Feststellungen des Senats von
Berlin, inwieweit die Bildung von Ersatzorganisationen verbotener Vereine betreffende Ent-
scheidungen anderer Verbotsbehorden auf das Land Berlin ausgedehnt werden, nach § 5
Absatz 2 VereinsG in der bis zum 30. November 1994 geltenden Fassung (aufgehoben
durch Artikel 14 Nummer 3 des Verbrechensbekdampfungsgesetzes vom 28. Oktober 1994,
BGBI. | S. 3186) bezogen. § 48 Absatz 3 VWGO a. F. wurde durch Artikel 1 Nummer 3
Buchstabe b des Sechsten Gesetzes zur Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung und
anderer Gesetze vom 1. November 1996 (BGBI.| S. 1626) mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1997 aufgehoben.

Zu Artikel 16 (Anderung der Justizaktenaufbewahrungsverordnung)

Aufgrund der Einflgung des neuen Satzes 2 in § 116 Absatz 5 FGO-E ist in der Num-
mer 2200.0 der Anlage zur Justizaktenaufbewahrungsverordnung die Bemerkung zu Buch-
stabe a dahingehend zu andern, dass nunmehr auf § 116 Absatz 5 Satz 3 FGO-E — anstelle
des bisherigen Satzes 2 — verwiesen wird.

Zu Artikel 17 (Anderung der Bundesnotarordnung)

Zu Nummer 1

Mit der Anderung im Absatz 1 der Vorbemerkung 3 der Anlage 2 zur Bundesnotarordnung
(BNotO) wird klargestellt, dass die Vorschriften des Abschnitts 3 der Anlage 2 auch fur Ver-
fahren nach § 123 Absatz 5 VwWGO-E gelten.

Zu Nummer 2

Die Anderung in Absatz 2 Satz 2 der Vorbemerkung 3 der Anlage 2 zur BNotO vollzieht die
neue systematische Verortung des Abanderungsverfahrens in § 123 Absatz 5 VwWGO-E (Ar-
tikel 1 Nummer 29 Buchstabe b) nach.

Zu Artikel 18 (Anderung der Bundesrechtsanwaltsordnung)

Auf die Begriindung zu Artikel 17 wird Bezug genommen. Die Anderung berlicksichtigt,
dass die derzeitige Vorbemerkung 2.3 der Anlage 2 zur Bundesrechtsanwaltsordnung

durch das Gesetz zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Anderung weite-
rer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe zur Vorbemerkung 2.4 werden soll.
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Zu Artikel 19 (Anderung des Gerichtskostengesetzes)
Zu Nummer 1 (Anderung von § 53 GKG)

In Konsequenz der systematischen zentralen Neuverortung des Anderungs- und Aufhe-
bungsverfahrens in § 123 Absatz 5 VwWGO-E ist die vorgenannte Vorschrift in die Aufzah-
lung aufzunehmen, wobei Inhalt und Reichweite des § 53 GKG von der Anderung nicht
berlhrt sind.

Zu Nummer 2 (Anderung des Kostenverzeichnisses zum GKG)
Zu Buchstabe a (Anderung der Vorbemerkung 5.2)
Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 1)

Mit der Anderung in Absatz 1 der Vorbemerkung 5.2 des Kostenverzeichnisses zum GKG
wird klargestellt, dass die Vorschriften des Teil 5 Hauptabschnitt 2 auch fir Verfahren nach
§ 123 Absatz 5 VwGO gelten.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 2 Satz 2)

Die Anderung in Absatz 2 Satz 2 der Vorbemerkung 5.2 des Kostenverzeichnisses zum
GKG vollzieht die neue systematische Verortung des Abanderungsverfahrens in § 123 Ab-
satz 5 VwGO nach.

Zu Buchstabe b bis Buchstabe f (Anderung von Nummer 5211, 5221, 5231, 6211 und
7211)

Durch die Einfuhrung der Moglichkeit zur Anordnung vorlaufiger Sicherungsmafnahmen in
§ 123 Absatz 4 Satz 2 VwWGO-E, § 114 Absatz 4 Satz 2 FGO-E und § 86b Absatz 4 Satz 2
SGG-E bedarf es in den Geblhrentatbestanden der Nummern 5211, 5221, 5231, 6211 und
7211 der ausdrucklichen Klarstellung, dass fiir die Gebiihrenermafligung an die verfahrens-
beendenden Beschlisse nach § 123 Absatz 4 Satz 1 VwGO-E, § 114 Absatz 4 Satz 1
FGO-E beziehungsweise § 86b Absatz 4 Satz 1 SGG-E angeknupft wird.

Zu Artikel 20 (Anderung der Patentanwaltsordnung)

Auf die Begriindung zu Artikel 17 wird Bezug genommen. Die Anderung berlicksichtigt,
dass die derzeitige Vorbemerkung 2.3 der Anlage 2 zur Patentanwaltsordnung durch das
Gesetz zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Anderung weiterer Vor-
schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe zur Vorbemerkung 2.4 werden soll.

Zu Artikel 21 (Anderung der Wehrbeschwerdeordnung)

Auf die Begrindung zu Artikel 17 wird Bezug genommen.

Zu Artikel 22 (Anderung des Steuerberatungsgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeanderung in Konsequenz der Verschiebung der Regelung
des § 69 Absatz 5 Satz 4 FGO in § 114 Absatz 4 Satz 2 FGO-E. In § 164a Absatz 2 Satz 1
des Steuerberatungsgesetzes muss nunmehr auf § 69 Absatz 5 Satz 2 und 3 FGO sowie
auf § 114 Absatz 4 Satz 2 FGO verwiesen werden.

Zu Artikel 23 (Anderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch)

Die Anderung von § 66 Absatz 1 SGG erfordert im Sinne eines Gleichlaufes auch eine An-
passung von § 36 Satz 1 SGB X. Die dortige Erganzung der
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Rechtsbehelfsbelehrungspflicht bezliglich des fristausldsenden Ereignisses wird parallel
auf § 36 Satz 1 SGB X-E Ubertragen. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen. Eine
Pflicht zur Belehrung Uber die Form ist in § 36 Satz 1 SGB X bereits normiert.

Zu Artikel 24 (Anderung des Telekommunikationsgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgednderung in Konsequenz der Einfiigung des neuen Satzes 3
in § 99 Absatz 1 VwGO-E (Artikel 1 Nummer 27). In § 218 Absatz 1 Satz 1 des Telekom-
munikationsgesetzes muss nunmehr auf § 99 Absatz 1 Satz 4 VwGO-E verwiesen werden.

Zu Artikel 25 (Anderung des Vermdgensgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der gesetzlichen Verortung des Abande-
rungsverfahrens fir alle Arten von Antragen auf Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes in
§ 123 Absatz 5 VWGO-E (Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b).

Zu Artikel 26 (Bekanntmachungserlaubnis)

Die Ermachtigung des Bundesministeriums der Justiz und flr Verbraucherschutz zur Neu-
bekanntmachung der VwGO in der vom 1. Juli 2028 an geltenden Fassung erscheint ange-
sichts der mehrfachen und weitreichenden Anderungen, welche die VWGO seit der letzten
Bekanntmachung vom 19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686) erfahren hat, angezeigt. Dasselbe
gilt fir die FGO in der vom 1. Juli 2028 an geltenden Fassung.

Zu Artikel 27 (Inkrafttreten)
Zu Absatz 1

Das Gesetz soll vorbehaltlich der Regelungen in den Absatzen 2 bis 4 zum 1. Januar 2027
in Kraft treten.

Zu Absatz 2

Artikel 2 und Artikel 12 sollen zum 1. Januar 2028 in Kraft treten, damit Zeit fur eine not-
wendige Anpassung der Verwaltungsverfahrensgesetze der Lander verbleibt.

Zu Absatz 3

Artikel 3, Artikel 7 und Artikel 10 sollen zum 1. Juli 2028 in Kraft treten, damit hinreichend
Zeit fur die technische Umsetzung der Veroffentlichung der betroffenen Gerichtsentschei-
dungen auf den Internetseiten der Gerichte und Uber ein Justizportal des Bundes und der
Lander verbleibt.

Zu Absatz 4

Artikel 4, Artikel 8 und Artikel 11 sollen zum 1. Januar 2036 in Kraft treten, um die dann
durch das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz vom 16. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 234) erfolgende Aufhebung der jeweiligen Normen in den entsprechenden Inhaltsuber-
sichten nachzuvollziehen.

Zur Anlage 1

Alle Paragrafen der VwGO erhalten mit der neuen Inhaltstibersicht amtliche Uberschriften.
Bisher war dies nur bei drei Paragrafen der Fall (§§ 55¢, 55d und 71 VwGO). Die Uberschrift
zu § 55d berlcksichtigt die Fassung, die ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zum 1. Ja-
nuar 2027 gelten wird (vergleiche Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten und zur Anderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021, BGBI. |
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S.4607). Fur §163 VwGO ist eine Uberschrift vorgesehen, da diese Vorschrift
zum 1. Juli 2026 neu belegt wird (vergleiche Artikel 9 des Gesetzes zur Anderung des Zu-
standigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zi-
vilsachen sowie zur Anderung weiterer prozessualer Regelungen vom 8. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 318)).

Zu Anlage 2

Alle Paragrafen im SGG erhalten mit der neuen Inhaltsiibersicht amtliche Uberschriften.
Bisher war dies nur bei zwei Paragrafen der Fall (§§ 65¢ und 65d SGG).

Zur Anlage 3

Alle Paragrafen in der FGO erhalten mit der neuen Inhaltsiibersicht amtliche Uberschriften.
Bisher war dies nur bei zwei Paragrafen der Fall (§§ 52c und 52d FGO). Fur § 146 FGO ist
eine Uberschrift vorgesehen, da diese Vorschrift zum 1. Juli 2026 neu belegt wird (verglei-
che Artikel 10 des Gesetzes zur Anderung des Zustéandigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte,
zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Anderung weiterer pro-
zessualer Regelungen vom 8. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 318)).



	328-26-vor.pdf�
	Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung; Nutzen
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze

	0328-26-text.pdf�

